
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin                 02.05.2019 
Abt. für Bauen, Planen und Facility Management  
  
 
Bezirksverordnetenversammlung         
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin      DS/            /V 
 
 
 
 
 
 
Vorlage - zur Kenntnisnahme – 
 
Bebauungsplan VI-140a „Park am Gleisdreieck“ für die öffentliche Grünfläche zwi-
schen Schöneberger Ufer, östlicher Grenze der bestehenden Parkanlage, östlicher 
Grenze der Bahnanlagen, Grenze zum Deutschen Technikmuseum, Tempelhofer Ufer, 
Möckernstraße, südlicher Grenze der bestehenden Parkanlage, Bezirksgrenze zum 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg, westlicher Grenze der bestehenden Parkanlage und 
der Bezirksgrenze zum Bezirk Mitte im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil 
Kreuzberg. 
 
 
Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen: 
 
Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung vom  07.05.2019 beschlossen: 
 
Das Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 (2) BauGB 
 
Die Änderung des Titels des Bebauungsplans VI-140a 
Das Verfahren wird unter dem folgenden Titel fortgesetzt: 
Bebauungsplan VI-140a „Park am Gleisdreieck“ für eine Teilfläche des Geländes zwischen 
Schöneberger Ufer, U-Bahn-Anlage, Luckenwalder Straße, Tempelhofer Ufer, Möckernstra-
ße, Yorckstraße, Bezirksgrenze zum Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Dennewitzstraße und 
Flottwellstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg 
 
Die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 (2) BauGB 
 
Mit der Durchführung des Beschlusses ist die Abteilung für Bauen, Planen und Facility Ma-
nagement zu beauftragen. 
 
 
A.) Begründung: 
 
 
1. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (2) BauGB 
 
Mit Schreiben vom 10.04.2018 wurden 56 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belan-
ge vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
23.05.2018 gebeten. Die Bebauungsplanunterlagen einschließlich der schalltechnischen 
Untersuchung wurden zum Download bereitgestellt. Bis zum Ende des Beteiligungszeit-
raums einschließlich der gewährten Fristverlängerungen gingen 28 Schreiben von Behörden 



und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, ein. 12 Stellungnahmen wurden verspätet 
eingereicht. 
 
In 31 Stellungnahmen wurden keine Bedenken geäußert bzw. nur Hinweise gegeben, die für 
den Planinhalt nicht von Belang sind. In 9 Stellungnahmen wurden planungsrelevante Hin-
weise, Anregungen und/oder Bedenken zur weiteren Planung getätigt, die eine Abwägung 
erforderten. 
 
Zeitgleich zur Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden der Berliner Landesar-
beitsgemeinschaft Naturschutz e.V., die Träger privater Belange ist, durch die Untere Natur-
schutzbehörde die Bebauungsplanunterlagen mit der Bitte um Stellungnahme zugesandt. 
Diese hat mit Schreiben vom 14. Juni 2018 Stellung genommen. 
 
Im Ergebnis der Abwägung sind neben redaktionellen Überarbeitungen in den Bebauungs-
planunterlagen Änderungen/Ergänzungen in der Planzeichnung, Plangrundlage, in den 
textlichen Festsetzungen, in der Begründung zum Bebauungsplan erforderlich. Aus den ein-
gegangenen Stellungnahmen /der Abwägung ergaben sich keine Änderungen des Planinhal-
tes. 
 
Die vollständige Abwägung und das Ergebnis der Beteiligung der Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange können der Anlage 1 entnommen werden. 
 
 
2. Die Änderung des Titels des B-Plans VI-140a 
Um eine noch verständnisvollere Anstoß- und Kennzeichnungswirkung zu entfalten, wurde 
der Titel des Bebauungsplans VI-140a noch einmal geändert. Die Bezugnahme allein auf 
den „Park am Gleisdreieck“ umfasst nicht den gesamten dargestellten Geltungsbereich. Un-
ter Berücksichtigung der öffentlichen Grünanlagen, Bahnanlagen, privaten Dauerkleingärten 
und Straßenverkehrsflächen wurde der Titel noch einmal geändert.  
 
Das Verfahren wird unter dem folgenden Titel fortgesetzt: 
Bebauungsplan VI-140a „Park am Gleisdreieck“ für eine Teilfläche des Geländes zwischen 
Schöneberger Ufer, U-Bahn-Anlage, Luckenwalder Straße, Tempelhofer Ufer, Möckernstra-
ße, Yorckstraße, Bezirksgrenze zum Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Dennewitzstraße und 
Flottwellstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg 
 
 
3. Die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung und den 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines 
Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen auszulegen. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes ist der Bebauungsplan für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 
öffentlich auszulegen. Der Bebauungsplan VI-140a wird über einen Zeitraum von sechs (6) 
Wochen öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt zu machen. Die nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligten Behörden und Träger 
öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrichtigen. Die Behörden und Träger 
öffentlicher Belange, die von Änderungen der Planung (der Fassung zur Behördenbeteili-
gung gem. § 4 Abs. 2 BauGB) betroffen sind, werden erneut gem. § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB 
beteiligt. 
 
 
 
 
 



B.) Rechtsgrundlage: 
 
Baugesetzbuch (BauGB), Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch (AGBauGB), Bezirksver-
waltungsgesetz (BezVG) 
 
 
C.) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 
    - keine 
 
b) Personalwirtschaftliche Ausgaben: 
     - keine 
 
 
 
Berlin, den         07.05.2019 
 
 

 
Herrmann         Schmidt 
Bezirksbürgermeisterin       Bezirksstadtrat 
 
 
 
 
Anlage 1 
Auswertung und Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
 
Anlage 2 
Begründung zum Bebauungsplan VI-140a 
 
Anlage 3 
Planzeichnung (2 Blatt) 
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Bebauungsplan VI-140a 
 

„Park am Gleisdreieck“ für die öffentliche Grünfläche zwischen Schöneberger 
Ufer, östlicher Grenze der bestehenden Parkanlage, östlicher Grenze der 
Bahnanlagen, Grenze zum Deutschen Technikmuseum, Tempelhofer Ufer, 
Möckernstraße, südlicher Grenze der bestehenden Parkanlage, Bezirksgren-
ze zum Bezirk Tempelhof-Schöneberg, westlicher Grenze der bestehenden 
Parkanlage und der Bezirksgrenze zum Bezirk Mitte im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Zusammenfassung und Abwägung der Stellungnahmen 
 

 

 

 

Stand: 06. Februar 2019     Anlage 1 
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1 Verfahren  

Die folgenden Seiten enthalten die Darstellung der Stellungnahmen zur Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB sowie deren Abwägung. 

Mit Schreiben vom 10.04.2018 wurden 56 Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange (s. Übersicht in Kapitel 2) vom Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 23.05.2018 gebeten. Die 
Bebauungsplanunterlagen einschließlich der schalltechnischen Untersuchung 
wurden zum Download bereitgestellt.  

2 Behörden baten um Fristverlängerung. Diese wurde bis einschließlich 
01.06.2018 bzw. 19.06.2018 gewährt. 

Bis zum Ende des Beteiligungszeitraums und der gewährten Fristverlänge-
rungen gingen 28 Schreiben von Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher 
Belange sind, ein. 12 Stellungnahmen wurden verspätet eingereicht. 

In 31 Stellungnahmen wurden keine Bedenken geäußert bzw. nur Hinweise 
gegeben, die für den Planinhalt nicht von Belang sind. In 9 Stellungnahmen 
wurden planungsrelevante Hinweise, Anregungen und/oder Bedenken zur 
weiteren Planung getätigt, die eine Abwägung erforderten. In Kapitel 3 werden 
die Stellungnahmen vollständig wiedergegeben und abgewogen. Das Ergeb-
nis der Abwägung bzw. die sich aus der Abwägung ergebenden Änderungs- 
und Ergänzungsbedarfe sind in Kapitel 4 zusammengefasst.  

Zeitgleich zur Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden der 
Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V., die Träger privater 
Belange ist, durch die Untere Naturschutzbehörde die Bebauungsplanunterla-
gen mit der Bitte um Stellungnahme zugesandt. Diese hat mit Schreiben vom 
14. Juni 2018 Stellung genommen. Diese Stellungnahme wird in Kap. 5 voll-
ständig wiedergegeben und abgewogen.  
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2 Liste der beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Nr. Behörde/Träger Eingang am   

1 Berliner Feuerwehr  01.06.2018* Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

2 BSR Berliner Stadtreinigung  14.05.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

3a Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Zentrale Leitungsverwaltung 18.04.2018 Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

3b Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Abt. Bautechnische Anlagen U-Bahn 31.05.2018* Anregungen/Bedenken 

4 Berliner Wasserbetriebe BWB  26.04.2018 Hinweise und Anregungen/Bedenken 

5 Bundeswehr/Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr, Infra I 3 

23.04.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

6 Vodafone GmbH 23.05.2018 Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

7 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG – – 

8 Airdata AG 19.04.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

9   QSC AG – – 

10 E Plus Mobilfunk GmbH – – 

11  Vodafone – Kabel Deutschland GmbH – – 

12 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien – Region Ost- FRI-O- – – 

13 Eisenbahn-Bundesamt – – 

14 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin/Brandenburg Referat GL5  14.05.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

15 Handwerkskammer Berlin  – – 

16 Industrie- und Handwerkskammer Berlin – Bereich Infrastruktur und Stadtentwicklung  – – 

17 IT-Dienstleistungszentrum Berlin  (ITDZ Berlin) 24.04.2018 Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

18 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGetSi)  04.06.2018* Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

19 NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG (NBB IV) 21.04.2018 Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 
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Nr. Behörde/Träger Eingang am   

20a Vattenfall Wärme Berlin AG  30.04.2018 Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

20b Vattenfall Europe Business Services GmbH 23.05.2018 Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

21 Verkehrslenkung Berlin (VLB ) – – 

22 Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes / Berlin (WSA) 24.05.2018* Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

23 Senatsverwaltung für Finanzen 20.04.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

24 Senatsverwaltung für Inneres und Sport IV C1 – – 

25 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 19.04.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

26 Senatsverwaltung für Kultur und Europa – V A – – 

27 Landesdenkmalamt LDA 04.06.2018** Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

28 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen IA/IB 18.04.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

29 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz III B1 – – 

30 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen II A 06.06.2018* Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

31 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Z Ml 1 18.05.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

32 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz III C 24.05.2018* Hinweise und Anregungen/Bedenken 

33 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen IV D WBL 26.04.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

34 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz IV B 22.05.2018 Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

35 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz IV C 32  – – 

36 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz II D 25  25.04.2018 Hinweise und Anregungen/Bedenken 

37 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz I C 31  13.04.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

38 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz IV E  24.05.2018* Hinweise und Anregungen/Bedenken 

39 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz V F 1/1 23.05.2018 Hinweise und Anregungen/Bedenken 

40 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, StadtBau, Stadtentwicklungsamt 14.05.2018 Hinweise und Anregungen/Bedenken 
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Nr. Behörde/Träger Eingang am   

41 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg BürgOSGrün, Straßen und Grünflächenamt – – 

42 Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg JUGS, Umwelt- und Naturschutzamt 29.05.2018* Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

43 Bezirksamt Mitte StadtSozGes Stadtentwicklungsamt 25.05.2018* Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

44 Bezirksamt Mitte BiKuUm Umwelt- und Naturschutzamt 24.05.2018* Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

45 Bezirksamt Mitte BiKuUm Straßen- und Grünflächenamt 15.05.2018 Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

46 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg BauPlanFM FB Bauaufsicht – – 

47 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg BauPlanFM Untere Denkmalschutzbehörde 26.04.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

48 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg BauPlanFM FB Vermessung  – – 

49 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg FinUmWbi SE Finanzen  30.05.2018* Hinweise und Anregungen/Bedenken 

50 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Straßen und Grünflächenamt FB Grün 1 – – 

51 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Straßen und Grünflächenamt FB Tiefbau  – – 

52 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg WiOrdSchulSp Schul- und Sportamt 28.05.2018* Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

53 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ArbBüDGesSoz, Amt für Soziales 23.05.2018 Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

54 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg BauPlanFM SE Facility Management, FB Immobi-
lienverwaltung FM IV 12  

16.05.2018 Hinweise, keine Anregungen oder Bedenken 

55 

55 

55 

 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg FinUmKuWbi, Umwelt- und Naturschutzamt AG 
Umweltschutz Um3 

12.06.2018** Anregungen/Bedenken 

56  Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg FinUmKuWbi, Umwelt- und Naturschutzamt 
Sachgebiet Naturschutz  

12.06.2018** Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

    

Legende    

– keine Stellungnahme eingegangen   

* verspätet eingegangene Stellungnahme   
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Nr. Behörde/Träger Eingang am   

** beantragte Fristverlängerung    

    Stellungnahme eingegangen, kein Abwägungserfordernis   

    Stellungnahme eingegangen, Abwägungserfordernis   

3 Auswertung/Abwägung 

Nachfolgend sind alle Stellungnahmen und die jeweiligen Abwägungsvorschläge aufgeführt.  

 

Nr. Behörde/TÖB Stellungnahme Auswertung/Abwägung 

1 Berliner Feuerwehr  
Mietermanagement 

Bei der Prüfung der eingereichten Planungsunterlagen 
ergaben sich aus Sicht der Berliner Feuerwehr folgende 
Anregungen und Hinweise. 

- Siehe Anlage (Schreiben der SE FG v. 25.05.2018 
und Schreiben der Fw-s 221a-18-1238-S vom 
15.05.2018) 

- Es sind Löschwasserbrunnen vorhanden 

Darüber hinaus bestehen keine Bedenken. 

Die als Anlage beigefügten Schreiben der SE FG und der Fw-s 
221a-18-1238-S werden wie folgt abgewogen:  

  Schreiben der SE FG v. 25.05.2018: 

Auf dem Grundstück befinden sich Löschwasserbrun-
nen. Die Löschwasserentnahmestellen sind bei Bauvor-
haben zu schützen und müssen für die Feuerwehr im-
mer nutzbar sein. 

Anlagen: 

- Lageplan - Brunnenstandort für Flachspiegelbrun-
nen Am Karlsbad 15 

- Lageplan – Brunnenstandort für Flachspiegelbrun-
nen Möckernstraße gü. 96 

- Lageplan – Bohrpunkt für einen Löschwasserbrun-
nen Möckernstraße gü. 110 

- Lageplan – Bohrpunkt für einen Löschwasserbrun-
nen Yorkstraße 34a 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen. Die Lage der Löschwasserbrunnen ist 
den beigefügten Lageplänen zu entnehmen. Von den 4 genannten 
Brunnen liegen 2 im Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-
140a. Sie befinden sich innerhalb des Gehwegs in der Möckern-
straße. Dieser Gehweg wird als öffentliche Verkehrsfläche festge-
setzt. Eine planungsrechtliche Sicherung ist nicht erforderlich, da 
sich die betroffenen Grundstücke im Eigentum des Landes befin-
den und dieses grundsätzlich bereit ist, eine zum Wohl der Allge-
meinheit erforderliche bzw. im Interesse der Öffentlichkeit liegende 
Inanspruchnahme zu gewähren. 
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Nr. Behörde/TÖB Stellungnahme Auswertung/Abwägung 

  Schreiben der Fw-s 221a-18-1238-S vom 15.05.2018 

Die Befahrbarkeit der Verkehrsflächen und die Zugäng-
lichkeit des Grundstücks über öffentliche Verkehrsflä-
chen für Fahrzeuge der Feuerwehr, sowie die Erreich-
barkeit vorhandener notwendiger Zufahrten von An-
schlussgrundstücken, ist gewährleistet. 

Sonstige Bemerkungen: Wir weisen darauf hin, dass Zu- 
oder Durchfahrten der Parkanlage, die von Feuerwehr-
fahrzeugen befahren werden sollen, mindestens ent-
sprechend der Straßenbauklasse VI (Richtlinie für Stan-
dardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen- 
RStO 01) zu befestigen sind. Anstelle von DIN 1055-
3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung 
mit DIN EN 1991+1/NA:2010-12 anzuwenden. 

Eine Auslegung für ein Maximalgewicht von 16 t und 
Achslasten von 10 t ist zu gewährleisten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen.  Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungs-
relevante Belange sind nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

2 BSR Berliner Stadtreinigung  Wir danken Ihnen für die übersandten Planunterlagen.  

Bauliche oder Grundstücksinteressen der Berliner Stadt-
reinigungsbetriebe sowie Belange der Abfallbeseitigung 
bzw. Reinigung werden nach den vorliegenden Unterla-
gen nicht berührt. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

3a Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG) 
Zentrale Leitungsverwaltung 

Stellungnahme Produktplanung 

Unter 2.5.3. (ÖPNV), sollten hinsichtlich des Bestands-
netzes noch zusätzlich Erwähnung finden: 

U3 Krumme Lanke – Warschauer Straße (ab 07.05. 
2018) 

N1 Warschauer Str. – Zoolog. Garten 

N7 Rathaus Spandau – Flughafen Schönefeld 

Kap. A I 2.5.3 der Begründung wird um die genannten ÖPNV-
Verbindungen ergänzt. 
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Nr. Behörde/TÖB Stellungnahme Auswertung/Abwägung 

sowie die S-Bahnlinie S26 Waidmannslust - Teltow 
Stadt 

  Stellungnahme Planung / Prüfung Ingenieurbauwerke 
U-Bahn: 

Die geplante Baumaßnahme betrifft Anlagen unserer U-
Bahnlinie U 1+2. 

Sie erhalten von uns eine gesonderte Stellungnahme 
per E-Mail oder Post. Für Nachfragen sind wir unter 
Leitungsanfragen.U-Bahn@BVG.de zu erreichen. 

Eine gesonderte Stellungnahme der Abteilung Bautechnische An-
lagen U-Bahn wurde mit Schreiben vom 25.05.2018 eingereicht (s. 
Stellungnahme lfd. Nr. 3b). 

  Stellungnahme Technische Gebäudeausrüstung / Ma-
schinelle Anlagen U-Bahn: 

In dem benannten Bereich befinden sich Entwässe-
rungsanlagen der U-Bahn (U-Bahn-Zugang, Notaus-
gang). Bitte beachten Sie unsere Grüneintragungen auf 
den uns zugestellten Zeichnungen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen. Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungs-
relevante Belange sind nicht betroffen. 

 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ergän-
zung der Begründung 

3b Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG) 
Abt: Bautechnische Anlagen U-
Bahn: 

 

Bei den gemäß Begründung zum Bebauungsplan (Kap. 
II. 3.8) auf Blatt 2 nachrichtlich dargestellten betriebs-
notwendigen Flächen der U-Bahn ist für beide Linien 
(U1 und U2) der technologische Streifen nicht darge-
stellt. Gemäß Feststellungsbescheid der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung vom 27.08.2003 (siehe Anla-
ge) ist dieser den betriebsnotwendigen Flächen zuzu-
rechnen und somit in den Darstellungen der U-
Bahnanlagen auf Blatt 2 des Bebauungsplanes zu er-
gänzen. 

Da der vorgenannte technologische Streifen für erfor-
derliche, größere Instandhaltungsarbeiten absehbar zu 
klein ist, bitten wir darum, diesen im Zuge der Überar-
beitung des Bebauungsplans auf beidseitig 4 m zu er-
weitern und entsprechend in die Zeichnungen aufzu-

Bei den technologischen Streifen beidseitig der U-Bahnbauwerke 
handelt es sich nicht um planfestgestellte Anlagen. Eine nachricht-
liche Übernahme in den Bebauungsplan VI-140a als Bahnanlage 
erfolgt deshalb nicht.  

Die Zugänglichkeit der technologischen Streifen durch die BVG 
(z.B. zur Instandsetzung der U-Bahnviadukte oder zu deren ggf. 
erforderlichen Abriss und Neubau) ist bereits aufgrund des Geset-
zes über die Bahneinheiten (Gesetz vom 19. August 1895 i.d.F. 
vom 8. Juli 1902) in Verbindung mit der Feststellung dieser Flächen 
als Bahneinheit sichergestellt. Zusätzliche Festsetzungen im Be-
bauungsplan sind deshalb nicht erforderlich.  

Dieser Sachverhalt wird in Kap. A III 3.8.2.2 der Begründung er-
gänzt. 
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nehmen.  

  Bei dem in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden U-
Bahnbauwerk handelt es sich um in Betrieb befindliche 
planfestgestellte Bahnanlagen. Der Bauherr/ Eigentü-
mer kann daher – unabhängig von der jetzigen und 
künftigen Intensität des Schienenverkehrs – gegen die 
BVG keine Ansprüche auf Durchführung von Maßnah-
men zur Minderung der aus dem U-Bahnverkehr herrüh-
renden Lärm- und Erschütterungsemissionen oder ge-
gen das Auftreten von elektromagnetischen Feldern 
geltend machen. Er hat die Vorsorge selbst zu treffen. 

Für Rückfragen steht die BVG zur Verfügung. 

Anlagen: 

- Feststellungsbescheid der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung vom 27.08.2003 

- Übersichtsplan 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die einzigen U-
Bahnbauwerke in unmittelbarer Nachbarschaft sind der „U-Bahnhof 
Gleisdreieck“ und der Teil des Hochbahnviaduktes der U-Bahnlinie 
U1/U3, der im angrenzenden Baufeld „Dennewitzstraße“ liegt. Bei-
de Bauwerke liegen außerhalb des Geltungsbereichs VI-140a und 
sind deshalb nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. 
Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen.   

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ergän-
zung der Begründung  

4 Berliner Wasserbetriebe 
BWB 

Zu o. g. Bebauungsplanverfahren geben die Berliner 
Wasserbetriebe (BWB) folgende Stellungnahme ab. 
Diese gibt nur Auskunft über den im Bereich des Be-
bauungsplanes vorhandenen Leitungsbestand und die 
von unserem Unternehmen dort geplanten Baumaß-
nahmen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Einreichen 
der Bebauungsplanunterlagen bei den BWB keine wei-
tere Planungsbearbeitung auslöst. 

Gemäß den beiliegenden Bestandsplänen befinden sich 
im Bereich des Bebauungsplangebietes Trinkwasser- 
und Entwässerungsanlagen der BWB. Diese stehen im 
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung.  
Planungen durch unser Unternehmen bestehen zurzeit 

In Kap. A I 2.6.1 und 2.6.2 der Begründung wird ergänzt, dass sich 
im Bereich des Bebauungsplangebiets Trinkwasser- und Entwässe-
rungsanlagen der BWB befinden und diese im Rahmen ihrer Leis-
tungsfähigkeit zur Verfügung stehen. 
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im Schöneberger Ufer / Tempelhofer Ufer (Baubeginn 
2020 geplant) sowie in der Möckernstraße (Baubeginn 
2018 geplant). 

Die äußere Erschließung des Standortes bezüglich der 
Trinkwasserversorgung ist gesichert. Die innere Er-
schließung kann entsprechend den jeweiligen Erforder-
nissen vorgenommen werden. Die Dimensionierung der 
Versorgungsleitungen erfolgt grundsätzlich nur entspre-
chend dem Trinkwasserbedarf. Löschwasser kann nur 
im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Trinkwasserver-
sorgungsnetzes bereitgestellt werden. 

Die vorhandenen Mischwasserkanäle stehen im Rah-
men ihrer Leistungsfähigkeit für die Ableitung des 
Schmutzwassers zur Verfügung. 

  Bei Bauvorhaben ist das Regenwasser vorzugsweise 
vor Ort zu bewirtschaften. Neben der Versickerung von 
Regenwasser sollte auch dessen Verdunstung gefördert 
werden. 

Für die Regenwasserbewirtschaftung im o. g. Bebau-
ungsplangebiet kommen dezentrale Maßnahmen, wie 
z.B. Dach- und Fassadenbegrünungen, Versickerungs-
mulden oder -rigolen, Regenspeicher und die Regen-
wassernutzung, in Betracht. Durch diese Maßnahmen 
können positive Effekte für das lokale Klima, die Bio-
diversität und die Freiraumqualität entstehen. 

Sollte eine vollständige Bewirtschaftung des Regenwas-
sers im Bebauungsplangebiet nicht umsetzbar sein, ist 
eine Einleitung von Regenwasser in die öffentliche 
Mischwasserkanalisation im Rahmen der von der Se-
natsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
(SenUVK) festgelegten maximalen Abflussspende mög-
lich. Zu Ihrer Information senden wir Ihnen in der Anlage 
das Hinweisblatt zur Begrenzung von Regenwasserein-
leitungen bei Bauvorhaben in Berlin (Stand 2017), wel-
ches von der SenUVK herausgegeben wurde. Bei Fra-

Im Zuge der Parkplanung wurde ein Entwässerungskonzept er-
stellt, dass die vollständige Versickerung des in der öffentlichen 
Parkanlage anfallenden Niederschlagswasser vor Ort vorsieht. Dies 
wurde im Zuge der Parkherstellung unter Beachtung der maßgebli-
chen Regelwerke umgesetzt. Die Entwässerung des Nieder-
schlagswassers ist somit durch Versickerung vor Ort gesichert. 
Dies wird in Kap. I 2.6.2 der Begründung ergänzt. 

Die planungsrechtliche Sicherung der Flächen, auf denen versi-
ckert wird, ist nicht erforderlich, da diese als Grünfläche mit der 
besonderen Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ festgesetzt 
werden. Eine weitergehende Versiegelung, die das Ziel der Nieder-
schlagswasserversickerung konterkarieren würde, ist somit nicht 
zulässig. Zudem gilt das Versickerungsgebot gemäß § 36a Berliner 
Wassergesetz (BWG).  

Bei den planfestgestellten/eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen, 
die für Betriebszwecke genutzt werden, ist ebenfalls davon auszu-
gehen, dass die Niederschlagswasserentwässerung gesichert. ist. 
Bei neuen Vorhaben im Bereich der planfestgestellten/eisenbahn-
rechtlich gewidmeten Flächen (z.B. die geplante S-Bahnlinie 21) ist 
die Entwässerung des Niederschlagswassers bzw. Erarbeitung 
eines Entwässerungskonzepts Gegenstand des jeweiligen Plan-
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gen wenden Sie sich bitte an diese Behörde. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sollten aus-
reichend große Flächen für die dezentrale Regenwas-
serbewirtschaftung verortet und festgesetzt werden. 
Dafür empfehlen wir, einen Fachplaner hinzuzuziehen. 

feststellungs- oder Plangenehmigungsverfahrens. 

 

  Für geplante öffentlich gewidmete Straßen sind im Sei-
tenbereich ausreichend große Flächen zur Versickerung 
von Niederschlagswasser vorzusehen. Je nach Stra-
ßenprofil ist im Regelfall ein straßenbegleitender Strei-
fen (ein- oder beidseitig) für die Anordnung von Versi-
ckerungsmulden mit einer jeweiligen Breite von 3,00 m 
erforderlich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan VI-
140a sichert lediglich vorhandene, angrenzende Straßen bis zu 
deren Straßenmitte durch Festsetzung als öffentliche Verkehrsflä-
che. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegen-
stand des Bebauungsplans VI-140. Neue Straßen im Plangebiet 
sind weder in Planung noch Gegenstand des Bebauungsplans.  

  Die Technischen Vorschriften zum Schutz der Trink-
wasser- und Entwässerungsanlagen der BWB sind ein-
zuhalten. 

Wir bitten Sie, die Belange der BWB im weiteren Verlauf 
des Bebauungsplanverfahrens zu berücksichtigen. 

Sofern ein Bauvorhaben Neu- oder Umbauarbeiten an 
den Anlagen der BWB erforderlich macht, bitten wir den 
Investor frühzeitig mit uns Kontakt aufzunehmen. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass Neu- oder Um-
baumaßnahmen an den Anlagen der BWB umfangrei-
che Objektplanungen erfordern können, unter Umstän-
den auch die vorherige Aufstellung von hydraulischen 
Konzepten, welche auch mit der zuständigen Senats-
verwaltung abzustimmen sind. Dies ist zeitlich zu be-
rücksichtigen. 

Die Vorlaufzeiten für die Planung und Genehmigung bis 
zum Baubeginn betragen für gewöhnlich mindestens 
zwölf Monate ab Vorlage aller dafür erforderlichen Vo-
raussetzungen. Weiterhin sind Erschließungsinvestitio-
nen bis zum März des Vorjahres bei den BWB anzu-
melden und deren Planung zu beauftragen. 

Die wichtigsten Voraussetzungen für den Planungsstart 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen. Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungs-
relevante Belange sind nicht betroffen. 
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sind: 

- Den BWB liegen die verbindlichen Erschließungs-
pläne bzw. Um- oder Neubaupläne mit geplanten 
Geländehöhen vor. 

- Sofern öffentliches Straßenland betroffen ist, liegen 
den BWB die erforderlichen Straßenbaupläne mit 
Zustimmung des zuständigen Straßen- und Grün-
flächenamts vor. 

- Sofern Neu- oder Bestandsbauten an das Trink-
wasser- oder Abwassernetz angeschlossen werden 
sollen, liegen den BWB die erforderlichen Hausan-
schlussanträge mit den konkreten Bedarfsangaben 
vor. 

- Sofern die Kosten für die Neu- und Umbauarbeiten 
ganz oder teilweise vom Veranlasser zu tragen sind, 
liegt den BWB eine Kostenübernahmeerklärung o-
der ein Vertrag, mindestens aber ein Grünprüfungs- 
bzw. ein Objektplanungsauftrag, schriftlich vor. 

Bei Fragen können Sie sich gern unter o. g. Telefon-
nummer oder E-Mail an Frau Pahl wenden. 

Anlagen: 

- Bestand Kanal 
- Bestand ADL  
- Bestand TWL 
- Technische Vorschriften  
- Hinweisblatt 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ergän-
zung der Begründung 

5 Bundeswehr/Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 
Infra I 3 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher 
beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr 
berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechts-
lage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 
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als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.  

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

6 Vodafone GmbH Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen 
Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung 
entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei 
Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubau-
gebiete in Verbindung: 

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

Neubaugebiete KMU 

Südwestpark 15 

90449 Nürnberg 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes 
Ihrer Kostenanfrage bei. 

Weiterführende Dokumente: 

- Kabelschutzanweisung Vodafone 
- Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutsch-

land 
- Zeichenerklärung Vodafone 
- Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bebauungsplanin-
halte bzw. abwägungsrelevante Belange sind nicht betroffen.  

 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

7 Telefonica Germany GmbH & 
Co. OHG 

keine Stellungnahme eingegangen  

8 Airdata AG Wir nehmen Bezug auf Ihre E-Mail vom 09.04.2018 und 
möchten Ihnen mitteilen, dass von unserer Seite keine 
Einwände gegen das geplante Vorhaben bestehen. 
In dem angegebenen Bereich werden keine Richt-
funkstrecken von uns betrieben. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 
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   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

9 QSC AG keine Stellungnahme eingegangen  

10 E Plus Mobilfunk GmbH keine Stellungnahme eingegangen  

11 Vodafone – Kabel 
Deutschland GmbH 

keine Stellungnahme eingegangen  

12 Deutsche Bahn AG  
DB Immobilien – Region Ost- 
FRI-O- 

keine Stellungnahme eingegangen  

13 Eisenbahn-Bundesamt keine Stellungnahme eingegangen  

14 Gemeinsame Landespla-
nungsabteilung (GL) 
Berlin/Brandenburg Referat 
GL5  

Beurteilung  der angezeigten Planungsabsicht:  

Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung 
angepasst. 

Erläuterungen: 
Nach der Festlegungskarte 1 des LEP B-B liegt das 
Plangebiet innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung.  

Die beabsichtigten Festsetzungen sind hier grundsätz-
lich zulässig. 

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Pla-
nungsabsicht:    
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 
18.12.2007 (GVBI. I S. 235) 

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin- 
Brandenburg (LEP-B-B) vom 31. März 2009 (GVBI. II, 
S. 186) 

Flächennutzungsplan Berlin (FPN) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABI. S.31), 
zuletzt geändert am 09. Juni 2016 (ABI. S.1362)  

Die Beurteilung, dass der Bebauungsplan VI-140a an die Ziele der 
Raumordnung angepasst ist, entspricht den Ausführungen in Kap. 
A I 3.1.2 und 3.1.3 der Begründung. Bebauungsplaninhalte bzw. 
abwägungsrelevante Belange sind nicht betroffen. 
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Hinweise:  
Für elektronische Beteiligungen bitten wir, ausschließ-
lich unser Referatspostfach zu nutzen: 

gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de. 

Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die 
zur Beurteilung der Planung geführt haben, nicht we-
sentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weite-
ren Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mitteilung 
unberührt. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

15 Handwerkskammer Berlin  keine Stellungnahme eingegangen  

16 Industrie- und Handwerks-
kammer zu Berlin  
Bereich Infrastruktur und 
Stadtentwicklung  

keine Stellungnahme eingegangen  

17 IT-Dienstleistungszentrum 
Berlin  
ITDZ – Berlin  

Aufgrund des eingereichten Planentwurfes haben wir 
festgestellt, dass Fernmeldetechnische Sicherheitsanla-
gen  des IT- Dienstleistungzentrums Berlin betroffen 
sind. 

Bemerkungen 

Gegen den Bebauungsplan Vl-140a gibt es keine Be-
denken und Einwände. Ich weise jedoch auf die mit 
LWL-Kabel bezogenen Kabelkanalanlage in den Geh-
wegen Möckernstr., Tempelhofer Ufer, Trebbiner Str.  
und deren Hauseinführungen Technisches Museum und 
Spectrum hin. · 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie ggf. bitte den bei-
gefügten Unterlagen. 

Anlagen: 

- Rechtlinien zum Schutz der Telekommunikationsli-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen. Die vorhandene Kabelkanalanlage und 
die Hauseinführungen liegen innerhalb der öffentlichen Verkehrs-
fläche und teilweise auch außerhalb des Geltungsbereichs. Eine 
planungsrechtliche Sicherung ist nicht erforderlich, da sich die be-
troffenen Grundstücke im Eigentum des Landes befinden und die-
ses grundsätzlich bereit ist, eine zum Wohl der Allgemeinheit erfor-
derliche bzw. im Interesse der Öffentlichkeit liegende Inanspruch-
nahme zu gewähren. 
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nien des ITDZ Berlin (Rili-Tkl)   
- Bestandsplan Möckernstr./ Tempelhofer Ufer 
- Entwurf des Bebauungsplanes Nr.: Bebauungsplan 

VI-140a  

 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

18 Landesamt für Arbeits-
schutz, Gesundheitschutz 
und technische Sicherheit 
Berlin 
LAGetSi Referat I A 

Die Prüfung der übersandten Planungsunterlagen hat 
aus meiner Sicht keine Einwände oder konkrete Hinde-
rungsgründe oder sonstige umweltrelevante Aspekte 
ergeben. 

Aus dem Zuständigkeitsbereich des LAGetSi sind mir 
keine immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren bekannt, die von dem Bebauungsplanverfahren 
betroffen wären. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

19 NBB Netzgesellschaft Berlin-
Brandenburg mbH & Co. KG 
(NBB IV) 

Die WGI GmbH wird von der NBB Netzgesellschaft 
Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG (nachfolgend NBB 
genannt) beauftragt, Auskunftsersuchen zu bearbeiten 
und handelt namens und in Vollmacht der NBB. Die 
NBB handelt im Rahmen der ihr übertragenen Netzbe-
treiberverantwortung namens und im Auftrag der GA-
SAG AG, der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH, 
der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, der Gasversorgung 
Zehdenick GmbH, der SpreeGas Gesellschaft für Gas-
versorgung und Energiedienstleistung mbH, der NGK 
Netzgesellschaft Kyritz GmbH, der Netzgesellschaft 
Hohen Neuendort (NHN) Gas mbH & Co.KG, der 
Rathenower Netz GmbH, der Netzgesellschaft Hennigs-
dorf Gas mbH (NGHGas), der Stadtwerke Forst GmbH 
und der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG. 

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die in den beigefügten Planunterlagen enthaltenen An-
gaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verle-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen. Den beigefügten Lageplänen ist die Lage 
vorhandener Leitungen zu entnehmen. Diese befinden sich nahezu 
vollständig innerhalb öffentlicher Verkehrsfläche. Eine Leitung 
durchquert, von der Möckernstraße kommend, den Ostpark und 
dient u.a. der Versorgung des Stellwerksgebäudes. Die Festset-
zung von mit Leitungsrechten zugunsten des Versorgungsträgers 
zu belastenden Flächen ist jedoch nicht erforderlich, da sich die 
betroffenen Grundstücke im Eigentum des Landes befinden und 
dieses grundsätzlich bereit ist, eine zum Wohl der Allgemeinheit 
erforderliche bzw. im Interesse der Öffentlichkeit liegende Inan-
spruchnahme zu gewähren.  
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gungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss 
gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdver-
legte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und da-
her nicht auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber 
hinaus sind aufgrund von Erdbewegungen, auf die die 
NBB keinen Einfluss hat, Angaben zur Überdeckung 
nicht verbindlich. Die genaue Lage und der Verlauf der 
Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkun-
dungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, 
Handschachtungen usw.) festzustellen. 

Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz 
von Maschinen zu verzichten und in Handschachtung zu 
arbeiten. Die abgegebenen Planunterlagen geben den 
Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. 
Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase 
immer das Antwortschreiben mit aktuellen farbigen 
Planunterlagen vor Ort vorliegt. Digital gelieferte Planun-
terlagen sind in Farbe auszugeben. Bitte prüfen Sie 
nach Ausgabe die Maßstabsgenauigkeit Die Auskunft 
gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur 
für eigene Leitungen der NBB, so dass gegebenenfalls 
noch mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen 
und Netzbetreiber zu rechnen ist, bei denen weitere 
Auskünfte eingeholt werden müssen. 

Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den 
Planunterlagen ist nicht zulässig. Stillgelegte Leitungen 
sind in den Plänen nicht oder nur unvollständig enthal-
ten. 

Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich 
durch Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen 
unter Beachtung der DIN 1998 herzustellen. Darüber 
hinaus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen 
und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebau-
ungsplan festzusetzen. 

Nach Auswertung des Bebauungsplanentwurfs und der 
entsprechenden Begründung ist unsere Leitungsschutz-
anweisung zu beachten und folgendes in die weitere 
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Planung einzuarbeiten: 

Bei Baumpflanzungen ist ohne Sicherungsmaßnahmen 
ein Abstand zu Leitungen von mindestens 2,5 m von der 
Rohraußenkante und Stromkabel zu den Stammachsen 
einzuhalten. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind 
in Abstimmung mit der NBB Schutzmaßnahmen festzu-
legen. Ein Mindestabstand von 1,5 m sollte jedoch in 
allen Fällen angestrebt werden. Bei Unterschreitung 
dieses Abstandes sind nur flach wurzelnde Bäume ein-
zupflanzen, wobei gesichert werden muss, dass beim 
Herstellen der Pflanzgrube der senkrechte Abstand 
zwischen Sohle Pflanzgrube und Oberkante unserer 
Leitungen und Kabel mindestens 0,3 m beträgt. Weiter 
ist zwischen Rohrleitung/ Kabel und zu dem pflanzen-
den Baum eine PVC-Baumschutzplatte einzubringen. 
Der Umfang dieser Einbauten ist im Vorfeld protokolla-
risch festzuhalten. Beim Ausheben der Pflanzgrube ist 
darauf zu achten, dass unsere Leitungen/ Kabel nicht 
beschädigt werden. Wir weisen darauf hin, dass bei 
notwendigen Reparaturen an der Leitung/ Kabel der 
jeweilige Baum zu Lasten des Verursachers der Pflan-
zung entfernt werden muss. 

Im räumlichen Gebiet der Anfrage plant die NBB, Lei-
tungsbaumaßnahmen auszuführen. Ihre Arbeiten sind in 
der Planungsphase und vor Baubeginn mit der NBB-NP, 
Netzplanung, Herrn Thomas, Tel.-Nr.: (030) 81876 
1552, E-Mail: S.Thomas@nbbnetzgesellschaft.de oder 
Herrn Brose, Tel.-Nr.: (030) 81876 1554, E-Mail: 
T.Brose@nbbnetzgesellschaft.de, abzustimmen. 

Fragen hinsichtlich außer Betrieb befindlicher Gaslei-
tungen, ausgenommen Hausanschlussleitungen, sind 
zusätzlich an die Colt Technology Services GmbH zu 
richten, da diese Leitungen möglicherweise mit Kabeln 
belegt sind oder eine Belegung geplant ist. Ansprech-
partner sind Herr Radan, Tel. -Nr.: (030) 8844 2325 und 
Hr. Zickert, Tel. -Nr.: (030) 8844 2326, Fax: (030) 8844 
2300. 
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Ist im Baubereich eine Gas-Straßenbeleuchtung vor-
handen, wenden Sie sich bitte an den Betreiber: Strom-
netz Berlin GmbH, Berlinlicht, Eichenstraße 3a, 12435 
Berlin, Tel. 0800 110 2010, E-Mail: berlinlicht@strom-
netz-berlin.de. Die Zuständigkeit für die Zuleitungen liegt 
ebenfalls beim Betreiber. Des Weiteren weisen wir da-
rauf hin, dass die Zuleitungen zu vorhandenen und 
ehemaligen Gas-Straßenlampen nicht vollständig in 
unseren Plänen dokumentiert sind. 

Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage ver-
ändert werden oder der Arbeitsraum den dargestellten 
räumlichen Bereich überschreiten, ist der Vorgang er-
neut zur Erteilung einer Auskunft der NBB vorzulegen. 
Anlagen: 

- Plan Maßstab 1:500/ Plangröße DIN A0  
- Leitungsschutzanweisung  
- Legende Gas  

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

20a Vattenfall Wärme Berlin AG Den oben genannten Bebauungsplan haben wir hin-
sichtlich der Belange der Vattenfall Wärme Berlin AG 
geprüft. 

Im Planungsgebiet befinden sich Fernwärmeanlagen 
der Vattenfall Wärme Berlin AG. An der nördlichen 
Grenze des Planungsgebietes liegt eine Fernwär-
metrasse der Nennweite 2 x DN300 in der Straße Schö-
neberger Ufer. Die Lage unserer Fernwärmeanlagen ist 
in dem beiliegenden Übersichtsplan ersichtlich. 

Anlage: Bestandsplan  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen. Dem beigefügten Lageplan ist die Lage 
vorhandener Fernwärmeanlagen zu entnehmen. Die Anlagen be-
finden sich entweder innerhalb öffentlicher Verkehrsfläche oder 
außerhalb des Geltungsbereichs. Eine planungsrechtliche Siche-
rung ist nicht erforderlich, da sich die betroffenen Grundstücke im 
Eigentum des Landes befinden und dieses grundsätzlich bereit ist, 
eine zum Wohl der Allgemeinheit erforderliche bzw. im Interesse 
der Öffentlichkeit liegende Inanspruchnahme zu gewähren. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

20b Vattenfall Europe Business 
Services GmbH 

Den oben genannten Entwurf zum Bebauungsplan ha-
ben wir geprüft und nehmen im Namen der Stromnetz 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
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Berlin GmbH dazu Stellung. 

ln dem betrachteten Gebiet befinden sich Nieder-, Mit-
tel- und Hochspannungsanlagen (insbesondere Flott-
wellstraße / Schöneberger Ufer sowie Möckernstraße), 
die Netzstation 32065 sowie die Übergabestationen 
32759 und 19612 der Stromnetz Berlin GmbH. Zwei 
Pläne mit den vorhandenen Anlagen erhalten Sie beilie-
gend zu diesem Schreiben. 

Über Planungen oder Trassenführungen für die Versor-
gung möglicher Kunden nach der Bebauung können wir 
zurzeit keine Aussage treffen. 

Als fachlicher Ansprechpartner für Rückfragen steht 
Ihnen der Bereich Netzanlagenbau Berlin, Hr. Loth, Tel.-
Nr. 030 / 49 202- 2296 gern zur Verfügung. Bitte nennen 
Sie hierbei die Eingabenummer 11 80 47 09. 

Die beigefügte „Richtlinie zum Schutz von 1-110 kV 
Kabelanlagen" sowie die „Richtlinie zum Schutz von 
Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung des Landes Ber-
lin" sind genau zu beachten. 

Anlagen: 

- 2 Bestandspläne (Maßstab 1:1.000) 
- Richtlinie zum Schutz von 1-110 kV Kabelanlagen 

der Stromnetz Berlin GmbH 
- Richtlinie zum Schutz von Anlagen der Öffentlichen 

Beleuchtung des Landes Berlin der Stromnetz Ber-
lin GmbH 

nung zu berücksichtigen. Den beigefügten Lageplänen ist die Lage 
vorhandener Anlagen zur Stromversorgung zu entnehmen. Die 
Anlagen befinden sich überwiegend innerhalb öffentlicher Ver-
kehrsfläche. Eine 110 kV-Mittelspannungsleitung durchquert den 
als öffentliche Parkanlage festgesetzten Westpark. Die Festsetzung 
von mit Leitungsrechten zugunsten des Versorgungsträgers zu 
belastenden Flächen ist jedoch nicht erforderlich, da sich die be-
troffenen Grundstücke im Eigentum des Landes befinden und die-
ses grundsätzlich bereit ist, eine zum Wohl der Allgemeinheit erfor-
derliche Inanspruchnahme zu gewähren. Bebauungsplaninhalte 
bzw. abwägungsrelevante Belange sind nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

21 Verkehrslenkung Berlin 
(VLB)  

keine Stellungnahme eingegangen  

22 Wasser- und Schifffahrtsamt 
des Bundes/ Berlin (WSA) 

Die Belange des WSV des Bundes werden durch den 
beabsichtigten BP-Nr. VI-140a nicht berührt. Bei Einhal-
tung der Planungsgrenze stimme ich dem Bebauungs-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen. Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungs-
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plan zu. 

Ich weise auf den § 31 Bundeswasserstraßengesetz 
hin, wonach für Anlagen Dritter, wie z.B. Grundwasser-
absenkungen bzw. Einleitungen in die Bundeswasser-
straße Landwehrkanal ein entsprechendes Genehmi-
gungsverfahren durchzuführen ist. 

relevante Belange sind nicht betroffen. 

 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

23 Senatsverwaltung für 
Finanzen 

Gegen den o.g. B-Plan bestehen keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wurde mit unserer Haushaltsabtei-
lung abgestimmt  

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

24 Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport IV C1 

keine Stellungnahme eingegangen  

25 Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und 
Betriebe 

Hinsichtlich der Ziele des B-Planverfahrens VI-140a 
(Park am Gleisdreieck) bestehen seitens der Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe keine 
Anmerkungen / Bedenken. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

26 Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa – V A 

keine Stellungnahme eingegangen  

27 Landesdenkmalamt 
Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa  
– LDA 24 

Die o.g. Planung betrifft Belange von Denkmalschutz 
und Denkmalpflege. Wir verweisen auf unsere Schrei-
ben vom 13.03.2007 und vom 05.04.2007 mit Nennung 
der betroffenen Denkmale, die auch in den Erläute-
rungsbericht aufgenommen wurden. 

Notwendig ist jedoch ebenfalls der Hinweis auf die Be-
troffenheit von bodendenkmalpflegerischen Belangen. In 

Kap. A I 2.7 der Begründung wird um den Hinweis ergänzt, dass 
sich im Plangebiet ur- und frühgeschichtliche Fundstellen befinden 
und alle Bodeneingriffe im Vorfeld mit der archäologischen Boden-
denkmalpflege des Landesdenkmalamtes Berlin abzustimmen sind.  
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dem ausgewiesenen Gebiet befinden sich ur- und früh-
geschichtliche Fundstellen. Alle Bodeneingriffe sind im 
Vorfeld mit der archäologischen Bodendenkmalpflege 
des Landesdenkmalamtes Berlin abzustimmen. 

Der Erläuterungsbericht ist an den betreffenden Stellen 
diesbezüglich zu korrigieren bzw. zu ergänzen. 

Weitere Bedenken gegen die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes bestehen ansonsten nicht bzw. werden 
mit Blick auf die bereits planfestgestellten Flächen für 
die Bahn zurückgestellt. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ergän-
zung der Begründung 

28 Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und 
Wohnen 
 IA/IB 

Aufgrund der originären Zuständigkeiten der Referate 
I A und I B für die vorbereitende Bauleitplanung (Nr. 8 
Abs. 2 ZustKatAZG) äußern wir uns zur Abstimmung 
der Bauleitplanung wie folgt zur: 

1. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Be-
achtung der regionalplanerischen Festlegungen (textli-
che Darstellung 1) 

Es ist hierzu nichts vorzutragen. 

2. Übereinstimmung mit Stadtentwicklungsplänen (au-
ßer Verkehr) und sonstigen eigenen thematischen und 
teilräumlichen Entwicklungsplanungen 

Es ist hierzu nichts vorzutragen. 

Die Entwickelbarkeit des Bebauungsplans VI-140a aus dem Flä-
chennutzungsplan und die Übereinstimmung mit den genannten 
Stadtentwicklungsplänen und sonstigen thematischen und teilräum-
lichen Entwicklungsplanungen entspricht den Ausführungen in Kap. 
A III 2 bzw. Kap. A I 1.3.4 und 3.5 der Begründung. Bebauungs- 
planinhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind nicht betroffen. 

 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

29 Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz 
 III B1 

keine Stellungnahme eingegangen  
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30 Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und 
Wohnen   

II A 

Der im Juni 1994 nach Beschlussfassung durch den 
Senat und das Abgeordnetenhaus von Berlin festge-
setzte Bebauungsplan II-B 5 "Potsdamer Platz/Leipzig 
er Platz" enthält die Schaffung einer Fußgängerbrücke 
über den Landwehrkanal zwischen dem heutigen Tilla 
Durieux Park und dem Park am Gleisdreieck südlich des 
Landwehrkanals. Damit folgt der Bebauungsplan II-B 5 
der Empfehlung der Fachgutachter zur Kompensation 
von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die geplan-
ten privaten Bauvorhaben am Potsdamer und Leipziger 
Platz sowohl eine Grünfläche auf dem ehemaligen 
Potsdamer/Anhalter Güterbahnhof als auch eine Brü-
ckenverbindung zwischen dem Gebiet des Eingriffes in 
Natur und Landschaft, dem Potsdamer/Leipziger Platz, 
und dem Ausgleichsgebiet südlich des Landwehrkanals 
zu schaffen. Es handelt sich also primär sowohl bei der 
Realisierung des Grünparks als auch der Brückenver-
bindung um ausgleichende Maßnahmen gemäß den 
Anforderungen des Naturschutzes. 

Die Art der Kompensationsmaßnahme ist im jeweiligen 
städtebaulichen Vertrag definiert. Danach soll eine 
Kompensation der aufgrund des Vorhabens des jeweili-
gen Vorhabenträgers zu erwartenden Eingriffe in Natur 
und Landschaft im Rahmen der Herstellung einer öffent-
lichen Grünanlage auf den Flächen des ehemaligen 
Potsdamer/Anhalter Güterbahnhofes in einer Größe von 
19,3 ha nebst Zugang durch Brückenbau über den 
Landwehrkanal erfolgen. 

Nach Einschätzung von SenWohnStadt IIA besteht für 
die geplante Fußgängerbrücke weder ein Planfeststel-
lungs- noch ein Bebauungsplanerfordernis (§1 Abs. 3 S. 
1 BauGB), denn die geplante Fußgängerbrücke ist Teil 
der öffentlichen Grünanlagen (Grünanlagengesetz- 
GrünanlG) „Tilla-Durieux-Park" und „Park am Gleisdrei-
eck" und nicht als öffentliche Straße i.S.d. Berliner Stra-
ßengesetzes (BerlStrG) zu qualifizieren. 

Die Charakteristik der Brücke als Teil der öffentlichen 

Die Hinweise zu der geplanten Fußgängerbrücke (ggf. in Kombina-
tion mit Radverkehr) über den Landwehrkanal werden zur Kenntnis 
genommen. Diese Brücke würde zu einer verbesserten Erreichbar-
keit der Parkanlage für die Bewohner- und Beschäftigen des Pots-
damer und Leipziger Platzes beitragen. Wie in der Stellungnahme 
dargelegt, sind die Planungen für die Brücke noch nicht abge-
schlossen. Insbesondere die Lage der Brücke, die an das beste-
hende Wegesystem im Westpark anschließen muss, ist derzeit 
nicht hinreichend bestimmt. 

Eine Brücke, die der funktionalen Verbindung der Parkanlagen 
„Park am Gleisdreieck“ und „Tilla-Durieux-Park“ dient, entspricht 
der festgesetzten Zweckbestimmung des Westparks. D.h. ein ent-
sprechendes Brückenbauwerk einschließlich der erforderlichen 
Zugänge/Rampen ist innerhalb der als öffentliche Parkanlage fest-
gesetzten Flächen grundsätzlich zulässig. Da die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Brücke damit vorlie-
gen, sind im Bebauungsplan VI-140a keine weitergehenden Fest-
setzungen erforderlich. In Kap. A III 3.1.1.1 der Begründung wird 
zur Klarstellung ergänzt, dass innerhalb der als öffentliche Parkan-
lagen festgesetzten Flächen auch ein Brückenbauwerk zur Verbin-
dung der oben genannten Parkanlagen, einschließlich der erforder-
lichen Zugänge/Rampen, zulässig ist. 
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Grünanlagen begründet sich in den Planungen zum 
Potsdamer/Leipziger Platz und der damit im Zusam-
menhang stehenden Kompensationsmaßnahme. Neben 
der Schaffung einer ca. 19,3 ha großen Parkanlage auf 
den Flächen des ehemaligen Anhalter/Potsdamer Gü-
terbahnhofs ist die Herstellung der Fußgängerbrücke 
über den Landwehrkanal als Teil der Kompensations-
maßnahme zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und 
Landschaft sowie der hohen Nutzungsmaße zu werten. 
Dies geht sowohl aus den Regelungen der städtebauli-
chen Verträge und den Ausführungen der Begründun-
gen der konkretisierenden Projektbebauungspläne als 
auch aus dem Urteil des OVG Berlin-Brandenburg zum 
Projektbebauungsplan I-15 vom 09.11.2005 (OVG 2 B 
16.02) deutlich hervor. Der Ausgleich der Eingriffe ist 
nicht allein durch die Realisierung und planungsrechtli-
che Sicherung der öffentlichen Parkanlage hergestellt, 
sondern es bedarf vielmehr des Baus der Fußgänger-
brücke über den Landwehrkanal, um den "Park am 
Gleisdreieck" mit den Flächen am Potsdamer und 
Leipziger Platz zu verbinden und damit den Anforderun-
gen, dass diese Sammelausgleichsfläche auch den 
Bewohnern am Potsdamer und Leipziger Platz dient, 
Rechnung zu tragen. 

Die Lage der Brücke ist noch nicht abschließend festge-
legt. Nach derzeitigen Überlegungen sollen die Zugänge 
der Brücke auf der südlichen Seite des Landwehrkanals 
in der Parkanlage errichtet werden. Die Planungen 
konnten jedoch noch nicht hinreichend konkretisiert 
werden, als das eine genaue Verortung möglich wäre. 

Hinweis: 

Es bestehen im Land Berlin Überlegungen, den durch 
den Park führenden übergeordneten Radweg Berlin-
Leipzig durch eine neu zu bauende Brücke über den 
Landwehrkanal zu führen. Die Abstimmungen sind noch 
nicht abgeschlossen. Im Hinblick auf das in der Be-
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schlussfassung befindliche Mobilitätsgesetz und die 
Bestimmungen des Berliner Straßengesetzes ist das 
planungsrechtliche Erfordernis für die Brücke und somit 
auch die Anschlussstellen innerhalb der Parkanlagen 
(Rampen) durch den Plangeber zu prüfen und ggf. zu 
berücksichtigen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ergän-
zung der Begründung 

31 Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen   

Z Ml 1 

Nach den vorgelegten Unterlagen bestehen grundsätz-
lich keine Bedenken. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

32 Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz 
 III C 

Erschließung der „öffentlichen Parkanlage“ und „öffentli-
che Parkanlage und Spielplätze“ 

Um den gesamtstädtischen Entwicklungszielen gerecht 
zu werden, sind öffentliche Parkanlagen ausreichend zu 
erschließen. Derzeit erfolgt die südliche Erschließung 
des Westparks von der Yorckstraße aus entlang des 
Baumarktes über die gewidmeten Bahnflächen in den 
Westpark (vgl. Seite 64 „Begründung zum Bebauungs-
plan VI-140a“ mit Stand April 2018). Auch zukünftig soll 
der Westpark an die südlichen Wohngebiete ange-
schlossen sein, wenn die Bahnanlagen für die geplante 
S21 und die geplante Reaktivierung der Potsdamer 
Stammbahn in Anspruch genommen werden sollten. 

Analog zur textlichen Festsetzung Nr. 2 für die „Muse-
umsbahn“ sollte eine textliche Festsetzung Nr. 5 für die 
westliche Fläche „Bahnanlage“ aufgenommen werden 
mit dem Unterpunkt „Herstellung von Wegeverbindun-
gen zur Vernetzung von Freiräumen“. Dies entspricht 
den Grundsätzen der Bauleitplanung (vgl. § 1 BauGB) 
und würde auch künftig einen Zugang zum übergeord-

In der Anlage zur Stellungnahme sind symbolhaft Wegeverbindun-
gen von der Yorckstraße über die Gleisinseln in den nördlichen 
Westpark bzw. zur Kleingartenanlage dargestellt.   

Die Herstellung von Wegeverbindungen, die die westliche Parkan-
lage mit den Wohngebieten südlich der Yorckstraße verknüpft, ist 
für die verbesserte Erreichbarkeit der dort wohnenden/arbeitenden 
Menschen ein wichtiges städtebauliches Ziel. Die vorgeschlagenen 
Wegeverbindungen queren planfestgestellte bzw. eisenbahnrecht-
lich gewidmete Bahnanlagen, die z.T. für die geplante S-
Bahnverbindung S 21 und die Potsdamer Stammbahn vorgehalten 
wurden. Eine textliche Festsetzung analog zur textlichen Festset-
zung Nr. 2 ist für die angedachten Wege auf diesen planfestgestell-
ten Flächen allerdings aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen 
nicht anwendbar: Die Maßnahme „Herstellung von Wegeverbin-
dungen zur Vernetzung von Freiräumen“ auf den Flächen der Mu-
seumsbahn ist – wie in Kap. A III 3.2 der Begründung dargelegt – 
Teil der Sammelausgleichsmaßnahme im Gleisdreieck und wird 
durch die textliche Festsetzung Nr. 2 planungsrechtlich gesichert. 
Anders verhält es sich mit den Bahnanlagen im Bereich der 
Gleisinseln, die für die S 21 und die Potsdamer Stammbahn vorge-
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neten Freiraumsystem von den südlichen Wohngebieten 
in den Westpark ermöglichen, aber auch eine Verknüp-
fung zwischen den südlich und westlich angrenzenden 
Quartieren sowie zu den beiden Parkteilen schaffen 
(vgl. Landschaftsprogramm und Artenschutzprogramm 
i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 21 BauGB). 

Die Herstellung von Wegeverbindungen zur Vernetzung 
der Freiräume ist einmal von der Yorckstraße über die 
derzeitige Fläche „Beachvolleyball“ in die Kleingartenan-
lagen zu berücksichtigen sowie von der Yorckstraße 
über die Gleisinseln in den nördlichen Westpark (vgl. 
blaue Wegebeziehungen in der Anlage). 

Anlage: 

Sondierung Wegeverbindung zwischen Yorckstraße / 
Yorckbrücke 5 und Gleisdreieck Westpark, M 1:2.000, 
Stand: 09.05.2018 

halten wurden und die nicht Teil der Sammelausgleichsmaßnahme 
sind. Zur Sicherung von Wegebeziehungen kommt für diese Flä-
chen nur die Festsetzung von mit einem Gehrecht für die Allge-
meinheit zu belastenden Flächen in Betracht. Eine Überlagerung 
von Fachplanung und Bauleitplanung ist jedoch nur möglich, wenn 
hierdurch keine Nutzungskonflikte oder Einschränkungen für die 
geplanten Bahnanlagen entstehen. Dies ist insbesondere mit der 
Deutsche Bahn AG abzustimmen. Erst im Zuge der jeweiligen 
Planfeststellungsverfahren können die angedachten Wegeverbin-
dungen in ihrem genauen Verlauf und insbesondere auch hinsicht-
lich der Trassenquerung (Über- oder Unterquerung) konkretisiert 
werden. Aus diesen Gründen soll die Sicherung von Wegeverbin-
dungen außerhalb des Bebauungsplanverfahrens erfolgen. Diese 
Vorgehensweise wurde von SenUVK IIIC mit Schreiben vom 
08.06.2018 bestätigt. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

33 Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und 
Wohnen   

IV D WBL 

Die Belange der Wohnungsbauleitstelle sind durch das 
Verfahren nicht berührt. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  
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34 Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz 
 IV B 

Aus übergeordneter verkehrsplanerischer und organisa-
torischer Sicht bestehen bei Berücksichtigung nachfol-
gend genannter Hinweise und Anmerkungen grundsätz-
lich keine Bedenken zum o. g. Bebauungsplanverfah-
ren.  

Bezüglich der Seite 13, Kapitel 3.4.2 Stadtentwicklungs-
plan (StEP) Verkehr des Begründungstextes wird darauf 
hingewiesen, dass zum Bestand des übergeordneten 
Straßennetzes eine Aktualisierung aus dem 2017 vor-
liegt. 

Der aktualisierte Plan zum Bestand des übergeordneten Straßen-
netzes aus dem Jahr 2017 wird berücksichtigt und Kap. A I 3.4.2 
der Begründung entsprechend geändert.   

  S-Bahn: 

Durch die S21 soll eine weitere zweigleisige Nord-Süd-
Verbindung hergestellt werden. Die Verbindung vom 
Nordring (Bahnhöfe Wedding und Westhafen) und dem 
Hauptbahnhof befindet sich in der Realisierung. Die 
zweite Baustufe beinhaltet die Verlängerung der Strecke 
zum S-Bahnhof Potsdamer Platz, die sich derzeit in der 
Entwurfsplanung befindet. In einer dritten Baustufe ist 
die Strecke vom S-Bahnhof Potsdamer Platz weiter 
südwärts Gleisdreieck zu den Yorckstraßenbahnhöfen 
führend vorgesehen. Die beiden letzten Baustufen sind 
noch nicht durch einen Planfeststellungsbeschluss gesi-
chert, die benötigten Flächen sind jedoch vorsorglich 
freizuhalten. Der neue S-Bahnhof ist südlich der verlän-
gerten Achse des Parkhauses westlich des U-Bahnhofs 
Gleisdreieck geplant. Südlich des neu zu errichtenden 
S-Bahnhofs verzweigt sich die S-Bahntrasse. Die Tras-
se führt mit zwei Gleisen zum S-Bahnhof Yorckstraße, 
parallel zur viergleisigen bestehenden Fernbahntrasse, 
und mit zwei Gleisen zum S-Bahnhof Yorckstraße 
(Großgörschenstraße), parallel zur außer Betrieb befind-
lichen Stammbahn.  

Der dritte Bauabschnitt einer neu zu errichtenden S-
Bahn-Strecke von Potsdamer Platz bis Yorckstr. bzw. 
zum Südring (S 21) wird weiterhin als wichtiges netzer-
gänzendes Element angesehen. Insbesondere vor dem 

Die Hinweise zur geplanten S21 entsprechen im Wesentlichen den 
Ausführungen in Kap. A I 2.3 der Begründung. Die Aussagen hin-
sichtlich der Realisierungseinschätzung zum 3. Bauabschnitt wer-
den aktualisiert.  

Der Bebauungsplan VI-140a übernimmt nachrichtlich eisenbahn-
rechtlich gewidmete und planfestgestellte Bahnanlagen, die im 
Geltungsbereich liegen. Hierzu zählen insbesondere auch die er-
forderlichen Bahnbetriebsflächen für die S21. Die nachrichtliche 
Übernahme dieser Flächen dient dem Verständnis des Bebau-
ungsplans, ergänzende planungsrechtliche Festsetzungen werden 
für diese Flächen nicht getroffen. Insofern steht der Bebauungsplan 
der Freihaltung der erforderlichen Trassen bzw. der Realisierung 
des 3. Bauabschnitts der S21 nicht entgegen.  
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Hintergrund der Stärkung des Stadt-Umland-Verkehr im 
öffentlichen Personenverkehr und des aktuellen Ein-
wohnerzuwachses kann auf die Flächenfreihaltung nicht 
verzichtet werden. Die Strecke ist Bestandteil der aktu-
ellen Bedarfsplanungen für den öffentlichen Personen-
verkehr. 

Die Einschätzung, dass die Umsetzung des dritten Bau-
abschnitts vorgenannter Strecke im Bereich des Gleis-
dreiecks mittelfristig nicht erfolgen wird, wird nicht ge-
teilt. In der derzeitigen Koalitionsvereinbarung haben 
sich die regierungstragenden Parteien im Land Berlin 
darauf verständigt, die Deutsche Bahn aufzufordern, die 
Planungen rasch zu beginnen. 

Basierend auf der Koalitionsvereinbarung wird die Pla-
nung nun forciert. Die erforderlichen Bahnbetriebs-
flächen sind entsprechend freizuhalten.  

  Regionalbahn: 

Die Reaktivierung der Potsdamer Stammbahn gewinnt 
aufgrund des städtischen Wachstums und des Umlands 
wieder an Aktualität. Die Potsdamer Stammbahn ist 
einer der acht Korridore, für die auf Grundlage eines 
Gesamtkonzepts für den Nahverkehr Varianten im 
Rahmen des „Entwicklungskonzeptes für die Infrastruk-
tur des Schienenverkehrs in Berlin und Brandenburg – 
2030“ derzeit untersucht werden. Die Flächen der alten 
außer Betrieb befindlichen Trasse der historischen Stre-
cke der ersten preußischen Eisenbahn von 1838 in 
Richtung Potsdam sind aus diesem Grund gesichert. 
Die Trasse würde parallel zur S-Bahnlinie 1 von Süd-
westen in das Gelände eintreten und dann in zwei un-
terschiedlich fallenden Trassen in den vorhandenen 
Nord-Süd-Tunnel münden. Die Trasse liegt innerhalb 
der eisenbahnrechtlich gewidmeten Fläche.“ 

Die Hinweise zur Potsdamer Stammbahn entsprechen im Wesent-
lichen den Ausführungen in Kap. A I 2.3 der Begründung. Die Hin-
weise zu den derzeitigen Untersuchungen in Zusammenhang mit 
dem „Entwicklungskonzept für die Infrastruktur des Schienenver-
kehrs in Berlin und Brandenburg – 2030“ werden ergänzt.  

 

  Folgender Hinweis ist im Rahmen der weiteren B-
Planbearbeitung zu berücksichtigen: Die Formulierung 

Der Begriff der Regionalbahn wird in der Begründung um den Be-
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„Regionalbahn“ ist fachlich inkorrekt. Bei der zu sichern-
den Fläche für die Stammbahn handelt es sich um eine 
zweigleisige, elektrifizierte Fernbahntrasse. Die Begriff-
lichkeit ist durchgängig in der Begründung zum Bebau-
ungsplan zu ersetzen. 

griff der Fernbahn ersetzt. 

  Entsprechend den Planungsinhalten und den Aussagen 
auf der Seite 85, Kapitel IV/4 werden keine baulichen 
Veränderungen vorgesehen, die ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen initiieren werden. Verkehrliche Aus-
wirkungen werden demnach nicht erwartet. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen.  

  Es wird davon ausgegangen, dass mit dem im B-Plan 
enthaltenem Wegenetz sowie dem berücksichtigten 
Geh- und Radfahrrecht der übergeordnete Radfernweg 
Berlin – Leipzig sichergestellt werden kann. 

Das vorhandene Wegenetz liegt sowohl innerhalb der als öffentli-
che Parkanlage festgesetzten Flächen als auch auf planfestgestell-
ten/eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen. Wege sind grundsätz-
lich in den als öffentliche Parkanlage festgesetzten Flächen zuläs-
sig. Im Bereich der planfestgestellten/eisenbahnrechtlich gewidme-
ten Flächen wurde die Herstellung der Wege und deren Nutzung 
durch die Öffentlichkeit nach Abstimmung mit der Deutsche Bahn 
AG vorgenommen.  

Die Festsetzung von Geh- und Radfahrrechten innerhalb der öffent-
lichen Parkanlage ist nicht erforderlich, da sich die betroffenen 
Grundstücke im Eigentum des Landes befinden und dieses grund-
sätzlich bereit ist, die Zugänglichkeit der Parkanlage zum Wohl der 
Allgemeinheit bzw. im Interesse der Öffentlichkeit zu gewähren.  

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ände-
rung und Ergänzung der Begründung 

35 Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz  
IV C 32  

Keine Stellungnahme eingegangen  

36 Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und 

Gegen die Ziele des vorliegenden Bebauungsplans 
bestehen aus wasserbehördlicher Sicht grundsätzlich 

Im Zuge der Parkplanung wurde ein Entwässerungskonzept er-
stellt, dass die vollständige Versickerung des in der öffentlichen 



Bebauungsplan VI-140a 
Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 

30 

 

Nr. Behörde/TÖB Stellungnahme Auswertung/Abwägung 

Klimaschutz  
 II D 25  

keine Bedenken. 

Es kann abschließend jedoch nicht beurteilt werden; ob 
die Entwässerung des Plangebietes gesichert ist.  

Die Teilflächen des Vorhabengebietes umfassen zu-
sammen ca. 16 ha. Das Vorhabengebiet besteht aus 
den Flächen des „Parks am Gleisdreieck", der Kleingar-
tenanlage „Potsdam Güterbahnhof“ sowie den diese 
Flächen durchlaufenden Bahnflächen. Im Einzelnen sind 
naturschutzfachliche Maßnahmen, die Herstellung von 
Wegeverbindungen sowie der Erhalt der Fläche „Muse-
umsbahn" Gegenstand des B-Plans. 

Die Kleingartenanlage „Potsdam Güterbahnhof" sowie 
die direkt nordöstlich angrenzenden Grünfläche sind 
nicht an das Kanalnetz angeschlossen. Nördlich hiervon 
liegen in der Dennewitzstraße und Flottwellstraße R-
Kanäle vor die in den Landwehrkanal entwässern (Ge-
wässer 1. Ordnung). 

Die weiteren Teilflächen des Vorhabengebietes liegen 
im Einzugsgebiet der Mischkanalisation. 

Gemäß dem Bebauungsplan kann das im Gebiet anfal-
lende Niederschlagswasser vor Ort zur Versickerung 
gebracht werden. 

Parkanlage anfallenden Niederschlagswasser vor Ort vorsieht. Dies 
wurde im Zuge der Parkherstellung unter Beachtung der maßgebli-
chen Regelwerke umgesetzt. Die Entwässerung des Nieder-
schlagswassers ist somit durch Versickerung vor Ort gesichert.  

Die planungsrechtliche Sicherung der Flächen, auf denen versi-
ckert wird, ist nicht erforderlich, da diese als Grünfläche mit der 
besonderen Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ festgesetzt 
werden. Eine weitergehende Versiegelung, die das Ziel der Nieder-
schlagswasserversickerung konterkarieren würde, ist somit nicht 
zulässig. Zudem gilt das Versickerungsgebot gemäß § 36a Berliner 
Wassergesetz (BWG).  

Bei den planfestgestellten/eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen, 
die für Betriebszwecke genutzt werden, ist ebenfalls davon auszu-
gehen, dass die Niederschlagswasserentwässerung gesichert. ist. 
Bei neuen Vorhaben im Bereich der planfestgestellten/eisenbahn-
rechtlich gewidmeten Flächen (z.B. die geplante S-Bahnlinie 21) ist 
die Entwässerung des Niederschlagswassers bzw. Erarbeitung 
eines Entwässerungskonzepts Gegenstand des jeweiligen Plan-
feststellungs- oder Plangenehmigungsverfahrens. 

  

  Die oben angeführte Zielstellung wird begrüßt, wobei zu 
beachten ist, dass die Vorgaben zur Begrenzung von 
Regenwassereinleitungen bei Bauvorhaben in Berlin 
(BReWa-BE) einzuhalten sind. Diese gelten auch für im 
Bestand versiegelte Flächen mit einer vorhandenen 
Regenentwässerung, sofern eine wesentliche Änderung 
vorgenommen wird. Es ist ein Entwässerungskonzept 
Regenwasser zu erstellen, in dem die Entwässerung 
des gesamten Plangebiets unter Berücksichtigung der 
Einleitbegrenzungen konzipiert wird. 

Danach ist bei Bauvorhaben gemäß § 29 (1) Bauge-
setzbuch (Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von baulichen Anlagen) die Niederschlagswasser-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan sichert den vorhan-
denen Park am Gleisdreieck als öffentliche Parkanlage. Neue bau-
liche Anlagen oder wesentliche Änderungen bestehender baulicher 
Anlagen, bei denen die genannten Vorgaben zur Begrenzung von 
Regenwassereinleitungen anzuwenden wären, müssen deshalb 
der Zweckbestimmung als öffentliche Parkanlage entsprechen. 
Eine weitergehende Versiegelung, die das Ziel der Niederschlags-
wasserversickerung konterkarieren würde, ist somit nicht zulässig. 

. 
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bewirtschaftung durch planerische Vorsorge innerhalb 
des Vorhabengebietes sicherzustellen. Ist eine Einlei-
tung nicht zu vermeiden, ist diese nur in Höhe des Ab-
flusses zulässig, der im "natürlichen" Zustand (ohne 
Versiegelung) auftreten würde. Die Begrenzung von 
Regenwassereinleitungen wird basierend auf den für 
Berlin ermittelten „natürlichen" Gebietsabflüsse rechtlich 
geregelt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten folgen-
de Übergangsregelungen: 

Bei Bauvorhaben im Einzugsgebiet eines Gewässers 1. 
Ordnung oder im Einzugsgebiet der Mischwasserkanali-
sation gilt eine maximale Abflussspende von 10 l/(s*ha) 
für die Fläche des kanalisierten bzw. durch das Entwäs-
serungssystem erfassten Einzugsgebietes (AE,k). Ergibt 
sich hieraus eine Einleitmenge von weniger als 1 1/s, 
stellt dies aufgrund der technischen Machbarkeil die 
Drosselvorgabe dar. 

Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung, die eine 
Annäherung an den natürlichen Wasserhaushalt erzie-
len, ist der Vorzug zu geben. Informationen zu Verfah-
ren der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung nach 
dem Stand der Technik sind im Bericht „Leistungsfähig-
keit von praxiserprobten Formen der Regenwasserbe-
wirtschaftung im urbanen Kontext" zusammengestellt. 

Die Einleitbeschränkung gilt als maximal zulässiger 
Drosselabfluss und ist bei mittelbaren Einleitungen in 
die Kanalisation unabhängig von der Jährlichkeit. 

Durch den Vorhabenträger ist sicherzustellen, dass die 
Regenmenge, die die zulässige Einleitmenge übersteigt, 
schadlos auf dem Grundstück zurückgehalten wird und 
somit ein Schutz vor Überflutung bei Starkregen gege-
ben ist. Das Regenwasser darf nicht in den Straßen-
raum oder in angrenzende Grundstücke entlastet wer-
den bzw. zu Schäden bei Dritten führen. Für Grundstü-
cke > 800 m² ist ein entsprechender Überflutungsnach-
weis im Sinne der technischen Regelwerke zu erbrin-
gen. Für Grundstücke < 800 m² ist ein geeigneter Über-
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flutungsnachweis in Anlehnung an die technischen Re-
gelwerke zu führen. 

Begründung 

Das Niederschlagswasser von versiegelten Flächen 
fließt schnell ab und steht damit nicht für die Verduns-
tung und Versickerung zur Verfügung. Dies führt neben 
den Folgen für das örtliche Klima bei ungedrosselter 
Ableitung zu häufig wiederkehrenden, großen Abfluss-
spitzen im Gewässer, die eine starke Belastung für die 
Gewässerökologie darstellen und zur Entstehung von 
nachteiligen Hochwasserfolgen führen können. In Ab-
hängigkeit der Herkunft des Niederschlagswassers führt 
es zudem zu einer stofflichen Belastung.  Eine zusätzli-
che stoffliche und hydraulische Belastung der Gewässer 
ist zu vermeiden. Eine Annäherung an den natürlichen 
Wasserhaushalt ist anzustreben. 

Nach § 5 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes 
(WHG) ist jede Person bei Maßnahmen, mit denen Ein-
wirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, 
verpflichtet, nachteilige Veränderungen der Gewässer-
eigenschaften zu vermeiden, die Leistungsfähigkeit des 
Wasserhaushalts zu erhalten sowie eine Vergrößerung 
und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermei-
den. Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, 
u.a. mit dem Ziel, möglichen Folgen des Klimawandels 
vorzubeugen sowie an oberirdischen Gewässern so weit 
wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnis-
se zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhal-
tung des Wassers in der Fläche der Entstehung von 
nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen (vgl. § 6 
Abs. 1 Nr. 5 und 6WHG). 

Regenwasser, welches aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen gesammelt abfließt, ist Ab-
wasser (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG -) und muss so 
beseitigt werden, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigt wird (§ 55 Abs. 1 Satz 1 WHG). Gemäß 
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§ 27 WHG ist für oberirdische Gewässer der gute che-
mische und ökologische Zustand bzw. das gute ökologi-
sche Potential zu erreichen. Eine Verschlechterung ist 
zu vermeiden. Für die Regenwasserbewirtschaftung ist 
in Abhängigkeit der Belastung des Regenwassers die 
Versickerung des Regenwassers über die belebte Bo-
denzone anzustreben (§ 36a Berliner Wassergesetz). 
Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in Ge-
wässer (Direkteinleitung) darf nur erteilt werden, wenn 
die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so gering 
gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in 
Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der 
Technik möglich ist (§ 57 WHG). 

  Hinweis zur Niederschlagsentwässerung: 

Die Erstellung eines Niederschlagsentwässerungskon-
zeptes wird empfohlen. Dabei sind alle gängigen allge-
mein anerkannten Regeln der Technik (DWA Arbeits- 
und Merkblätter, DIN Vorschriften) zu beachten und 
einzuhalten. 

Wie oben bereits dargelegt, wurde für die Parkanlage ein Nieder-
schlagswasserentwässerungskonzept erarbeitet und umgesetzt. 
Bei Vorhaben im Bereich der planfestgestellten/eisenbahnrechtlich 
gewidmeten Flächen (z.B. die geplante S-Bahnlinie 21) ist die Ent-
wässerung des Niederschlagswassers bzw. Erarbeitung eines Ent-
wässerungskonzepts Gegenstand des jeweiligen Planfeststellungs- 
oder genehmigungsverfahrens. 

 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

37 Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz 
 I C 31  

Zum Bebauungsplan VI-140a sind Hinweise zur Luft-
reinhalte- und Lärmaktionsplanung entbehrlich. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

38 Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz  

Es bestehen keine Einwände gegen den o. g. Bebau-
ungsplanentwurf. 

Stellungnahme der Technische Aufsichtsbehörde: 

Die Zugänglichkeit der U-Bahnbauwerke einschließlich der beidsei-
tig verlaufenden Randstreifen (technologische Streifen) durch die 
BVG (z.B. zur Instandsetzung der U-Bahnviadukte bzw. zu deren 
ggf. erforderlichen Abriss und Neubau) ist aufgrund des Gesetzes 
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IV E  Eine Instandsetzung der U-Bahnbrücken und der U-
Bahnviadukte bzw. ggf. ein Abriss und Neubau dieser 
muss möglich sein. Eine vorübergehende Nutzung des 
Einschnittes (U-Bahntrasse + 2x ca. 4m Randstreifen) 
muss eingeräumt werden. Eine entsprechende Zuwe-
gung muss sichergestellt sein. 

über die Bahneinheiten (Gesetz vom 19. August 1895 i.d.F. vom 8. 
Juli 1902) in Verbindung mit der Feststellung dieser Flächen als 
Bahneinheit sichergestellt. Zusätzliche Festsetzungen im Bebau-
ungsplan sind nicht erforderlich.  

 

  
Stellungnahme der Landeseisenbahnbehörde Berlin: 

Ich bitte Sie, folgende redaktionelle Änderung zu über-
nehmen: 

Textliche Festsetzung Nr. 2 

1. "Einbau von Holzbohlen" ist durch "Verwendung von 
Holzschwellen" zu ersetzen. 

2. "Aufbringen von Schotter" ist durch "Einbau von 
Schotter" zu ersetzen. 

3. "Herstellung von Wegeverbindungen zur Vernetzung 
von Freiräumen" ist durch „Bau von Bahnübergängen 
 

zur Vernetzung von Freiräumen" zu ersetzen. 

Die textliche Festsetzung Nr. 2 wird entsprechend der in der Stel-
lungnahme vorgeschlagenen Begrifflichkeiten geändert. Die Ände-
rungen haben keine Auswirkung auf den Bebauungsplaninhalt. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ände-
rung der textlichen Festsetzungen 

39 Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz 
 V F 1/1 

Es wurden folgende Fachbereiche der Abteilung V Tief-
bau  beteiligt und um Stellungnahme gebeten: 

V F 1      V PS A 

V OI  V PS E 

V OS      V PW         

V OW      V PI A           

               V PI E 

Von den Beteiligten V OI gab es Einwendungen oder 
Hinweise, diese sind als Anlage beigefügt. 

Die Stellungnahme von V OI wird im Folgenden abgewogen: 
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  V OI: 

Das nördliche Ende der Gleiszufahrtsbrücke (Brücke 21) 
befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des VI-
140a. Der Planbereich erfasst außerdem die nördlichen 
Widerlager der momentan in Planung und Bauvorberei-
tung befindlichen vier Brücken für den Park (Brücken 
10, 11, 14 und 17), die nach Umbau und Montage 
gleichfalls in den Geltungsbereich des VI-140a hineinra-
gen werden. 

SenUVK, V OI ist momentan für die Gleiszufahrtsbrücke 
zuständig und wird nach Montage und Nutzungsfreigabe 
der vier Parkbrücken auch für diese zuständig sein. Vor 
diesem Hintergrund wird folgende Stellungnahme zum 
Bebauungsplanentwurf, bestehend aus der Planzeich-
nung in zwei Blättern und der Begründung Stand April 
2018, abgegeben:  

Forderung:  

Für die in den Park hineinreichenden Brückenkonstruk-
tionen ist die Zugänglichkeit für Bauwerksprüfung und -
unterhaltungsarbeiten, die Aufgrabemöglichkeit hinter 
den Brückenenden, das Bau- sowie das Pflanzverbot für 
mehrjährige Pflanzen innerhalb des 5 m-Wartungs-
streifens hinter und neben den Brücken zu beachten 
und in der Begründung zum VI-140a aktenkundig zu 
vermerken. 

Begründung: 

Die Museumsgleisbrücke ragt mit dem Brückenüberbau 
ca. 1,80m in den Geltungsbereich des VI-140a hinein. 
Gleiches gilt für die vier Brücken für den Park, obwohl 
nach momentanem Planungsstand eine Geländerver-
längerung mit Gesims in Richtung Park beabsichtigt ist. 
Sollte die noch in Abstimmung befindliche Entwässe-
rung der Brückenüberbauten nicht an die Leitungen in 
der Yorckstraße angeschlossen werden können, müsste 
diese über das Parkgelände erfolgen. Die Brückenent-
wässerung zählt bis zum Übergabepunkt an eine Stra-

Das nördliche Ende der Gleiszufahrtsbrücke zum Deutschen Tech-
nikmuseum Berlin ist planfestgestellt und bereits nachrichtlich in 
den Bebauungsplan übernommen. Die seitlich verlaufenden War-
tungs- und Sicherheitsstreifen (5 m) liegen innerhalb der als „öffent-
liche Parkanlage und Spielplätze“ festgesetzten Flächen. Die be-
troffenen Grundstücke befinden sich im Eigentum des Landes Ber-
lin. Dieses ist grundsätzlich bereit, eine zum Wohl der Allgemein-
heit erforderliche bzw. im Interesse der Öffentlichkeit liegende In-
anspruchnahme der Flächen zu Wartungs- und Instandhaltungsar-
beiten zu gewährleisten. In der Begründung wird klarstellend er-
gänzt, dass die Zugänglichkeit für Bauwerksprüfung und –
unterhaltungsarbeiten, die Aufgrabemöglichkeit hinter den Brü-
ckenenden, das Bau- sowie das Pflanzverbot für mehrjährige 
Pflanzen innerhalb des 5 m-Wartungsstreifens hinter und neben 
der Brücke zu gewährleisten sind. Gleiches gilt für die in Planung 
befindlichen Brücken.   
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ßenentwässerung oder bis zu einer Versickerungsanla-
ge zur Brücke und wäre ggf. im VI-140a entsprechend 
zu berücksichtigen. Für die Brücken ist außerdem ein 
umlaufender Wartungs- und Sicherheitsstreifen zu be-
achten, der in Anlehnung an den Leitfaden zum Baune-
benrecht Nr. 5.11 in der Regel 5 m beträgt. Auf die 
zeichnerische Darstellung des allseitigen Wartungsstrei-
fens kann im Bebauungsplan VI-140a verzichtet wer-
den, da alle an die Brücke angrenzenden Flächen als 
öffentlich gewidmete Flächen nach Grünanlagengesetz 
festgesetzt werden sollen und die südlich angrenzende 
Yorckstraße eine öffentlich gewidmete Verkehrsfläche 
nach Berliner Straßengesetz ist. 

Trotzdem muss sichergestellt sein, dass die Flächen-
freihaltung zugunsten der Brückenbestandteile sowie 
der Bauwerksprüfung und -unterhaltung im Planverfah-
ren verankert wird. 

  Forderung: Die Textliche Festsetzung Nr. 2 ist von der 
Planzeichnung zu entfernen. Die in der Festsetzung 
Nr. 2 als durchzuführende Maßnahmen genannten Fest-
legungen wären möglicherweise als Empfehlung für die 
Bahnstrecke mit Ausnahme der Brücke zu formulieren. 
Eine Festsetzung für die Gleiszufahrtsbrücke einschl. 
5m Wartungs- und Sicherheitsstreifen ist seitens Sen-
UVK, V OI nicht zustimmungsfähig. 

Begründungen: 

Die Gleiszufahrt ist eine gewidmete Bahnanlage. Der 
Bahnbetrieb schließt neben reinen Museumsbahnfahr-
ten auch An- bzw. Abtransporte von Museumsgütern 
ein. Funktion und Beschaffenheit der Bahnanlage rich-
ten sich nach den einschlägigen Bahnvorschriften. Die 
Bahnanlage unterliegt der technischen Bahnaufsicht des 
Landes Berlin. 

Für die Brücke mit dem Gleis ist allein SenUVK, V OI 
zuständig und in der Verantwortung, die Standsicherheit 
und die Verkehrssicherheit der Brücke zu garantieren 

Die Museumsbahn ist Teil der Sammelausgleichsmaßnahme im  
„Park am Gleisdreieck“. Bereits im Zuge der Parkplanung fanden 
Abstimmungen mit der für die Museumsbahn zuständigen Senats-
verwaltung (jetzt SenUVK IVE) statt, um die Bahntrasse in die 
Parkanlage zu integrieren. Die Trasse der Museumsbahn wurde 
bereits derart angelegt wie es die textliche Festsetzung Nr. 2 vor-
sieht, d.h. die festgesetzten Maßnahmen wie die Verwendung von 
Holzschwellen oder die Herstellung von Bahnübergängen wurden 
bereits umgesetzt.  

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens VI-140a hat die für die 
Museumsbahn zuständige SenUVK IV E der textlichen Festsetzung 
Nr. 2 zugestimmt. Auch wurden im Rahmen der Behördenbeteili-
gung keine Bedenken gegen die festgesetzte Ausgleichsmaßnah-
me geäußert (s. Stellungnahme lfd. Nr. 38). 

Es besteht somit keine Veranlassung, die textliche Festsetzung 
aufzuheben. Deren Anwendungsbereich wird jedoch um die Flä-
chen der mit ihrem nördlichen Ende im Geltungsbereich gelegenen 
Gleiszufahrtsbrücke und des Wartungs- und Sicherheitsstreifens 
reduziert, um einem Konflikt zwischen Bebauungsplan und den 
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und auf Grundlage des technischen Vorschriftenwerks 
für den Brücken- und Ingenieurbau die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs auf und unter der Brücke zu 
gewährleisten. 

Sowohl die Vorschriften des Bahnbaus als auch des 
Brücken- und Ingenieurbaus decken sich nicht mit dem 
Vorschriften des Hochbaus. Aus diesem Grund sind im 
Bebauungsplan VI-140a keine Festsetzungen über Art, 
Ausbildung, Beschaffenheit, Materialien, Ausstattung, 
Bepflanzungen etc. für die Gleiszufahrtsbrücke einschl. 
eines allseitigen 5m breiten Wartungs- und Sicherheits-
streifen vorzunehmen. 

Für die Gleiszufahrtsbrücke ergäbe sich bei der Überla-
gerung von Fachplanung (aktiver Bahnbetriebszweck) 
mit städtischer Bauleitplanung in ein und derselben 
Planungsebene ein Konflikt, der als unzulässig einzustu-
fen ist. 

Die Zulässigkeit von Kreuzungen zwischen der Muse-
umsbahn mit Wegen im Park ist innerhalb des 5m Si-
cherheits- und Wartungsstreifen auszuschließen. Das 
gilt auch für die Brücke selbst, weshalb sie durch ver-
schlossene Tore abgesperrt ist und bleibt. 

geltenden technischen Vorschriften für den Brücken- und Ingeni-
eurbau zu vermeiden. Dies erfolgt durch Änderung der Planzeich-
nung: Zum einen wird die betroffene Fläche nicht mehr als Muse-
umsbahn bezeichnet, sondern als Gleiszufahrtsbrücke kenntlich 
gemacht, so dass die textliche Festsetzung Nr. 2 keine Anwendung 
findet. Zum anderen wird die Gleiszufahrtsbrücke nicht  mehr in-
nerhalb der Fläche für Zuordnungen gemäß § 9 Abs. 1a BauGB 
liegen. In diesem Zusammenhang ist auch die Flächenbilanz zu 
ändern.  

 

 

 

  Forderung: Die Trasse der U7 muss sich auf der Plan-
zeichnung widerfinden. 

Begründung: 

Die U-Bahn U7 gilt als gewidmete Bahnanlage und ist 
als solche nachrichtlich auf Planzeichnungen darzustel-
len – ggf. in einer Nebenzeichnung. 

Die Trasse der U7 ist bereits in den Bebauungsplan VI-140a nach-
richtlich übernommen. In der Planzeichnung ist sie als unterirdisch 
gewidmete Bahnanlage dargestellt.  

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ergän-
zung der Begründung, Änderung der Planzeichnung 

40 Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg  

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg trägt im Rahmen der 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB fol-
gende Hinweise vor: 

In Kap. A V. 5 der Begründung wird ergänzt, dass auch der Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg einen Beschluss über die Teilung des Be-
bauungsplanes Vl-140 gefasst hat. 
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StadtBau 

Stadtentwicklungsamt 

Geltungsbereichsreduzierung um Flächen der Yorck-
straße 

Unter A V.1. legen Sie korrekt dar, dass der Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Vl-140 ebenfalls beschlossen hat, da der 
Geltungsbereich Flächen des Bezirks Tempelhof-
Schöneberg (Hälfte der Yorckstraße und die Flurstücke 
2263/27, 226, 227, 2265/25, 535, 534 der Grundstücke 
Yorckstraße 38-40) überplant. 

Unter A V.5 fehlt der Hinweis, dass auch der Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg einen Beschluss über die Tei-
lung des Bebauungsplanes Vl-140 gefasst hat. Die Be-
bauungspläne Vl-140fa VE und Vl-140fb VE und Vl-
140a sind nach dem Teilungsbeschluss bezirksübergrei-
fende Bebauungspläne. 

  Unter A V. fehlt ein Hinweis, dass Ihr Bezirk einen Be-
schluss über die Reduzierung des Geltungsbereichs um 
die Teilflächen der Yorckstraße gefasst hat. Oder steht 
der Beschluss noch aus? Dem Bezirk Tempelhof-
Schöneberg ist eine Teilungsabsicht nicht bekannt ge-
geben worden. Ein paralleler Beschluss des Bezirksam-
tes Tempelhof-Schöneberg zur Reduzierung des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplanes Vl-140a und paral-
lel dazu über die Erweiterung des Bebauungsplanes 7-
21 konnte somit nicht eingeleitet und beschlossen wer-
den, wäre als Konsequenz aber geboten gewesen. 

In Kap. A V. 7 der Begründung wird bereits dargelegt, dass am 
03.05.2016 das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg die Fortfüh-
rung des Bebauungsplanverfahrens VI-140a, die Änderung des 
Geltungsbereichs sowie die Änderung des Titels beschlossen hat. 
Dieser Beschluss wurde am 22.06.2016 von der BVV zur Kenntnis 
genommen. Aus der Anlage zur Beschlussvorlage (DS/2204/IV) in 
Verbindung mit dem geänderten Titel geht der geänderte Gel-
tungsbereich eindeutig hervor. Die Bekanntgabe des Beschlusses 
wurde nachgeholt, am 30.05.2018 wurde das Bezirksamt Tempel-
hof-Schöneberg über die Beschlussfassung zur Änderung des Gel-
tungsbereichs informiert.    

  Es wird mit Verwunderung festgestellt, dass Sie den 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg bei diesem bezirksüber-
greifenden Bebauungsplan Vl-140a völlig außen vorge-
lassen haben; sowohl bei der Änderung des Geltungs-
bereiches als auch bei der weiteren Planung, so noch 
kein Beschluss über die Reduzierung des Geltungsbe-
reichs gefasst wurde. 

Die Reduzierung des Geltungsbereichs VI-140a um die Yorckstra-
ße wurde im Vorfeld der Beschlussfassung mit dem Bezirksamt 
Tempelhof-Schöneberg/Fachbereich Stadtplanung abgestimmt. In 
diesem Zusammenhang sollte die Einbeziehung der Yorckstraße in 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans 7-21 erfolgen.  
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  Ausgleichsbeträge des Vl-140faVE 

Der Bebauungsplan Vl-140faVE ist bezirksübergreifend 
aufgestellt. Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 
189.000 € sind im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Vl-140a umzusetzen. Im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung und Rechtsprüfung zum Bebauungsplan 
Vl-140faVE wurde bemängelt, dass mehr Gelder für 
Eingriffs-Ausgleichsmaßnahmen auf den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplan Vl-140a umgesetzt werden 
sollten, als flächenmäßig möglich ist. Somit fordere ich 
nicht als Träger öffentlicher Belange, sondern als Plan-
geber des Vl-140faVE, darzulegen, wie und wo die, 
gemäß dem Bebauungsplan Vl-140faVE erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 189.000 € (gemäß 
§ 9 des Durchführungsvertrages vom 7. März 2013), im 
Plangebiet Vl-140a umgesetzt werden sollen bzw. be-
reits wurden. Ein Ausgleich in nachrichtlich übernom-
menem Bahngelände kann nicht als Ausgleich akzep-
tiert werden. Ihr Hinweis unter A II 2.4 ist für uns als 
Planbeteiligte des Vl-140faVE zu allgemein gehalten. 

Der Bebauungsplan Vl-140fa VE ermöglichte eine Neuversiegelung 
von 5.732 m². Diese Versiegelung ist auszugleichen, da sie zu er-
heblichen Beeinträchtigungen von Boden, Pflanzen und Tieren 
sowie von Klima/Luft führt.  

Im Geltungsbereich Vl-140fa VE wurden Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft festge-
setzt. Es handelte sich um eine extensive Begrünung des Dachs 
des Baukörpers (4.020 m²). Diese Flächen wurden zu 50 % auf die 
ausgleichspflichtige Versiegelung angerechnet, da sie naturhaus-
haltswirksame Flächen darstellen. Insbesondere für das Schutzgut 
Klima/Luft, Wasser und Pflanzen und Tiere können so Eingriffe 
gemindert werden. Abzüglich der Minderungsmaßnahmen ergibt 
sich eine ausgleichpflichtige Versiegelung für den Bebauungsplan 
Vl-140faVE von 3.722 m². 

In der Begründung zum Bebauungsplan VI-140a ist kein monetärer 
Nachweis, sondern ein flächenmäßiger Nachweis erbracht. Dieser 
belegt, dass keine Doppelbelegung von Flächen zum Ausgleich 
erfolgt. Dabei wurden die als Bahnflächen gewidmeten Flächen (mit 
Ausnahme der Museumsbahn, für die der Bebauungsplan VI-140a 
Maßnahmen zum Ausgleich festsetzt) nicht betrachtet, da diese 
nicht als Ausgleichsfläche festgesetzt werden. 

  Festgesetzter Bebauungsplan 

Der festgesetzte Bebauungsplan 7-66 VE (17. April 
2018) an der Bautzener Straße ist in der Plangrundlage 
zu ergänzen. 

Die Ausführungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 7-
66 VE werden in Kap. A I 3.8 der Begründung aktualisiert. Die 
Plangrundlage ist zu aktualisieren. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ergän-
zung der Begründung, Aktualisierung der Plangrundlage 

41 Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg  
BürgOSGrün  
Straßen und Grünflächenamt 

keine Stellungnahme eingegangen  
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42 Bezirksamt Tempelhof- 
Schöneberg 
JUGS 
Umwelt- und Naturschutzamt 

Aus Sicht des Immissionsschutzes gibt es keine Beden-
ken oder Anmerkungen zum o.g. B-Plan. 

Der Bebauungsplan VI-140a hat keine Auswirkungen 
hinsichtlich möglicher Verkehrsschallimmissionen auf 
die Umgebung außerhalb des Plangebiets, da keine 
baulichen Veränderungen stattfinden und sich keine 
signifikanten Einflüsse auf die Straßen- und Schienen-
verkehrsmengen ergeben. 

Auch seitens des Natur- und Artenschutzes gibt es kei-
ne Anmerkungen zum o.g. B-Plan. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

43 Bezirksamt Mitte  
StadtSozGes  

Stadtentwicklungsamt 

Durch die Planungsziele des oben genannten Bebau-
ungsplanentwurfs sind städtebauliche Entwicklungsziele 
des Bezirks Mitte nicht betroffen. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

44 Bezirksamt Mitte  
BiKuUm  

Umwelt- und Naturschutzamt 

Es bestehen keine weiteren Einwendungen gegen die 
zugrunde liegende Planung des vorliegenden Bebau-
ungsplan-Entwurfs. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

45 Bezirksamt Mitte  
BiKuUm 
Straßen- und Grünflächenamt 

Allgemeine Hinweise 

Da der Bebauungsplan Vl-140a als Ausgleichsbebau-
ungsplan aufgestellt wird, ist das Umwelt- und Natur-
schutzamt des Bezirksamtes Mitte zu beteiligen.  

Das Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirksamtes Mitte wurde im 
Rahmen der Behördenbeteiligung angeschrieben. Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken wurden nicht vorgebracht (s. Stellungnah-
me lfd. Nr. 44). 

  Die Behördenbezeichnung des Anschreibens ist nicht 
korrekt (Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt). Das 
Straßen- und Grünflächenamt und das Umwelt- und 
Naturschutzamt gehören zur Abteilung Weiterbildung, 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bebauungsplanin-
halte bzw. abwägungsrelevante Belange sind nicht betroffen. 
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Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen. 

Vorsorglich wurde Ihr Stellungnahmeersuchen mit E-
Mail vom 17.04.2018 an das Umwelt- und Naturschutz-
amt weitergeleitet. 

  Es wird darauf verwiesen, dass die Planungen an die 
vorhandenen Gehweghöhen anzupassen sind bzw. mit 
dem Straßen- und Grünflächenamt höhenmäßig abzu-
stimmen sind. 

Der Bebauungsplan VI-140a setzt keine Geländehöhen fest. Zu-
dem ist die Parkanlage, die der Bebauungsplan VI-140a planungs-
rechtlich sichert, bereits hergestellt. Insofern kommt der Berück-
sichtigung vorhandener Gehweghöhen nur bei möglichen Änderun-
gen der bestehenden Parkanlage Bedeutung zu. Dies ist auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Zuge der Projektplanung 
sicherzustellen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

46 Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg  
BauPlanFM  

FB Bauaufsicht 

keine Stellungnahme eingegangen  

47 Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg  
BauPlanFM  

FB Unterer Denkmalschutz 

Zu den Festlegungen im B-Plan VI-140 gibt es aus 
denkmalfachlicher Sicht keine weiteren Hinweise oder 
Einlassungen  

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen.  

 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

48 Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg  
BauPlanFM FB  

Vermessung  

keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

 

49 Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg 
FinUmWbi  

Finanzservice 

Die Festsetzung des Bebauungsplans soll die Schaffung 
einer zentralen Parkanlage sichern, die erheblich zur 
Versorgung der Bewohner und Beschäftigten der umlie-
genden verdichteten Stadtquartiere mit Grün-, Frei- und 

Das Flurstück 3428 (ehemals Teil des Flurstücks 3271) – im Nor-
den des so genannten Yorckdreiecks  – dient als südlicher Zugang 
zum Westpark bzw. zur Kleingartenanlage „Potsdamer Güterbahn-
hof“ und ist als öffentliche Grün- und Erholungsanlage mit der 
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Erholungsflächen beiträgt und zudem große stadtklima-
tische und –ökologische Bedeutung hat.  

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen Aus-
gleichsbebauungsplan Die gesamte im Bebauungsplan 
festgesetzte Parkanlage wird durch städtebauliche Ver-
träge bzw. Durchführungsverträge sowie mit Geldmitteln 
der DB Netz AG gesichert und refinanziert. Die Grund-
stücke wurden dafür dem Land Berlin übertragen (Aus-
nahme Flurstück 3428). Daraus resultieren grundsätz-
lich unter Berücksichtigung der Abschnitt IV Ziffer 2 des 
Bebauungsplanes keine unmittelbaren Auswirkungen 
auf den Haushalt und die Finanz- und Investitionspla-
nung. 

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass sich das Flur-
stück 3428 in privatem Besitz befindet und die Eigentü-
merin nach den Ausführungen unter Abschnitt IV Ziffer 2 
Abs.3 dazu verpflichtet ist, die Fläche unentgeltlich an 
das Land Berlin zu übergeben. Die Rechtsgrundlage 
konnte bislang nicht erbracht werden, sodass es hier 
möglicherweise zu Folgekosten kommen könnte, die 
durch den Bescheid erlassenen Fachbereich zu tragen 
sind. 

Zweckbestimmung „naturnahe Freifläche mit Spiel- und Bewe-
gungsflächen" gewidmet (Amtsblatt Nr. 58 v. 30.12.2009, S. 2867). 
Auch nach Realisierung der Bahnlinie S21 soll die fußläufige Er-
schließung des Westparks und der Kleingartenanlage über dieses 
Flurstück führen. Aus diesen Gründen wird der Teil des Flurstücks 
3428, der nicht eisenbahnrechtlich gewidmet ist und als Bahnanla-
ge nachrichtlich übernommen wird, als öffentliche Parkanlage fest-
gesetzt.  

Das Flurstück 3428 befindet sich in privatem Eigentum. Sind im 
Bebauungsplan private Flächen als öffentliche Grünfläche (§ 9 Abs. 
1 Nr. 15) festgesetzt, kann die Eigentümerin gemäß § 40 Abs. 2 
BauGB ab Festsetzung des Bebauungsplans die Übernahme der 
Flächen verlangen.  

Das Flurstück ist nicht Gegenstand der Ziffer 7.6 des städtebauli-
chen Rahmenvertrages aus dem Jahr 2005, wonach Berlin ver-
pflichtet ist, das Eigentum an den Flächen in den Gleisinseln un-
entgeltlich zu übernehmen, sofern diese nicht durch Planfeststel-
lungsbeschluss der Bahn eigentumsrechtlich zugewiesen werden. 

Aus diesem Grund ist das Flurstück 3428 auf Verlangen der Eigen-
tümerin vom Land Berlin zu erwerben. Im oben genannten Rah-
menvertrag wird es dem Baufeld Yorckdreieck zugeordnet und als 
§ 34er-Gebiet (innerhalb eines in Zusammenhang bebauten Orts-
teils) eingestuft. Es hat eine Größe von 874 m². Nur eine Teilfläche 
mit einer Größe von ca. 525 m² wird als öffentliche Grünfläche fest-
gesetzt, der übrige Teil ist, wie oben dargelegt, eisenbahnrechtlich 
gewidmet Die Kosten für diese Einzelparzelle wurden von einem 
Sachverständigen auf 30-100 €/m² geschätzt. Bezogen auf den als 
öffentliche Parkanlage festgesetzten Flurstücksteil könnten hier 
Kosten in Höhe von 52.500 m² entstehen. Selbst wenn das Flur-
stück aufgrund der tatsächlich vorhandenen städtebaulichen Situa-
tion als Außenbereich gemäß § 35 BauGB eingestuft würde, führe 
dies nach Sachverständigeneinschätzung zu keinem anderen Er-
gebnis bei der Wertermittlung. Maßgeblich ist, dass es sich bei dem 
Flurstück durch die oben genannte Widmung um eine öffentliche 
Grün- und Erholungsanlage mit der Zweckbestimmung „naturnahe 
Freifläche mit Spiel- und Bewegungsflächen“ handelt.  

Die möglichen Grunderwerbskosten in einer Höhe von 52.500 € 
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sind in die Haushaltsplanung einzustellen. Dieser Sachverhalt wird 
in Kap. A III 3.1.1.1 und IV 2 der Begründung ergänzt. 

Im Übrigen ist das Flurstück 3428 nicht Bestandteil der Sammel-
ausgleichsmaßnahme zur Herstellung der Parkanlage, so dass für 
dieses auch keine Zuordnungsfestsetzung gemäß § 9 Abs. 1a 
BauGB erfolgt. 

   Weiterhin wird auf Abschnitt V Ziffer 9 mit den Ausfüh-
rungen zur Haushaltsplanung verwiesen, wonach zu-
künftige Kosten für die Brückenbauwerke für den Gene-
ralzug, für Geh- und Fahrrechte und die Herstellung und 
Unterhaltung der Sportanlage anfallen können. Die 
Ausgaben sind rechtzeitig in der Haushalts- und Investi-
tionsplanung zu erfassen. 

Die Ausführungen in Kap. A V 4 (nicht 9) der Begründung zu mögli-
chen Kosten in Verbindung mit erforderlichen Brückenbauwerken 
für den Generalzug, für Entschädigungsansprüche durch Geh- und 
Fahrrechte sowie die Herstellung und Unterhaltung einer Sportan-
lage beziehen sich auf die Stellungnahme der Senatsverwaltung 
(SenStadt II A) aus dem Jahr 2007. Diese wurde im Rahmen der 
Behördenbeteiligung für den Bebauungsplan VI-140 (vor Teilung in 
die Bebauungspläne VI-140a bis VI-140i) eingereicht. Durch die 
Teilung des Bebauungsplans VI-140 und geänderte Planungsziele 
sind die genannten Vorhaben nicht Gegenstand des Bebauungs-
plans VI-140a: Die Idee des Generalzugs mit den hierfür erforderli-
chen Geh- und Fahrrechten wurde zum einen verworfen, zum an-
deren wurde die Sportanlage im Geltungsbereich des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans VI-140fa VE realisiert. Aus diesem 
Grund werden durch den Bebauungsplan VI-140a keine Folgekos-
ten für die genannten Vorhaben entstehen.  

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ände-
rung und Ergänzung der Begründung 

50 Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg  
BauplanFM  

Straßen und Grünflächenamt 
Grün 1 

keine Stellungnahme eingegangen  

51 Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg  

keine Stellungnahme eingegangen  
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BauPlanFM  

Straßen und Grünflächenamt 
FB Tiefbau  

52 Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg  
WiOrdSchulSp  

Schul- und Sportamt 

Wie bereits in der vergangenen Woche abgestimmt, 
bestehen im o.g. Bebauungsplan von Seiten des Schul- 
und Sportamtes keine Bedenken, da es sich um keine 
Sportflächen des Fachbereiches Sport handelt, sondern 
um öffentliche Sportanlagen im Park. Auch die Belange 
Schule werden von dem Bebauungsplan nicht berührt. 
Eine gesonderte Stellungnahme SchulPlan ist somit 
nicht erforderlich. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

53 Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg  
ArbBüDGesSoz 

Amt für Soziales 

keine Anmerkungen Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine  

54 Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg  
BauPlanFM  

SE Facility Management,  

FB Immobilienverwaltung FM 
IV 12  

Nach Prüfung seitens der Serviceeinheit Facility Ma-
nagement, in eigentumsrechtlicher Hinsicht, gibt ·es 
keine Anregungen, Ergänzungen oder Einwendungen in 
o.g. Angelegenheit. 

Wie bereits in mehreren Stellungnahmen zum Gleis-
dreieck angemerkt, möchte ich auch hier darauf hinwei-
sen, dass die Kostenneutralität für den Bezirk auch für 
die geplanten Erschließungsmaßnahmen, einschließlich 
deren dinglicher Sicherung gelten muss. 

Der Bebauungsplan VI-140a sichert den vorhandenen Park am 
Gleisdreieck, dessen Herstellung und Erschließung über städtebau-
liche Verträge bzw. Durchführungsverträge refinanziert wird. Folge-
kosten für den Bezirk sind ausgeschlossen.    

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

55 Bezirksamt Friedrichshain- Sachgebiet Bodenschutz/Altlasten Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
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 Kreuzberg FinUmKuWbi, 
Umwelt- und Naturschutzamt   
Umweltschutz Um3 

Gegen die Festsetzungen des B-Planes VI-140a beste-
hen seitens der Bodenschutzbehörde keine Bedenken. 

nicht betroffen.  

  Sachgebiet Gewässer- und Immissionsschutz 
1. Immissionsschutz - Geräusche 

1.1 Verkehrslärm 

Bezüglich des Verkehrslärms mit seinen Auswirkungen 
außerhalb und innerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reichs des Planes erfolgt durch das Umwelt- und Natur-
schutzamt keine Prüfung / Beurteilung. Die Zuständig-
keit hierfür liegt bei der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung, Umwelt und Klimaschutz. 

Das Umwelt- und Naturschutzamt ist u.a. zuständige 
Ordnungsbehörde für nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes. 

Hierzu zählen u.a. auch Baumärkte, Einzelhandel, Nah-
versorgungsmärkte, gastronomische Einrichtungen, 
Veranstaltungsstätten, Hotels, Handwerksbetriebe, Ga-
ragen soweit diese im Zusammenhang mit gewerblichen 
Nutzungen stehen, und die dadurch bedingten Ver-
kehrsgeräusche im Sinne der TA Lärm Ziffer 7.4. Aus 
der Schalltechnische Untersuchung zu diesem Bebau-
ungsplan geht nicht hervor, dass eine gesonderte Er-
mittlung und Berücksichtigung der Verkehrsgeräusche 
im Sinne der TA Lärm Ziffer 7.4 erfolgt ist. Entsprechen-
des gilt auch für die im Zusammenhang der Nutzung der 
auf dem Baumarkt befindlichen Sportanlage entstehen-
den Verkehrsgeräusche. 

Aufgrund der zu diesem Planverfahren in der Begrün-
dung und Schalltechnischen Untersuchung getroffenen 
Aussagen zu den weiteren verkehrlichen Geräuschbe-
lastungen im Plangebiet, wird jedoch eine gesonderte 
Betrachtung der diesbezüglichen Schallemissionen aus 
dem Plangebiet sowie der lmmissionen auf das Plange-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bebauungsplanin-
halte bzw. abwägungsrelevante Belange sind nicht betroffen. 
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biet nicht für verhältnismäßig erachtet. 

  1.2 Weitere im Plangebiet entstehende Geräuschemis-
sionen mit Immissionen im Plangebiet  

Geräuschemissionen von im Plangebiet vorhandenen 
nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des 
BImSchG werden in den Unterlagen dieses Planverfah-
rens nicht im Detail betrachtet. Hierzu zählen z.B. die 
Emissionen im Zusammenhang mit dem Betrieb der 
Kioske und der gastronomischen Einrichtungen, Emissi-
onen der öffentlichen und privaten Freizeitanlagen ins-
besondere außerhalb der in 6. (5) AV LImSchG Bln 
benannten Zeiten mit Immissionen auf die Parkbesucher 
und die Kleingärten. 

Festzuhalten ist, dass für nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen für die das Umwelt- und Naturschutzamt zu-
ständige Ordnungsbehörde ist, weder in der TA Lärm 
noch in der Freizeitlärm-Richtlinie Kleingärten und Parks 
berücksichtigt werden. 

Unabhängig vg. wird auf die DIN 18005 verwiesen, in 
der Orientierungswerte für Kleigarten und Parkanlagen 
enthalten sind (keine Zuständigkeit des Umwelt- und 
Naturschutzamtes) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bebauungsplanin-
halte bzw. abwägungsrelevante Belange sind nicht betroffen. 

  1.3 Weitere Geräuschemissionen außerhalb des Plan-
gebietes mit Immissionen im Plangebiet 

Über vg. Verkehrslärm im Zusammenhang mit nicht 
genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BIm-
SchG hinaus sind in der vorliegenden Untersuchung 
keine Angaben zu weiteren Geräuschimmissionen durch 
die beispielhaft unter 1.1 benannten Anlagen angeführt, 
obwohl sich diese Anlagen zahlreich im Umfeld befinden 
bzw. geplant sind. Die diesbezüglichen Aussagen in der 
Begründung zu Gewerbelärm (S. 74) können geteilt 
werden. Auch hier ist festzuhalten, dass weder in der TA 
Lärm noch in der Freizeitlärm-Richtlinie Kleingärten und 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bebauungsplanin-
halte bzw. abwägungsrelevante Belange sind nicht betroffen. 
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Parks berücksichtigt werden. Zur DIN 18005 gilt bereits 
unter 1.2 benanntes. 

Entsprechendes gilt auch für die auf dem Baumarkt 
befindliche Sportanlage, deren Geräuscheinwirkungen 
hier insbesondere aufgrund der gegebenen Überlage-
rung durch verkehrliche Geräusche auf den Park als 
gering eingeschätzt werden. 

  1.4 Weitere Geräuschimmissionen außerhalb des Plan-
gebietes aufgrund von Emissionen aus dem Plangebiet 

In der Schalltechnischen Untersuchung zu diesem Plan-
verfahren sind zu den Emissionen / Immissionen der 
Spielplätze und Freizeitanlagen keine Angaben enthal-
ten.  

Zutreffend sind die Aussagen in der Begründung zu den 
Immissionen aufgrund von Geräuschen von Kindern (bis 
zur Vollendung ihres 14. Lebensjahrs) im Zusammen-
hang der Nutzung der Spielplätze. 

Im Westpark sind großflächige Freizeitanlagen mit einer 
Vielzahl an frei zugänglichen Nutzungsmöglichkeiten 
gegeben. In unmittelbarer Nähe sind schützenswerte 
Nutzungen (Wohnen, Hotel) vorhanden bzw. geplant. 

Die Freizeitanlagen, die insbesondere für verschiedene 
Ballspiele und von Skatern genutzt werden können, 
werden nicht nur durch Kinder, sondern auch durch 
Jugendliche und Erwachsene genutzt. 

Gegenstand der schalltechnischen Untersuchung ist die Ermittlung 
von  Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Bebauungsplangebie-
tes. Die Vereinbarkeit der heranrückenden Wohnbebauung mit den 
im Bestand vorhandenen Freizeitanlagen wurde bereits im Rahmen 
der vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren VI-140g und VI-
140 h VE gutachterlich bestätigt. Insofern ist kein erneuter Untersu-
chungsbedarf gegeben.  

In beiden Verfahren wurde nach Abstimmung mit der Obersten 
Immissionsschutzbehörde (SenStadtUm, Abt. IX C 34) festgestellt, 
dass bei bestimmungsgemäßer Nutzung der Freizeitanlagen im 
Westpark tagsüber von einer Einhaltung des entsprechenden Im-
missionsrichtwertes auszugehen ist. Die vorhandenen Freizeitanla-
gen wurden bei sachgemäßer Nutzung nicht als „laut“ und eine 
mögliche nächtliche Nutzung wurde als absolute Ausnahme einge-
stuft.  

Weiterhin wird ausgeführt, dass  für die Freizeitanlagen die Be-
stimmungen des Grünanlagengesetzes (GrünanlG) gelten. Danach 
ist die Bezirksverwaltung in der Lage, nächtliche Nutzungen, die 
gegen das GrünanlG verstoßen, zu untersagen und gegen verhal-
tensbedingte Geräuscheinwirkungen aus der Parkanlage ordnungs-
rechtlich vorzugehen. 

  Die Geräuscheinwirkungen der Freizeitanlagen im 
Westpark auf die angrenzenden Immissionsorte wurde 
in dem Bericht vom 23.02.2012 der Fa. ALB im Rahmen 
des Bebauungsplan VI-140h VE nicht beurteilt. Die in 
dem ergänzenden Schreiben der Fa. ALB vom 
09.08.2012, welches dem Umwelt- und Naturschutzamt 
erstmalig am 27.04.2018 bekannt wurde, getroffenen 

Die Aussagen in der Stellungnahme beziehen sich auf Berech-
nungsergebnisse in der ursprünglichen Fassung des Berichts 
L0298/002-2 vom 24.09.2013 der Fa. Wölfel, der zur Beurteilung 
des Freizeitlärms für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan VI-
140g erstellt wurde. Dieser Teil des Gutachtens wurde jedoch nach 
Abstimmung mit der Obersten Immissionsschutzbehörde durch die 
ergänzende Stellungnahme vom 09.09.2014 vollständig ersetzt und 
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Einschätzungen zu den Immissionen der Freizeitanla-
gen auf die Immissionsorte kann hier aufgrund des in 
u.a. Berichts der Fa. Wölfel vom 24.09.2013 im Rahmen 
des Bebauungsplan VI-140g VE ausgeführten Berech-
nungen nicht geteilt werden. Auch ändert sich vg. Auf-
fassung nicht durch die zu diesem Bericht erfolgte Er-
gänzung vom 24.09.2013, welche dem Umwelt- und 
Naturschutzamt erstmalig am 15.05.2018 bekannt wur-
de. 

Die Geräuscheinwirkungen der Freizeitanlagen im 
Westpark auf die angrenzenden Immissionsorte wurden 
in dem vg. Bericht der Fa. Wölfel rechnerisch beurteilt: 

Diese Beurteilung erfolgte auf der Grundlage der 18. 
BImSchV, was im Land Berlin nicht zutreffend ist. Ge-
mäß AV LImSchG Bln hat die Beurteilung nach der 
Freizeitlärm-Richtlinie zu erfolgen. Da die Beurteilung 
nach der 18.BImschV für den gegebenen Fall nicht we-
sentlich von der Beurteilung nach der Freizeitlärm-
Richtlinie abweicht, kann die in dem Gutachten erfolgte 
Beurteilung Grundlage bilden. Hiernach wurden Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 
in den Ruhezeiten (Werktags 06:00-08:00 Uhr, 20:00-
22:00 Uhr, Sonn- und Feiertags 06:00-09:00 Uhr, 13:00-
15:00 Uhr, 20:00-22:00 Uhr) ermittelt. Der Rechenan-
satz der auch durch Skateboarder nutzbaren Fläche 
berücksichtigt lediglich ein Lärmereignis je Stunde. 
Hierdurch ist der in Ansatz gebrachte Emissionspegel 
für diese Quelle zu gering, so dass sich die Überschrei-
tungen bei Wahl eines realistischen Ansatzes noch er-
höhen würden. Auch werden in dem Gutachten Über-
schreitungen zur Nachtzeit (22:00-06:00 Uhr) ermittelt. 

Die Aussagen in der Begründung zur Anwendung der 
Ziffer 6. (1) c der AV LImSchG und der Freizeitlärm-
Richtlinie werden geteilt. Entsprechendes gilt auch für 
die Zeiten (Werktags 08:00-20:00 Uhr, Sonn- und Feier-
tags 09:00-13:00 Uhr, 15:00-20:00 Uhr), in denen die 
Nutzung nach 6. (5) AV LImSchG regelmäßig sozial 

ist aus diesem Grund nicht als Beurteilungsgrundlage heranzuzie-
hen.    

Der in der Stellungnahme erwähnte Konflikt zwischen der Bewoh-
nerschaft der an den Park herangerückten Wohnbebauung und den 
vorhandenen Freizeitanlagen im Westpark soll während der Ruhe- 
und Nachtzeiten auftreten. Eine Bewältigung dieses vermeintlichen 
Konflikts ist aus folgenden Gründen nicht im Bebauungsplan VI-
140a möglich: 

- Die im Westpark vorhandenen Freizeitanlagen genießen Be-
standsschutz. Festsetzungen zur Lärmminderung kämen je-
doch nur bei der Errichtung neuer Freizeitanlagen oder bei Än-
derung einer vorhandenen Freizeitanlage zum Tragen. Unver-
meidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind gemäß Ziffer 2 
der Freizeitlärm-Richtlinie auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
Die Beachtung dieser Pflicht kann durch Anordnungen gemäß 
§ 24 BImschG und § 12 LImSchG durchgesetzt werden. Für 
die vorhandenen Freizeitanlagen kommen insbesondere zeitli-
che Beschränkungen in Betracht. Deren Einhaltung ist durch 
regelmäßige Kontrolle sicherzustellen. Im Bebauungsplan kön-
nen zeitliche Beschränkungen aufgrund fehlender Rechts-
grundlage nicht festgesetzt werden. 

- Durch menschliches Verhalten hervorgerufene Geräuschereig-
nisse (z.B. Partys, Musikspielen) sind nicht dem Anlagenbetrieb 
zuzurechnen, sondern sind als verhaltensbedingter Lärm zu 
beurteilen. Verhaltensbezogene Maßnahmen können aufgrund 
fehlender Rechtsgrundlage nicht im Bebauungsplan festgesetzt 
werden. Verhaltensbedingten Störungen und Beeinträchtigun-
gen durch Parkbesucher ist nur auf ordnungsrechtlichem Wege 
zu begegnen. Für den Schutz der angrenzenden Wohnbebau-
ung sind die Regelungen der §§ 3, 4 und 5 des Landes-
Immissionsschutzgesetzes maßgeblich. Diese haben den 
Schutz der Nachtruhe, den Schutz der Sonn- und Feiertagsru-
he sowie den Schutz vor erheblichen Störungen durch Tonwie-
dergabegeräte und Musikinstrumente zum Gegenstand.  
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adäquat ist, wenn sichergestellt ist, dass Anlagen dem 
Stand der Technik im Sinne des § 22 BImSchG ent-
sprechen. 

Aufgrund der freien Zugänglichkeit zu den Freizeitanla-
gen ist deren Nutzung jedoch auch außerhalb vg. Zeiten 
möglich, so dass vielmehr mit o.a. prognostizierten 
Überschreitungen der Immissionswerte zu rechnen ist. 

In Folge kann den Aussagen in der Begründung, wo-
nach der Freizeitlärm mit den neuen Wohnquartieren im 
Bereich des Westparks vereinbar ist (S. 74) nicht zuge-
stimmt werden. 

Auch kann der Aussage in der Begründung nicht gefolgt 
werden, nach der die Freizeitanlagen den genannten 
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen entspre-
chen und mit den benachbarten Wohnquartieren verein-
bar sind, was gutachterlich bestätigt wurde (S. 75). 

Gutachterlich wurde ermittelt, dass es am Tage inner-
halb der Ruhezeiten sowie auch nachts zu den benann-
ten bei den neuen Wohnquartieren im Bereich des 
Westparks Überschreitungen geltender Immissionswer-
te kommen kann! 

 

  Zudem ist in der Begründung angeführt, dass bei der 
Standortwahl und Errichtung der Freizeitanlagen die 
Einhaltung der Immissionswerte nach der Freizeitlärm-
Richtlinie außerhalb der Ruhezeiten angestrebt werden 
soll (S. 75). Hierzu ist festzuhalten, dass die Anlagen 
bereits errichtet sind, ohne dass hier bei der Standort-
wahl und der Auswahl der einzelnen Anlagen eine Prü-
fung der Einhaltung der Werte bekannt ist. Eine Beteili-
gung des Umwelt und Naturschutzamtes ist bei der 
Planung der Freizeitanlagen nicht erfolgt. 

Dementsprechend kann auch die Aussage der Begrün-
dung, wonach durch die Planung anlagebedingt keine 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch entstehen (S. 
45), nicht nachvollzogen werden. 

Die Aussagen in der Begründung beziehen sich auf die Neupla-
nung von Freizeitanlagen und stellen klar, dass durch die Stand-
ortwahl und die Herstellung von neuen Freizeitanlagen entspre-
chend dem Stand der Technik sichergestellt werden kann, dass die 
in der Freizeitlärm-Richtlinie verankerten Immissionsgrenzwerte in 
den benachbarten Wohngebieten eingehalten werden. Neue Frei-
zeitanlagen sind derzeit allerdings nicht in Planung. 
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  Wiederholt ist anzuführen, dass aufgrund der Nutzung 
der im Westpark befindlichen Freizeitanlagen tags in-
nerhalb der Ruhezeiten und nachts Geräusche entste-
hen können, die erhebliche Belästigungen der schüt-
zenswerten Immissionsorte darstellen.  

Das hier eine Konfliktlage gegeben und in diesem Ver-
fahren noch einer Lösung zuzuführen ist, zeigt auch 
eine Beschwerde der Anwohnerschaft Flottwellstr. 19-23 
(über 40 Unterzeichner). Beispielhaft werden nächtliche 
Geräuschbeeinträchtigungen durch Nutzung der Bas-
ketballkörbe, Springen mit den Skateboards auf der 
Skaterfläche – beide Einrichtungen befinden sich nahe 
von Wohnungen - beklagt. 

Ein einziges Schild im Bereich einer der Freizeitanlagen 
(in der Nähe eines Basketballkorb) mit der Aufschrift 
„Bitte um Rücksichtnahme: Im Interesse von Parkbesu-
cherInnen und AnwohnerInnen bitten wir Sie, gemäß 
GrünanlG und LImSchG Bln, keine laute Musik abzu-
spielen und nach 22:00 Uhr die Nachtruhe einzuhalten“ 
ist zur Lösung des Konflikts aus hiesiger Sicht nicht 
ausreichend. 

Wie konkret in diesem Verfahren eine Konfliktlösung 
konkret erreicht werden kann, ist hier nicht bekannt. In 
Frage kommen kontrollierte Nutzungsbeschränkungen 
der Anlagen. 

Aufgrund unmittelbar an dem Plangebiet angrenzenden 
schützenswerten Nutzungen werden ferner zum Teil 
erhebliche Beeinträchtigungen durch Geräusche der 
Parknutzer erwartet. Dies insbesondere durch Partys 
mit/ohne Musik. Entsprechender Beeinträchtigungen 
werden auch in o.a. Beschwerde beklagt. 

Das Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen (GrünAnlG) greift entgegen den An-
gaben in o.a. Unterlagen aus hiesiger Sicht nicht zum 
Schutz der außerhalb des Parks befindlichen Immissi-
onsorte: 

Der Westpark mit seinen vielfältigen Freizeitangeboten wurde im 
Frühjahr 2013 fertiggestellt. Die Errichtung des Wohngebäudes 
Flottwellstraße 19-23 erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt. Es ist 
davon auszugehen, dass die Bewohnerschaft ihre Wohnungen in 
Kenntnis der vorhandenen intensiv genutzten Parkanlage bezogen 
hat.  

Ob und in welcher Höhe die Immissionsgrenzwerte der Freizeit-
lärm-Richtlinie für Wohngebiete tatsächlich durch die Nutzung der 
vorhandenen Freizeitanlagen überschritten werden, ist durch die 
zuständige Behörde zu prüfen. Wie bereits dargelegt, sind nach-
trägliche Anordnungen, z.B. zeitliche Nutzungsbeschränkungen, 
möglich. Gemäß § 6 Abs. 4 GrünanlG kann die Bezirksverwaltung 
zudem „für Anlagen oder Anlagenteile […] die Benutzung durch 
Gebote oder Verbote regeln“. 

Durch  menschliches Verhalten hervorgerufene Geräuschereignis-
se (z.B. Partys, Musikspielen) sind, wie oben dargelegt, nicht dem 
Anlagenbetrieb zuzurechnen, sondern sind als verhaltensbedingter 
Lärm zu beurteilen. Verhaltensbedingten Störungen und Beein-
trächtigungen durch Parkbesucher ist nur auf ordnungsrechtlichem 
Wege zu begegnen. Richtig ist, dass das GrünAnlG nicht die An-
wohner, sondern lediglich andere Parkbenutzer vor unzumutbaren 
verhaltensbezogenen Beeinträchtigungen schützt. Für den Schutz 
der angrenzenden Wohnbebauung sind die Regelungen der §§ 3, 4 
und 5 des Landes-Immissionsschutzgesetzes maßgeblich. Diese 
regeln den Schutz der Nachtruhe, den Schutz der Sonn- und Feier-
tagsruhe sowie den Schutz vor erheblichen Störungen durch Ton-
wiedergabegeräte und Musikinstrumenten. Dies wird in der Be-
gründung ergänzt.  
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Das GrünAnlG zielt lediglich auf unzumutbare Störun-
gen anderer Besucher der öffentlichen Grün- und Erho-
lungsanlage ab! 

  2. Immissionsschutz - Luftschadstoffe 

Die diesbezüglichen ordnungsbehördlichen Zuständig-
keiten liegen bei der o.a. Senatsverwaltung, so dass 
durch das Umwelt- und Naturschutzamt keine Prüfung / 
Beurteilung erfolgte. 

Die zuständige Senatsverwaltung SenUVK  I C wurde im Rahmen 
der Behördenbeteiligung angeschrieben. Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken hinsichtlich Luftschadstoffe wurden nicht vorge-
bracht (s. Stellungnahme lfd. Nr. 37).  

  3. Gewässerschutz 

3.1 Abwasserbeseitigung 

In den vorgelegten Unterlagen sind keine Angaben z.B. 
zum Abwasseraufkommen enthalten, das durch den 
Betrieb von Abwasseranlagen anfallen wird. Auch zu 
den ggf. in Frage kommenden Abwasserbehandlungs-
anlagen und den Abwassereinleitkonzentrationen sind 
keine Angaben enthalten. Da Abwasseranlagen und 
Abwasserbehandlungsanlagen der Anzeige- / Geneh-
migungspflicht nach § 38 BWG unterliegen und Einlei-
tungen von Abwässern in die öffentliche Abwasseranla-
ge (Schmutzwasser- / Mischwasserkanalisation) ggf. der 
Anzeige- / Genehmigungspflicht nach IndV i.V.m der 
AbwV unterliegen können, sind hierfür aufgrund der 
eigenständigen Verfahren textliche Festsetzungen in 
dem Bebauungsplan nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen. 

  3.2 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen 

In den vorgelegten Unterlagen sind keine Angaben zu 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
benannt. Sollten Baugenehmigungsverfahren erforder-
lich werden, würde eine diesbezügliche Auflagenertei-
lung möglich werden (aufgedrängtes Recht), so dass 
hierfür textliche Festsetzungen in dem Bebauungsplan 
nicht erforderlich sind. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind auf der 
nachfolgenden Planungsebene bzw. im Rahmen der Projektpla-
nung zu berücksichtigen. 
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  3.3 Niederschlagsentwässerung / -bewirtschaftung 

Die ordnungsbehördlichen Zuständigkeiten liegen bei 
der o.a. Senatsverwaltung. Daher erfolgte durch das 
Umwelt- und Naturschutzamt keine Beurteilung. 

Die zuständige Senatsverwaltung SenUVK II D wurde im Rahmen 
der Behördenbeteiligung angeschrieben. Es wird auf die Stellung-
nahme lfd. Nr. 36 und deren Abwägung verwiesen.  

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: redaktionelle Ergän-
zung der Begründung 

56 Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg FinUmKuWbi  
Umwelt- und Naturschutzamt 

Sachgebiet Naturschutz  

Gegen die Festsetzungen des B-Planes VI-140a beste-
hen seitens Naturschutz/Landschaftsplanung keine 
Bedenken. 

Bebauungsplaninhalte bzw. abwägungsrelevante Belange sind 
nicht betroffen. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 
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4 Ergebnis der Behördenbeteiligung  

Im Folgenden sind die einzelnen Änderungs-/Ergänzungsbedarfe in den Bebauungsplanunterlagen, die aus der jeweiligen Stellungnahme resultieren, zusammenge-
fasst:   

Stellungnahme der Berliner Verkehrsbetriebe, Zentrale Leitungsverwaltung  (lfd. Nr. 3a) 

- redaktionelle Ergänzung der Begründung 

Stellungnahme der Berliner Verkehrsbetriebe, Abt: Bautechnische Anlagen U-Bahn (lfd. Nr. 3b) 

- redaktionelle Ergänzung der Begründung 

Stellungnahme der Berliner Wasserbetriebe (lfd. Nr. 4) 

-  redaktionelle Ergänzung der Begründung 

Stellungnahme des Landesdenkmalamts (lfd. Nr. 27) 

- redaktionelle Ergänzung der Begründung 

Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, II A (lfd. Nr. 30) 

- redaktionelle Ergänzung der Begründung 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, IV B (lfd. Nr. 34) 

- redaktionelle Änderung und Ergänzung der Begründung 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, IV E (lfd. Nr. 38) 

- redaktionelle Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 2 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, V F 1/1 (lfd. Nr. 39) 

- redaktionelle Ergänzung der Begründung  
- Änderung der Planzeichnung  

Stellungnahme des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg, StadtBau, Stadtentwicklungsamt (lfd. Nr. 40) 

- redaktionelle Ergänzung der Begründung 
- Aktualisierung der Plangrundlage 

Stellungnahme des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, FinUmWbi, Finanzservice (lfd. Nr. 49) 

- redaktionelle Änderung und Ergänzung der Begründung 
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Stellungnahme des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, FinUmKuWbi, Umwelt- und Naturschutzamt, FB Umwelt und Natur, AG Umweltschutz (lfd. Nr. 55) 

- redaktionelle Ergänzung der Begründung 
 
 

Im Ergebnis der Abwägung sind neben redaktionellen Überarbeitungen in den Bebauungsplanunterlagen folgende Änderungen/Ergänzungen erforderlich:  

- Planzeichnung 
- Plangrundlage 
- textliche Festsetzungen 
- Begründung zum Bebauungsplan 
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5 Liste der beteiligten Träger privater Belange 

 

Nr. Privater Träger Eingang am   

1 Berliner Naturschutzverband (BLN) 14.06.2018 Anregungen/Bedenken 

    

Legende    

– keine Stellungnahme eingegangen   

    Stellungnahme eingegangen, kein Abwägungserfordernis   

    Stellungnahme eingegangen, Abwägungserfordernis   

6 Beteiligung von Trägern privater Belange  

Zeitgleich zur Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V., die Träger privater Belange ist, durch 
die Untere Naturschutzbehörde am Bebauungsplanverfahren beteiligt.  

 

Nr. Behörde/TÖB Stellungnahme Auswertung/Abwägung 

1 Berliner Landesar-
beitsgemeinschaft 
Naturschutz e.V 

Vielen Dank für die Möglichkeit, zum B-Plan VI-140a Stellung zu 
nehmen. Diese Stellungnahme kommt leider erst verspätet, 
aber bei einem B-Plan, dessen Erstellung sich auf über Jahre 
hinstreckt, ist dies wohl verkraftbar. Außerdem macht es ohne-
hin keinen großen Sinn mehr, hier noch einmal aufzuschreiben, 
welche Kardinalfehler bei der Gestaltung des Gleisdreiecks als 
Kompensationsmaßnahme gemacht wurden. In unserer Stel-
lungnahme von 30.6.2006 zum B-Plan VI-140 schrieben wir 
bereits, und dem ist auch heute nur noch wenig zuzufügen: 

„Inhaltlich haben wir folgende Anmerkungen zu Ihrem Bebau-
ungsplanentwurf zu machen: 

Die im Folgenden in der Stellungnahme aufgeführten Anmerkungen 
wurden bereits im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens VI-140 
geäußert und gelten unverändert fort. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans VI-140 umfasste das gesamte Gleisdreieck und 
wurde im Jahr 2010 in die Bebauungspläne VI-140a bis VI-140i 
geteilt. Aus diesem Grund bezieht sich die Stellungnahme auch auf 
die geplanten Baufelder, die nicht Gegenstand des Bebauungs-
plans VI-140a sind. 

  - Da der Aufstellungsbeschluss 1994 erfolgte, müssen sich 
die Untersuchungen der Umweltauswirkungen auf den da-
maligen Zustand beziehen und nicht auf den Beginn der 
Vegetationsperiode 2006. 

Wie im Umweltbericht dargestellt, wurde das Gleisdreieck in der 
Vergangenheit häufig in seiner Gestalt überprägt. Zum Beispiel war 
der Westteil des Parks Baustelleneinrichtungsfläche für den Pots-
damer Platz. Im Mustereinführungserlass BauGB heißt es, dass 
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Nr. Behörde/TÖB Stellungnahme Auswertung/Abwägung 

wenn sich im Verlauf des Verfahrens erhebliche Veränderungen 
des Umweltzustands ergeben, diese auch einzubeziehen sind 
(Muster-Einführungserlass zum Gesetz zur Anpassung des Bauge-
setzbuchs an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau 
– EAG Bau) (EAG Bau – Mustererlass).  Um einen möglichst gro-
ßen Überblick über die Entwicklung des Gebiets zu ermöglichen, 
wurden daher verschiedene Bestandssituationen zu Grunde gelegt. 
Zum einen wird der Zustand zum Zeitpunkt des Antrages auf die 
Entlassung aus der Planfeststellung (2005 / 2006) als ein zeitlicher 
Ausgangspunkt für die Betrachtung der Umweltauswirkungen zu 
Grunde gelegt, da dieser Ausgangspunkt für die Parkplanung war.  

Neben den Auswirkungen der Parkumsetzung auf den Bestand 
zum Zeitpunkt der geplanten Entlassung aus der Planfeststellung 
werden zum anderen die Auswirkungen des Bebauungsplans VI-
140a selbst in Bezug auf den hergestellten Park betrachtet. Die 
zweite Betrachtungsebene bezieht sich daher auf den Zeitpunkt 
2015/2016.  

Es ist richtig, dass zwischen 1994 und 2005/2006 eine Umgestal-
tung des Bereichs des Westparks erfolgte. In diesem Zeitraum 
wurden aber auch wesentliche Belastungen in diesem Bereich 
schon beseitigt. Der nördliche Teil des heutigen Westparks war 
durch Gewerbeflächen und Briketthalden intensiv anthropogen 
überformt. Es bestand ein hoher Versiegelungsgrad. Der Bestand, 
der 2005 /2006 für diesen Bereich zu Grunde gelegt wurde, war 
insofern sogar hochwertiger. Die der Stellungnahme zugrunde lie-
genden Bedenken, dass durch die Wahl des späteren Zeitpunkts 
als Ausgangspunkt der Betrachtung der Verlust wertvoller Vegeta-
tion nicht erfolgt, kann daher nicht geteilt werden. 

  - Die beschriebenen Untersuchungsräume der Umweltaus-
wirkungen sind zu klein bemessen. Zu betrachten ist bei der 
Wirkung auf Tiere, Pflanzen, Ökosysteme, biologische Viel-
falt und Biotopverbund nicht nur der „Flaschenhals“ im Sü-
den, sondern wie schon bei der Bebauungsgenehmigung 
des Potsdamer Platzes festgestellt, die Wirkungen auf Ge-
biete, die nordöstlich, nordwestlich und südwestlich an-
schließen. Gleiches gilt auch für das Klima. Unsere Erwar-
tung geht auch dahin, die Wirkungen bis einschließlich zum 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden die Untersuchungsräume 
nach Wirkungszusammenhängen gebildet. Es geht dabei nicht 
darum alle möglichen Beziehungen aufzuzeigen, sondern solche, 
die tatsächlich planungsrelevant sind. Im Norden endet z.B. der 
Untersuchungsraum für das Schutzgut Pflanzen und Tiere an der 
Schöneberger Straße, die eine deutliche Barriere für Tiere darstellt. 
Natürlich kann es auch hier dennoch Vogelflug geben zwischen 
nördlich der Schöneberger Straße und dem Plangebiet. Die Pla-



Bebauungsplan VI-140a 
Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 

57 

 

Nr. Behörde/TÖB Stellungnahme Auswertung/Abwägung 

Südgelände einzubeziehen (war für uns aus den Unterlagen 
nicht zu ersehen). Wir weisen darauf hin, dass es sich bei 
diesem Gebiet um ein wichtiges stadtklimatisches Gebiet 
handelt, dessen Funktion unbedingt erhalten bleiben muss! 
Frage: bleibt dies durch die vorliegende Planung bestehen?  

nungsrelevanz ist aber eher untergeordnet. Auch im Süden gibt es 
in Richtung Schöneberger Südgelände sehr viele Barrieren. Insbe-
sondere der S-Bahnhof Südkreuz stellt durch seine Überbauung 
sowie die Lage am Autobahnkreuz und die steinerne Ausführung 
der Brücke eine deutliche Barriere dar. Die Untersuchungsräume 
sind daher fachlich nachvollziehbar gebildet. 

  - Durch die weitere Planung darf es auf keinen Fall zu weite-
ren Vegetationsverlusten kommen. 

Durch die Planung kommt es zu keinem Vegetationsverlust. Ziel 
des Bebauungsplans VI-140a ist es, die Ausgleichsflächen des 
Potsdamer Platzes/Leipziger Platzes, der ICE Strecke Berlin-
Hannover (Planfeststellungsabschnitt 1A-1E) sowie eines Teils der 
Baufelder am Gleisdreieck auf dem Park am Gleisdreieck pla-
nungsrechtlich zu sichern. Die laut Verträgen nachzuweisenden 
Flächen werden als Öffentliche Parkanlage und als Maßnahmen-
fläche für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB festgesetzt. Der 
Bebauungsplan sichert Kleingärten als private Dauerkleingärten. 
Die Bahnflächen, die das Gebiet in Plan-, Hoch- und Tieflage kreu-
zen, werden als Bahnflächen nachrichtlich übernommen. Hierzu 
gehört auch die Vorhaltetrasse der geplanten S-Bahnlinie S 21. 
Sollten die Planungen der S 21 umgesetzt werden, sind die Aus-
wirkungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu untersu-
chen. 

  - Uns wurde berichtet, dass die Höhe der geplanten Gebäude 
teils wie am Potsdamer Platz ermöglicht werden soll. Dies 
war der Darstellung des B-Planentwurfes leider nicht zu 
entnehmen. Derartig massive neue Bebauungen auf einem 
derartig sensiblen Bereich sind zu untersagen. Wie Ihnen 
bekannt ist, ist der Geltungsbereich als Ausgleichsfläche für 
die zu hohe, und zu enge Bebauung des Potsdamer Platzes 
vorgesehen. D.h. dass derartige neue Eingriffe in Natur und 
Landschaft mit Bezug auf die Bebauungshöhe und –dichte 
des Potsdamer Platzes nur als ignorante Persiflage/ Sar-
kasmus angesehen werden könnten. 

Die Stellungnahme bezog sich seinerzeit auf den Bebauungsplan 
VI-140. Dieser wurde im Jahr 2010 in die Bebauungspläne VI-140a 
bis VI-140i geteilt. Richtig ist, dass auch durch die Bebauungsplä-
ne, die die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung 
der einzelnen Baufelder schaffen, Eingriffe in Boden, Natur und 
Landschaft vorbereitet werden und diese Eingriffe z.T. bereits er-
folgt sind. Die Eingriffe in den Geltungsbereichen der Bebauungs-
pläne für die Baufelder „Möckernkiez“, „Yorckdreieck“ und „Flott-
wellstraße Mitte“ werden ebenfalls im Park am Gleisdreieck bzw. im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-140a ausgeglichen. Für 
Eingriffe in den übrigen angrenzenden Bebauungsplangebieten 
erfolgt der Eingriff entweder planintern oder an anderer Stelle. 

Gegenstand des Bebauungsplans VI-140a selber ist keine Bebau-
ung. Ziel des Bebauungsplans VI-140a ist es, die Ausgleichsflä-
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chen des Potsdamer Platzes/Leipziger Platzes, der ICE Strecke 
Berlin-Hannover sowie eines Teils der Baufelder am Gleisdreieck 
auf dem Park am Gleisdreieck planungsrechtlich zu sichern. 

  - Unklar ist uns, inwieweit die geplanten späteren Nutzungen 
dieses Gebietes noch der Notwendigkeit nachkommen kön-
nen, die Eingriffe in Natur und Landschaft durch Bebauun-
gen des Potsdamer Platzes (und weiterer?) auszugleichen 
und nicht selbst Eingriffe in Natur und Landschaft bewirken. 
Wir erwarten im weiteren Planungsverlauf die nachvollzieh-
bare Berechnung und den Nachweis o.g. Ausgleichsver-
pflichtungen.“ 

Bereits bei der Erstellung des Eingriffs- und Ausgleichsgutachtens 
1993 zum Bebauungsplan II B-5 wurde deutlich, dass die Flächen 
am Gleisdreieck durch andere Nutzungen begrenzt sind, zumal die 
wertvolle Vegetation zu erhalten wäre und eher durchschnittliche 
Vegetation neu geschaffen werden würde. Durch die Integration 
der wertvollen Biotope würde aber eine große zusammenhängende 
Biotopfläche geschaffen, die wiederum die Wertigkeit der beste-
henden Biotope erhöhen würde. Durch die Schaffung einer Parkan-
lage auf dem Gleisdreieck und die damit einhergehende Erhöhung 
der klimawirksamen Vegetation würde sich auch die klimatisch 
ausgleichende Funktion des Gleisdreiecks insgesamt verbessern. 
Hier wurden positive Wirkungen auf die angrenzenden Wohngebie-
te gesehen. Die größte Aufwertung wurde aber der Entsiegelung 
bisher versiegelter Flächen und der positiven Wirkungen auf den 
Boden- und Wasserhaushalt beigemessen.  

Da das Kompensationspotential auf dem „Park am Gleisdreieck“ 
beschränkt war, wurden weitere qualitative Aufwertungsmaßnah-
men vorgesehen. Hierzu gehörte die Aufwertung der er-
haltenswerten Vegetation sowie die Herstellung von Grünverbin-
dungen zu angrenzenden Stadtbrachen und dem Potsdamer Gü-
terbahnhof sowie in Richtung Schöneberger Südgelände. Fußgän-
gerbrücken tragen bei einer dem Ort angepassten Gestaltung zur 
Aufwertung des Landschaftsbildes bei.  

Nach Aussage des Gutachters des damaligen Eingriffsgutachtens 
sind durch einen Park auf dem Gleisdreieck mit einer Gesamtgröße 
von 19,3 ha – unter Einbeziehung eines unter Schutz stehenden 
Wäldchens – rund 40% des Eingriffs kompensierbar. Die Sicherung 
dieser Kompensationsmaßnahmen erfolgte durch städtebauliche 
Verträge mit den jeweiligen Investoren, dem Land Berlin und der 
Stiftung Naturschutz. 

Wie bereits dargelegt, wurden durch die angrenzenden Bebau-
ungspläne, die für die einzelnen Baufelder aufgestellt wurden bzw. 
sich noch in Aufstellung befinden, ebenfalls Eingriffe in Boden, 
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Nr. Behörde/TÖB Stellungnahme Auswertung/Abwägung 

Natur und Landschaft vorbereitet. Diese wurden z.T. ebenfalls im 
Park am Gleisdreieck bzw. im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans VI-140a ausgeglichen. Durch den Bebauungsplan VI-140a 
wird klargestellt, dass die erforderlichen Ausgleichsflächen für die 
einzelnen Bebauungspläne am Potsdamer und Leipziger Platz, für 
die Bebauungspläne der Baufelder „Möckernkiez“, „Yorckdreieck“ 
und „Flottwellstraße Mitte“ sowie für den Bau der ICE-Strecke Ber-
lin-Hannover, Planfeststellungsabschnitt 1A-1E innerhalb der öf-
fentlichen Parkanlage einschließlich der Museumsbahn nachge-
wiesen werden können.  

  Gerade dem letzten Punkt sind weder der Bezirk noch die Se-
natsverwaltung nachgekommen. Der erneute Aufstellungsbe-
schluss von 2006 (satt 1994) und damit die Verlegung des Zeit-
punktes „vor dem Eingriff“ und der grundsätzlich falsche Ansatz 
der Kompensation der Bebauung Potsdamer und Leipziger 
Platz durch den Bau einer Grünanlage auf einer bereits „grünen“ 
Fläche sind nicht mehr zu korrigieren; insofern macht eine er-
neute Stellungnahme keinen Sinn für uns. 

Die Darstellung der Ausgangssituation ist nicht zutreffend. Das 
Gleisdreieck stellte sich im Bestand nicht als grüne Fläche dar. 
Allein im Ostpark wurden im Rahmen der Parkherstellung rund 
40.000 Tonnen Bauschutt, 25 t Asphalt, 1.336 t Gleisschotter und 
647 t Beton, 2.080 t gemischte Bauschuttabfälle, die gefährliche 
Stoffe enthalten, sowie fast 10 t Asbest haltige Baustoffe entfernt. 
Die wertvollste Fläche auf dem Gleisdreieck stellte schon immer 
das sog. Wäldchen dar, das auch erhalten wurde. 

   Auswirkungen auf den Bebauungsplan: keine 

 

7 Ergebnis der Beteiligung privater Träger  

Im Ergebnis der Abwägung sind keine Ergänzungen/Änderungen in den Bebauungsplanunterlagen erforderlich.  
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A. Begründung 

I  Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungsüberlegungen 

1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes VI-140a befindet sich im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg, im Nordwesten des Ortsteils Kreuzberg. Bei dem Plangebiet handelt es sich um 
eine Teilfläche des Gleisdreiecks, das durch Schöneberger Ufer, Tempelhofer Ufer, Mö-
ckernstraße, Yorckstraße, die Bezirksgrenze zum Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Denne-
witzstraße und Flottwellstraße begrenzt wird. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-
140a umfasst im Wesentlichen die Flächen des Parks am Gleisdreieck, die Kleingartenan-
lage „Potsdamer Güterbahnhof“ sowie die diese Flächen durchlaufenden Bahnflächen in 
Tief-, Plan- und Hochlage. 

Der Bebauungsplan VI-140a ist als sogenannter Ausgleichsbebauungsplan erforderlich. 
Durch Festsetzung als öffentliche Parkanlage werden Flächen für eine Sammelaus-
gleichsmaßnahme planungsrechtlich gesichert, so dass deren stadtklimatische und ökolo-
gische Funktion sowie deren Bedeutung für die wohnortnahe Erholung dauerhaft erhalten 
bleiben. Da nach geltendem Planungsrecht das Plangebiet nach Freistellung von Bahnbe-
triebszwecken als unbeplanter Innenbereich gemäß § 34 BauGB bzw. als Außenbereich 
gemäß § 35 BauGB zu beurteilen ist, ist für die Neuordnung des Gebietes und die pla-
nungsrechtliche Sicherung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahmen die Aufstellung eines Be-
bauungsplans erforderlich. 

Bereits Anfang der 1990er Jahre wurde der zentrale Bereich des Gleisdreiecks als Kom-
pensationsfläche für die komplexe, hochverdichtete Bebauung am Potsdamer und Leipzi-
ger Platz vorgesehen. Bau- und planungsbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft sollten 
durch die Herstellung einer Parkanlage ausgeglichen werden. Aufgrund der planerischen 
Zielstellung einer hohen Ausnutzung der Grundstücke im Geltungsbereich der Bebauungs-
pläne I-15a, I-16, II-163, II-164, II-165, II-166, II-168 und I-15b war dies nur begrenzt in den 
jeweiligen Plangebieten möglich. Unter Beibehaltung der städtebaulichen Konzeption sollte 
als Ergebnis der Abwägung ausgleichend eine Kompensationsmaßnahme außerhalb der 
Plangebiete entwickelt werden. Insbesondere umfasste diese Maßnahme die Schaffung ei-
ner Parkanlage auf dem ehemaligen Potsdamer/Anhalter Güterbahnhof auf dem Gleisdrei-
eck, der in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit den Eingriffsorten steht. 
Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 1997 ein Entwicklungskonzept erarbeitet, das 
Grundlage für die Neuordnung des planfestgestellten Gleisdreiecks war. Dieses sah meh-
rere Baufelder um eine zentrale Parkanlage vor. Planungsrechtlich wurde die Umsetzung 
dieser Entwicklungsziele durch Aufstellung des Bebauungsplans VI-140 eingeleitet, der bis 
zur Behördenbeteiligung im Jahr 2007 geführt wurde. Zwischenzeitlich wurde vereinbart, 
dass auf dem Gleisdreieck Eingriffe in Natur und Landschaft, die sowohl im Geltungsbe-
reich der Bebauungspläne für den Potsdamer Platz/Leipziger Platz und von drei vorhaben-
bezogenen Bebauungsplänen auf der Fläche des Gleisdreiecks als auch durch einzelne 
Planfeststellungsabschnitte der Schnellbahnverbindung Hannover-Berlin vorbereitet wur-
den, durch die Herstellung einer öffentlichen Parkanlage ausgeglichen werden sollen.  

Da es sich bei dem neuzuordnenden Bereich des Gleisdreiecks um eisenbahnrechtlich ge-
widmete Flächen handelte, die einer gemeindlichen Überplanung nicht zugänglich waren, 
wurde zeitgleich für einen Großteil des Bahnareals die Freistellung von Bahnbetriebszwe-
cken beantragt. Nachdem im Jahr 2008 auf der Grundlage einer Entbehrlichkeitsprüfung 
die Entwidmung umfangreicher Flächen erfolgte, konnte die planungsrechtliche Umsetzung 
der oben genannten Entwicklungsziele für die Fläche des Gleisdreiecks fortgesetzt werden. 
Hierzu wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-140 geteilt. Dessen wesentli-
chen Planinhalte sollen durch die Bebauungspläne VI-140a bis i konkretisiert werden. 
Durch den Bebauungsplan VI-140a werden planungs- und naturschutzrechtlich erforderli-
che Ausgleichsflächen langfristig gesichert und den Eingriffsbebauungsplänen vertraglich 
zugordnet. 

Zum Bebauungsplan VI-140a wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) 
durchgeführt und im Umweltbericht, Kap. II, zusammenfassend dargestellt.  
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2 Beschreibung des Plangebietes 

2.1 Stadträumliche Einbindung/Gebietsentwicklung 

Der Geltungsbereich liegt in der Berliner Innenstadt, im Westen des Bezirks Friedrichshain-
Kreuzberg. Südlich und westlich bis in Höhe der Kurfürstenstraße angrenzend befindet sich 
der Ortsteil Schöneberg des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, nördlich und westlich ober-
halb der Kurfürstenstraße grenzt der Ortsteil Tiergarten Süd des Bezirks Mitte an das Plan-
gebiet. Der Geltungsbereich beinhaltet wesentliche Teile des sogenannten Gleisdreiecks, 
benannt nach dem Dreieck, das die um die Jahrhundertwende gebauten Viaduktstrecken 
der Hochbahnen bilden. Der dort befindliche U-Bahnhof trägt diesen Namen. Der Name 
wurde nach dem Abriss der stadtbildprägenden Personenbahnhöfe über den Geltungsbe-
reich hinaus auf die gesamte Bahnfläche des ehemaligen Anhalter- und Potsdamer Güter-
bahnhofs sowie die eingeschlossenen Baugebiete übertragen. 

Das gesamte Gleisdreieck hebt sich mit seiner aufgeschütteten, schiefen Ebene des ehe-
maligen Potsdamer und Anhalter Güterbahnhofs und den grünen Einschnitten der Bahn-
gräben deutlich von seiner Umgebung ab. Lange Zeit stellte es eine aus der Umgebung 
herausgehobene, dem städtischen Gefüge entzogene Exklave dar und konnte nur mit der 
Bahn durchquert werden. Östlich, südlich und westlich grenzen gründerzeitliche Wohnvier-
tel an, im Norden des Plangebietes über den Landwehrkanal hinweg befindet sich das 
Zentrum Potsdamer Platz.  

Das Gleisdreieck als eisenbahnrechtlich gewidmete Fläche bestand bis zum Baubeginn 
des Quartiers Potsdamer/Leipziger Platz aus großen Brachflächen mit industrieller Zwi-
schennutzung wie Lager- und Gewerbebereichen. Insbesondere der westliche Teilbereich 
wurde für die Baumaßnahme Potsdamer Platz und Verkehrsanlagen Zentraler Bereich als 
Logistikzentrum genutzt. Anschließend wurde dieser teilweise als Golfplatz zwischenge-
nutzt. Mit der Unterbringung der Baulogistik auf dem Gleisdreieck bis zur Yorckstraße ging 
der größte Teil der Brachflächen und deren Ruderalvegetation verloren. Lediglich im Be-
reich des „Wäldchens“ (südlich des Deutschen Technikmuseums) blieb dieser Charakter 
erhalten. Der „Flaschenhals“, der außerhalb des Geltungsbereiches liegt, schließt südlich 
an der Yorckstraße niveaugleich mit den Yorckbrücken ca. 5 m über der Yorckstraße an.  

Nachdem ein Großteil der Bahnflächen auf dem Gleisdreieck für den Bahnbetrieb als nicht 
mehr betriebsnotwendig festgestellt und entwidmet wurde, konnte mit der Umsetzung des 
Entwicklungskonzeptes für das Gleisdreieck (näher dazu Kap. I.4) begonnen werden. Die 
Entwicklung des Stadtparks mit hohem Freizeit- und Erholungswert ist weitgehend abge-
schlossen. Der Teil des Parks östlich der Fernbahntrasse, der Ostpark, wurde im Jahr 2011 
eröffnet und sehr gut von der Bevölkerung angenommen. Der nördliche Abschnitt des 
Westparks wurde im Frühjahr 2013 fertiggestellt und steht inzwischen ebenfalls der Öffent-
lichkeit zur Verfügung. Der Teil südlich der Hochbahntrasse der U2 wurde als „Stadtwildnis“ 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

An den Park grenzen unmittelbar die neu geschaffenen Baufelder mit teilweise bereits rea-
lisierter Bebauung an. Zur planungsrechtlichen Umsetzung der Bebauung wurden überwie-
gend vorhabenbezogene Bebauungspläne aufgestellt oder befinden sich noch im Aufstel-
lungsverfahren: Entlang der Flottwellstraße wurden bereits mehrere Wohngebäude und ein 
Hotel fertiggestellt. Ein gemischt genutztes Quartier auf dem südwestlich gelegenen Bau-
feld „Möckernkiez“ befindet sich derzeit in Realisierung. Im sogenannten Yorckdreieck wur-
de ein Baumarkt errichtet, der durch einen Nahversorgermarkt ergänzt wurde. Im „Mö-
ckernkiez“ sollen neben gewerblichen Nutzungen ca. 420 Wohnungen und entlang der 
Flottwellstraße unter Einbeziehung des südlichen Baufeldes an der Dennewitzstraße ins-
gesamt 550 Wohnungen entstehen. Wohnungen sind zudem auf der östlichen Seite des 
Westparks geplant. Das dort befindliche Parkhaus, das durch das Schöneberger Ufer er-
schlossen wird, soll in Teilen – auf der zum Westpark orientierten Seite – abgerissen und 
durch Wohnungsneubau ersetzt werden. Insgesamt sind dort ca. 92 Wohnungen geplant 
und in der Realisierung. Im Baufeld Urbane Mitte, im Umfeld des U-Bahnhofs Gleisdreieck, 
sind mehrere Hochhäuser mit kerngebietstypischen Nutzungen geplant. 
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2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

2.2.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich umfasst die öffentliche Parkanlage „Park am Gleisdreieck“, die Klein-
gartenanlage „Potsdamer Güterbahnhof“ und Bahnanlagen zwischen Schöneberger Ufer, 
Tempelhofer Ufer, Möckernstraße, Yorckstraße, der Bezirksgrenze zum Bezirk Tempelhof-
Schöneberg, Dennewitzstraße und Flottwellstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, 
Ortsteil Kreuzberg. Darüber hinaus liegen die angrenzenden Straßenverkehrsflächen – mit 
Ausnahme der Yorck-, der Dennewitz- und der Flottwellstraße – bis zu deren Mitte inner-
halb des Geltungsbereichs. 

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 37,8 ha.  

2.2.2 Eigentumsverhältnisse 

Eigentümerin der als öffentliche Grünfläche festgesetzten Flurstücke (mit Ausnahme des 
Flurstücks 3428) ist das Land Berlin. Das Land Berlin ist auch Eigentümerin der eisenbahn-
rechtlich gewidmeten Museumsbahn, der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sowie der 
Kleingartenanlage. 

Eigentümerin der planfestgestellten bzw. eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen – mit 
Ausnahme der Museumsbahn und der sogenannten Gleisinseln – sind die DB Netz AG 
sowie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).  

Die Flurstücke im Bereich der sogenannten Gleisinseln, die eisenbahnrechtlich gewidmet 
sind und in denen auch eine temporäre Beachvolleyballanlage liegt, sowie das Flurstück 
3428 in der nördlichen Spitze des Yorckdreiecks befinden sich in privatem Eigentum.  

2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

Der überwiegende Teil des Geltungsbereichs wird als öffentliche Parkanlage genutzt. Diese 
besteht aus zwei Teilen (Ost- und Westpark), die durch die in Nord-Süd-Richtung verlau-
fenden Gleisstrecken voneinander getrennt und nur über einen Fuß- und Radweg mitei-
nander verknüpft sind. Während der Ostpark bereits im Jahr 2011 fertiggestellt und eröffnet 
wurde, konnten die Baummaßnahmen für den Westpark im Frühjahr 2013 abgeschlossen 
werden. Inzwischen stehen auch die Freiflächen dieses Parkteils der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung.  

Im südwestlichen Bereich des Plangebietes befindet sich eine Kleingartenanlage. Östlich 
davon, im Bereich der sogenannten Gleisinseln wird eine private Beachvolleyballanlage be-
trieben. 

Im Zentrum des Geltungsbereichs dominieren die Trassen der unterschiedlichen Schienen-
verkehrsträger S-, U-, Regional- und Fernbahn, die das Gebiet des Gleisdreiecks über- 
bzw. unterqueren. Mittelfristig sollen die bestehenden Trassen durch eine weitere S-
Bahnverbindung (S21) ergänzt werden Darüber hinaus wird derzeit die Reaktivierung der 
Potsdamer Stammbahn, bei der es sich um eine zweigleisige, elektrifizierte Fernbahntrasse 
handelt, untersucht. Aufgrund der starken Prägung des Gebietes durch die durchlaufenden 
Verkehrstrassen werden diese im Folgenden näher definiert: 

U-Bahn 

Die in Hochlage geführte U-Bahnlinie 1 überquert den westlichen Teil des Geltungsberei-
ches. In Richtung Warschauer Straße verkehrt sie von der Kurfürstenstraße und hält am U-
Bahnhof Gleisdreieck am obersten Bahnsteig über der U-Bahnlinie 2. Von hier aus verlässt 
sie in Hochlage den Bahnhof in Richtung U-Bahnhof Möckernbrücke. 

Die ebenfalls in Hochlage geführte U-Bahnlinie 2 in Richtung Pankow tritt von der 
Bülowstraße kommend in das Gelände. Die Trasse der U-Bahnlinie 2 überquert die Fern-
bahn und biegt in diesem Bereich nach Norden ab. 

Die U-Bahnlinie 7 verläuft unterirdisch in einem von West nach Nord verlaufenden Bogen 
zwischen dem südwestlich gelegenen U-Bahnhof Yorckstraße und dem nordöstlichen U-
Bahnhof Möckernbrücke. Sie wurde in offener Bauweise hergestellt, verläuft deshalb in re-
lativer Oberflächennähe und verfügt dementsprechend nur über eine geringfügige Überde-
ckung, die in der Umgebung der Fernbahntrasse auf bis zu 7,0 m ansteigt. Im Bereich des 
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„Wäldchens“ auf Höhe des Deutschen Technikmuseums Berlin bleibt sie konstant bei ca. 
6,0 m bis 5,10 m. Bauwerkslasten sind nicht gestattet. Die Tunnelüberdeckung muss hori-
zontal und vertikal mindestens einen Meter betragen. 

S-Bahn 

Die S-Bahnlinie 1 in Richtung Oranienburg kommt von Südwesten vom S-Bahnhof Yorck-
straße /Großgörschenstraße in das Gelände. Die Trasse verläuft leicht nach Osten ge-
krümmt und führt wenig später in den Nord-Süd-Tunnel. Von dort geht sie unterirdisch wei-
ter zum S-Bahnhof Anhalter Bahnhof. 

Die Trasse der von Süden kommenden S-Bahnlinie 2 liegt westlich von der Fernbahn und 
dem Flaschenhals. Parallel zur Fernbahn überquert sie die Yorckstraße und verläuft auf 
gleicher Höhe wie die S-Bahnlinie 1 auf dem Gleisdreieck in Tunnellage. Sie unterläuft die 
Fläche weiter Richtung Norden zum S-Bahnhof Anhalter Bahnhof. 

Durch Realisierung der S-Bahnlinie S21 soll eine weitere Nord-Süd-Verbindung hergestellt 
werden. Zunächst ist die Verbindung vom Nordring (Bahnhöfe Wedding und Westhafen) 
und dem Hauptbahnhof geplant. In einer zweiten Ausbaustufe wird die Verlängerung der 
Strecke zum Potsdamer Platz angestrebt. In einer dritten Ausbaustufe ist die Strecke vom 
Potsdamer Platz weiter südwärts über das Gleisdreieck vorgesehen. Die beiden letzten 
Ausbaustufen sind noch nicht durch Planfeststellungsbeschluss gesichert. Die benötigten 
Flächen liegen jedoch innerhalb der eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen und sind vor-
sorglich freizuhalten. Der neue S-Bahnhof ist südlich der verlängerten Achse des Parkhau-
ses westlich des U-Bahnhofs Gleisdreieck geplant. Auf noch vorhandenen Bögen des alten 
Stadtbahnviaduktes wird sie 2-gleisig weitergeführt, bis sie sich weiter südlich verzweigt. 
Die eine Strecke mündet hinter dem Bahnhof Yorckstraße in die Trasse der S2 zum Bahn-
hof Südkreuz, parallel zu der viergleisigen Fernbahntrasse. Die andere mündet in die 
Wannseebahn, östlich der stillgelegten Stammbahn nach Potsdam. Basierend auf der Koa-
litionsvereinbarung aus dem Jahr 2016 der regierungstragenden Parteien des Berliner Se-
nats wird die Planung für die S21 forciert.  

Fernbahn 

Der Geltungsbereich wird durch die Trasse der Nord-Süd-Fernbahn, die im Mai 2006 eröff-
net wurde, durchquert: Die Trasse verläuft von Süden kommend 4-gleisig östlich der S-
Bahnlinie 2 durch den Flaschenhals. Nach Überquerung der Yorckstraße verläuft die mit 
Oberleitungen ausgestattete Trasse im Plangebiet immer noch über Geländeniveau, weiter 
fallend in Richtung Potsdamer Platz. Erst nördlich der U-Bahnlinie 2, etwa auf Höhe des U-
Bahnhofs Gleisdreieck, befindet sich der Tunnelmund der Nord-Süd-Fernbahn, der die An-
bindung zum unterirdischen Bahnhof Potsdamer Platz sicherstellt. 

Die Reaktivierung der Potsdamer Stammbahn – eine zweigleisige, elektrifizierte Fern-
bahntrasse – gewinnt aufgrund des städtischen Wachstums wieder an Aktualität. Die Pots-
damer Stammbahn ist einer der acht Korridore, die auf Grundlage eines Gesamtkonzepts 
für den Nahverkehr Varianten im Rahmen des „Entwicklungskonzeptes für die Infrastruktur 
des Schienenverkehrs in Berlin und Brandenburg – 2030“ derzeit untersucht werden. Die 
Flächen der alten, außer Betrieb befindlichen Trasse der historischen Strecke der ersten 
preußischen Eisenbahn von 1838 in Richtung Potsdam sind aus diesem Grund gesichert. 
Die Trasse würde parallel zur S-Bahnlinie 1 von Südwesten in das Gelände eintreten und 
dann in zwei unterschiedlich fallenden Trassen in den vorhandenen Nord-Süd-Tunnel 
münden. Die Trasse liegt innerhalb der eisenbahnrechtlich gewidmeten Fläche. 

Museumsbahn/-gleis 

Die Gleistrasse der Museumsbahn führt vom Hauptgebäude des Deutschen Technikmuse-
ums durch den Ostpark über die Yorckstraße zu den Depothallen an der Monumentenstra-
ße und zum Gleisanschluss der Deutsche Bahn AG. Genutzt wird dieses Gleis ganzjährig 
für Lok- und Zugfahrten im Rangierdienst und auch ganzjährig für Pendelfahrten mit Publi-
kum anlässlich von Besichtigungstagen der Depothallen sowie zu Sonderfahrten. 
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Brücken 

Über den Einschnitt der Yorckstraße führen zahlreiche Brücken. Sie werden zum Teil von 
der S-Bahn genutzt und stehen zum Großteil unter Denkmalschutz. Darüber hinaus wurden 
neue Brücken für die Fernbahn erstellt. Eine weitere Brücke trägt das Gleis des Deutschen 
Technikmuseums Berlin. Es gehört dem Land Berlin und wird von der zuständigen Senats-
verwaltung unterhalten. Die von der Bahn nicht genutzten Brücken sollen eine integrieren-
de Funktion für die Nord-Süd-Verbindung des Gleisdreieckparks in Richtung des Grünzugs 
Flaschenhals/Schöneberger Südgelände erfüllen.  

Wasserstraßen 

Der Landwehrkanal ist die älteste künstlich angelegte Wasserstraße Berlins. Er verläuft 
nördlich des Bebauungsplangebietes. Er ist heute vor allem von touristischer Bedeutung. 
Inzwischen gibt es eine große Auswahl an Wassertouren, die unter anderem auch auf dem 
Landwehrkanal, der unter Denkmalschutz steht, stattfinden. Aufgrund der Verbindung zur 
Spree und zu vielen anderen Gewässern im Raum Berlin/Brandenburg besitzt der Kanal 
ein großes Entwicklungspotential. Auf Höhe der Neuen Nationalgalerie gibt es die Anlege-
stelle Kulturforum. Weitere Anlegestellen befinden sich südlich des Tilla-Durieux-Parks auf 
der nördlichen Uferseite und an der Möckernbrücke. 

Bei dem Landwehrkanal handelt es sich um eine Bundeswasserstraße, für die die Verwal-
tungszuständigkeit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes gemäß Arti-
kel 87 Abs. 1 Satz 1 und Artikel 89 Grundgesetz gegeben ist. 

2.4 Geltendes Planungsrecht 

Der Baunutzungsplan von 1958/60 in Verbindung mit der Bauordnung für Berlin von 1958 
(BO 58) als übergeleiteter rechtsverbindlicher Bauleitplan weist den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans als Bahnfläche aus.  

Die Fläche war überdies gewidmete Bahnfläche, die nur noch zum Teil betriebsbedingt er-
forderlich war. Die entbehrlichen Flächen wurden für die künftige Entwicklung entwidmet.  

Da Bahnflächen nicht i.S.d. § 173 BBauG übergeleitet wurden, sind Vorhaben auf den von 
Bahnbetriebszwecken freigestellten Flächen, die aus der Planfeststellung entlassen wer-
den, nach § 34 oder § 35 BauGB zu bewerten.  

Die Fläche des Westparks nördlich des Hochbahnviaduktes der U-Bahnlinie 1 sowie der im 
nordöstlichen Geltungsbereich liegende Schwechtenpark, der Bestandteil des Ostparks ist, 
werden dem Innenbereich gemäß § 34 BauGB zugeordnet. Die übrigen Flächen im Gel-
tungsbereich, dies sind der südliche Bereich des Ostparks, der Westpark südlich der Tras-
se der U-Bahnlinie 1 und die Kleingartenanlage werden planungsrechtlich als Außenbe-
reich gemäß § 35 BauGB eingestuft.  

Die weiterhin dem besonderen Eisenbahnzweck dienen Grundstücke und die entsprechen-
den baulichen Anlagen sind gemäß Artikel 5 §18 ENeuOG als planfestgestellten Bahnanla-
ge zu betrachten. 

Im Plangebiet liegen förmlich festgestellte Straßen- und Baufluchtlinien. Am Schöneberger 
Ufer und Tempelhofer Ufer sind dies die Straßenfluchtlinie vom 11.08.1848 und die zu die-
ser nahezu parallel verlaufende Baufluchtlinie vom 11.08.1848. Entlang der Möckernstraße 
sind Straßen- und Baufluchtlinie vom 18.05.1961 identisch. Gleiches gilt für die Straßen- 
und Baufluchtlinie vom 29.01.1883 entlang der Yorckstraße. 

2.5 Verkehrserschließung 

2.5.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Das Plangebiet ist größtenteils durch die angrenzenden Straßen, die zum Teil stark befah-
ren sind, direkt erschlossen. Dies sind im Norden die Straßen Schöneberger Ufer und 
Tempelhofer Ufer, im Osten die Möckernstraße, im Süden die Yorckstraße und im Nord-
westen die Flottwellstraße. Lediglich der südwestliche Bereich mit Kleingartenanlage und 
Beachvolleyballanlage auf den Gleisinseln liegt nicht unmittelbar an einer öffentlichen Stra-
ße. Die Erschließung der Beachvolleyballanlage ist durch eine Nutzungsvereinbarung zwi-
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schen dem Land Berlin und dem Eigentümer sichergestellt. Die Kleingartenanlage wird 
über eine Zufahrt von der Dennewitzstraße erschlossen. 

Die Anbindung des Parks an das übergeordnete Straßenverkehrsnetz ist durch das Schö-
neberger Ufer, das Tempelhofer Ufer und die Yorckstraße gewährleistet. Die Straßen 
Schöneberger Ufer und Tempelhofer Ufer sind als übergeordnete Straßenverbindung Be-
standteil des inneren Straßenringes. Von der gegenüberliegenden Fahrbahn, dem Reich-
pietschufer, auf der anderen Seite des Landwehrkanals gelangt man in den Tiergartentun-
nel in Nord-Süd-Richtung. Die Yorckstraße im Süden ist ebenfalls eine viel befahrene, 
übergeordnete Straßenverbindung.  

Die Flächen der öffentlichen Parkanlage sind für den motorisierten Individualverkehr ge-
sperrt. Hiervon ausgenommen sind Fahrzeuge des zuständigen Wartungs-, Instandhal-
tungs-, Reinhaltungs-, Grünpflege- und Winterdienstes.  

Durch den sehr guten Anschluss an das öffentliche Nahverkehrsnetz und das Fehlen einer 
überörtlichen Attraktion/eines Alleinstellungsmerkmals ist nicht davon auszugehen, dass 
durch die Besucher und Nutzer des Parks am Gleisdreieck der motorisierte Individualver-
kehr spürbar zugenommen hat.  

2.5.2 Rad- und Fußgängerverkehr  

Sowohl im Ostpark als auch im Westpark wurde im Zuge der Baumaßnahmen ein Wege-
netz realisiert, das Fußgängern und teilweise auch Radfahrern zahlreiche Verbindungs- 
und Querungsmöglichkeiten bietet. Allerdings sind beide Parkteile nur durch eine begrenzte 
Anzahl an Parkeingängen erreichbar. Dies ist auf die Höhenlange des Gleisdreiecks zu-
rückzuführen, die oftmals Rampen und Treppenanlagen im Bereich der Parkeingänge er-
forderlich macht. Im Ostpark liegen Eingänge am Tempelhofer Ufer östlich des Deutschen 
Technikmuseums, an der Möckernstraße in Verlängerung der Achsen von Obentraut-, War-
tenburg- und Hornstraße, zwischen Horn- und Wartenburgstraße sowie an der Yorckstra-
ße. Der Westpark ist über Parkeingänge am Schöneberger Ufer, an der Ecke Schöneber-
ger Straße/Luckenwalder Straße (am U-Bahnhof Gleisdreieck), nördlich des Baumarktes 
an der Yorckstraße, an der Flottwellstraße in Verlängerung der Achsen von Lützow-, Pohl- 
und Kurfürstenstraße sowie an der Bülowstraße für die Öffentlichkeit zugänglich.  

Funktional verknüpft sind die beiden Parkteile durch einen in Nord-Südrichtung verlaufen-
den Rad- und Fußweg. Dieser ist Teil des Radfernwegs Berlin-Leipzig.  

2.5.3 Öffentlicher Personennahverkehr  

Das Plangebiet ist durch die U-Bahnhöfe Gleisdreieck (U1 Uhlandstraße – Warschauer 
Straße, U2 Ruhleben – S-Bhf Pankow und U3 Krumme Lanke – Warschauer Straße) und 
Yorckstraße (U7 Rathaus Spandau – Rudow), die S-Bahnhöfe Yorckstraße (S2 Bernau – 
Blankenfelde, S25 Hennigsdorf – Teltow Stadt und S26 Waidmannslust – Teltow Stadt) 
bzw. Yorckstraße/Großgörschenstraße (S1 Oranienburg – Wannsee) sehr gut an das städ-
tische Schnellverkehrsnetz angeschlossen. In der Yorckstraße verkehren zudem die Met-
robuslinie M19 (S-Bhf Grunewald – U-Bhf Mehringdamm) und am Tempelhofer 
Ufer/Schöneberger Ufer die Metrobuslinie M29 (Grunewald, Roseneck – U-Bhf Hermann-
platz). Ergänzt wird das Busliniennetz durch die Nachtbusse N1 (Warschauer Straße –
Zoologischer Garten) und N7 (Rathaus Spandau – Flughafen Schönefeld). 

2.6 Technische Infrastruktur 

Hinsichtlich der Erschließung mit technischer Infrastruktur ist das Gebiet grundsätzlich über 
die in den Straßenverkehrsflächen liegenden Versorgungsleitungen erschlossen. Die meis-
ten Medien (z.B. Leitungen für Gas, Fernwärme oder Telekommunikation) sind für die 
Parkanlage nicht erforderlich. Die relevanten zur Verfügung stehenden Medien werden im 
Folgenden aufgeführt.   

2.6.1 Trinkwasser 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich innerhalb aller öffentlicher Straßen-
verkehrsflächen Wasserversorgungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe, die im Rahmen 
ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung stehen. 
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Da die Parkanlage bereits realisiert ist, kann eine Zunahme des Trinkwasserbedarfs als 
Folge der Planung ausgeschlossen werden. 

2.6.2 Mischwasser, Rege nwasser 

Das Planungsgebiet liegt im Einzugsbereich des Mischwasserpumpwerkes Berlin VII, 
Genthiner Straße. Die vorhandenen Mischwasserkanäle stehen im Rahmen ihrer Leis-
tungsfähigkeit für die Ableitung des Schmutzwassers zur Verfügung.  

Im Zuge der Parkplanung wurde ein Entwässerungskonzept erstellt, dass die vollständige 
Versickerung des in der öffentlichen Parkanlage anfallenden Niederschlagswasser vor Ort 
vorsieht. Dies wurde im Zuge der Parkherstellung unter Beachtung der maßgeblichen Re-
gelwerke umgesetzt. Die Entwässerung des Niederschlagswassers ist somit durch Versi-
ckerung vor Ort gesichert. 

2.6.3 Elektrizität 

Innerhalb aller öffentlichen Straßen, die die das Gleisdreieck umgeben, befinden sich Ka-
belanlagen, sowie zwei Netzstationen N 9756, N 1933 und sechs Übergabestationen Ü 
9612, Ü 9958, Ü 9931, Ü 9769, Ü 1901 und B 20181. Das Plangebiet ist ausreichend mit 
Elektrizität erschlossen. Im Plangebiet befinden sich 110-kV-Kabel einschließlich deren 
Begleitkabel. Ein 110 kV-Kabel verläuft von der Lützowstraße in Ost-West-Richtung durch 
die Parkanlage.  

2.7 Denkmalschutz 

Auf dem Gelände des Gleisdreiecks und in unmittelbarer Umgebung befinden sich zahlrei-
che Baudenkmale (vgl. Denkmalliste Berlin, Stand 15. Mai 2001, ABI. Nr. 29 vom 14. Juni 
2001, und in der jeweils fortgeschriebenen Fassung, Stand 12. Oktober 2018). 

2.7.1 Denkmalbereiche (Gesamtanlagen) und Baudenkmale im Geltungsbereich 

Im Geltungsbereich liegen folgende Denkmalbereiche und Baudenkmale: 

Denkmalbereich (Gesamtanlage) Skalitzer Straße / Gitschiner Straße, Hochbahnanlage 
(ehemalige Stammbahn) 

zwischen Oberbaumbrücke und Dennewitzstraße bzw. Köthener Brücke (heute Teil der U1) 
und zwischen Reichpietschufer und Bezirksgrenze Schöneberg (heute Teil der U 2) mit 
stillgelegter Gleisschleife am Gleisdreieck, Hochbahn-Viadukt, 1896-1902 von Siemens & 
Halske (Ingenieur Heinrich Schwieger), Umbau 1912-13 

Baudenkmale 

Widerlager der Yorckbrücken, Yorckstraße, 1883-1932 u. a. von Franz Schwechten, Hein-
rich Seidel (D) 

2.7.2 Denkmalbereiche (Gesamtanlagen) und Baudenkmale in unmittelbarer Umgebung 

Denkmalbereiche und Baudenkmale in unmittelbarer Umgebung sind: 

Denkmalbereich Salzufer, Corneliusstraße, Hallesches Ufer, Maybachufer, Landwehrkanal 

Uferbefestigung mit Auf- und Abgängen sowie begrüntem Uferstreifen mit Baumpflanzun-
gen und Geländer, Oberschleuse und Unterschleuse mit Flutgraben, 1845- 50, Ausbau 
1883-90 und 1936-40 (siehe Denkmalliste Charlottenburg-Wilmersdorf, Gesamtanlage 
Salzufer, Corneliusstraße, Hallesches Ufer, Maybachufer und siehe Denkmalliste Mitte, 
Gesamtanlage Salzufer, Corneliusstraße, Hallesches Ufer, Maybachufer und siehe Denk-
malliste Neukölln, Gesamtanlage Salzufer, Corneliusstraße, Hallesches Ufer, Maybachufer) 
Brachvogelstraße, Carl-Herz-Ufer, Fraenkelufer, Görlitzer Ufer, Heckmannufer, Paul-
Lincke-Ufer, Planufer, Schöneberger Ufer, Tempelhofer Ufer, Waterloo-Ufer 
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Baudenkmale  

- Dennewitzstraße 2, U-Bahn-Verstärkungslinie mit Hausdurchführung, 1925-26; 
Hochbahnbrücke, 1925-26 von Alfred Grenander; Mietshaus, 1877 von F. Hamann, 
Umbau 1925-26 

- Luckenwalder Straße, U-Bahnhof Gleisdreieck (Hochbahnhof), 1912-13 von Sepp 
Kaiser 

- Hallesches Ufer, U-Bahnhof Möckernbrücke (Hochbahnhof), 1934-36 vom Kon-
struktionsbüro der BVG Tempelhofer Ufer  

- Möckernstraße 26, 42-44, Verwaltungsgebäude des Anhalter Güterbahnhofs, 1874 
von Franz Schwechten Yorckstraße 24 

- Möckernstraße 120-120A, Orenstein & Koppel-Verwaltung, 1909-10 von Cremer & 
Wolffenstein  

- Yorckstraße, S-Bahnhof Yorckstraße, 1902-03 von Karl Cornelius 

- Yorckstraße, Yorckbrücken, 1883-1932 u. a. von Franz Schwechten, Heinrich Sei-
del (D) 

- Yorckstraße 47-48, Doppelmietshaus, 1886 von Richter & Henning 

- Bülowstraße 66, Mix & Genest, Fabrikgebäude, 1893-94, 1897, 1907 von A. Ha-
seloff und Carl Kurz 

2.7.3 Bodendenkmale 

Für den beplanten Bereich nennt das aktuelle öffentliche Verzeichnis der Denkmale in Ber-
lin (Denkmalliste Berlin, Stand 15. Mai 2001, ABI. Nr. 29 vom 14.06.2001 und in der jeweils 
fortgeschriebenen Fassung, Stand 12.10.2018) derzeit keine Bodendenkmale.  

In dem ausgewiesenen Gebiet befinden sich jedoch ur- und frühgeschichtliche Fundstellen. 
Alle Bodeneingriffe sind deshalb im Vorfeld mit der archäologischen Bodendenkmalpflege 
des Landesdenkmalamtes Berlin abzustimmen. 

3 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Im Bebauungsplanverfahren sind die Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsät-
ze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in der Abwägung zu berücksichtigen (§ 4 
Abs. 1 ROG). Diese sind im Landesentwicklungsprogramm 2007, im Landesentwicklungs-
plan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), im Entwurf des Landesentwicklungsplans Hauptstadt-
region (LEP HR) sowie im Flächennutzungsplan in seiner Funktion als Raumordnungsplan 
dargestellt. 

3.1.1 Landesentwicklungsprogramm (LEPro 2007) 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEPro 2007), seit 1. Februar 2008 in Kraft, legt die 
Grundsätze der Raumordnung fest und bildet den übergeordneten Rahmen der gemeinsa-
men Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin – Brandenburg. Dieser ist Grundlage 
für alle nachfolgenden Planungsebenen, insbesondere sind in § 6 LEPro 2007 die Grund-
sätze zur Freiraumentwicklung festgelegt.  

Die Ziele des Bebauungsplans VI-140a entsprechen den Grundsätzen zur Freiraument-
wicklung. Diese sind: 

- Sicherung und Entwicklung der Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und 
Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwir-
ken und Berücksichtigung der Anforderungen des Klimaschutzes.  

- Erhaltung oder Herstellung der öffentlichen Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von 
Gebieten, die für die Erholungsnutzung besonders geeignet sind. Sicherung und 
Entwicklung von siedlungsbezogenen Freiräumen für die Erholung. 

- Entwicklung von Freiräumen mit hochwertigen Schutz-, Nutz- und sozialen Funkti-
onen in einem Freiraumverbund 
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3.1.2 Landesentwicklungsplan für Berlin Brandenburg (LEP B-B) 

In der Festlegungskarte 1 des Landesentwicklungsplans Berlin Brandenburg (LEP B-B) ist 
der Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-140a als Gestaltungsraum Siedlung darge-
stellt (Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin – Brandenburg (LEP B-B) vom 
31.03.2009, GVBl. Nr. 11 vom 14.05.2009, S. 182). Die Siedlungsentwicklung soll gemäß 
Ziel 4.5 Abs. 1 Nr. 2 LEP B-B auf diesen Raum gelenkt werden. Auf den nachfolgenden 
Planungsebenen sind große Spielräume bei der Binnendifferenzierung gegeben. Gemäß 
dem Grundsatz 4.1 LEP B-B sollen dabei die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung 
und Erholung einander räumlich zugeordnet und ausgewogen entwickelt werden. Der Be-
bauungsplan VI-140a berücksichtigt dieses übergeordnete Ziel, da er im Wesentlichen Flä-
chen, die der Erholung dienen, in räumlicher Nähe zu vorhandenen Wohn- und Arbeitsge-
bieten sichert.  

Auch dem Grundsatz der Raumordnung zur vorrangigen Nutzung von lnnenentwicklungs-
potentialen gemäß 4.1 LEP B-B wird mit der Planung entsprochen. 

3.1.3 2. Entwurf des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR) 

Seit Dezember 2017 liegt der 2. Entwurf des Landesentwicklungsplans für die Hauptstadt-
region (LEP HR) vor. Der LEP HR soll den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
(LEP B-B) aus dem Jahr 2009 ablösen. Beide Landesregierungen haben durch Beschluss 
vom 29.01.2019 den überarbeiteten Entwurf des LEP HR und den Bericht über das Erar-
beitungsverfahren gebilligt. Im Fortgang des Verfahrens gehen beide Dokumente den je-
weils zuständigen Parlamentsausschüssen in den beiden Ländern zur Unterrichtung und 
Diskussion zu. 

Die Ziele und Grundsätze des LEP HR sind als sonstige Erfordernisse der Raumordnung 
im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  

Das Plangebiet wird auch im LEP HR als Gestaltungsraum Siedlung dargestellt. Die für das 
Plangebiet relevanten Ziele und Grundsätze werden beibehalten. 

3.1.4 Flächennutzungsplan in seiner Funktion als Raumordnungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) hat durch den Status Berlins als Stadtstaat gleichzeitig die 
Funktion eines Raumordnungsplans und enthält regionalplanerische Festlegungen. Nach 
der textlichen Darstellung Nr. 1 des FNP Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), der zuletzt am 11. Dezember 2018 (ABl. 2019 S. 8) geän-
dert worden ist, sind die Festlegungen zu städtischen Zentren, Autobahnen und überge-
ordneten Hauptverkehrsstraßen sowie zu Bahnflächen und Häfen als Ziele der Raumord-
nung zu beachten.  

Der FNP Berlin enthält für das Plangebiet raumordnerisch bedeutsame Festlegungen: Das 
Schöneberger Ufer und das Tempelhofer Ufer werden als übergeordnete Hauptverkehrs-
straßen und die Trassen von Fern-, Regional- und S-Bahn als Bahnfläche dargestellt. 

Erhalt und Funktion dieser Verkehrsanlagen werden durch den Bebauungsplan nicht be-
rührt. Die betreffenden Straßen werden bis zu deren Mitte durch den Bebauungsplan pla-
nungsrechtlich gesichert, eine Einteilung der Straßenverkehrsflächen im Bebauungsplan 
erfolgt nicht. Die Bahnflächen werden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 
2015 (ABl. S. 31), der zuletzt am 11. Dezember 2018 (ABl. 2019 S. 8) geändert worden ist, 
stellt die Flächen der Parkanlage als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage 
dar, im Bereich des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofs auch mit der Zweckbestimmung 
Sport. Vorhandene Bahnanlagen der Fern- und Regionalbahn werden durch Darstellung 
als Bahnfläche gesichert (vgl. Kap I 3.1.3). 

Die durch das Gleisdreieck verlaufenden Trassen der S-Bahnlinien S1 und S2 sowie der U-
Bahnlinien U1, U2 und U7 und deren Bahnhöfe sind im FNP ober- bzw. unterirdisch verlau-
fend dargestellt. Des Weiteren wird die geplante Streckenführung mit Bahnhof der S-
Bahnlinie S21 dargestellt.  
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Der FNP stellt die Fläche des Technischen Museums als Gemeinbedarfsfläche „Kultur“ dar. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ragt in diese Gemeinbedarfsfläche hinein.  

Für den Bereich des Ostparks enthält der FNP eine Nutzungsbeschränkung durch schad-
stoffbelasteten Boden.  

Zur Entwickelbarkeit des Bebauungsplans aus dem FNP siehe Kap. III.2. 

 

Abb.1: Ausschnitt aus der aktuellen Arbeitskarte des FNP Berlin  

3.3 Landschaftsprogramm (LaPro) und Landschaftspläne 

3.3.1 Das Landschaftsprogramm Berlin (LaPro)  

Das Landschaftsprogramm Berlin (LaPro) einschließlich Artenschutzprogramm Berlin in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2016 (ABl. S.1314) stellt übergeordnet die Be-
lange von Natur und Landschaft dar. Es ist ein strategisches, gesamtstädtisches Instrument 
der Planung, um integrative Umweltvorsorge zu betreiben.  

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm stellt eine vor allem auf 
qualitative Ziele und Anforderungen bezogene Ergänzung zum FNP dar und bildet im Zu-
sammenspiel mit diesem die Grundlage der künftigen Stadtentwicklung. Es beinhaltet Vor-
gaben, Ziele und Anforderungen, die bei allen weitreichenden räumlichen Planungen und 
Abwägungsverfahren einzubeziehen sind und ist behördenverbindlich. 

Das LaPro besteht aus den vier thematischen Programmplänen: 

- Naturhaushalt und Umweltschutz 

- Biotop- und Artenschutz 

- Landschaftsbild 

- Erholung und Freiraumnutzung 

sowie der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption. 

Hinsichtlich der für das Plangebiet relevanten Aussagen wird auf Kapitel II 1.2.3 verwiesen.  
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3.3.2 Landschaftsplan 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des im Jahr 1982 eingeleiteten Land-
schaftsplans VI-L-1a „Anhalter Bahnhof, Teilbereich Gleisdreieck“. Er konkretisiert die Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege unter Berücksichtigung der 
näheren örtlichen Erfordernisse und erforderlichen Maßnahmen. Hinsichtlich der Planinhal-
te wird auf Kapitel II 1.2.5 der Begründung verwiesen. 

3.4 Stadtentwicklungsplanungen 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB sind die Ergebnisse eines beschlossenen städtebaulichen 
Entwicklungskonzepts und von sonstigen städtebaulichen Planungen bei der Aufstellung 
eines Bebauungsplans zu berücksichtigen. Im Bebauungsplanverfahrens VI-140a sind dies 
die vom Senat beschlossenen Stadtentwicklungsplanungen sowie sonstige städtebauliche 
Planungen des Senats und des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg.   

3.4.1 Stadtentwicklungsplan (StEP) Klima 

Der StEP Klima (Senatsbeschluss vom 31. Mai 2011) verfolgt das Ziel, die Stadt auf den 
Klimawandel vorzubereiten. Der Klimawandel trifft die Städte auf besondere Weise, er wirkt 
sich auf das Bioklima und damit auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen 
aus. Der StEP Klima widmet sich den räumlichen und stadtplanerischen Aspekten des Kli-
mas in Berlin. Ziele sind u.a. 

- gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Hitzebelastungen im bebauten und un-
bebauten Bereich zu verhindern, 

- die ökologischen Systeme der Gewässer auch bei veränderten Niederschlagscha-
rakteristiken zu stabilisieren, 

- ein häufiges Überlaufen der Mischwasserkanalisationen zu verhindern, 

- Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in Natur- und Freiräumen zu sichern und 

- eine gute Erreichbarkeit mit ÖPNV zu sichern. 

Das Plangebiet ist keinem Bereich mit bioklimatischer Belastung zugeordnet. Zukünftig ist 
jedoch nachts von einer bioklimatischen Belastung auszugehen. Die das Planungsgebiet 
umgebenden Nutzungen sind den Bereichen zuzuordnen, die aktuell von einer bioklimati-
schen Belastung tags und nachts betroffen sind und für die noch mit einer Zunahme der 
Belastung auszugehen ist.  

Die Stadtbäume und Grünflächen im Planungsgebiet sind als potenziell empfindlich gegen-
über Niederschlagswasserrückgang im Sommer dargestellt. Der östliche Teil des Pla-
nungsgebietes (Bereich „Wäldchen“) und der südwestliche Bereich (Bereich Kleingärten) 
des Planungsgebietes sind als Grün- und Freifläche mit prioritärem Handlungsbedarf dar-
gestellt. Diese Grün- und Freiflächen sind zu qualifizieren und anzupassen. Im übrigen Pla-
nungsgebiet sind die Potenziale zur Entsiegelung auszuschöpfen.  

Der überwiegende Teil des Planungsgebietes gehört wie alle Flächen im S-Bahnring zum 
Handlungsfeld Mischwassersystem, das sehr überlaufanfällig ist und damit zu einer Ver-
schmutzung der Gewässer beiträgt. Der Stauraum in der Mischwasserkanalisation ist zu 
erweitern und optimal zu bewirtschaften. Nur der westliche Teil des Planungsgebietes ist 
an die Trennkanalisation (Schmutz- und Regenwasserkanalisation) angeschlossen. 

Die Planung entspricht den Zielsetzungen des STEP Klima, da eine klimarelevante Freiflä-
che, auf der das vor Ort anfallende Niederschlagswasser versickert werden kann, dauerhaft 
gesichert wird. 

StEP Klima KONKRET 

Der StEP Klima KONKRET vom Juli 2016 ergänzt den Stadtentwicklungsplan Klima von 
2011. Er vertieft und profiliert dessen Inhalte – insbesondere bezüglich der Maßnahmen zur 
Anpassung der Stadt Berlin an die Folgen des Klimawandels – und liefert Handreichungen 
für die Praxis. 

Der Bebauungsplan sichert vorhandene Parkanlagen und Kleingärten in einer Größenord-
nung von insgesamt ca. 25 ha. Diese werden als öffentliche bzw. private Grünfläche fest-
gesetzt, so dass durch den Bebauungsplan dem Klimawandel entgegenwirkt wird. Der Be-
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bauungsplan trägt somit den Erfordernissen des Klimaschutzes gemäß § 1a Abs. 5 BauGB 
Rechnung. 

3.4.2 Stadtentwicklungsplan (StEP) Verkehr  

Im StEP Verkehr (Senatsbeschluss vom 29. März 2011) werden die verschiedenen Ver-
kehrsarten hinsichtlich ihrer Bestandssituation und Haupttrassen verortet und ihr zukünfti-
ger Ausbau dargestellt.  

In der Planung für das Jahr 2025 werden die Yorckstraße und das Schöneberger Ufer als 
übergeordnete Straßenverbindung der Stufe II dargestellt. Die Möckernstraße, im Bestand 
2017 noch eine örtliche Straßenverbindung der Stufe III, erfährt eine Herabstufung als Er-
gänzungsstraße (weitere Straßen von besonderer Bedeutung). Der Fuß- und Radweg, der 
Ost- und Westpark funktional miteinander verbindet, wird im StEP Verkehr als Radfernweg 
ausgewiesen und hat somit übergeordnete Bedeutung. 

Die geplante Trasse der S-Bahnlinie S21 ist, anders als im StEP Verkehr 2015, im Pla-
nungshorizont 2025 des StEP Verkehr (Stand März 2011) im Bereich des Gleisdreiecks 
nicht mehr dargestellt. Die Trasse und die Fläche für den Bahnhof am Gleisdreieck sollen 
jedoch freigehalten werden. Eine Umsetzung der Planung wird mittelfristig wegen zu hoher 
Kosten nicht erfolgen. Die Freihaltung dient dazu, bei eventuellen Engpässen im Nord-Süd-
Tunnel reagieren zu können.  

3.4.3 Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen  

Der aktuelle Stadtentwicklungsplan Wohnen  (Senatsbeschluss vom 08. Juli 2014) benennt 
die raumbezogenen wohnungspolitischen Leitbilder, Ziele, Instrumente und Maßnahmen 
für den geplanten Neubau von Wohnungen bis etwa zum Jahr 2025. Die Herausforderung 
für Berlin besteht aktuell darin, der steigenden Wohnungsnachfrage durch zusätzliche 
Wohnungsangebote zu begegnen und die Mieten sozialverträglich zu halten. Der StEP 
Wohnen 2025 zeigt daher die größten Flächenpotenziale für Wohnungsneubau in Berlin, 
trifft Aussagen zum erforderlichen Umfang, der Verteilung und dem Umsetzungszeitraum 
des künftigen Neubaus in der Stadt. 

Im StEP Wohnen 2025 liegt das Plangebiet innerhalb des Neubaubereichs Gleisdreieck. Im 
Umfeld der Parkanlage sind mehrere Einzelstandorte mit insgesamt 2.400 Wohneinheiten 
und einer Realisierungseinschätzung von 2016 bis 2020 ausgewiesen. 

3.5 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

3.5.1 Planwerk Innere Stadt 

Das Planwerk Innere Stadt (Senatsbeschluss vom 11. Januar 2011) wurde als städtebauli-
ches Leitbild für die Berliner Innenstadt innerhalb des S-Bahn-Rings vom Berliner Senat 
beschlossen. 

Das Konzept sieht eine nachhaltige Stadtentwicklung vor. Ziele sind unter anderem die 
Qualifizierung des öffentlichen Raumes und innerstädtischer Grün- und Freiflächen durch 
Verbesserung ihrer Aufenthalts-, Nutzungs- und Gestaltqualität sowie die Verknüpfung in-
nerstädtischer Grün- und Freiflächen. 

Das Planwerk Innere Stadt stellt den Geltungsbereich als bestehende bzw. geplante öffent-
liche Grünfläche dar. Der Bebauungsplan entspricht somit den Zielsetzungen des Plan-
werks Innere Stadt. 

3.5.2 Lärmminderungsplanung/Lärmaktionsplan 2013-2018 für Berlin 

Das Land Berlin hat auf Grundlage des § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BIm-
SchG ("Lärmaktionspläne" - Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie) im Jahr 2008 ei-
nen ersten gesamtstädtischen Lärmminderungsplan aufgestellt. Dieser Plan wurde mit dem 
Lärmaktionsplan 2013-2018 fortgeschrieben und am 06. Januar 2015 durch den Senat von 
Berlin beschlossen. Der Lärmaktionsplan 2018-2023 wird derzeit erarbeitet. 

Ziel der Lärmaktionsplanung ist die Minderung des Umgebungslärms. Der Lärmaktionsplan 
2013-2018 beschreibt Strategien, um die weiterhin zu hohe Verkehrslärmbelastung zu re-
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duzieren. Schwerpunkte dabei sind die Verbesserung der Infrastruktur, ein verbesserter 
Lärmschutz bei allen Planvorhaben und die Förderung des Einbaus von Schallschutzfens-
tern. Neben gesamtstädtisch wirksamen Strategien sind im Lärmaktionsplan konkrete und 
detaillierte Handlungskonzepte für insgesamt 12 bezirkliche Teilräume und 8 Hauptver-
kehrsstraßen enthalten. Zudem werden Maßnahmen für die Verkehrslärmquellen Schie-
nen- und Flugverkehr empfohlen.  

Die an das Plangebiet angrenzende Yorckstraße sowie die bis zur Straßenmitte im Gel-
tungsbereich liegende Möckernstraße sind Teil des Konzeptgebietes Mehring-
damm/Gitschiner Straße. Das Konzeptgebiet Mehringdamm wie auch die darin liegende 
Konzeptstrecke Gitschiner Straße stehen exemplarisch für ein Gebiet mit sehr hohen 
Durchgangsverkehrsanteilen, die aufgrund des vorhandenen und geplanten Straßennetzes 
nicht großräumig verlagerbar sind. Strategien für die Möckernstraße, die zu einer Entlas-
tung beitragen könnten, sind insbesondere verkehrslenkende Maßnahmen, eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung (Tempo 30) und straßenräumliche Maßnahmen (z. B. Anlage 
von Mittelinseln an Stellen mit Querungsbedarf für Fußgänger und Radfahrer). 

Derzeit ist keine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in der 
Möckernstraße vorgesehen. Gleiches gilt für die übergeordneten Straßen Schöneberger 
Ufer, Tempelhofer Ufer und Yorckstraße. 

Zur Ermittlung und Bewertung der Belange des Schallimmissionsschutzes wurde im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens eine schalltechnische Untersuchung (ALB 2018) 
durchgeführt, deren Ergebnisse im Bebauungsplan berücksichtigt wurden (s. Kap. III 
3.1.1.4) 

3.5.3 Luftreinhalteplan 

Der Luftreinhalteplan 2011-2017 (Senatsbeschluss vom 18. Juni 2013) enthält – aufbauend 
auf umfangreichen Analysen der Ursachen für hohe Luftbelastungen – zusätzliche Maß-
nahmen, um die Luftqualität weiter zu verbessern und den Zeitraum und das Ausmaß der 
Überschreitung der Grenzwerte so weit wie möglich zu reduzieren. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen betreffen die Handlungsfelder Stadtplanung, Verkehr, Wärmeversorgung, 
Baustellen, Industrie und Gewerbe. 

Der Luftreinhalteplan 2011 – 2017 sieht für die Stadtplanung u.a. folgende Maßnahmen zur 
Verbesserung des Luftaustausches und der Schadstoffbelastung vor: Erhalt und Auswei-
tung der Ausbreitungsbedingungen für den Luftaustausch, Vermeidung der Schaffung zu-
sätzlicher Belastungsschwerpunkte, Einhaltung der Grenzwerte bei der Entwicklung von 
Industrie- und Gewerbeflächen, Schaffung von Grünzügen und straßenbegleitende Grün-
flächen sowie Beachtung der Maßgaben der Stadtentwicklungspläne (insbes. Klima und 
Zentren).  

Durch Sicherung von Freiflächen trägt der Bebauungsplan den Zielen des Luftreinhalte-
plans Rechnung.  

Der Geltungsbereich liegt laut FNP innerhalb des Vorrangbereiches Luftreinhalteplanung. 
Da der Bebauungsplan keine bauliche Nutzung der Grundstücke vorbereitet, ist die Fest-
setzung zur Begrenzung des Schadstoffausstoßes von Brennstoffen nicht erforderlich.  

3.6 Bereichsentwicklungsplanung (BEP) 

In der räumlichen Bereichsentwicklungsplanung Friedrichshain-Kreuzberg 2005 (BEP 
2005), in der von der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
am  10.07.2007 beschlossenen Fassung (Drucksache DS – 0064 – 1 / III), sind die Ent-
wicklungsziele für das gesamte Gleisdreieck bereits einbezogen. Die Fläche der östlichen 
Parkanlage ist in der Planung als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage und 
Spielplatz dargestellt, für den Bereich des Westparks weist sie Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung Parkanlage, Spielplatz und Sportanlage aus. An der Ecke Möckernstra-
ße/Tempelhofer Ufer ist ein Fußgängerbereich bzw. öffentlicher Platz dargestellt. Darüber 
hinaus enthält die Bereichsentwicklungsplanung für den Geltungsbereich des vorliegenden 
Bebauungsplans Bahnflächen, bestehende S- und U-Bahnlinien sowie die geplante S21- 
Bahntrasse. Das „Wäldchen“ ist in der Planung als Schutzgebiet bzw. geschützter Land-
schaftsbestandteil übernommen.  
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Die ursprüngliche Planung des Generalzugs, durch den die östlich und westlich ans Gleis-
dreieck angrenzenden Quartiere funktional verknüpft werden sollten, ist noch als wichtiger 
Fuß-/Radweg in der Bereichsentwicklungsplanung enthalten. Zudem stellt diese auch die 
ursprünglich im südlichen Bereich des Westparks angedachte (ungedeckte) Sportanlage, 
die zwischenzeitlich in das „Yorckdreieck“ verlagert und bereits auf dem Dach des Bau- 
und Fachmarktes realisiert wurde, dar. Diese Planungsziele werden nicht mehr verfolgt.  

Der Bebauungsplan VI-140a entspricht somit im Wesentlichen den Zielen der Bereichsent-
wicklungsplanung Friedrichshain-Kreuzberg.  

3.7 Sonstige vom Bezirk beschlossene städtebauliche Planungen 

Sonstige vom Bezirk beschlossene städtebauliche Planungen mit Relevanz für das Plan-
gebiet liegen nicht vor. 

3.8 Angrenzende festgesetzte und im Verfahren befindliche Bebauungspläne 

An den Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-140a grenzen bereits festgesetzte als 
auch im Verfahren befindliche Bebauungspläne in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, 
Mitte und Tempelhof-Schöneberg an. Darüber hinaus sind auch Bebauungspläne im Bezirk 
Mitte (Potsdamer Platz/Leipziger Platz), die nicht unmittelbar an das Bebauungsplangebiet 
angrenzen, relevant. Diese stehen mit dem Bebauungsplan VI-140a in einem sachlichen 
Zusammenhang und sind deshalb zu berücksichtigen.  

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-140 wurde durch den Beschluss des Bezirk-
samtes Friedrichshain-Kreuzberg am 29. Juni 2010 in mehrere Plangebiete geteilt, so dass 
der Bebauungsplan VI-140a in einem engen sachlichen und räumlichen Zusammenhang 
mit anderen Bebauungsplänen aufgestellt wird. Dies sind: 

Bebauungsplan VI-140b 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-140b umfasst das „Parkhaus am Gleisdrei-
eck“, das künftig durch Wohnnutzung ergänzt werden soll. Das Verfahren wird derzeit nicht 
fortgeführt. 

Bebauungsplan VI-140caa  

Mit Beschluss des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg vom 14.06.2018 wurde der Be-
bauungsplan VI-140ca in die Bebauungspläne VI-140caa und VI-140cab geteilt. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans VI-140caa umfasst den nördlichen Teil des Bauvorha-
bens „Urbane Mitte “ mit dem denkmalgeschützten U-Bahnhof Gleisdreieck und dem ge-
planten Umsteigebahnhof der S 21. Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplans soll Pla-
nungsrecht für die Realisierung von fünf Hochhäusern mit kerngebietstypischen Nutzungen 
geschaffen werden.  

Bebauungspläne VI-140cab 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-140cab umfasst den südlichen Teil des Bau-
vorhabens „Urbane Mitte “. Er schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Er-
richtung von 2 Türmen nebst Sockelgeschoss und einer privaten Erschließungsstraße in 
Verlängerung der Trebbiner Straße.  

Bebauungsplan VI-140cb 

Der Bebauungsplan VI-140cb umfasst den Bereich des ehemaligen Postbahnhofs. Der 
Geltungsbereich wird von der Hochbahnlinie der U1 durchquert und umfasst die Grundstü-
cke Luckenwalder Straße 1-6, Trebbiner Straße 6 und Tempelhofer Ufer 31. Das Verfahren 
wird derzeit nicht fortgeführt. 

Bebauungsplan VI-140d 

Im Nordosten des Geltungsbereichs liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes VI-
140d. Er umfasst das Gelände des Deutschen Technikmuseums sowie die östlich daran 
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angrenzenden Flächen für eine Erweiterung, über die momentan auch ein Zugang zum 
Ostpark möglich ist. Das Verfahren wird derzeit nicht fortgeführt. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan VI-140e VE 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VI-140e VE für das Baufeld „Möckernkiez“, festge-
setzt am 17.06.2014, schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung 
des genossenschaftlichen Wohnprojektes „Möckernkiez“. Entlang der Yorck- und Möckern-
straße wird eine Blockrandbebauung ermöglicht, in der Wohn- und Bürogebäude, nicht 
großflächige Einzelhandelsbetriebe, die überwiegend der Versorgung des Gebietes dienen, 
Hotelnutzung, Gastronomie, Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke und das Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbe- und Handwerksbetriebe zu-
lässig sind. Im rückwärtigen Bereich des Baufeldes, der an den Ostpark grenzt, soll hinge-
gen vorwiegend gewohnt werden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VI-140e VE be-
reitet Eingriffe in Natur und Landschaft vor, die nicht innerhalb seines Geltungsbereichs 
ausgeglichen werden konnten und Gegenstand der Sammelausgleichsmaßnahme „Park 
am Gleisdreieck“ sind. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan VI-140fa VE 

Der noch im Aufstellungsverfahren befindliche vorhabenbezogene Bebauungsplan VI-140fa 
VE schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Bau- und Gartenfachmarkt 
mit Zooabteilung und einem Sportplatz auf dem Dach im sogenannten „Yorckdreieck“ zwi-
schen den S-Bahntrassen der S1, S2 und S25. Durch Festsetzung einer mit einem Geh-
recht für die Allgemeinheit zu belastenden Fläche und die Verpflichtung zur Herstellung ei-
nes Parkzugangs im Durchführungsvertrag wird die öffentliche Zugänglichkeit des West-
parks von der Yorckstraße aus planungsrechtlich gesichert. Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan VI-140fa VE bereitet Eingriffe in Natur und Landschaft vor, die nicht innerhalb 
seines Geltungsbereichs ausgeglichen werden konnten und Gegenstand der Sammelaus-
gleichsmaßnahme „Park am Gleisdreieck“ sind. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan VI-140fb VE 

Zur Sicherung einer geplanten Einzelhandelseinrichtung zur Nahversorgung im Yorckdrei-
eck wurde am 23.06.2015 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans VI-
140fb VE beschlossen. Der Nahversorger wurde zwischenzeitlich auf Grundlage des § 34 
BauGB genehmigt und realisiert. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan VI-140g VE 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VI-140g VE, festgesetzt am 27.09.2016, umfasst 
das Baufeld an der Dennewitzstraße im Nordwesten des Gleisdreiecks. Das Plangebiet ist 
durch die Hochbahntrasse der U-Bahnlinie 1 in zwei Teile gegliedert. Während der nördli-
che Teil der Hotelnutzung dient, soll im südlichen Teil vorwiegend gewohnt werden.  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan VI-140h VE 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VI-140h VE, festgesetzt am  23.04.2013, setzt für 
das mittlere der drei am Westrand des Gleisdreieckgeländes gelegenen Baufelder entlang 
der Flottwellstraße drei Wohngebäude fest. In den Erdgeschossen und 1. Obergeschossen 
sind zudem der Versorgung des Gebiets dienende Läden und Gastronomiebetriebe, Anla-
gen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche, soziale und sportliche Zwecke, nicht störende 
Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie Räume für freie Berufe zulässig. Von Nord nach 
Süd ist ein mäandrierender Baukörper ausgebildet, der drei Wohnhöfe mit unterschiedli-
chem Charakter ausbildet. Zwei dieser Wohnhöfe grenzen unmittelbar an den Westpark an. 
Die Bebauung wird an zwei Stellen geöffnet, um Sichtbeziehungen von der Flottwellstraße 
hin zum neuen Stadtpark zu ermöglichen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VI-140h 
VE bereitet Eingriffe in Natur und Landschaft vor, die nicht innerhalb seines Geltungsbe-
reichs ausgeglichen werden konnten und Gegenstand der Sammelausgleichsmaßnahme 
„Park am Gleisdreieck“ sind. 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan VI-140i VE 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VI-140i, festgesetzt am 08.03.2016, setzt für das 
nördliche der Baufelder entlang der Flottwellstraße Wohngebäude sowie ein Hotel fest. In 
Korrespondenz zum Potsdamer Platz und in Sichtachse zum Tilla-Durieux-Park ermöglicht 
der Plan ein individuelles kompaktes Einzelgebäude als Hotel, dass durch ein zusätzliches 
Geschoss städtebaulich betont wird. Südlich grenzen zwei Wohngebäude an, in denen in 
den beiden unteren Geschossen auch der Versorgung des Gebiets dienende Läden und 
Gastronomiebetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche, soziale und sport-
liche Zwecke, nicht störende Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie Räume für freie Be-
rufe zulässig sind. Diese Gebäude bilden zum Park einen Hof aus. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan VI-140i VE bereitet keine Eingriffe in Natur und Landschaft vor. 

Zudem grenzen die folgenden festgesetzten Bebauungspläne an das Bebauungsplangebiet 
VI-140a an: 

Bebauungsplan VI-150g-1 

Der Bebauungsplan VI-150g-1, festgesetzt am 20.06.2006, grenzt an die nordöstliche 
Grenze des Geltungsbereichs an. Der Bebauungsplan setzt für das Areal des ehemaligen 
Anhalter Bahnhofs Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung „Schule und Sporthal-
le“ und „Anlage für kulturelle Einrichtungen“ (Tempodrom) sowie Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“, „öffentliche Parkanlage mit Kinderspielplätzen“ 
und „öffentlichen Sportplatz“ fest.  

Bebauungsplan VI-68 

Der Bebauungsplan VI-68 beinhaltet die Festsetzung von öffentlicher Verkehrsfläche des 
Tempelhofer Ufers.  

Bezirk Mitte 

Angrenzende und im Verfahren befindliche Bebauungspläne im Bezirk Mitte sind: 

Bebauungsplan II-176 

Für das Gelände zwischen Karlsbad, Flottwellstraße, Lützowstraße und Bissingzeile west-
lich der Flottwellstraße wurde der Bebauungsplan II-176 am 09.11.2000 festgesetzt. Der 
Plan weist im wesentlichen Mischgebiete, ein Kerngebiet, ein allgemeines Wohngebiet, ei-
nen Gemeinbedarfsstandort Kindertagesstätte und einen öffentlichen Spielplatz aus.  

Bebauungsplan 1-42b 

Der Bebauungsplan 1-42b, festgesetzt am 17.02.2009, setzt für den Baublock zwischen 
Lützow-, Flottwell-, Pohl- und Körner Straße ein Mischgebiet fest.  

Bebauungspläne, die zwar nicht an den Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-140a an-
grenzen, mit diesem aber inhaltlich in engem Zusammenhang stehen, sind: 

Bebauungsplan II B-5 

Der Bebauungsplan II B-5, festgesetzt am 28.06.1994, gibt den Rahmen für die Entwick-
lung des Potsdamer und Leipziger Platzes vor. Er beruht auf dem Siegerentwurf des im 
Jahr 1991 ausgelobten städtebaulichen Wettbewerbs. Bei dem Bebauungsplan II B-5 han-
delt es sich um einen einfachen Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB, der in der Fol-
gezeit in Teilbereichen durch mehrere qualifizierte Bebauungspläne ersetzt wurde bzw. 
wird. Von diesen sind für den Bebauungsplan VI-140a die Bebauungspläne I-15a, I-15b, I-
16, II-163, II-164, II-165 und II-166 relevant. Der Bebauungsplan I-15b befindet sich derzeit 
noch im Verfahren.  



 17 

Bebauungspläne I-15a, I-15b, I-16, II-163, II-164, II-165 und II-166 

Die qualifizierten Bebauungspläne I-15a, I-16, II-163, II-164, II-165 und II-166 wurden für 
einzelne Bauvorhaben am Potsdamer Platz und Leipziger Platz aufgestellt. Der Bebau-
ungsplan I-15b für einen Teilbereich des Leipziger Platzes befindet sich derzeit noch im 
Verfahren. Durch die genannten Bebauungspläne wurden Eingriffe in Natur und Landschaft 
vorbereitet. Der Ausgleich dieser Eingriffe war im Geltungsbereich der einzelnen Bebau-
ungspläne aufgrund der planerisch gewollten, hohen Ausnutzung der Grundstücke nur be-
grenzt möglich. Aus diesem Grund sollte, unter Beibehaltung der städtebaulichen Konzep-
tion, eine Kompensationsmaßnahme außerhalb der Plangebiete entwickelt werden. Insbe-
sondere umfasste diese Maßnahme die Schaffung einer Parkanlage auf dem Potsda-
mer/Anhalter Güterbahnhof im Gleisdreieck, der in einem räumlichen und funktionalen Zu-
sammenhang mit den Eingriffsorten steht. Durch den Bebauungsplan VI-140a wird die 
Ausgleichsfläche im Park am Gleisdreieck den Eingriffsbebauungsplänen zugordnet.  

Bezirk Tempelhof-Schöneberg 

Bebauungspläne im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, die an den Geltungsbereich des Be-
bauungsplan VI-140a angrenzen bzw. in unmittelbarer Nachbarschaft liegen, sind: 

Bebauungsplan 7-21  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst den Flaschenhalspark, der – wie der 
„Park am Gleisdreieck“ und das Schöneberger Südgelände – Teil eines übergeordneten 
Freiraumverbunds ist. Der Geltungsbereich umfasst auch den Bereich der Yorckstraße, der 
an den Geltungsbereich VI-140a angrenzt. 

Genereller Bebauungsplan 7-37 Ba 

Der generelle Bebauungsplan 7-37Ba wird zur Überleitung des Baunutzungsplans aufge-
stellt (Aufstellungsbeschluss vom 21.07.2009). Der Geltungsbereich grenzt an die östliche 
Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans VI-140a an.  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 7-66 VE 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 7-66 VE (festgesetzt am 
17.04.2018) im Bezirk Tempelhof-Schöneberg liegt südlich der Yorckstraße. Dieser schafft 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des überwiegend brachgefal-
lenen ehemaligen Bahngeländes entlang der Bautzener Straße in Richtung Süden zu ei-
nem Wohngebiet. Im zentralen Bereich des Baugebietes soll Einzelhandel (Vollsortimenter 
und straßenbegleitende kleine Läden) entstehen. Der Bebauungsplan sichert zudem eine 
an der Yorckstraße gelegene Fläche als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
„Stadtplatz mit Treppenanlage“. In Zusammenhang mit der Ertüchtigung der Yorckbrücke 
Nr. 5 soll die geplante Treppe das sicherere und bequemere Queren der Yorckstraße für 
Fußgänger ermöglichen und damit auch die Zugänglichkeit des Parks am Gleisdreieck ver-
bessern. Auf der südlichen Grundstücksfläche ist eine öffentliche Parkanlage als Anschluss 
an die vorhandene öffentliche Parkanlage geplant. 

Bebauungsplan XI-101x 

Der Bebauungsplan XI-101x für das Gelände zwischen Bezirksgrenze Friedrichshain- 
Kreuzberg, Kurfürstenstraße, Nelly-Sachs-Park (teilweise) und Bülowstraße, festgesetzt am 
20.06.2006, setzt im Wesentlichen ein allgemeines Wohngebiet und eine öffentliche Park-
anlage (Nelly-Sachs-Park) fest. Der östliche Bereich des Bebauungsplangebietes, der an 
den Park im Gleisdreieck grenzt, ist als allgemeines Wohngebiet mit einer 5-geschossigen 
Bebauung und einer Fläche mit Pflanzbindung ausgewiesen. Ein Fußgänger- und Radfahr-
bereich stellt eine Verbindung zwischen Bülowstraße und Kurfürstenstraße her. Durch wei-
tere mit einem Gehrecht für die Allgemeinheit zu belastende Flächen werden Verbindungen 
vom Nelly-Sachs-Park und von der Kurfürstenstraße zum „Park am Gleisdreieck“ planungs-
rechtlich gesichert.  
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Bebauungspläne XI 92 und XI 134a 

Die Bebauungspläne XI 92 und XI 134a für das Gelände zwischen Kulmer Straße/ 
Bülowstraße und der Bezirksgrenze weisen im Wesentlichen ein Gewerbegebiet und ein 
Mischgebiet aus. Durch Gehrechte ist eine Verbindung zwischen Parkanlage und den an-
grenzenden Wohngebieten gesichert.  

3.9 Planfeststellungen/eisenbahnrechtlich gewidmete Flächen 

Nach der Wiedervereinigung wurde das Gleisdreieck als großes Flächenpotenzial für die 
Stadtentwicklung interessant. Aus diesem Grund wurde ein städtebaulich-landschafts-
planerisches Entwicklungskonzept erarbeitet. Dieses sieht mehrere Teilgebiete des Gleis-
dreiecks für eine Bebauung vor, die zentralen Flächen sollen dem Ausgleich von Eingriffen 
in Natur und Landschaft durch Herstellung einer Parkanlage dienen (näher dazu Kap. I 
4.1). 

In diesem Zusammenhang wurden die gewidmeten Bahnflächen im Areal Gleisdreieck auf 
Antrag der Vivico Real Estate GmbH, vertreten durch die DB Services Immobilien GmbH, 
einer Entbehrlichkeitsprüfung unterzogen. Im Ergebnis wurden mit Freistellungsbescheid 
des Eisenbahn-Bundesamtes vom 09.07.2008 umfangreich Flächen von Bahnbetriebszwe-
cken freigestellt.  

Betriebsnotwendige Flächen sind weiterhin dem Bahnbetriebszweck gewidmet und unter-
liegen der Fachplanung. Festsetzungen im Bebauungsplan, die der besonderen Zweckbe-
stimmung dieser Anlagen und Flächen wiedersprechen, sind unzulässig. Die entsprechen-
den Flächen werden im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen (siehe Kap. III 3.8.2). 
Im Plangebiet sind dies insbesondere die vorhandenen Trassen der unterschiedlichen 
Schienenverkehrsträger S-, U-, Regional- und Fernbahn, die Gleise der Museumsbahn so-
wie die Vorhalteflächen für die geplante S-Bahntrasse S21 und die Potsdamer Stammbahn. 
Hiervon unberührt sind die weiterhin betriebsnotwendigen, aber als überplanbar eingestuf-
ten Flächen. Dies sind im Plangebiet der nördliche Abschnitt des Fernbahntunnels sowie 
der südliche Teil der Tunnelanlage der S-Bahnlinie 1. Der entsprechende Abschnitt des 
Fernbahntunnels wird zulässigerweise als öffentliche Parkanlage überplant. 

Weiterhin betriebsnotwendige und nicht überplanbare Flächen wie die Vorhalteflächen für 
die geplante S-Bahntrasse der S 21 und die Potsdamer Stammbahn wurden auf der Grund-
lage eines Dienstbarkeitsvertrag zwischen dem Land Berlin und der Eigentümerin, der DB 
Netz AG, in die Parkplanung integriert. Eine Überplanung als öffentliche Parkanlage würde 
jedoch der besonderen Zweckbestimmung dieser Flächen widersprechen und wäre, wie 
oben dargelegt, unzulässig. Letzteres gilt auch für die weiterhin betriebsnotwendige Muse-
umsbahn, die jedoch anders als die übrigen gewidmeten Bahnflächen Eigentum des Lan-
des Berlin ist. Für diese werden in Abstimmung mit der zuständigen Senatsverwaltung bau-
leitplanerische Aussagen getroffen, die der besonderen Zweckbestimmung der Anlagen 
und Flächen nicht wiedersprechen (s. Kap. III 3.3). 

4 Entwicklung der Planungsüberlegungen 

4.1 Entwicklungskonzept Gleisdreieck 

Nach der starken Bombardierung gegen Kriegsende 1944/45 wurden die Bahnanlagen des 
Gleisdreiecks provisorisch wiederhergestellt und befanden sich dann durch die nachfolgen-
de Teilung Berlins in einem politischen Vakuum. In diesem Zeitraum von etwa 40 Jahren 
fielen die Flächen allmählich brach, auch weil sie für großflächige Autobahn- und Straßen-
trassen vorgesehen waren. Weitgehend ungenutzt und sich selbst überlassen, wurden die 
Bahnflächen und -anlagen zunehmend von Pflanzen- und Tierarten besiedelt. Es entwickel-
te sich im Laufe der Jahre eine urbane Brache, eine grüne Oase mit ganz eigenem Charak-
ter, die aber von der Öffentlichkeit nicht betreten werden durfte. Große Teile wurden 1993 
durch die Einrichtungen der Baulogistik für den Potsdamer/Leipziger Platz und den Fern-
bahn- und Straßentunnel ökologisch zerstört. Eine kleine Fläche dieses Ursprungscharak-
ters findet sich heute noch nördlich des Landwehrkanals zwischen Schöneberger Straße 
und Möckernstraße (Robinienwald am Tempodrom) und eine weitere auf dem Schöneber-
ger Südgelände in Berlin. Der Kern des Gleisdreiecks wird durch das sogenannte „Wäld-
chen“ gebildet, ein typischer ruderaler Stadtwald, der durch Pionierarten (insb. Robinie) und 
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Wärme liebende Arten (z.B. Steinweichsel) geprägt wird. Die zum Teil illegale Nutzung des 
Gleisdreiecks ab den 1980er Jahren führte allerdings auch zu erheblichem Vandalismus. 
Gebäude wie alte Stellwerkhäuschen, Lokschuppen oder alte Lokomotiven wurden zerstört.  

Durch die Wiedervereinigung rückte die zentrale Lage des Gleisdreiecks in Hinblick auf die 
Gesamtstadt wieder in den Vordergrund. Gleiches gilt für den Bereich Potsdamer/Leipziger 
Platz, für den nach der Wiedervereinigung an der Nahtstelle ehemals getrennter Stadthälf-
ten und im Zentrum Berlins eine umfassende städtebauliche Neuordnung erforderlich war. 
Im Zuge der Planungen für den Potsdamer und Leipziger Platz wurde ein Eingriffsgutach-
ten erstellt (ag.u, 1993). Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass durch einen Park auf dem 
Gleisdreieck mit einer Gesamtgröße von 19,3 ha – unter Einbeziehung des unter Schutz 
stehenden „Wäldchens“ – rund 40% des Eingriffs kompensierbar sind. Vor diesem Hinter-
grund erfolgte im Jahr 1994 ein Notenwechsel zwischen dem Land Berlin, dem Bundesei-
senbahnvermögen und der Deutsche Bahn AG. Darin stellte das Bundeseisenbahnvermö-
gen dem Land Berlin in Aussicht, Teilflächen von insgesamt 16 ha Größe auf dem Potsda-
mer und Anhalter Güterbahnhof (im Gleisdreieck) zum Zweck der Herstellung einer Parkan-
lage, durch die bau- und planungsbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft am Potsda-
mer/Leipziger Platz kompensiert werden sollten, zu übereignen. Dabei sollten die Flächen 
auf dem Gelände des Anhalter Güterbahnhofs zusammen mit dem „Wäldchen“ eine Grün-
anlage bilden. Zudem sollte die Bebaubarkeit einzelner Teilbereiche geprüft werden.  

Vor dem Hintergrund dieses Notenwechsels wurde im Jahr 1997 die Arbeitsgemeinschaft 
Gruppe Planwerk mit Becker Giseke Mohren Richard von der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung, Umweltschutz und Technologie mit der Aktualisierung eines städtebaulich-
landschaftsplanerischen Entwicklungskonzeptes für das Gleisdreieck beauftragt. Das Kon-
zept schlug mehrere Teilgebiete am Rand des Gleisdreiecks für eine Bebauung vor. Die 
verbleibenden, zentralen Flächen sollten zu einem Stadtpark entwickelt werden. Entspre-
chend der Lage, Zuordnung und den Gegebenheiten sollten unterschiedliche Raumtypen 
entstehen. Die Achse des Generalszuges wurde aufgenommen und geschlossen, indem 
vorhandene und geplante Gleisanlagen von Fern-, Regional- und S-Bahn überbrückt wer-
den sollten. Die Vorschläge des Entwicklungskonzeptes fanden Eingang in das 1999 be-
schlossene „Planwerk Innenstadt Berlin“ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Um-
weltschutz und Technologie, sowie in den Flächennutzungsplan.  

4.2 Entwurf des Bebauungsplans VI-140  

Der Bezirk leitete im Jahr 1994 für das gesamte Gelände des Gleisdreiecks das Bebau-
ungsplanverfahren VI-140 zur Umsetzung der in Kap. I 4.1 dargestellten Entwicklungsvor-
stellungen ein und führte dies bis einschließlich der Trägerbeteiligung durch. Im Rahmen 
dieser Beteiligung erhob die Deutsche Bahn AG erhebliche Einwände auf Grundlage des 
Notenwechsels aus dem Jahr 1994 zwischen dem Land Berlin und der Deutsche Bahn AG 
zur zukünftigen Nutzung des Gleisdreiecks, so dass das Verfahren nicht weitergeführt wer-
den konnte. 

Im Zuge der weiteren Verhandlungen seit 1999 haben sich die Vivico Real Estate GmbH 
als Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG mit dem Land Berlin und dem Bezirk auf 
Modifizierungen des Bebauungsplaninhaltes geeinigt, ohne von der Gesamtkonzeption des 
Bebauungsplans (Stand 1999) völlig abzuweichen: 

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen: 

- Zusätzliche Misch- und Kerngebietsflächen an der Flottwellstraße  

- Zusätzliche Flächen des Mischgebietes im „Möckernkiez“ 

- Änderung der Nutzungsart des Bereiches Postbahnhof von Misch- zu Kerngebiet 

Der Entwurf des Bebauungsplans VI-140 wurde anschließend bis zur Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und deren Auswertung, beschlossen am 11. Dezember 
2007, durchgeführt.  

Der Bebauungsplanentwurf VI-140 sieht für den überwiegenden Geltungsbereich des Be-
bauungsplans VI-140a die Festsetzung als öffentliche Grünfläche, differenziert nach der 
konkreten Zweckbestimmung, vor: Der nördliche Bereich des Westparks und der Ostpark 
werden als „Öffentliche Parkanlage und Spielplatz“, der südwestliche im Bereich der Klein-
gartenanlage als „Öffentliche Parkanlage und Sportplatz“ und der Bereich der Gleisinseln 
als „Öffentliche Parkanlage“ ausgewiesen.  
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Die angrenzenden Baufelder, für die gleichfalls konkretisierende Bebauungspläne aufge-
stellt werden bzw. bereits festgesetzt sind, sind im Entwurf des Bebauungsplans V-140 als 
Misch-, Kern- oder Sondergebiet Parken sowie als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Technisches Museum“ vorgesehen (näher dazu Kap. I 3.8).  

Überdies enthält der Bebauungsplanentwurf VI-140 öffentliche Verkehrsflächen und über-
nimmt nachrichtlich planfestgestellte bzw. gewidmete Bahnflächen, unter Denkmalschutz 
stehende Einzel- und Gesamtanlagen sowie Wasserflächen. Auch wurden in seinem Gel-
tungsbereich Überquerungsmöglichkeiten der Gleise für den sogenannten Generalzug, der 
die Bezirke Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg miteinander verbinden 
sollte, durch Geh- und Radfahrrechte gesichert.  

Im Juni 2010 wurde der Bebauungsplan durch einen Teilungsbeschluss des Bezirksamtes 
Friedrichshain-Kreuzberg in die Bebauungspläne VI-140a-i geteilt. Die neuen Baufelder 
wurden an private Investoren veräußert, die entsprechenden Teilbebauungspläne sind be-
reits aufgestellt oder festgesetzt.  

Der vorliegende Bebauungsplan VI-140a präzisiert den planungsrechtlichen Rahmen für 
die beiden Hälften des Gleisdreieckparks und übernimmt die planfestgestellten bzw. eisen-
bahnrechtlich gewidmeten Bahnflächen entsprechend dem Plan zur Freistellung von Flä-
chen von Bahnbetriebszwecken aus dem Jahre 2008. Vor diesem Hintergrund sind die als 
Bahnanlage nachrichtlich übernommenen Flächen umfangreicher als im Entwurf des Be-
bauungsplans VI-140 aus dem Jahr 2007 (z.B. im Bereich der Gleisinseln). 

Auch in anderen Teilbereichen weicht er von dem Bebauungsplanentwurf VI-140 ab: Die im 
Südwesten des Plangebietes ausgewiesene Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Öffent-
liche Parkanlage und Sportplatz“ wird im Bereich der Kleingartenanlage nunmehr als „pri-
vate Dauerkleingärten“ festgesetzt. Diese Änderung erfolgte aufgrund der Verlagerung der 
erforderlichen Sportplatzanlage in das Baufeld des Teilbebauungsplans VI-140fa VE und 
der damit einhergehenden Möglichkeit des Erhalts der Dauerkleingärten. Im Ostpark wird 
das „Wäldchen“ als naturnahe öffentliche Parkanlage gesichert, da dieses einerseits für 
den Arten- und Biotopschutz von besonderer Bedeutung und durch ein öffentliches Wege-
netz auch erlebbar ist. Andererseits soll eine intensive Inanspruchnahme zu Zwecken der 
Erholung und Freiraumnutzung ausgeschlossen sein.  

4.3 Städtebaulicher Rahmenvertrag zur Entwicklung des Gleisdreiecks 

Wie in Kap. I 4.1 dargelegt, erfolgte im Jahr 1994 ein Notenwechsel zwischen dem Land 
Berlin, dem Bundeseisenbahnvermögen und der Deutsche Bahn AG, in dem das Bundes-
eisenbahnvermögen dem Land Berlin Teilflächen des Gleisdreiecks von insgesamt 16 ha 
Größe für die Herstellung einer Parkanlage in Aussicht stellte. Diese Maßnahme sollte bau- 
und planungsbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft am Potsdamer und Leipziger Platz 
kompensieren.  

In den Jahren darauf führten das Land Berlin und der Bezirk Kreuzberg mit der Vivico Real 
Estate GmbH als Tochtergesellschaft der Deutsche Bahn AG weitere Verhandlungen über 
die künftige Nutzung des Gleisdreiecks (näher dazu Kap. I 4.2). Auf der Grundlage der 
Verhandlungsergebnisse wurde im September 2005 ein städtebaulicher Rahmenvertrag 
zwischen dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und der Vivico Real Estate GmbH, der damaligen 
Haupteigentümerin der Grundstücke, über die weitere städtebauliche Nutzung des Gleis-
dreiecks abgeschlossen. Der Vertrag konkretisiert den oben genannten Notenwechsel und 
regelt insbesondere die künftige Nutzung der nicht mehr für Bahnzwecke benötigten Flä-
chen als öffentliche Parkanlage und für die Entwicklung von 4 Baufeldern (Flottwellprome-
nade, Möckernkiez, Yorckdreieck und Urbane Mitte). Es wurde vereinbart, dass ein Groß-
teil der öffentlichen Parkanlage mit einer Größe von insgesamt 16 ha für Maßnahmen zum 
Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft in den Bebauungsplangebieten am Pots-
damer/Leipziger Platz dient. Davon sollten gemäß städtebaulichem Rahmenvertrag ca. 
12 ha auf dem Gebiet des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs und ca. 4 ha auf dem Ge-
lände des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofs umgesetzt werden. Darüber hinaus wur-
de zugesichert, dass das „Wäldchen“ mit einer Größe von ca. 3,3 ha mit der herzustellen-
den Parkanlage verbunden wird. Demnach war im Gleisdreieck ein Park von mindestens 
19,3 ha Größe umzusetzen. Weitere Flächen sollten dem Ausgleich von planungsbeding-
ten Eingriffen in einzelnen Baufeldern am Rand des Gleisdreiecks dienen. Die Übergabe 
der Flächen für die Parkanlage wurde in Abhängigkeit von den Verfahrensschritten des Be-
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bauungsplans VI-140 vereinbart. Der oben genannte Notenwechsel aus dem Jahr 1994 ist 
Bestandteil der Anlagen zum städtebaulichen Rahmenvertrag. 

Basierend auf den oben genannten vertraglichen Regelungen wurde das Bebauungsplan-
verfahren VI-140 bis zur Behördenbeteiligung im Jahr 2007 fortgeführt. Die Entwidmung 
der nicht mehr bahnbetriebsnotwendigen Flächen erfolgte im Jahr 2008. Nach vorgeschal-
teter Entbehrlichkeitsprüfung wurden diese Flächen per Bescheid des Eisenbahn-
Bundesamtes von Bahnbetriebszwecken freigestellt. Nachdem die eisenbahnrechtliche 
Entwidmung erfolgt und der Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-140 in die Bebau-
ungsplangebiete VI-140a-i geteilt wurde (s. Kap. I 4.2), konnten die einzelnen Bebauungs-
planverfahren für die Baufelder und die öffentliche Parkanlage eingeleitet werden.  

Der Bebauungsplan VI-140a setzt wesentliche Inhalte des städtebaulichen Rahmenver-
trags um: Er sichert zum einen Ausgleichsflächen durch Festsetzung als öffentliche Park-
anlage sowie das in die Parkanlage integrierte „Wäldchen“ (insgesamt 22,4 ha). Zum ande-
ren ordnet er Ausgleichsflächen in einer Größenordnung von insgesamt 16 ha den Ein-
griffsbebauungsplänen am Potsdamer und Leipziger Platz und 1,3 ha Ausgleichsfläche den 
Eingriffsbebauungsplänen für drei angrenzende Baufelder zu. Mit Aufstellung des Bebau-
ungsplans VI-140a wird somit ein mehr als 2 Jahrzehnte währendes Stadtentwicklungspro-
jekt zum Abschluss gebracht. 

4.4 Landschaftsplanerisches Konzept  

Für die Gestaltung des Gleisdreieckparks wurde 2005/2006 ein offener, zweistufiger land-
schaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb im kooperativen Verfahren durch-
geführt. Wesentliche Zielstellung des Wettbewerbs war es, einen Zusammenhang zwi-
schen den durch Bahnflächen getrennten Parkteilen herzustellen und diese als Einheit er-
kenn- und erlebbar zu machen. Darüber hinaus sollten einerseits differenzierte Angebote 
für das Bewegungsbedürfnis der Anwohner formuliert und andererseits dem Wunsch nach 
Ruhe und Naturgenuss Rechnung getragen werden. Ökologisch wertvolle Bereiche sollten 
in das Parkkonzept eingebunden, historische Schichten und Relikte berücksichtigt werden.  

Der Entwurf des Atelier Loidl, Berlin, wurde im Juli 2006 mit dem 1. Preis prämiert, das 
Preisgericht empfahl diesen als Grundlage der weiteren Bearbeitung zu machen.  

Das planerische Leitbild für die beiden durch die Fernbahntrasse getrennten Parkteile sieht 
großzügige Rasenflächen im Zentrum und einen vielfältig nutzbaren Rahmen für Spiel, Er-
holung und Kommunikation vor. Der Entwurf zeichnet sich durch eine großflächige, klare 
Gestaltung der Parkanlage aus und arbeitet den Kontrast zwischen gewachsener „Bra-
chennatur“ und künstlich gebauten, vegetativen Elementen heraus. Einzelne Landschafts-
bilder, z.B. weitläufige Wiesenflächen, Baumkulissen, „Stangenwald“ usw. ergeben zu-
sammen ein Ganzes. Ein Netz aus öffentlichen Fuß- und Radwegen gewährleistet überge-
ordnete Wegeverbindungen zwischen den Stadtteilen, ermöglicht zahlreiche Querungs-
möglichkeiten und sorgt für eine funktionale Einbindung des Parks in das bestehende 
Stadtgefüge.  

Im Ostpark wird die wertvollste Fläche, das sogenannte „Wäldchen“, verträglich in das 
landschaftsplanerische Konzept integriert. Charakteristisch für das „Wäldchen“ sind der 
großflächige Gehölzbestand mit den vor- und eingelagerten Stauden- und Grasfluren sowie 
die artenreichen Wald- und Gehölzbestände mit der Stein-Weichsel (Prunus mahaleb). 

In den darauffolgenden Jahren wurde das Konzept in Teilbereichen modifiziert und umge-
setzt. Im Jahr 2011 wurde der Ostpark fertiggestellt und für die Öffentlichkeit zugänglich, im 
Frühjahr 2013 folgte der Westpark. Der Park ist als öffentliche Grün- und Erholungsanlage 
gewidmet. 

Zum Zeitpunkt der Auslobung des landschaftsplanerischen Wettbewerbs waren die an-
grenzenden Quartiere mit Spiel- und Bewegungsangeboten erheblich unterversorgt. Vor 
diesem Hintergrund sollte das Konzept für den „Park am Gleisdreieck“ in ausreichender 
Zahl Bereiche für Freizeitaktivitäten, Spiel und Bewegung anbieten. 

In die Parklandschaft wurden im Zuge der Realisierung zahlreiche Freizeit-, Bewegungs- 
und Spielangebote für unterschiedliche Altersgruppen integriert: 

Spielplätze für kleine und größere Kinder wurden gemäß des landschaftsplanerischen Kon-
zeptes in räumlicher Nähe zu den angrenzenden Baugebieten realisiert und sind deshalb 
fußläufig sehr gut für die angrenzende Bewohnerschaft erreichbar. Sie ergänzen die vor-
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handene und geplante Wohnnutzung. Im Westpark sind dies der Spielplatz in Höhe der 
Kurfürstenstraße und der Spielplatz östlich des Baufeldes Flottwellstraße Mitte. Im Ostpark 
befinden sich an der Möckernstraße der Spielplatz „Stangenwald“ oberhalb des Baufeldes 
„Möckernkiez“ und der Spielplatz „Kinderzimmer“ zwischen den Parkeingängen in Verlän-
gerung von Obentraut- und Wartburgstraße. Darüber hinaus wurden im Westpark im Be-
reich der Hochbahnanlage der U-Bahnlinie 1 vielfältig nutzbare Spiel- und Bewegungsflä-
chen, die u.a. von Kindern zum Radfahren und Skaten benutzt werden, angelegt. 

Neben den Spielplätzen/-flächen für Kinder sind auch für andere Altersgruppen Angebote 
an Spiel- und Bewegungsflächen vorgesehen: Im westlichen Parkteil befinden sich insbe-
sondere ein Mehrzweckfeld, ein Boulefeld sowie eine Kletterwand. Im Ostpark wurden zwi-
schen Fernbahntrasse und „Wäldchen“ eine Skateranlage, eine Streetballanlage und ein 
Kleinfeld Fußball realisiert. Diese Flächen, auf denen geräuschintensive Aktivitäten möglich 
sind, wurden in ausreichendem Abstand zu vorhandenen bzw. geplanten Gebäuden ange-
legt.  

Darüber hinaus bietet der Park zahlreiche Möglichkeiten für informelle Sportarten, die kei-
ner besonderen Sportanlagen bedürfen, sondern im öffentlichen Raum z.B. auf konventio-
nellen Weg- und Rasenflächen und unter freiem Himmel ausgeübt werden können (wie z.B. 
Jogging, Inline-Skating, Tai Chi).   
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II  Umweltbericht nach Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, § 2a BauGB 

Zum Bebauungsplan VI-140a wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) 
durchgeführt und das Ergebnis in einem Umweltbericht zusammengefasst, der im Folgen-
den dargestellt ist. 

1 Einleitung 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB). Die Berücksichtigung dieser Belange erfolgt im Rahmen einer Umweltprüfung.  

Es ist ein Umweltbericht zum Bebauungsplan zu erarbeiten, dessen Inhalt in § 1 Abs. 6 Nr. 
7, § 2 Abs. 4 BauGB und in der zugehörigen Anlage dargestellt ist. Im Umweltbericht müs-
sen die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und be-
wertet werden (§ 2 Abs. 4 BauGB). Das Ergebnis des Umweltberichts ist im Bebauungs-
planverfahren zu berücksichtigen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Be-
gründung (§ 2a BauGB). 

Der Inhalt der Umweltprüfung richtet sich nach den Anforderungen des Baugesetzbuches 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 sowie § 2 Abs. 4 und 2a und die Anlage zu § 2 Abs. 4 und 2a BauGB). 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

Der Bebauungsplan VI-140a umfasst den überwiegenden Teil des Gleisdreiecks, der sich 
zwischen Schöneberger Ufer im Norden, Yorckstraße im Süden, Flottwellstraße und 
Dennewitzstraße im Westen und Möckernstraße im Osten erstreckt.  

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt eine Fläche von 37,8 ha. Dabei entfallen 12,8 ha 
auf den Ostpark, 6,4 ha auf den Westpark, 2,8 ha auf die Kleingartenanlagen und 11,7 ha 
auf die Bahnflächen.  

Ziel des Bebauungsplans VI-140a ist es, die Ausgleichsflächen des Potsdamer Plat-
zes/Leipziger Platzes, der ICE Strecke Berlin-Hannover sowie eines Teils der Baufelder am 
Gleisdreieck auf dem Park am Gleisdreieck planungsrechtlich zu sichern. Die laut Verträ-
gen nachzuweisenden Flächen werden als Öffentliche Parkanlage festgesetzt. Die Flä-
chen, deren Bedarfe sich aus der Bauleitplanung ergeben, werden als Maßnahmenfläche 
für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB festgesetzt. Der Bebauungsplan sichert Klein-
gärten als private Dauerkleingärten. Die Bahnflächen, die das Gebiet in Plan-, Hoch- und 
Tieflage kreuzen, werden als Bahnflächen nachrichtlich übernommen. Hierzu gehört auch 
die Vorhaltetrasse der geplanten S-Bahnlinie S 21. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden  

Neben den Vorschriften des Baugesetzbuches mit den umweltbezogenen Zielsetzungen 
der §§ 1 und 1a BauGB existieren eine Reihe weiterer für die Bauleitplanung relevanter 
Fachgesetze, Verordnungen und Richtlinien mit umweltschützendem Charakter sowie 
übergeordnete Planungen mit Zielaussagen zum Umweltschutz, die als Grundlage und 
Bewertungsmaßstäbe für die Ermittlung der Umweltauswirkungen der Planung heranzuzie-
hen sind.  

1.2.1 Bundesnaturschutzgesetz und Berliner Naturschutzgesetz  

Gemäß § 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Natur und Landschaft auf Grund ih-
res eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in 
Verantwortung für die zukünftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Rege-
nationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft 
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auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Standortes und seine Bedeutung für Natur und 
Landschaft werden im Rahmen der Umweltprüfung ermittelt und bewertet, so dass diese 
Belange in die Abwägung eingestellt werden können. 

Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und 
den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden (§ 18 BNatSchG). 
Das Berliner Naturschutzgesetz enthält eine Positivliste von Eingriffen in Natur und Land-
schaft (§ 16 NatSchG Bln). Gemäß § 1a BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich 
voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Be-
bauungsplan VI-140a dient der planungsrechtlichen Sicherung der Ausgleichsflächen der 
Bebauung des Potsdamer Platzes/Leipziger Platzes und der Deutschen Bahn für die Bahn-
strecke Berlin-Hannover sowie der vorhabenbezogenen Bebauungspläne VI-140e VE „Mö-
ckernkiez“, VI-140fa VE „Yorckdreieck“ und VI-140h VE „Flottwellstraße-Mitte“. Die Kom-
pensationsermittlung erfolgte im Rahmen des Eingriffsgutachtens zum Potsdamer Platz 
(agu 1993) (vgl. Kap.II 2.4.1.1), der Planfeststellung bzw. im Rahmen der einzelnen Be-
bauungspläne.  

Der Geltungsbereich liegt weder in Schutzgebieten im Sinne der §§ 22 ff. BNatSchG noch 
in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder in Europäischen Vogel-
schutzgebieten. Erhaltungsziele und der Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten 
sind durch die Planung nicht betroffen. 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG enthält Zugriffsverbote zum Schutz wild lebender Tiere und Pflan-
zen der besonders geschützten Arten. Danach ist es verboten Tiere der geschützten Arten 
zu fangen, zu töten oder Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der 
Natur zu entnehmen oder zu zerstören bzw. Pflanzen der geschützten Arten zu beschädi-
gen oder zu vernichten. Der Bebauungsplan dient der planungsrechtlichen Bereitstellung 
einer naturschutzrechtlichen Ausgleichsfläche. Artenschutzrechtliche Erfordernisse werden 
im Rahmen der Umsetzung der Parkplanung behandelt (Markstein 2007-2011). Arten-
schutzrechtliche Verbote sind durch die Planung nicht betroffen (vgl. Kap. II 2.5). 

1.2.2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Zweck des Bodenschutzgesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern 
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der 
Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren 
und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen 
auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funk-
tion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden.  

Der Bebauungsplan VI-140a setzt das Plangebiet als Öffentliche Parkanlage fest. Teile 
werden als Maßnahmenfläche für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB festgesetzt. 
Durch den Bebauungsplan wird damit den Zielen des Bundes-Bodenschutzgesetzes ent-
sprochen, da dauerhaft Funktionen des Bodens im Bereich der unversiegelten Flächen ge-
sichert werden. 

Die Umsetzung des Parks am Gleisdreieck als Ausgleich ermöglichte umfangreiche Ent-
siegelungen sowie Bodensanierungen und eine Verbesserung der natürlichen Bodenfunkti-
onen. Den Zielen des Bundes-Bodenschutzgesetzes wird daher entsprochen. 

1.2.3 Landschaftsprogramm (LaPro) 

Fachplanerische Zielsetzungen ergeben sich in Berlin insbesondere aus dem Flächennut-
zungsplan und das auf diesen bezogene Landschaftsprogramm (LaPro) (einschließlich Ar-
tenschutzprogramm). Das Landschaftsprogramm stellt gemäß § 10 NatSchG Bln Entwick-
lungsziele und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege aufgrund der inhaltlichen Regelungen des Berliner Natur-
schutzgesetzes dar. Das Landschaftsprogramm ist in vier aufeinander abgestimmten Teil-
plänen gegliedert. Folgende Inhalte werden für das Gebiet des Bebauungsplans darge-
stellt: 
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1.2.3.1 Teilplan „Naturhaushalt/Umweltschutz“ 

Der Programmplan „Naturhaushalt/Umweltschutz“ stellt empfindliche und wertvolle Räume 
als Vorranggebiete für die Naturgüter Klima, Boden und Wasser dar. Das Plangebiet ist als 
Grün- und Freifläche dargestellt, die aus Gründen des Bodenschutzes, der Grundwasser-
neubildung und der Klimawirksamkeit erhalten und entwickelt werden soll. Ziele sind wei-
terhin die Anpassung an den Klimawandel, der Rückhalt des Wassers in der Landschaft, 
Beseitigung von Barrieren für den Luftaustausch. Es sind insbesondere klimaangepasste 
Pflanzen unter Bevorzugung hitze- und trockenstresstoleranter Arten zu verwenden. 

Das Plangebiet liegt im Vorsorgegebiet Klima. Im Vorsorgegebiet sind klimatisch wirksame 
Freiräume zu erhalten, der Luftaustausch zu sichern und zu verbessern, Austauschbarrie-
ren zu vermeiden sowie Bodenversiegelungen zu vermeiden bzw. auszugleichen. Stadt-
bäume sind zu erhalten bzw. neu zu pflanzen. Die Funktionen klimatischer Ausgleichs- und 
Entlastungsflächen sowie Luftleitbahnen sind zu sichern.  

Die an den Westpark angrenzende Kleingartenanlage wurde in das LaPro als Fläche für 
Kleingarten/Landwirtschaft/Gartenbau übernommen. Für diese Gebiete gilt u.a., dass der 
Nährstoffkreislauf gefördert und die klimatische Ausgleichsfunktion erhalten und entwickelt 
werden soll. Der Bereich der Kleingartenanlage wird zudem als sonstiger Boden mit be-
sonderer Leistungsfähigkeit ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Be-
einträchtigungen der natürlichen Bodenfunktion und der Archivfunktion zu vermeiden und 
zu minimieren.  

Das Plangebiet liegt wie die gesamte Innenstadt im Vorsorgegebiet Luftreinhaltung. In die-
sem Vorsorgegebiet sind Emissionen zu mindern, Freiflächen zu erhalten, der Vegetati-
onsanteil zu erhöhen.  

Der Bebauungsplan VI-140a entspricht den Zielen des Teilplans. Durch die Umsetzung der 
Ausgleichsfläche der Bebauungspläne des Potsdamer Platzes/Leipziger Platzes, der ICE 
Strecke Berlin-Hannover sowie einzelner Baufelder als Park auf dem Gleisdreieck wird der 
Naturhaushalt aufgewertet. Es wurden umfangreiche Entsiegelungen und Sanierungen des 
Bodens vor allem im Ostpark durchgeführt. Dies wirkt sich auch positiv auf den lokalen 
Wasserhaushalt auf. Bei der Parkumsetzung wurden Bodenversiegelungen auf ein Min-
destmaß begrenzt, Ausnahme bilden z.B. Wege für die Erschließung der Parkanlage. In-
tensive Nutzungen wurden auf  vorhandenen gestörten Standorten und Versiegelungen 
angeordnet. Durch die Ausgleichsfläche wurde die klimatische Entlastungswirkung und Be-
lüftung verbessert. 

1.2.3.2 Teilplan „Biotop- und Artenschutz“ 

Der Programmplan „Biotop- und Artenschutz“ zeigt Entwicklungsziele zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen der wildlebenden Pflanzen- und Tierwelt auf. Er umfasst die pro-
grammatischen, räumlich darstellbaren Inhalte des Artenschutzprogramms.  

Das Plangebiet ist im Programmplan Biotop- und Artenschutz als städtischer Übergangsbe-
reich mit Mischnutzungen eingestuft. In diesen werden insbesondere der Erhalt der durch 
Nutzungs- und Strukturvielfalt geprägten, außerordentlich hohen biotischen Vielfalt, die 
Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna, die Kompensation von Nut-
zungsintensivierungen durch Entsiegelung, Dach- und Wandbegrünung sowie die Entwick-
lung des gebietstypischen Baumbestands gefordert.  

Auf Erhalt wertvoller Biotope und die Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen bei Sied-
lungserweiterung und Nachverdichtung ist zu achten. 

Die Parkanlage ist zudem als sonstige Eignungsfläche für den Biotopverbund, die es zu 
pflegen und zu entwickeln gilt, gekennzeichnet. 

Der Bebauungsplan VI-140a entspricht den Zielen des Teilplans. Das „Wäldchen“ wird ge-
sichert. Bei der Umsetzung der Ausgleichsfläche Park auf dem Gleisdreieck erfolgte eine 
Ökologische Beratung zur Berücksichtigung von Belangen des Naturschutzes. Besonders 
wertvolle Vegetationsflächen wurden in die Planung integriert. Bei Neupflanzungen und 
Ansaaten wurden primär gebietsheimische Pflanzen verwendet. 

1.2.3.3 Teilplan „Landschaftsbild“ 

Im Programmplan „Landschaftsbild“ werden Entwicklungsräume entsprechend ihrer unter-
schiedlichen siedlungs- und landschaftsprägenden Merkmale dargestellt. Ziel ist der Erhalt 
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und die Entwicklung des Erscheinungsbildes der Stadtlandschaft, u. a. der Erhalt der mar-
kanten Landschaftselemente und der naturräumlichen Gliederung. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des städtischen Übergangsbereichs mit Mischnutzungen, in 
dem u.a. charakteristische Stadtbildbereiche sowie markante Landschafts- und Grünstruk-
turen zur Verbesserung der Stadtgliederung erhalten und entwickelt werden sollen. Dabei 
sollen ortstypische Gestaltelemente sowie besondere Siedlungs- und Gestaltelemente be-
rücksichtigt werden und eine Quartiersbildung durch Entwicklung raumbildender Strukturen 
und Leitbaumarten in den Großsiedlungen erfolgen. Vorhandene Parkanlagen sind zu er-
halten und durch neue zu ergänzen. Landschaftsbildbeeinträchtigungen sollen beseitigt 
sowie prägende Landschaftselemente erhalten und entwickelt und ortsbildprägende Frei-
flächen sollen angelegt werden.  

Ziel ist eine Landschafts- oder siedlungsraumtypische Grün- und Freifläche bzw. Vegetati-
onsbestand. 

Die Planung entspricht dem Teilplan. Im Rahmen der Parkumsetzung, die eine Ausgleichs-
fläche für Eingriffe der Bebauungspläne des Potsdamer Platzes/Leipziger Platzes, der ICE 
Strecke Berlin-Hannover und der Baufelder am Gleisdreieck darstellt, wurden Landschafts-
bild prägende Grünstrukturen und Eisenbahnrelikte erhalten. Die charakteristischen Baum-
arten wurden in die Parkplanung integriert und durch Neupflanzungen ergänzt. Vorhandene 
Landschaftsbildschäden wurden beseitigt.  

1.2.3.4 Teilplan „Erholung und Freiraumnutzung“ 

Der Programmplan Erholung und Freiraumnutzung stellt das Plangebiet – mit Ausnahme 
der Kleingartenanlage im südwestlichen Teilgebiet – als Grünfläche/Parkanlage dar. Ziel ist 
die Entwicklung, Qualifizierung und Neuanlage mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Stö-
rende und beeinträchtigende Nutzungen sind auszulagern und die Aufenthaltsqualität zu 
verbessern. Das Plangebiet steht im Verbund mit dem südlich angrenzenden Flaschenhals 
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Die Grünversorgung der angrenzenden Wohngebiete ist 
insgesamt als nicht ausreichend zu bezeichnen. Das auf Kreuzberger Seite angrenzende 
Quartier, welches durch den Mehringdamm, den Landwehrkanal sowie die Möckern- und 
die Yorckstraße begrenzt wird, ist zum überwiegenden Teil weder mit wohnungsnahem 
Grün, noch mit siedlungsnahen, übergeordneten Grünflächen ausreichend versorgt. Für 
den Bereich Tiergarten-Süd im Bezirk Mitte besteht im 500 m Einzugsbereich zum Gleis-
dreieck bis zur Potsdamer Straße ein Versorgungsdefizit an wohnungsnahen Grünanlagen. 
Durch die Bebauung der westlichen Flottwellstraße wird sich dieses noch erhöhen, da im 
Einzugsgebiet keine Flächen für weitere Grünanlagen vorhanden sind. Allerdings kann die-
ses Defizit durch die neuen Grünflächen in dem Park am Gleisdreieck reduziert werden. 
Die Versorgung mit siedlungsnahen Grünflächen ist gesichert, da der Großteil der Bewoh-
ner von Tiergarten-Süd im 1000 m - Einzugsbereich des Großen Tiergartens lebt. Im Be-
reich von Schöneberg-Nord ist die wohnungsnahe Grünversorgung in dem betroffenen Be-
reich als unzureichend zu bezeichnen. Auch im siedlungsnahen Bereich ist eine unzu-
reichende Versorgung festzustellen.  

Die als private Dauerkleingärten festgesetzte Fläche wird als Kleingarten dargestellt. Ziel-
setzung ist die Entwicklung öffentlich nutzbarer und durchgängiger Kleingartenanlagen so-
wie die Einbindung der Anlagen in die Freiflächen- und Stadtstruktur. 

Die Planung entspricht dem Teilplan. Die Umsetzung der Ausgleichsfläche als Park am 
Gleisdreieck reduziert bzw. behebt die bestehenden Defizite. Durch den Bebauungsplan 
wird die Ausgleichsfläche planungsrechtlich gesichert. Der Park ist durch vielfältige Nut-
zungsmöglichkeiten gekennzeichnet. Zudem wird durch Festsetzung einer mit einem Geh-
recht zugunsten der Allgemeinheit zu belastenden Fläche die Möglichkeit einer öffentlichen 
Durchwegung der Kleingartenanlage planungsrechtlich gesichert.  

1.2.3.5 Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption 

Das Landschafts-/ Artenschutzprogramm wurde im Jahr 2004 um die gesamtstädtische 
Ausgleichskonzeption ergänzt. Im Rahmen der Konzeption wurden Suchräume und Flä-
chen ermittelt, für die aus gesamtstädtischer Sicht ein besonderes Handlungserfordernis 
besteht. Die Priorität dieser Flächen resultiert daraus, inwieweit sie in der Lage sind, das 
Natur- und Freiraumsystem der Stadt zu stützen bzw. zu ergänzen. Bei der Bewältigung 
der naturschutzrechtlichen Eingriffe in der verbindlichen Bauleitplanung sind für die Maß-
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nahmen des Ausgleichs die prioritären Räume und Flächen der Gesamtstädtischen Aus-
gleichskonzeption des LaPro grundsätzlich vorrangig zu berücksichtigen.  

Der Park am Gleisdreieck ist als eine überbezirkliche Ausgleichsfläche Teil der Gesamt-
städtischen Ausgleichskonzeption. Mit dem Bebauungsplan VI-140a soll die Ausgleichsflä-
che planungsrechtlich gesichert werden. Die Planung entspricht somit der Konzeption.  

1.2.3.6 Biotopverbund 

Der noch im Programmplan Biotop- und Artenschutz dargestellte Biotopverbund wurde an-
lässlich der Novelle des Bundesnaturschutzgesetz 2002 und der Aufnahme in das Berliner 
Naturschutzgesetz 2006 in § 2a (§ 3) vollständig überarbeitet. Gesetzliches Ziel des Bio-
topverbundes ist die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger, Öko-
logischer Wechselbeziehungen in der Landschaft, der gemäß § 20 NatschG Bln mindes-
tens 15 Prozent der Landesfläche umfasst. Der Biotopverbund soll den Austausch zwi-
schen den in Berlin vorkommenden Populationen, Tierwanderungen sowie natürliche Aus-
breitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse gewährleisten. Aufgrund der speziellen städti-
schen Bedingungen in Berlin wurde als methodischer Ansatz zur Prüfung geeigneter Flä-
chen für den Biotopverbund ein eigenes Zielartenkonzept entwickelt. Zielarten sind Tier- 
und Pflanzenarten, die in besonderem Maße auf räumliche und funktionale Verknüpfungen 
angewiesen sind und von deren Schutz weitere Arten profitieren können. 

Für die ausgewählten Organismengruppen wurden 34 Zielarten, die die Artengemeinschaft 
in Berlin bedrohter Lebensraumkomplexe repräsentieren und gleichzeitig einen hohen Mit-
nahmeeffekt für eine Reihe gleichfalls gefährdeter, anspruchsvoller Arten haben, festgelegt. 

Das Plangebiet ist in dem Programmplan Biotopverbund als potenzielles Kerngebiet für 
zwei bis fünf Zielarten dargestellt. Die Planung entspricht dem Programmplan, da der Be-
bauungsplan insbesondere die Ausgleichsflächen planungsrechtlich sichert. 

1.2.4 Stadtentwicklungsplan Klima 

Das Land Berlin hat am 31. Mai 2011 den Stadtentwicklungsplan Klima beschlossen. Ziel 
des Stadtentwicklungsplans ist es die Stadt auf den Klimawandel vorzubereiten. Der Kli-
mawandel trifft die Städte auf besondere Weise, er wirkt sich auf das Bioklima und damit 
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen aus. Der Stadtentwicklungsplan 
Klima widmet sich den räumlichen und stadtplanerischen Aspekten des Klimas in Berlin. 
Ziel des STEP Klima ist es: 

- gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Hitzebelastungen im bebauten und un-
bebauten Bereich zu verhindern 

- Schäden durch klimawandelbedingte Extremereignisse zu minimieren 

- die ökologischen Systeme der Gewässer auch bei veränderten Niederschlagscha-
rakteristiken zu stabilisieren 

- ein häufiges Überlaufen der Mischwasserkanalisationen zu verhindern 

- Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in Natur- und Freiräumen zu sichern 

- gute Erreichbarkeit mit ÖPNV zu sichern 

- Infrastrukturen der Ver- und Entsorgung funktionstüchtig zu halten 

Das Plangebiet selbst ist gegenwärtig nicht bioklimatisch belastet. Zukünftig ist gemäß 
STEP Klima nachts von einer bioklimatischen Belastung auszugehen. Die das Plangebiet 
umgebenden Nutzungen sind den Bereichen zuzuordnen, die aktuell von einer bioklimati-
schen Belastung tags und nachts betroffen sind und für die noch mit einer Zunahme der 
Belastung auszugehen ist. Für den südlich des Plangebietes angrenzenden vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan VI-140e VE „Möckernkiez“ und für die Bereiche an der Flottwell-
straße und Dennewitzstraße, südlich des Schöneberger Ufers ist eine zukünftige Belastung 
prognostiziert.  

Eine gravierende Folge des Klimawandels ist die Verschlechterung des Bioklimas der 
Stadt: Lange Hitzeperioden machen selbst gesunden Erwachsenen zu schaffen. Für Kran-
ke, Vorbelastete und Ältere können Sie lebensbedrohlich sein. Die an das Plangebiet an-
grenzenden östlichen und westlichen Wohngebiete gehören zu einem prioritären Hand-
lungsfeld. Die Stadtbäume sind dem aktuellen prioritären Handlungsbedarf zugeordnet. Die 
Stadtbäume und Grünflächen im Plangebiet sind als potenziell empfindlich gegenüber Nie-
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derschlagswasserrückgang im Sommer dargestellt. Der östliche Teil des Plangebietes (Be-
reich „Wäldchen“) und der südwestliche Bereich (Bereich Kleingärten) des Plangebietes 
sind als Grün- und Freifläche mit prioritärem Handlungsbedarf dargestellt. Diese Grün- und 
Freiflächen sind zu qualifizieren und anzupassen. Im übrigen Plangebiet sind die Potenzia-
le zur Entsiegelung auszuschöpfen.  

Der überwiegende Teil des Plangebietes gehört wie alle Flächen im S-Bahnring zum Hand-
lungsfeld Mischwassersystem, das sehr überlaufanfällig ist und damit zu einer Verschmut-
zung der Gewässer beiträgt. Der Stauraum in der Mischwasserkanalisation ist zu erweitern 
und optimal zu bewirtschaften. Nur der westliche Teil des Plangebietes ist an die Trennka-
nalisation (Schmutz- und Regenwasserkanalisation) angeschlossen. 

Die Planung entspricht den Zielsetzungen des STEP Klima, da mit dem Park am Gleisdrei-
eck als Ausgleichsfläche der Bebauungspläne des Potsdamer Platzes/Leipziger Platzes, 
der ICE Strecke Berlin-Hannover und der Baufelder am Gleisdreieck eine klimarelevante 
Freifläche geschaffen und gesichert wird. 

1.2.5 Landschaftsplan 

Das Plangebiet befindet sich im Landschaftsplan VI-L-1a „Anhalter Bahnhof, Teilbereich 
Gleisdreieck“, der 1982 eingeleitet wurde und neben dem Gleisdreieck auch Teile des 
westlichen Kreuzberg umfasst. Ziel des Landschaftsplanes war „der Abbau des Versor-
gungsdefizites mit Grünflächen und Spielplätzen sowie die Sicherung von Flächen für den 
Naturschutz“. Vor diesem Hintergrund rückten die vielen unbebauten Flächen der ehemali-
gen Bahnhofsflächen des Potsdamer und Anhalter Güterbahnhofes in den Fokus. Ziel des 
Landschaftsplanes für das Gleisdreieck war es, die sich durch die ungestörte dreißigjährige 
Sukzession entstandene reichhaltige und schutzwürdige Vegetation zu erhalten und die 
Fläche für die Naherholung der Innenstadt nutzbar zu machen.  

Wesentliche Grundzüge der späteren Parkplanung sind in diesem Planwerk erstmalig als 
Ziele dargestellt: Der Schutz und der Erhalt des „Wäldchens“ sowie anderer wertvoller Ge-
hölzbereiche, die Verortung der intensiv genutzten Bereiche z.B. der Bewegungsspiele und 
Spielplätze an der Möckernstraße, die Lage der intensiven Erholung in Form von Liegewie-
sen im Kern des späteren Ostparks und die Schwerpunktsetzung der intensiven Erholung 
im späteren Westpark im Bereich der Hochbahntrassen. Einige der im Landschaftsplan von 
1982 dargestellten wertvollen Vegetation im zukünftigen Westpark existierten 2005 bei der 
Erfassung der Biotoptypen (Planland 2004/2005) nicht mehr. Durch die Baulogistiknutzung 
für den Potsdamer Platz und die Deutsche Bahn waren wertvolle Bereiche bereits weitge-
hend entwertet worden. Aber auch Belastungen, wie die 1982 noch bestehenden 122 Ge-
werbebetriebe entlang der Flottwellstraße und Möckernstraße, wurden ebenfalls bereits 
abgeräumt. 

Auch die Flächenabgrenzung für den Park am Gleisdreieck entspricht nicht mehr der Dar-
stellung des Landschaftsplans. Der städtebauliche Rahmenvertrag aus dem Jahr 2005, der 
es ermöglichte, dass das Land Berlin die Flächen des Gleisdreiecks von der Bahn erhält, 
sichert entlang der Yorckstraße, Möckernstraße, Flottwellstraße und Dennewitzstraße eine 
Bebauung. Entlang der Flottwellstraße werden durch die vorhabenbezogenen Bebauungs-
pläne VI-140h VE, VI-140i VE und VI-140g VE Baugebiete ausgewiesen, die zu einem re-
duzierten Querschnitt des Parks führen. Das „Yorckdreieck“, das im Landschaftsplan noch 
als Sportfläche dargestellt ist, wird durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan VI-
140fa VE für einen Bau- und Gartenmarkt sowie und durch den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan VI-140fb VE für einen Nahversorger vorgehalten. Der Sportplatz wurde auf 
dem Dach des Bau- und Gartenmarktes verlegt. Der Ostpark wird durch ein neues Quartier 
an der Möckernstraße (vorhabenbezogener Bebauungsplan VI-140e VE) begrenzt.  

Abgesehen von den veränderten Rahmenbedingungen, die durch den städtebaulichen Ver-
trag zum Potsdamer Platz gesichert wurden und der durch die Baulogistiknutzung in Teilbe-
reichen veränderten und entwerteten Vegetation werden die Ziele des Landschaftsplanes 
nach wie vor weiter verfolgt. Fachlich bezieht der Landschaftsplan klar Stellung für den Er-
halt von Natur und der Schaffung von Erholungsbereichen auf dem Gleisdreieck. 
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Abb. 1: Landschaftsplan VI-L-1a „Anhalter Bahnhof, Teilbereich Gleisdreieck“ 

1.2.6 Denkmalschutzgesetz 

Der in der Denkmalliste Berlin als Schutzgut ausgewiesene Denkmalbestand ist im weite-
ren Verfahren gemäß § 10 i.V.m. § 11 Abs. 2 Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin 
(Denkmalschutzgesetz Berlin – DSchG Bln) zu berücksichtigen.  

Auf dem Gelände des Gleisdreiecks und in unmittelbarer Umgebung befinden sich zahlrei-
che Baudenkmale.  

Der Geltungsbereich selbst wird im Bereich des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofs 
sehr stark von den denkmalgeschützten Hochbahnüberführungen (U-Bahnlinie 1 und 2) 
geprägt. Der U-Bahnhof Gleisdreieck ragt mit seinem oberen Bahnsteig balkonartig zum 
geplanten Parkgelände vor.  

Der Bebauungsplan VI-140a übernimmt die Denkmale nachrichtlich. Durch die Planung 
werden keine Denkmale beeinträchtigt (vgl. Kap. II 2.3.1.7). 

1.2.7 Bundes-Immissionsschutzgesetz und Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin mit 
den entsprechenden Richtlinien und Verwaltungsvorschriften, DIN 18005  

Zweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und des Landes-Immissions-
schutzgesetzes (LImSchG) ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkun-
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gen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen (§ 1 
BImSchG). 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm vom 24. Juni 2005 wurde die EG-Umgebungslärmrichtlinie in nationales 
Recht umgesetzt. Schädliche Auswirkungen einschließlich Belästigungen durch Umge-
bungslärm sind zu verhindern, vorzubeugen oder zu vermindern. Geschützt werden soll der 
gesamte Aufenthaltsraum der Bevölkerung einschließlich des Wohnumfeldes.  

Zu diesem Zweck werden Lärmaktionspläne erarbeitet. Der Senat von Berlin hat in seiner 
Sitzung vom 20. Januar 2009 den von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz auf Grund des § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetzes - BImSchG 
("Lärmaktionspläne" - Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie) aufgestellten Lärmak-
tionsplan 2008 für das Land Berlin beschlossen. Mit dem Lärmaktionsplan 2013-2018 wird 
Bilanz gezogen und der Lärmaktionsplan 2008 und die hierin aufgezeigten Maßnahmen 
fortgeschrieben, sofern sie noch nicht umgesetzt wurden. Der Lärmaktionsplan 2018-2023 
wird derzeit erarbeitet. 

Ziel der Lärmaktionsplanung ist die Minderung des Umgebungslärms. Der Lärmaktionsplan 
2013-2018 beschreibt Strategien, um die weiterhin zu hohe Verkehrslärmbelastung zu re-
duzieren. Schwerpunkte dabei sind die Verbesserung der Infrastruktur, ein verbesserter 
Lärmschutz bei allen Planvorhaben und die Förderung des Einbaus von Schallschutzfens-
tern. Neben gesamtstädtisch wirksamen Strategien sind im Lärmaktionsplan konkrete und 
detaillierte Handlungskonzepte für insgesamt 12 bezirkliche Teilräume und 8 Hauptver-
kehrsstraßen enthalten. Zudem werden Maßnahmen für die Verkehrslärmquellen Schie-
nen- und Flugverkehr empfohlen.  

Die an das Plangebiet angrenzende Yorckstraße sowie die bis zur Straßenmitte im Gel-
tungsbereich liegende Möckernstraße sind Teil des Konzeptgebietes Mehring-
damm/Gitschiner Straße. Das Konzeptgebiet Mehringdamm wie auch die darin liegende 
Konzeptstrecke Gitschiner Straße stehen exemplarisch für ein Gebiet mit sehr hohen 
Durchgangsverkehrsanteilen, die aufgrund des vorhandenen und geplanten Straßennetzes 
nicht großräumig verlagerbar sind. Strategien für die Möckernstraße, die zu einer Entlas-
tung beitragen könnten, sind insbesondere verkehrslenkende Maßnahmen, eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung (Tempo 30) und straßenräumliche Maßnahmen (z. B. Anlage 
von Mittelinseln an Stellen mit Querungsbedarf für Fußgänger und Radfahrer). 

Derzeit ist keine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in der 
Möckernstraße vorgesehen. Gleiches gilt für die übergeordneten Straßen Schöneberger 
Ufer, Tempelhofer Ufer und Yorckstraße. 

Gemäß der Lärmwirkungsforschung steigt ab einer Dauerbelastung von 55 dB(A) nachts 
und 65 dB(A) tags das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen durch chronischen Lärm-
stress. Deshalb wird die Einhaltung dieser Werte als mittelfristiges Ziel formuliert. Diese 
gesundheitsrelevanten Schwellenwerte dienen im Rahmen der Vorsorge als Zielwerte für 
die Lärmminderungsplanung. 

Durch die Planung wird es nicht zu einer Erhöhung des Ziel- und Quellverkehrs kommen, 
Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Umweltauswirkungen durch ein schalltechni-
sches Fachgutachten untersucht (vgl. Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. ). Dabei werden auch die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 als 
Bezug herangezogen. 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Untersuchungsrahmen 

Der Untersuchungsgegenstand ist der Bebauungsplan VI-140a (Plangebiet) und die durch 
die Planung voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen. Der Bebauungsplan VI-
140a setzt das Plangebiet als Öffentlicher Parkanlage und Teile davon als Fläche für Zu-
ordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB sowie Bahnflächen fest. Im westlichen Teil des Plan-
gebietes werden Kleingärten planungsrechtlich gesichert. 

Zur Ermittlung der Umweltauswirkungen werden Untersuchungsräume definiert. Die Unter-
suchungsräume richten sich nach den möglichen Umweltauswirkungen. Hauptkriterien für 
die Abgrenzung sind die Reichweiten der Auswirkungen der Planung (Wirkfaktoren) sowie 
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die an das Plangebiet angrenzenden Nutzungen mit ihren spezifischen Empfindlichkeiten 
und die örtlichen Gegebenheiten.  

Die Untersuchungsräume für die Schutzgüter Boden, Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
sowie Wasser erstrecken sich auf das Plangebiet selbst, da durch die Wirkfaktoren der 
Planung und die örtlichen Gegebenheiten keine über das Plangebiet hinausgehenden 
Auswirkungen verursacht werden.  

 

Abb. 2: Schutzgutbezogene Untersuchungsräume  
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Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt be-
schränkt sich weitgehend ebenfalls auf das Plangebiet. Da es bei diesem Schutzgut immer 
Wechselbeziehungen zum Umfeld gibt, ist die Umrisslinie gestrichelt dargestellt. Zusätzlich 
zum Plangebiet wurde darüber hinaus der „Flaschenhals“ südlich der Yorckbrücken in den 
Untersuchungsraum aufgenommen, der eine wichtige Biotopverbundfunktion in Richtung 
des Schöneberger Südgeländes hat.  

Die Schutzgüter Klima / Luft sowie die Schutzgüter Mensch, Gesundheit des Menschen 
und Bevölkerung umfassen neben dem Plangebiet die neuen Baugebiete an den Rändern 
des Gleisdreiecks sowie die angrenzenden Siedlungsbereiche, da in diesen Bereichen kli-
matische Auswirkungen z.B. durch zusätzliche Verkehre möglich sind.  

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Landschaftsbild umfasst neben dem Plangebiet 
die neuen Baugebiete an den Rändern des Gleisdreiecks sowie die angrenzenden Sied-
lungsbereiche, da hier Sichtbeziehungen zum Plangebiet bestehen.  

2.2 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beein-
flusst werden 

Das Land Berlin hat sich dem Eingriffsgutachten zum Potsdamer Platz / Leipziger Platz fol-
gend für die Kompensation der Eingriffe auf privaten Flächen durch Anlage eines Parks in 
einer Größe von 19,3 ha auf dem Anhalter / Potsdamer Güterbahnhof entschieden. Diese 
Fläche wurde entsprechend in der Berliner Ausgleichskonzeption berücksichtigt. Zu diesem 
Zweck wurde mit der Deutschen Bahn AG / Bundeseisenbahnvermögen im März 1994 ein 
Notenwechsel über die Zurverfügungstellung der notwendigen Flächen, unter Einbeziehung 
des unter Schutz zu stellenden Wäldchens (ca. 3,3 ha) vollzogen. Ein am 28. September 
2005 unterzeichneter städtebaulicher Rahmenvertrag konkretisierte diese Maßnahmen. 
Damit lagen die formellen Voraussetzungen für eine Antragstellung der Deutschen Bahn 
zur Entlassung der Flächen aus der Planfeststellung vor. Zur Sicherung einer einheitlichen 
Konzeption wird die Planung und Realisierung dieses Parks im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans VI-140 durch das Land Berlin erfolgen. Entsprechend dem Notenwechsel mit 
der Deutschen Bahn AG / Bundeseisenbahnvermögen erfolgte die Entlassung aus der 
Planfeststellung auf Antrag der Bahn durch das Eisenbahnbundesamt nach dem Abschluss 
des städtebaulichen Rahmenvertrags.  

Der Zustand zum Zeitpunkt des Antrages auf die Entlassung aus der Planfeststellung 
(2005/2006) wird daher als ein zeitlicher Ausgangspunkt für die Betrachtung der Umwelt-
auswirkungen zu Grunde gelegt, da dieser Ausgangspunkt für die Parkplanung war. 

Ergeben sich im Verlauf des Verfahrens erhebliche Veränderungen des Umweltzustands, 
sind auch diese einzubeziehen (Muster-Einführungserlass zum Gesetz zur Anpassung des 
Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau) 
(EAG Bau – Mustererlass). Die Ausgleichsmaßnahme wurde zwischen 2010 und 2015 um-
gesetzt. Um ein möglichst vollständige Darstellung der Umweltauswirkungen abzubilden, 
werden im Rahmen der Umweltprüfung zwei Betrachtungsebenen dargestellt. Neben den 
Auswirkungen der Parkumsetzung auf den Bestand zum Zeitpunkt der geplanten Entlas-
sung aus der Planfeststellung werden die Auswirkungen des Bebauungsplans VI-140a 
selbst in Bezug auf den hergestellten Park betrachtet.  

Im Folgenden werden die Schutzgüter mit ihren Bestandsmerkmalen und Empfindlichkeiten 
für jeweils zwei Bezugszeiträume – dem Zustand zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlas-
sung aus der Planfeststellung (2006) und dem gegenwärtigen Zustand dargestellt. 

2.2.1 Schutzgüter Mensch, Gesundheit des Menschen und Bevölkerung 

2.2.1.1 Bestand 

Zum Zeitpunkt der des Antrags der Entlassung aus der Planfeststellung 2006 wird das 
Plangebiet durch die umliegenden Straßen sowie durch den tangierenden und den z.T. 
querenden Schienenverkehr durch Lärmemissionen belastet. 

Für das Plangebiet liegen keine Schallberechnungen für den Schienenverkehr vor. Ledig-
lich eine Prognose (Entwicklungskonzept Kreuzbergstraße) schätzt die Belastung durch die 
Fernbahntrasse im Bereich des Gleisdreiecks auf 63 dB(A) tags, bzw. 57 dB(A) nachts.  
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Im westlichen Teil des Planungsgebietes, auf dem Gelände des ehemaligen Potsdamer 
Güterbahnhofes, liegt eine erhebliche Lärmbelastung durch die U-Bahnen und S-Bahnen in 
Hochlage vor. Die Fernbahntrasse ist durch Lärmschutzwände versehen. Für die S- und U-
Bahnen liegen Emissionswerte nur für die Randbereiche des Planungsgebietes vor. Tags-
über erreicht die U-Bahnlinie U1 im nordöstlichen Bereich (zwischen Luckenwalder und 
Trebbiner Straße) 62 dB(A), nachts 53 dB(A). Die U2 erreicht tagsüber im nördlichen Be-
reich (westlich der Schöneberger Straße) 61 dB(A) und nachts 54 dB(A). Im südlichen 
Grenzbereich liegen die Werte der S-Bahnlinien tags bei 61 dB(A) und nachts bei 54 dB(A).  

Bezüglich des Straßenverkehrslärms sind für die Tageszeiten als problematische Bereiche 
vor allem das Schöneberger und Tempelhofer Ufer (bis zu 68 dB(A)) sowie Teilbereiche 
der Yorck- (bis zu 67 dB(A)) und die gesamte Möckernstraße (an der Wohnbebauung 62 
dB(A)) zu nennen. Für die Nachtzeiten sind die Bereiche Schöneberger und Tempelhofer 
Ufer (60 dB (A)), Möckernstraße ab der Querung Hornstraße bis Tempelhofer Ufer (bis zu 
56 dB(A)) als problematisch einzuschätzen. Die Lärmbelastung der Straßen wirkt nur rand-
lich, während der Schienenverkehr das Planungsgebiet auch innerhalb verlärmt. 

Das Plangebiet ist zum Zeitpunkt 2006 überwiegend nicht zugänglich und hat keine Bedeu-
tung für die Erholungsvorsorge. Ausnahme bilden die Kleingärten im westlichen Teil des 
Plangebietes, die naturgemäß eine hohe Funktion für die Naherholung einnehmen. Die 
Kleingartenkolonie „Potsdamer Güterbahnhof“ umfasst 75 Parzellen und wurde während 
der russischen Blockade 1948 gegründet. Im südöstlichen Bereich des ehemaligen Anhal-
ter Güterbahnhofes ist zum Zeitpunkt 2006 eine temporäre Beachvolleyballnutzung sowie 
eine Event- und Festzelt als Zwischennutzung installiert. Im Bereich des Anhalter Güter-
bahnhofes ist von einer „wilden“ Erholungsnutzung auszugehen. 

Der überwiegende westliche Teil des Plangebietes südlich der Hochbahn wurde 2006 je-
doch für die Einrichtungen der Baulogistik für die ICE Strecke Berlin Hannover genutzt. Die 
Baulogistikflächen sind mit Zäunen abgetrennt. Nördlich der Hochbahn erfolgt 2006 eine 
Golfplatznutzung (driving range) auf den Flächen der aufgelassenen Baulogistiknutzung 
des Potsdamer Platzes.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt  ist der Park am Gleisdreieck vollständig umgesetzt. Der 
Park hat eine hohe Bedeutung für die Freiraumversorgung der umliegenden Wohnquartiere 
und des Potsdamer/Leipziger Platzes sowie darüber hinaus als Bezirkspark. Im Ostpark 
gibt es verschiedene Spiel- und Bewegungsangebote für unterschiedliche Nutzergruppen 
entlang der Bahn und entlang der Möckernstraße.  

Im Westpark gibt es ein umfangreiches Angebot an Liegewiesen sowie an Spiel- und Be-
wegungsflächen, die zum Teil unter den U-Bahn Viadukten angeordnet sind. 

Die schalltechnische Untersuchung (ALB 2018) bestätigt die Prognosen aus 2006.  Die Be-
urteilungspegel des Verkehrslärms übersteigen tags nahezu im gesamten Plangebiet die 
schalltechnischen Orientierungswerte von Parkanlagen und Kleingartengebieten von 55 
dB(A). Lediglich im nördlichen Bereich des Westparks werden die Werte eingehalten. Auf 
den Flächen des Parks mit erhöhter Aufenthaltsqualität im nördlichen Teil des Westparks 
und in weiten Bereichen des Ostparks, in denen sich die Parknutzer zur Erholung aufhal-
ten, sind die Beurteilungspegel zumeist geringer als 60 dB(A).  

2.2.1.2 Empfindlichkeit 

Sowohl zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Planfeststellung als auch zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber weiterer Lärmbelas-
tung durch Schienenverkehr, da die Belastung bereits hoch ist und zu einer Verlärmung 
des Gebietes im Inneren führen. Die Empfindlichkeit gegenüber straßenbedingten Lärm 
wird als gering eingeschätzt, da dieser nur randlich wirkt. Die Empfindlichkeit gegenüber 
einer verkehrsbedingten Zunahme der Luftbelastung wird als gering eingeschätzt, da die 
vegetationsbestandenen Flächen eine ausgleichende Funktion haben.  

Der westliche Teil des Planungsgebietes, mit Ausnahme der Kleingartenanlage und der 
driving range, hat zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Planfeststellung nur 
eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsveränderung. Durch die Baulogistiknut-
zung ist das Gebiet nicht öffentlich zugänglich und auch wenig attraktiv. Die Kleingartenflä-
chen haben eine hohe Veränderungsempfindlichkeit.  
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Anders sieht es für den östlichen Teil des Plangebietes aus, der zu diesem Zeitpunkt be-
reits für die angrenzende Wohnbebauung eine gewisse Bedeutung für die „wilde“ Erholung 
hat. Hier ist von einer mittleren Veränderungsempfindlichkeit auszugehen.  

Gegenwärtig ist die Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen gering, da der Park als 
Ausgleichsfläche bereits hergestellt und etabliert ist. Eine hohe Empfindlichkeit besteht ge-
genüber einer Reduzierung der Parknutzung bei Umsetzung der Pläne für die S-Bahnlinie 
S 21. Dies ist aber nicht Gegenstand der Planung des Bebauungsplans VI-140a und wird 
daher hier nicht weiter behandelt. 

2.2.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt  

2.2.2.1 Pflanzen Bestand 

Der überwiegende Teil im Südwesten des Plangebietes ist zum Zeitpunkt der Entlassung 
aus der Planfeststellung als Baufläche durch die Deutsche Bahn genutzt (Planland 
2004/2005). Bedingt durch Baustraßen, Containerstell-, Lager- und Baustelleneinrichtungs-
flächen sind große Flächen nahezu vegetationsfrei. Im nordwestlichen Teil erfolgten durch 
die Deutsche Bahn in den 90er Jahren umfangreiche Maßnahmen. Das Luftbild aus dem 
Jahre 1997 zeigt den Bau der Senkkästen, mit denen der Eisenbahntunnel gebaut wurde.  

Zum Zeitpunkt der Erfassung 2004/2005 ist der nördliche Teil des Potsdamer Güterbahn-
hofes großflächig durch lückige Ruderalgesellschaften bestanden. 2006 wurde dort als 
Zwischennutzung eine Golfplatznutzung eingerichtet, so dass im Anschluss ein artenarmer 
Zierrasen die Vegetation prägt. 

Die Kleingärten im Westen des Plangebietes weisen durch ihr vergleichsweise hohes Alter 
einen entsprechenden Wert auf. Als strukturell bereichernde Elemente sind auch die Ge-
büschgürtel und die Clematis-Schleier an der Bahntrasse im Umfeld der Kleingartenanlage 
einzustufen. 

Insgesamt sind im westlichen Teil des Plangebietes zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlas-
sung aus der Planfeststellung (2006) wenig wertvolle Biotope vorhanden. Als wertvoll sind 
die mehrschichtigen Gehölzbestände aus überwiegend heimischen Arten, der Ahorn-
Stadtwald sowie die Kleingärten mit Obstbäumen anzusehen. Als lineare Gehölzbiotope 
sind entlang des Hauptweges hauptsächlich Vorwälder trockener Standorte verbreitet. 

Abb. 3: Luftbild von 1997 (Luftbildverlag Berlin, 2001) 
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Der ehemalige Anhalter Güterbahnhof stellt sich 2006 wesentlich wertvoller dar und ist 
durch verschiedenartige Vegetationsstadien geprägt. Sie umfassen sowohl lückige, rudera-
le Pionier-, Gras- und Staudenfluren als auch ausgedehnte Gehölzbereiche. Die Gehölzbe-
reiche befinden sich vorrangig an den Rändern des Gebiets zur Yorckstraße und Möckern-
straße hin und entlang der Gebäudekomplexe. Der größte Teil der Fläche des ehemaligen 
Anhalter Güterbahnhofes ist versiegelt. Hier hat sich krautige Vegetation bestehend aus 
zwei- und mehrjährigen Staudenfluren sowie vereinzeltem Baumaufwuchs eingestellt. Im 
Vergleich zu anderen Bahnbrachen Berlins ist der Biotoptyp der Pionier- und Stadtwälder 
und hier insbesondere die artenreichen Mischwaldbestände unter Beteiligung der Stein-
Weichsel und des Zürgelbaums hervorzuheben. Gehölzbestände entsprechender Artenzu-
sammensetzung fehlen sowohl auf dem Südgelände in Berlin-Schöneberg als auch im Be-
reich des Flaschenhalses. In diesem Zusammenhang ist das „Wäldchen“ herauszustellen. 
Charakteristisch für das „Wäldchen“ sind der großflächige Gehölzbestand mit den vor- und 
eingelagerten Stauden- und Grasfluren sowie die artenreichen Wald- und Gehölzbestände 
mit der Stein-Weichsel (Prunus mahaleb). Unter den Stauden- und Grasfluren finden sich 
auch nach § 30 BNatSchG geschützte Trockenrasen. Der großflächige Gehölzbestand 
setzt sich aus Birken-Stadtwald, Robinien-Stadtwald und Zitterpappel-Stadtwald zusam-
men. Aus Sicht des Artenschutzes sind außerdem die kleinräumig wechselnden Vegetati-
onsmosaike zu nennen. Neben Bereichen mit verschiedenen Vorwaldtypen, Laubgebü-
schen, Trockenrasen, Wiesen und Staudenfluren finden sich auch vegetationsfreie bzw. 
vegetationsarme Flächen. Auf etwas größeren Arealen haben sich ruderale Halbtrockenra-
sen und ruderale Rispengrasfluren angesiedelt.  

Aus floristischer Sicht haben die nahezu konkurrenzfreien Standorte der Fugen im Groß-
pflaster und die vegetationsarmen (z.B. Gleiskörper) und überwiegend sogar teilversiegel-
ter Flächen des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs eine besondere Bedeutung. Hier sind 
die meisten Vorkommen gefährdeter Blütenpflanzen sowie die geschützte Sandstrohblume 
vorhanden (Dr. Halfmann/Rothe 2006). Die Sand-Strohblume kommt am "Garten der Kultu-
ren" und etwas südlich davon am Rand zur Möckernstraße hin vor. In den Pflasterfugen ist 
ein floristisch bedeutsames Vorkommen von Acker-Filzkraut und Mäuseschwanz-
Federschwingel am Übergang der Parkanlage zur Ladestraße vorhanden. Eine weitere flo-
ristische Besonderheit ist die Sparrige Flockenblume zwischen den Pflasterstandorten.  

Die Yorckbrücken mit der hier überwiegend ausgeprägten Spontanvegetation bilden wichti-
ge Verbundelemente zu den südlich angrenzenden Bahnbrachen. Die Brücken sind daher 
aus naturschutzfachlicher Sicht ein wichtiger Bestandteil des Biotopverbundes. Eine Aus-
nahme bildet eine Brücke mit Schotterbelag, der keinen geeigneten Lebensraum bildet. 

2.2.2.2 Tiere Bestand 

In Abstimmung mit der für Artenschutz zuständigen Senatsverwaltung und dem Bezirk 
Friedrichshain Kreuzberg erfolgten zum Zeitpunkt des Antrags der Entlassung aus der 
Planfeststellung (2006) Erfassungen der Tiergruppen Vögel, Reptilien, Laufkäfer und Heu-
schrecken. Die Untersuchungen zeigen die faunistische Bedeutung von Teilen des Plange-
bietes. Im Folgenden werden die Ergebnisse für die verschiedenen Artengruppen getrennt 
dargestellt.  

2.2.2.2.1 Avifauna 

Das Plangebiet wird zum Zeitpunkt der Erfassung  vorwiegend von verbreiteten und relativ 
anspruchslosen Vogelarten besiedelt (Scharon 2006). Es dominieren erwartungsgemäß die 
Baum- und Buschbrüter. Diese Arten haben durch die vielfältigen Gehölzbestände günstige 
Ansiedlungsbedingungen. Die Stadtwälder und Gehölzbestände sind sehr deckungs- und 
strukturreich. Dadurch und wegen der teilweisen Einzäunung unterliegen sie nur geringen 
Beeinträchtigungen durch Menschen. Das „Wäldchen“ ist als besonders wertvoller Lebens-
raum einzustufen. 

Auch die Höhlenbrüter sind 2006 mit einer hohen Revierzahl vertreten. Dieser hohe Anteil 
an Höhlenbrütern ist begünstigt durch die Ruinen auf dem Gelände, und die Nistkästen in 
den Gärten.  

Der Anteil der Bodenbrüter ist insbesondere im urbanen Bereich ein Zeiger für die Wertig-
keit eines Gebietes für die Avifauna. Dieser ist im Plangebiet im Vergleich zu den anderen 
nistökologischen Verhalten am geringsten. Die Bodenbrüter benötigen eine deckungsreiche 
und ungestörte Bodenschicht. Im Plangebiet konnten als typische Bodenbrüter die Arten 
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Zaunkönig, Nachtigall, Fitis und Zilpzalp sowie der Brachpieper festgestellt werden. Insbe-
sondere der Nachweis des Brachpiepers ist von besonderer Bedeutung. Er brütet 2006 im 
westlichen Plangebiet auf der Höhe Kurfürstenstraße. Der Brachpieper ist in Berlin vom 
Aussterben bedroht und gehört zu den streng geschützten Arten (Scharon 2006). 

2.2.2.2.2 Reptilien - Zauneidechse 

Das Plangebiet hat keine Bedeutung für die Zauneidechse. Ein Grund hierfür könnte die 
isolierte Lage der Fläche inmitten des Stadtgebietes sein. Die Besiedelbarkeit über 
Bahntrassen ist sehr stark eingeschränkt, da die Bahntrassen im Bereich Gleisdreieck in 
Tunneln bzw. als Hochbahn geführt werden (Scharon 2006). 

2.2.2.2.3 Heuschrecken 

Das Plangebiet bietet 2006 13 Heuschreckenarten einen Lebensraum (Saure 2006). Nur 
die Ameisengrille konnte hier nicht nachgewiesen werden, ist aber zu erwarten. Das Plan-
gebiet ist durch ein vergleichsweise armes Heuschreckenvorkommen gekennzeichnet. Die 
meisten Arten sind sogenannte „Allerweltsarten“. Aufgrund der trocken-warmen Bedingun-
gen sind auch einige wärmeliebende Arten vorhanden. Die erfassten Arten sind überwie-
gend regional und überregional häufig und nicht gefährdet. Hervorzuheben sind die Westli-
che Beißschrecke sowie die Blauflüglige Ödlandschrecke. Letztere ist auch die einzige im 
Gebiet vorkommende gesetzlich geschützte Heuschreckenart. Beide Arten sind in der Ro-
ten Liste Berlins in der Vorwarnliste. Das Plangebiet ist insgesamt von mittlerer Wertigkeit 
für Heuschrecken.  

2.2.2.2.4 Laufkäfer 

Zum Zeitpunkt 2006 bietet das Plangebiet 61 Laufkäferarten einen Lebensraum (Kielhorn 
2006). Das Artenspektrum wird von Laufkäfern offener, trockener Lebensräume bestimmt. 
Es handelt sich um typische Arten von Bahnbrachen. Drei Arten sind in Berlin vom Aus-
sterben bedroht, vier Arten sind stark gefährdet und eine Art ist extrem selten. Auffällig sind 
der durchgehend starke Gefährdungsgrad der Rote-Liste-Arten sowie die z.T. hohen Indivi-
duenzahlen. Das Plangebiet hat eine sehr hohe Bedeutung für die Laufkäferfauna. Insbe-
sondere der westlich an das „Wäldchen“ angrenzende offene, vegetationsfreie Bereich ist 
besonders wertvoll. 

2.2.2.2.5 Schmetterlinge 

Der besondere schmetterlingskundliche Wert des Gebietes liegt in den offenen Trockenbio-
topen und wird bspw. durch acht in Berlin gefährdete und auf diese Biotope spezialisierte 
Schmetterlingsarten angezeigt. Das Plangebiet bietet 74 Großschmetterlingsarten und 
Zünslerarten mit unterschiedlichen Ansprüchen einen Lebensraum (Moeck 2006). Der Ar-
tenbestand weist 12 Berliner Rote Liste Arten auf. Eine Art ist in der Roten Liste der Bun-
desrepublik Deutschland, und drei Arten sind in der Roten Liste Brandenburgs verzeichnet.  

Als Lebensraum sind die lückig bewachsenen Sandbrachen, also typische Begleiter der 
gehölzfrei gehaltenen Gleisanlagen/Gleisböschungen bzw. die in Sukzession befindlichen 
stillgelegten Gleisanlagen mit einheimischer Krautvegetation zu nennen. Sie zeichnen sich 
in besonderer Weise durch ein trocken-warmes bis trocken-heißes Kleinklima aus und ge-
hören somit zu den wertvollen Schmetterlingsbiotopen des Gebietes. Für die Größe und re-
lative Strukturvielfalt (Offenland- und Gehölzbiotope) des Plangebietes ist allerdings der 
Gesamtartenbestand sehr gering. Besonders wertvoll sind die Birken-, Eichen- und Zitter-
pappelvorwälder, bzw. Waldmäntel und Gebüsche. Ebenso bedeutend sind die lichten, lo-
ckeren autochthonen Gehölz- und Gebüschbestände im gesamten Gebiet.  

Die Populationsgrößen der nachtaktiven Fauna sind vergleichsweise klein. Die sehr inten-
sive Beleuchtungssituation im Gebiet und in den Randbereichen beeinträchtigt die nachtak-
tive Schmetterlingsfauna erheblich. Für stark heliophile und flugtüchtige Falter, die vor al-
lem unter den Eulen (Noctoidae) zu finden sind, führt im Laufe der Zeit solch eine Lichtver-
schmutzung zum Zusammenbruch der Populationen. Ein regelmäßiger Zuzug von Tieren, 
ist aufgrund der Lage ebenfalls erschwert (Moeck 2006).  

2.2.2.2.6 Säugetiere 

Wildkaninchen haben ihren Lebensraum zwischen den Kleingärten bis hin zur Yorckstraße.  
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Das Planungsgebiet weist zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Planfeststel-
lung einige wertvolle Bereiche auf: 

 

Abb. 4: Überlagerung der Planung Westpark mit wertvollen Bereichen 
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Abb. 5: Überlagerung der Planung Ostpark mit wertvollen Bereichen 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt  ist der Park am Gleisdreieck als Ausgleichsfläche vollstän-
dig umgesetzt. Der Park hat eine hohe Bedeutung für die Lebensraumfunktion. Wertge-
bend sind Vegetationsinseln und Gehölzbestände sowie das Wäldchen, das in seinem Be-
stand erhalten wurde.  

 



 39 

2.2.2.3 Biologische Vielfalt – Bestand 

Im Plangebiet besteht 2006 eine hohe Wertigkeit bezogen auf die Biologische Vielfalt im 
Bereich des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofes, insbesondere im Bereich des „Wäld-
chens“. Im Bereich des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofes besteht eine geringe Wer-
tigkeit. 

Das Wäldchen als wertvollster Bereich auf dem Gleisdreieck wurde in seinem Bestand er-
halten und in den Park, der Ausgleichsfläche für die Bebauungspläne des Potsdamer Plat-
zes / Leipziger Platzes, die ICE Strecke Berlin-Hannover und der Baufelder darstellt, inte-
griert.  

2.2.2.4 Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen und damit verbundenen Vegeta-
tions- bzw. Lebensraumverlust wird für das „Wäldchen“, das von herausragender Wertigkeit 
ist, und für die Yorckbrücken zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Planfest-
stellung als sehr hoch bewertet. Für den westlichen Teil des Plangebietes ist die Verände-
rungsempfindlichkeit in Bezug auf das Schutzgut Pflanzen insgesamt gering, da sich hier 
zum Zeitpunkt der Erfassung 2006 eine Baustelle befindet bzw. eine weitgehende Entwer-
tung durch Baustellennutzung in den 90er Jahren erfolgte. 

Für die Avifauna mit Ausnahme des Brachpiepers besteht eine hohe Veränderungsemp-
findlichkeit der Gehölz- und Stadtwaldbestände, insbesondere im östlichen Teil des Plan-
gebietes. Für den Brachpieper besteht 2006 eine sehr hohe Veränderungsempfindlichkeit 
der offenen, vegetationsfreien bis schütteren Vegetation im westlichen Teil des Planungs-
gebietes. Auch für die Laufkäferarten sind die offenen Rohbodenstandorte ein wichtiger 
Lebensraum. Für die Heuschrecken besteht eine mittlere Veränderungsempfindlichkeit. Für 
die Schmetterlinge besteht eine hohe Veränderungsempfindlichkeit für die offenen Tro-
ckenbiotope sowie die Gehölz- und Gebüschbestände. 

Gegenwärtig  besteht eine hohe Empfindlichkeit. Das Plangebiet hat in weiten Teilen eine 
hohe Lebensraumfunktion für Tiere und Pflanzen. Von besonderem Wert ist das „Wäld-
chen“. Ausnahme bilden die intensiv gestalteten Spiel- und Bewegungsbereiche, die keine 
Lebensraumfunktion aufweisen.  

2.2.3 Schutzgut Boden 

2.2.3.1 Bestand 

Die folgenden Aussagen sind für beide Bezugszeitpunkte für das Schutzgut Boden gültig. 

Das Plangebiet liegt am südlichen Rand des Warschau-Berliner Urstromtals. Südlich des 
Plangebietes, im Bereich des Flaschenhalses, beginnt die Teltow-Hochfläche.  

Das Gelände des Plangebietes steigt von 33,6 m NHN am Landwehrkanal langsam nach 
Süden bis auf 35,2 m NHN in der Yorckstraße, Kreuzung Möckernstraße an. Die Gelände-
höhen sind auf Auffüllungen zurückzuführen. Die Auffüllungen wurden zur Jahrhundert-
wende durchgeführt, um den Schienenverkehr gegenüber dem angrenzenden Straßenver-
kehr in eine zweite, durchschnittlich vier Meter, stellenweise sogar bis zu sechs oder sieben 
Meter höhere Ebene zu verlagern. Diese Niveauunterschiede wurden durch hohe Klinker-
mauern entlang der Möckern- und Flottwellstraße sowie den tiefen Einschnitt in der Yorck-
straße besonders deutlich. Der deutlichste Geländesprung (6 m) ist an der Yorckstraße zu 
verzeichnen. Im nordwestlichen Bereich des Plangebietes ist z.T. ein ähnlicher Geländes-
prung vorhanden (Flottwellstraße 33 m NHN, Planungsgebiet 39 m NHN.). Der Ni-
veausprung an der Möckernstraße fällt etwas geringer aus (von 34 m auf 38 m NHN). Im 
westlichen sowie im nordöstlichen Bereich gleichen sich die Höhenlagen des Plangebietes 
und der Umgebung an, so dass der Geländesprung z.T. weniger deutlich wird bzw. gar 
nicht vorhanden ist. Der Niveauunterschied nimmt insgesamt von Norden nach Süden hin 
zu.  

Der gesamte Bereich des Plangebietes ist durch die Nutzung der Güterbahnhöfe sehr stark 
anthropogen beeinflusst. Unterhalb der Auffüllungen folgen Fein- bis Mittelsande der 
Weichsel-Kaltzeit, die gleichzeitig den obersten Grundwasserleiter bilden. Im südwestlichen 
Bereich des Plangebietes finden sich unter den Auffüllungen Reste von See- und Moorab-
lagerungen, die aus Sand mit Torf und Mudde bestehen. 



40 

Zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Planfeststellung sind im Bestand 13,4 
ha im Plangebiet versiegelt (Planland 2004/2005). 6,5 ha davon im Ostpark. 

Als Bodengesellschaft sind in Teilbereichen Syrosem + Kalkregosol + Pararendzina und in 
anderen Lockersyrosem + Regosol + Pararendzina prägend. Das Ausgangsmaterial sind 
Aufschüttungen von Sanden, Schottern, Industrie-, Bau- und Trümmerschutt.  

Die Böden befinden sich im sogenannten Unerheblichkeitsbereich. Dies sind Böden bei 
denen bei der Planung keine besonderen Anforderungen bestehen. Es sind die allgemei-
nen Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen. Insgesamt liegt mit Ausnahme der 
Kleingärten nur eine geringe Leistungsfähigkeit im Mittel der fünf Bodenfunktionen (Summe 
der Einzelbewertungen < 9) und keine hohe Leistungsfähigkeit bei einer der Bodenfunktio-
nen vor. Im Bereich der Kleingärten liegt eine hohe Leistungsfähigkeit vor. 

2.2.3.1.1 Altlasten 

Das Plangebiet ist zum Zeitpunkt des Antrags der Entlassung aus der Planfeststellung Teil-
fläche einer unter der Nr. 390 im Bodenbelastungskataster des Landes Berlin (BBK) ge-
führten Fläche. Frühere Nutzungen (Güterbahnhofsfläche und Lagerplatz) riefen den Ver-
dacht hervor. Der Altlastenverdacht hinsichtlich des Plangebietes konnte ausgeräumt wer-
den, da im Zuge der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen und Parkherstellung umfang-
reiche Sanierungen erfolgten.  

2.2.3.2 Empfindlichkeit 

Durch den hohen Versiegelungsgrad und die bestehenden Altlasten vor allem im Ostpark 
war die Empfindlichkeit zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Planfeststellung 
gegenüber Versiegelung/Überbauung bis auf die Vegetation bestandenen Flächen gering. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt  besteht eine hohe Veränderungsempfindlichkeit, da im 
Rahmen der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen umfangreiche Entsiegelungen und 
Bodensanierungen durchgeführt wurden, so dass sich hier wieder ein Bodenleben entwi-
ckeln kann. 

2.2.4 Schutzgut Wasser 

2.2.4.1 Bestand 

Die folgenden Aussagen sind für beide Bezugszeitpunkte für das Schutzgut Wasser gültig. 

Im Bereich des Plangebietes wird die mächtige Deckschicht des obersten Grundwasserlei-
ters durch weichselkaltzeitliche Talsande gebildet. Die Bodenwasserverhältnisse sind da-
her als eher trocken einzuschätzen. In Bereichen, die durch eine fortschreitende Vegeta-
tionsentwicklung und beginnende Bodenentwicklung gekennzeichnet sind, sind auch be-
reits frischere Standortverhältnisse zu erwarten.  

Schützende Deckschichten sind weitgehend nicht vorhanden. Der Grundwasserflurabstand 
beträgt in Abhängigkeit von der Mächtigkeit der überlagernden Auffüllungen 2006 zwischen 
3 m und 7 m unter Geländeoberkante. Trotz des mittleren bis hohen Grundwasserflurab-
standes muss die Verschmutzungsempfindlichkeit als hoch eingestuft werden, da durch die 
sandigen bis kiesigen Deckschichten mit nur geringen Anteilen bindiger Bildungen die Si-
ckerungsgeschwindigkeit relativ hoch ist. Aufgrund der im Rahmen der Großbaumaßnah-
men im Umfeld des Gleisdreiecks durchgeführten Grundwasserabsenkungen sind lokale 
Änderungen der Grundwasserfließrichtung möglich. Das Gelände liegt außerhalb von 
Trinkwasserschutzgebieten. 

Grundwassermessstellen des Hauptgrundwasserleiters befinden sich auf der Höhe 
Dennewitz-/Ecke Kurfürstenstraße (Grundwassermessstelle Nr. 52) sowie Yorckstra-
ße/Ecke Katzbachstraße (Grundwassermessstelle Nr. 580). 

2.2.4.2 Empfindlichkeit 

Sowohl zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Planfeststellung als auch heute 
besteht eine relativ hohe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers, da durch die 
sandigen bis kiesigen Deckschichten die Sickergeschwindigkeit relativ hoch und die Sorpti-
onskapazität relativ schwach ist. Gegenüber Grundwasserabsenkungen besteht nur eine 
mittlere Empfindlichkeit.  
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2.2.5 Schutzgut Klima / Luft 

2.2.5.1 Bestand 

Das Plangebiet ist Teil des Gleisdreiecks. Dem Gleisdreieck, insbesondere dem Bereich 
des Potsdamer Güterbahnhofs wird in verschiedenen Gutachten, u.a. der Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchung Potsdamer Platz/Leipziger Platz, Fachbeitrag Klima ein besonderer 
Stellenwert im klimatischen Gefüge der Berliner Innenstadt eingeräumt. Flurwinde folgen 
dem Verlauf der Bahnanlagen und sind auf die dicht bebaute und überwärmte Stadtmitte 
hin gerichtet. Es ist davon auszugehen, dass die klimatisch positiven Effekte des Gleisdrei-
ecks durch die Bebauung des Potsdamer Platzes und die baulogistische Nutzung und den 
damit verbundenen Vegetationsverlust auf dem Gleisdreieck z.T. vermindert wurde.  

Das Gleisdreieck wirkt aufgrund des Vegetationsbestandes in Teilbereichen als Kaltluftent-
stehungsgebiet (TU Berlin 2002). Das festgestellte divergente Strömungsfeld, bedingt 
durch abfließende Kaltluft, ist sehr empfindlich gegenüber meterologischen Einflüssen. Es 
liegt nur bei Windgeschwindigkeiten unterhalb von 1,3 m/s vor. Es variiert sehr stark in Ab-
hängigkeit der Richtung und Geschwindigkeit des Oberwindes, so dass sich auch bei ver-
gleichsweise austauscharmen Strahlungswetterlagen bei welcher der bodennahe Luftaus-
tausch dadurch eingeschränkt ist, dass der durch großräumige Luftdruckgegensätze gege-
bene Wind gering ist oder fehlt, sehr unterschiedliche Strömungsrichtungen und -
geschwindigkeiten ergeben. Die Wirkung in umgebende Stadtquartiere hinein ist 2006 sehr 
unterschiedlich. Die Wirkung ist dort besonders ausgeprägt, wo sich breite Schneisen mit 
geringen strömungs-physikalischen Rauhigkeiten zum Gleisdreieck hin öffnen und wo die 
Höhendifferenz zwischen dem Gelände des Plangebietes und den Flächen außerhalb ge-
ring ist. Die Wirkung in die umgebenden Stadtquartiere ist hingegen dort gering, wo eine 
abriegelnde Bebauung wie in der Yorckstraße oder der Bülowstraße vorhanden ist oder wo 
eine große Höhendifferenz besteht wie im südlichen Teil der ehemaligen Bahnflächen. Au-
ßer der abriegelnden Bebauung wird der Austausch an der Yorckstraße auch dadurch be-
hindert, dass der Abfluss vom Plangebiet nach Süden mit dem allem Anschein nach regel-
mäßigeren Kaltluftabfluss vom Viktoriapark konvergiert. Deshalb dominieren dort sehr 
schwache Winde aus unterschiedlichen Richtungen; hier kommt es häufig zur Luftstagnati-
on.  

Zum gegenwärtigen Bezugszeitpunkt hat das Plangebiet eine hohe Bedeutung als Kaltluf-
tentstehungsgebiet. Durch die umfangreichen Entsiegelungen und Schaffung von Vegeta-
tionsflächen im Zuge der Umsetzung des Ausgleichs konnte die klimatische Entlastung des 
Gebietes weiter verbessert werden. Die umliegenden Wohnquartiere profitieren von der 
Nähe zu dem Park. Dies zeigen auch Gutachten, die im Rahmen der Bebauung zum Bei-
spiel zum Planverfahren VI-140h VE Flottwellstraße-Mitte erstellt wurden.  

2.2.5.2 Empfindlichkeit 

Zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Planfeststellung besteht in Teilberei-
chen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen. Insbesondere die 
West-Ost gerichteten Schneisen der Verkehrsstraßen, die an das Plangebiet am Rand an-
stoßen, sollten hinsichtlich der Durchlüftung des Plangebiets berücksichtigt werden. Im 
nördlichen Bereich sollte die stadtklimatische Wirksamkeit der Nord-Süd-gerichteten Frei-
raumachse an der Flottwellstraße erhalten bleiben. Es besteht eine generell hohe Empfind-
lichkeit gegenüber bioklimatisch relevantem Vegetationsverlust in den mit Vegetation be-
standenen Bereichen.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust 
von klimatisch relevanter Vegetation und von Barrieren am Rand des Gleisdreiecks, die die 
Belüftungsfunktion reduzieren könnte.  

2.2.6 Schutzgut Landschaft 

2.2.6.1 Bestand 

Charakteristisch für das Landschaftsbild ist sowohl zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlas-
sung aus der Planfeststellung als auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Querung mit Ver-
kehrstrassen, die sich auf das Gelände des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofs kon-
zentrieren. Die Hochbahnen bestimmen das Bild sowohl im Plangebiet, sind aber auch 
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weithin sichtbar. Aus der fahrenden U-Bahn heraus bestehen Sichtbeziehungen in viele Be-
reiche des Gleisdreiecks. Die Charakteristik hat sich im Laufe der Jahre deutlich gewandelt. 
Von einer Brachfläche hin zu einem Park. Zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus 
der Planfeststellung gab es auch viele unattraktive Bereiche bis hin zu Landschaftsbild-
schäden, die von der Hochbahn aus sichtbar waren. Die Hochbahnen wirken auch als Zä-
sur und entfalten damit eine optische Trennwirkung. 

Das Plangebiet ist 2006 auf Teilen des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofes noch durch 
die ehemalige Nutzung als Baulogistikfläche geprägt. Die Containerstellflächen, diverse 
Lagerflächen (Schwellen, Baumaterial, Schutt etc.), Baustraßen und Baustelleneinrich-
tungsflächen bzw. Reste davon befinden sich vorrangig auf Flächen zwischen den Hoch-
bahnen. Die Flächen sind weitgehend vegetationsfrei, teilweise gibt es spärlichen Be-
wuchs. Der Abschnitt zwischen der Hochbahn U1 und dem Schöneberger Ufer ist durch ei-
ne Golf-driving range genutzt. Lediglich die meist kleinflächig ausgeprägten Gehölze und 
Ruderalfluren im Bereich der westlich gelegenen Bahnanlagen werten das Landschaftsbild 
auf und beinhalten typische Vegetationselemente innerstädtischer Brachflächen.  

Im Südwesten des Plangebietes befinden sich Kleingartenanlagen, die durch einen lücki-
gen Gehölzbestand von den direkt angrenzenden Baustellenbereichen abgegrenzt sind.  

Der Bereich, des Anhalter Güterbahnhofes, der baulogistisch genutzt wurde, ist zum Zeit-
punkt 2006 bereits wieder beräumt. Auf den Flächen der abgeräumten baulogistischen 
Nutzung ist als Zwischennutzung ein Event-Gewerbebetrieb mit angrenzenden großflächi-
gen Parkplatzflächen installiert. Das Gelände des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofes ist 
zum größten Teil durch einzelne Gewerbegebäude mit Parkplätzen, sowie vereinzelten La-
gerflächen geprägt. Die verbliebenen Gleisanlagen führen zu dem Eindruck, dass in die-
sem Bereich der Charakter einer Bahnbrache noch am ehesten erhalten ist.  

Die Stadtwälder sind für das Landschaftsbild innerhalb der dicht bebauten Innenstadt von 
großer Bedeutung. Von der angrenzenden Wohnbebauung aus (z.B. entlang der Möckern-
straße) wird die Fläche des Gleisdreiecks insbesondere durch den in Teilgebieten sehr 
ausgeprägten Baumbestand wahrgenommen. Es handelt sich vor allem um Pionierbaumar-
ten (Pappel, Birken). Von besonderem Wert für das Landschaftsbild ist das „Wäldchen“ im 
östlichen Teil des Plangebietes.  

Aufgrund der in weiten Teilen erhöhten Lage des Plangebietes ist eine Vielzahl von Sicht-
beziehungen vorhanden. Je nach Standort in dem Gebiet eröffnen sich neue Bezüge. 
Wichtige Bezugspunkte sind weithin sichtbare, hohe Gebäude der Stadtsilhouette, sowohl 
historische Bauten wie auch neue Bauten am Potsdamer Platz. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Park am Gleisdreieck als Ausgleichsfläche vollständig 
umgesetzt. Der Park hat 2015 für seine Gestaltung den Deutschen Landschaftsarchitektur-
Preis gewonnen. Die Gestaltung ist ansprechend und vielfältig. 

2.2.6.2 Empfindlichkeit 

Die Veränderungsempfindlichkeit in den beräumten Baulogistikbereichen auf dem Gelände 
des Potsdamer Güterbahnhofes im Vergleich zu den vegetationsbestandenen Flächen war 
2005/2006 gering. Im östlichen Teil des Plangebietes besteht zu diesem Zeitpunkt eine 
sehr hohe Veränderungsempfindlichkeit in Bezug auf die Landschaftsbild prägende Vege-
tation, insbesondere „Wäldchen“. Auch für die Gleiskörper, die Relikte der alten Bahnnut-
zung darstellen, besteht eine hohe Veränderungsempfindlichkeit. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht eine hohe Veränderungsempfindlichkeit in Bezug auf 
den gestalteten Park. 

2.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

2.2.7.1 Bestand 

Aufgrund der Nutzungsgeschichte ist das Plangebiet beiden Bezugszeitpunkten von be-
sonderer denkmalpflegerischer Bedeutung. Auf dem Gelände des Gleisdreiecks und in 
unmittelbarer Umgebung befinden sich zahlreiche Baudenkmale.  

Der Geltungsbereich selbst wird im Bereich des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofs 
sehr stark von den denkmalgeschützten Hochbahnüberführungen (U-Bahnlinie 1 und 2) 
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geprägt. Der U-Bahnhof Gleisdreieck ragt mit seinem oberen Bahnsteig balkonartig über 
das Gelände.  

An den denkmalgeschützten Eisenbahnbrücken über die Yorckstraße ist die Entwicklung 
vom Ende des 19. Jahrhundert bis zum 2. Weltkrieg ablesbar. Im Norden angrenzend an 
das Plangebiet liegen der denkmalgeschützte Postbahnhof sowie das Eisenbahndirekti-
onsgebäude am Landwehrkanal.  

Als Sachgüter sind die an das Plangebiet angrenzenden Wohngebäude zu betrachten, die 
durch umweltbezogene Wirkungen (z.B. Lärm, Erschütterungen in der Bauphase) in ihrem 
Wert beeinträchtigt werden könnten. Wie bereits im Rahmen des Schutzgutes Mensch be-
schrieben, ist die Lärmbelastung im Bestand im westlichen Teil des Plangebietes durch die 
Hochbahnen sehr hoch. 

2.2.7.2 Empfindlichkeit 

Es besteht zu beiden Bezugszeitpunkten eine hohe Empfindlichkeit der denkmalgeschütz-
ten Hochbahnen und Yorckbrücken gegenüber angrenzenden Nutzungen (Umgebungs-
schutz). Die Empfindlichkeit gegenüber baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut 
Sachgüter ist aufgrund des hohen Ausbaugrades der Verkehrsstraßen der angrenzenden 
Straßen hingegen gering. 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung und Nicht-
durchführung der Planung 

Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands erfolgt auf der Grundlage der 
Festsetzungen des Bebauungsplans VI-140a. Aus den Festsetzungen des Bebauungs-
plans werden Wirkfaktoren abgeleitet, anhand derer die Auswirkungen auf die Umwelt, so-
wie auf Natur und Landschaft geprüft werden. Der Bebauungsplan VI-140a dient der Siche-
rung und Konzeption der Ausgleichsfläche der Bebauungspläne des Potsdamer Plat-
zes/Leipziger Platzes, der ICE-Strecke Berlin-Hannover und der Baufelder um das Gleis-
dreieck. Es wird eine öffentliche Parkanlage und Teile davon als Maßnahmenfläche für Zu-
ordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB festgesetzt. Der Bebauungsplan sichert auch be-
triebsnotwendige Bahnflächen sowie Vorhalteflächen für die S21. Im westlichen Teil wer-
den die Kleingärten planungsrechtlich gesichert.  

Die Prognose erfolgt ausgehend von dem Zeitpunkt des Antrags der Entlassung der Flä-
chen aus der Planfeststellung, die Voraussetzung für die Sicherung der Ausgleichsfläche 
und die Festsetzung öffentlicher Parkanlage im Bebauungsplan war. Die Auswirkungen der 
Parkumsetzung werden beschrieben und bewertet. Hierfür wird die genaue Parkplanung 
und -umsetzung herangezogen. 

Zusätzlich werden die Auswirkungen des Bebauungsplans VI-140a auf den gegenwärtigen 
Zustand beschrieben und bewertet.  

Bei der Prognose werden die voraussichtlichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Um-
weltauswirkungen dargestellt. Im Folgenden wird die Prognose schutzgutbezogen darge-
stellt. 

2.3.1 Entwicklung bei Durchführung der Planung 

2.3.1.1 Schutzgüter Mensch, Gesundheit des Menschen und Bevölkerung 

Die Entwicklung des Parks hat zu einer Aufwertung gegenüber dem Bestand  zum Zeit-
punkt des Antrags auf Entlassung aus der Planfeststellung geführt. Der Park ist für die Öf-
fentlichkeit zugänglich und hat eine enorme Bedeutung als Naherholungsgebiet für die Be-
völkerung. Die Freiflächenversorgung der angrenzenden Bezirke ist damit erheblich ver-
bessert. Die an das Plangebiet angrenzenden Quartiere waren vor der Parkumsetzung mit 
Anlagen für Spiel und Bewegung erheblich unterversorgt. Besonders ausgeprägt war die-
ses Defizit in Schöneberg. 

Eine im Rahmen des Umweltberichtes erstellte Versorgungsanalyse zeigt für den seitens 
des Landes Berlin gebildeten Einzugsbereich, das alle angrenzenden Quartiere eine gute 
Versorgung mit wohnungsnahen Grünflächen (6m²/EW) aufweisen.  
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Abb. 6: Versorgungsanalyse im derzeitigen Einzugsbereich ohne (links) und mit (rechts) neuen Quar-
tieren am Gleisdreieck 

 

Auch unter Berücksichtigung der neuen Quartiere am Gleisdreieck dem „Möckernkiez“, der 
Bebauung an der Flottwellstraße und Dennewitzstraße und im Bereich des Parkhauses 
liegt auch weiterhin eine gute Versorgung mit wohnungsnahem Grün vor. 

Kennwerte     Versorgungsgrad 

Grünflächen im Einzugsbereich 372.221 m²     

Einwohnerzahl 2013  9.527 EW 39 m²/EW 
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung neuer 
Quartiere 11.198 EW 33 m²/EW 

 

Im Rahmen von Abstimmungen mit der zuständigen Abteilung der Senatsverwaltung zeigte 
sich, dass der ehemals gebildete Einzugsbereich der Freiflächenversorgungsanalyse nicht 
mehr die tatsächliche Erreichbarkeit abbildet. Zwar wirkt die Yorckstraße weiterhin als Bar-
riere, durch Brückenbauwerke wurde und wird aber die Erreichbarkeit des Parks am Gleis-
dreieck hergestellt. Auch die Gebiete westlich des Parks haben einen direkten Parkzugang 
erhalten, so dass hier der Einzugsbereich erweitert werden konnte. 

Auch unter Berücksichtigung eines wesentlich vergrößerten Einzugsbereichs sind die an-
grenzenden Quartiere gut versorgt. 

Kennwerte     Versorgungsgrad 

Grünflächen im erweiterten Einzugsbereich 420.275 m²     
Einwohnerzahl unter Berücksichtigung neuer 
Quartiere 22.325 EW 19 m²/EW 
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Abb. 7: Versorgungsanalyse unter Berücksichtigung eines erweiterten Einzugsbereichs 

 

Im östlichen Teil des Plangebietes, dem Ostpark, sind durch die Planung Spiel- und Erho-
lungsbereiche entstanden. Neben der zentralen Liegewiese „Kreuzberger Wiese“ gibt es 
entlang der Möckernstraße und dem Baufeld „Möckernkiez“ (vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan VI-140e VE) mehrere Spielplätze für unterschiedliche Altersgruppen und mit un-
terschiedlichen Ausrichtungen.  

Das „Wäldchen“ ist als wertvolle Naturschutzfläche nicht für die Nutzer zugänglich, wird 
durch angrenzende Wege aber erlebbar. Entlang der Fernbahntrasse sind die lärmintensi-
ven Nutzungen Skaten und Ballspiele angeordnet. In der Nähe der Yorckbrücken sind die 
Interkulturellen Gärten eingerichtet, die nach dem Vorbild der New Yorker „Community 
Gardens“ städtische Brachen und freie Flächen für die Bewohner der Stadt gemeinschaft-
lich nutzbar machen wollen. Im Ostpark liegen Eingänge am Tempelhofer Ufer östlich des 
Deutschen Technikmuseums, an der Möckernstraße in Verlängerung der Achsen von 
Obentraut-, Wartenburg- und Hornstraße, zwischen Horn- und Wartenburgstraße sowie an 
der Yorckstraße. 

Der Westpark weist aufgrund der Nähe zu den Bürogebäuden am Potsdamer Platz als 
auch zu der Bebauung an der östlichen Flottwellstraße und der Dennewitzstraße und der 
geplanten Wohnentwicklung am heutigen Parkhaus sowohl aktive als auch ruhige Bereiche 
auf. Insbesondere im Bereich der verlärmten Hochbahntrassen sind ebenfalls geräuschin-
tensive Erholungsnutzungen angeordnet.  

Durch die Entwicklung des Parks ist die isolierte Lage des Gleisdreiecks aufgehoben. In 
Nord-Süd-Richtung verbindet der Park das Nordende des Potsdamer Güterbahnhofes mit 
dem südlich an das Plangebiet angrenzenden Flaschenhals bis zur Monumentenbrücke. 
Die Ost-West-Verbindung verläuft südlich des Baufeldes der Urbanen Mitte. Der Weg ist 
gleichzeitig die Trasse für den Radweg Berlin-Leipzig. Die Anbindung des Gleisdreiecks an 
die angrenzenden Stadtquartiere verbessert die Freiraumverbindungen. 

Die Kleingärten im westlichen Teil des Plangebietes werden als Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung „private Dauerkleingärten“ gesichert. 

Durch die Verbesserung der Erholungsvorsorge sind daher positive Auswirkungen auf die 
Gesundheit des Menschen und die Bevölkerung entstanden. Der Bebauungsplan sichert 
die hergestellten Parkflächen. 
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Das Bioklima ist durch die Anlage des Parks und die Umsetzung der Ausgleichsflächen ge-
genüber der Bestandssituation  zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Plan-
feststellung verbessert. Gerade im Westpark ist das Biovolumen durch Vegetationspflan-
zungen und Anlage von Wiesen gegenüber der schütteren Vegetation nach der temporären 
Baustellennutzung deutlich erhöht. 

Durch die Planung entstehen anlagebedingt keine Auswirkungen bezogen auf dieses 
Schutzgut und den heutigen Bestand. Der Bebauungsplan VI-140a setzt das Plangebiet als 
Öffentliche Parkanlage und Teile davon als Fläche für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a 
BauGB fest. Der Bebauungsplan übernimmt die planfestgestellten Flächen, die seitens der 
Bahn in Betrieb sind, nachrichtlich und berücksichtigt bereits die Flächen, die für die S 21 
vorgehalten werden. Auf diesen Flächen befinden sich gegenwärtig temporär auch Frei-
zeitnutzungen wie Beachvolleyballfelder. Sollten die Planungen der S 21 umgesetzt wer-
den, sind die Auswirkungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu untersuchen. 
Dies betrifft auch die Auswirkungen aufgrund zusätzlicher Lärmemissionen. Die Kleingärten 
werden als private Dauerkleingärten planungsrechtlich gesichert.  

Die Planung führt nicht zu baubedingten Beeinträchtigungen. Der Park als Ausgleichsfläche 
ist bereits hergestellt. Weitere Baumaßnahmen sind nicht erforderlich. Die baubedingten 
Beeinträchtigungen im Rahmen der Parkumsetzung waren nicht erheblich. Zeitweise kann 
es im Rahmen einer Baumaßnahme durch Baustellenverkehr (An- und Ablieferung von Ma-
terial) ggf. durch Staubbildung und erhöhtes Verkehrsaufkommen zu einer bioklimatischen 
Belastung kommen. Da diese jedoch nicht nachhaltig ist, stellt sie keine erhebliche Beein-
trächtigung dar. Baubedingte Auswirkungen in Form von Lärm sind als nicht erheblich zu 
bewerten, da das Gebiet überwiegend bereits durch Lärm durch die Hochbahn und die an-
grenzenden Straßen vorbelastet ist. 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Der Park dient vor allem der Ver-
sorgung der angrenzenden Wohnquartiere sowie den Nutzern bzw. Bewohnern am Pots-
damer Platz/Leipziger Platz mit Freiraum. Das Plangebiet ist sehr gut mit Öffentlichen Nah-
verkehr zu erreichen. Es ist nicht von erheblichen zusätzlichem Individualverkehr auszuge-
hen.  

2.3.1.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt  

Die Entwicklung des Parks und die Umsetzung der Ausgleichsflächen haben zu einer Auf-
wertung gegenüber dem Bestand von 2005/2006 bezogen auf das Schutzgut Pflanzen und 
Tiere und biologische Vielfalt geführt. Im Rahmen der Planung der Parkanlagen erfolgte ei-
ne Ökologische Beratung (Markstein 2007/2010). Für die ökologische Beratung wurden die 
Fachgutachten zu Pflanzen und Tieren ausgewertet und die wertvollen und besonders 
wertvollen Bereiche ermittelt. Daraus wurden Empfehlungen zur Einbindung von Teilflä-
chen in das Planungskonzept abgeleitet. Es wurden Hinweise zum naturschonenden Um-
gang mit dem Bestand sowie Vorschläge zur Entwicklung des Gehölzbestandes und der 
Rasen- und Wiesenflächen gegeben. Die Parkplanung wurde modifiziert, so dass ein weit-
gehender Erhalt wertvoller Strukturen ermöglicht wurde. Den Stand der Einarbeitung der 
Empfehlungen in das Parkkonzept wurde dokumentiert (Markstein 2010).  

Im Ostpark ist die wertvollste Fläche, das „Wäldchen“ in den Park verträglich integriert. 
Charakteristisch für das „Wäldchen“ sind der großflächige Gehölzbestand mit den vor- und 
eingelagerten Stauden- und Grasfluren sowie die artenreichen Wald- und Gehölzbestände 
mit der Stein-Weichsel (Prunus mahaleb). Unter den Stauden- und Grasfluren finden sich 
auch nach § 30 BNatSchG geschützte Trockenrasen. Der großflächige Gehölzbestand 
setzt sich aus Birken-Stadtwald, Robinien-Stadtwald und Zitterpappel-Stadtwald zusam-
men. Aus Sicht des Artenschutzes sind außerdem die kleinräumig wechselnden Vegetati-
onsmosaike hervorzuheben. Neben Bereichen mit ruderalen Landreitgrasfluren, verschie-
denen Vorwaldtypen, Laubgebüschen, Trockenrasen, Wiesen und Staudenfluren finden 
sich auch vegetationsfreie bzw. vegetationsarme Flächen. Auf etwas größeren Arealen ha-
ben sich ruderale Halbtrockenrasen und ruderale Rispengrasfluren angesiedelt. Im Rah-
men der Ökologischen Beratung wurde die Durchwegung zum Schutz des „Wäldchens“ re-
duziert. Ein Bereich ist eingezäunt, um eine ungestörte Entwicklung zu ermöglichen. Das 
„Wäldchen“ ist in die Parkplanung integriert.  

Im Ostpark wurden im Rahmen der Parkumsetzung und Umsetzung der Ausgleichsfläche 
Vegetationsinseln erhalten. Die Gehölzinseln waren u.a. durch ein Vorkommen heimischer 
Wildrosenvorkommen aber auch zahlreicher seltener Pflanzenarten gekennzeichnet. Von 
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17 Vegetationsinseln wurden 16 in das Konzept integriert. Von den 2006 vorkommenden 
Standorten von Rote-Liste-Arten des Landes Berlin bzw. der gesetzlich geschützten Sand-
Strohblume können acht durch Erhalt der Vegetationsinseln geschützt werden. Mit dem Er-
halt der Vegetationsinseln konnten rd. 25% der 2006 als wertvoll eingestuften Biotope ge-
schützt werden (ohne „Wäldchen“).  

Verbleibende wertvolle Bereiche befanden sich im Bestand 2006 auf teilversiegelten Park-
platzflächen oder vegetationsfreien Flächen, die aufgrund der Fugenvegetation oder der 
Laufkäfervorkommen als wertvoll bewertet wurden. Diese konnten durch die Entsiegelung 
weitgehend nicht erhalten werden. Für die Laufkäferfauna erfolgte eine Substratverlage-
rung im Sinne einer Transplantation von Käfersubstrat. Aus dem Bereich in dem 2006 eine 
sehr hohe Anzahl gefährdeter Laufkäfer nachgewiesen wurde, wurde Material entnommen 
und auf eine Fläche nördlich des Flaschenhalses verbracht. Auf der neuen Fläche konnten 
2009 33 Laufkäferarten nachgewiesen werden, die z.T. stark bedroht sind. Die Wertigkeit 
der Fläche für die Laufkäferfauna kann daher als hoch bezeichnet werden. Auch auf die 
Laufkäferfauna erfolgte durch die Parkumsetzung daher keine erhebliche Beeinträchtigung. 

Insgesamt wurden im Ostpark, der sich zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der 
Planfeststellung wesentlich wertvoller darstellte als der Westpark, 4,9 ha Bestandsvegetati-
on erhalten (Zech & Ruth 2012). 

 

Art der Vegetation Fläche 

Bestandsvegetation 49.303,77 m² 

Ökoschotter 4.640,57 m² 

Rasen 36.964,43 m² 

Sträucher 881,56 m² 

Wiese 19.019,16 m² 

  110.809,49 m² 

Tab. 1: Aufmaß Ostpark (Zech & Ruth 2012) 

Die im Rahmen der Parkumsetzung entstandenen Liegewiesen sind durch Artenarmut ge-
kennzeichnet. Zwei Wiesen weisen ein wertvolleres Arteninventar auf. Die Anlage der Blu-
menwiese und des Magerrasens erfolgte mit gebietsheimischem Saatgut.  

Durch die Umsetzung der Ausgleichsflächen wird eine ökologische Aufwertung ermöglicht. 
In Anlehnung an das charakteristische Arteninventar werden Vegetationsinseln aus vor-
nehmlich Ahorn, Eichen, Zürgelbäume, Birken und Robinien gepflanzt. Im Ostpark wurden 
314 Bäume neu gepflanzt, denen stehen 280 Bäume entgegen, die gefällt wurden, davon 
waren 195 nicht geschützt (STU unter 80 cm).  

Im Ostpark wurden sogenannte ökologische Schotterflächen angelegt. Hier wurden unter-
schiedliche Schottersubstrate eingebracht, die Lebensraum bieten für Arten, die 2006 auf 
dem Gleisdreieck kartiert wurden. Die meisten der Arten sind Vertreter der wärmebedürfti-
gen und Trockenheit ertragenden zweijährigen bis ausdauernden Ruderalfluren. 

Die Yorckbrücken, die südlich an das Plangebiet angrenzen, bilden mit der hier überwie-
gend ausgeprägten Spontanvegetation wichtige Verbundelemente zu den südlich angren-
zenden Bahnbrachen. Die Brücken sind daher aus naturschutzfachlicher Sicht ein wichtiger 
Bestandteil des Biotopverbundes zum Flaschenhals.  

Auf der Fläche des Westparks war im Bestand (2005/2006) bereits weniger wertvolle Vege-
tation vorhanden als im Ostpark. Die Fläche des geplanten Westparks befand sich in der 
jüngeren Vergangenheit permanent in Umnutzung. Die Fläche war durch den Baustellenbe-
trieb des Potsdamer Platzes und der ICE Strecke Berlin Hannover sowohl für Pflanzen als 
auch für Tiere aufgrund von Störungen und offenen Böden eher geringwertig (Ausnahmen 
bildeten die zwischenzeitliche Nutzung durch den Brachpieper sowie die Bedeutung der 
Flächen für Insekten). Hierzu heißt es im Gutachten von agu: „Wertvolle Lebensräume sel-
tener und gefährdeter Tierarten werden auch mit der Errichtung des Baulogistikzentrums 
auf dem Gelände des Gleisdreiecks beeinträchtigt oder zerstört. Auf dem Gleisdreieck fan-
den sich 1980 auf nur 65 ha mit 413 Arten rd. 30% des Bestands der Berliner Flora. In ei-
nem nur 200 bis 300 breiten Streifen entlang der geplanten Eisenbahntrassen wurden 1993 
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insgesamt 262 Arten aufgenommen. Das sehr wertvolle „Wäldchen“ auf dem Anhalter Gü-
terbahnhof sowie weitere als wertvoll eingestufte Flächen auf dem Potsdamer Güterbahn-
hof befinden sich im unmittelbaren Wirkungsbereich des geplanten Baulogistikzentrums“. 

Im Bereich der U1 sind wegen der Vielzahl an Rettungswegen, Verbindungswegen, Not-
ausgängen etc. zahlreiche Befestigungen erforderlich. Im Rahmen der Parkkonzeption 
wurden daher an dieser Stelle multifunktionale Spielflächen lokalisiert. Die Flächen, die 
durch die Spielflächen befestigt wurden, waren im Bestand zu weiten Teilen bereits unter-
baut, so dass die Entwicklungsmöglichkeiten auf diesen Flächen gering waren. In diesen 
Bereichen erfolgte durch die Parkumsetzung keine erhebliche Beeinträchtigung. 

Im Gegensatz zum Ostpark gab es im Westpark – mit Ausnahme der Umgebung der Klein-
gärten, der Eingangsbereiche sowie einiger linearer Ausbildungen entlang des Hauptweges 
– nur wenige Pioniergehölzflächen. Nördlich und südlich der Kleingärten befanden sich 
2004/2005 kleinere Ausbildungen von Ahorn Stadtwäldern sowie mehrschichtige Gehölz-
bestände. Die Flächen blieben durch die Parkumsetzung erhalten und haben sich bereits 
zu kleinflächigen Stadtwäldern entwickelt. 

Im Westpark wurden die Kleingärten in den Park integriert.  

Die Offenlandbiotope im Bereich des Tunnelmundes wurden erhalten. Es erfolgte eine Ar-
tenanreicherung der Wiesen. Der größte Teil der Rasenflächen im Westpark (21.165 m²) 
wurde mit einer Gebrauchsrasenmischung angesät. Auf den übrigen Flächen erfolgte eine 
Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut. Den größten Anteil nehmen Ruderalwiesen / Ma-
gerrasen ein. Diese wurden im Böschungsbereich der Regionalbahnstrecke sowie auf den 
davor gelagerten Flächen angelegt (8.090 m²). Ansaaten mit Schmetterlings-
Wildbienensäumen erfolgten im Randbereich der Kleingärten (5.860 m²). Salbei-Wiesen 
wurden entlang des inneren Randes der Hauptwege sowie im nordöstlichen Böschungsbe-
reich (3.560 m²) angelegt. 

Im Westpark wurden 35% der wertvollen Bereiche erhalten. Durch die Anlage einer Obst- 
und Ruderalwiese kommen rd. 7.500 m² wertvolle Biotope hinzu.  

Im Westpark erfolgten 560 Baumpflanzungen. Denen stehen nur 47 Bäume gegenüber die 
gefällt wurden, davon waren 42 nicht geschützt (STU unter 80 cm). Um die biologische 
Vielfalt zu erhöhen, wurde der ursprünglich geplante hohe Anteil neophytischer Gehölze 
deutlich reduziert. Insgesamt wurde vor allem der Eichenanteil erhöht (Markstein 2013). 

Durch die Ausgleichsfläche wurden Aufwertungen der Lebensraumfunktion vorgenommen. 
Insgesamt überwiegen die Aufwertungsmaßnahmen langfristig gegenüber den vorüberge-
henden zum Teil auch baubedingten Beeinträchtigungen von Lebensräumen. Während der 
Bauphase konnte das Plangebiet der Vogelfauna nur begrenzt Lebensraum bieten. Der fer-
tig gestellte Park ist wieder ein Lebensraum für Vögel. Aufgrund der überwiegend hohen 
Störungsintensität ist jedoch von Allerweltsarten auszugehen. 

Es ist davon auszugehen, dass wie im Bestand 2006 auch zukünftig Buschbrüter dominie-
ren. Arten wie Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Amsel und Grünfink haben durch die 
vielfältigen Gehölzbestände günstige Ansiedlungsbedingungen. Die Stadtwälder und Ge-
hölzbestände sind sehr deckungs- und strukturreich. Die Fläche wird keine Bedeutung 
mehr für Bodenbrüter haben, da die benötigte deckungsreiche und ungestörte Boden-
schicht fehlt. 2006 wurden im Plangebiet als typische Bodenbrüter die Arten Zaunkönig, 
Nachtigall, Fitis und Zilpzalp sowie der Brachpieper festgestellt. Die Fläche auf der 2006 
der Brachpieper brütete, wurde bereits vor der Parkumsetzung durch Baustellenbetrieb der 
ICE Strecke Berlin-Hannover verändert. Auch Sukzession hat die ehemalige Offenland-
struktur durch zunehmenden Gehölzaufwuchs verändert. Es ist fraglich, ob der Brachpieper 
hier noch einmal nach 2006 brütete (Markstein 2010).  

Betriebsbedingte Auswirkungen durch die Parkumsetzung gegenüber dem Bestand von 
2005/2006 erfolgen durch eine Zunahme der Störungsintensität sowie eine Zunahme der 
Lichtemission. Die Auswirkungen werden als nicht erheblich bewertet, da die Arten als we-
niger störungsempfindlich bewertet werden. 

Durch die Planung entstehen bau-, anlage- und betriebsbedingt keine erheblichen Auswir-
kungen bezogen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere und biologische Vielfalt und in Be-
zug auf den heutigen Bestand. Der Bebauungsplan VI-140a dient der Festsetzung der Öf-
fentlichen Parkanlage und Teile davon der Festsetzung als Maßnahmenfläche für Zuord-
nungen nach § 9 Abs. 1a BauGB. Eisenbahnrechtlich gewidmete Flächen werden nach-
richtlich in den Bebauungsplan übernommen. Auch auf diesen Flächen wurde teilweise 
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Park angelegt. Zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn wurde ein Dienstbar-
keitsvertrag für den Westpark geschlossen, der das Land Berlin dazu berechtigt. Es wird 
daher davon ausgegangen, dass auf absehbare Zeit hier keine Veränderung erfolgt. Sollte 
hier aufgrund von Bahnplanungen z.B. für die S21 eine Veränderung erfolgen, sind die Be-
einträchtigungen Gegenstand eines separaten Planverfahrens. 

2.3.1.3 Schutzgut Boden 

Die Entwicklung des Parks und die Umsetzung der Ausgleichsflächen haben zu einer Auf-
wertung gegenüber dem Bestand zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Plan-
feststellung bezogen auf das Schutzgut Boden geführt. Im Westpark wurden sehr viele Be-
lastungen entfernt: rund 40.000 Tonnen Bauschutt, 25 t Asphalt, 1.336 t Gleisschotter und 
647 t Beton. Es wurden 2.080 t gemischte Bauschuttabfälle, die gefährliche Stoffe enthal-
ten, sowie fast 10 t Asbest haltige Baustoffe entfernt. Im Westpark waren im Bestand 6.500 
m² versiegelte Flächen vorhanden. Für die infrastrukturellen Erschließungen des Parks sind 
Versiegelungen unvermeidbar (z.B. durch Wege, Treppen, Plätze etc.). Im Westpark sind 
3.500 m² versiegelt. Diese Neuversiegelung erfolgte jedoch weitgehend auf Flächen, die 
bereits unterbaut sind bzw. durch die Baustellenlogistik des Potsdamer Platzes bereits 
stark in ihrem Aufbau verändert wurden, so dass die Neuversiegelung geringer ist.  

Im Ostpark erfolgte im Rahmen der Parkumsetzung eine umfangreiche Entsiegelung von 
3,2 ha Flächen. 

 

Art der Versiegelung Fläche 

Verbundsteinpflaster 8.814 m² 

Großsteinpflaster 9.385 m² 

Beton im Gleisbereich 2.764 m² 

Beton bewehrt 331 m² 

Beton unbewehrt 4.762 m² 

Asphalt im Gleisbereich 104 m² 

Asphalt 6.220 m² 

  32.380 m² 

Tab. 2: Abrechnung Aushub Ostpark (BTB 2010) 

Durch die Parkumsetzung und Ausgleichsflächen wurde daher eine Aufwertung der natürli-
chen Bodenfunktionen ermöglicht.  

Im Plangebiet befand sich zum Teil erheblich belasteter Boden, der im Rahmen der 
Parkumsetzung beseitigt wurde. Durch die Parkgestaltung kommt es daher in den unver-
siegelten Bereichen zu einer Verbesserung des Umweltzustandes, da der belastete Boden 
ausgetauscht wurde. 

Durch die Umsetzung des Parks sind keine betriebsbedingten Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden zu erwarten. Baubedingte Auswirkungen entstanden nicht, da durch die 
Vorprägung des Standorts bereits von verdichteten Böden auszugehen ist und keine natür-
liche Horizontierung des Bodens mehr bestand.  

Durch die Planung entstehen bau-, anlage- und betriebsbedingt keine erheblichen Auswir-
kungen bezogen auf das Schutzgut Boden und bezogen auf den heutigen Zustand. Der 
Bebauungsplan VI-140a setzt das Plangebiet überwiegend als Öffentliche Parkanlage und 
Teile davon wiederum als Maßnahmenfläche für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB 
fest. Durch die Zuordnungsfestsetzung werden die Ausgleichsflächen des Potsdamer Plat-
zes/Leipziger Platzes und der Baufelder um das Gleisdreieck planungsrechtlich gesichert. 
Das Wäldchen wird als öffentliche naturnahe Parkanlage und die Ersatzmaßnahmen für die 
ICE Strecke Berlin-Hannover werden als öffentliche Parkanlage gesichert. Im Bereich der 
Flächen, die als Bahnflächen gewidmet sind, wurden gemäß Dienstbarkeitsvertrag zwi-
schen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn teilweise auch Parkanlagen hergestellt. 
Sollte hier aufgrund von Bahnplanungen eine Veränderung erfolgen, sind die Beeinträchti-
gungen Gegenstand eines separaten Planverfahrens. Die Kleingärten werden planungs-
rechtlich gesichert. Es entstehen keine Beeinträchtigungen.  
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2.3.1.4 Schutzgut Wasser 

Die Entwicklung des Parks und die Umsetzung der Ausgleichsflächen haben zu einer Auf-
wertung gegenüber dem Bestand zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Plan-
feststellung bezogen auf das Schutzgut Wasser geführt. Im Bereich des Ostparks war der 
Versiegelungsgrad im Bestand sehr hoch. Damit war der lokale Wasserhaushalt in diesem 
Bereich bereits sehr naturfern. Bei einem naturnahen Zustand halten sich die Ein- (Nieder-
schlag) und Austräge (Abfluss, Versickerung, Verdunstung) im Gleichgewicht. Durch den 
hohen Versiegelungsgrad wurde das anfallende Niederschlagswasser kaum zurückgehal-
ten. Im Ostpark sind im Rahmen der Parkgestaltung umfangreiche Entsiegelungen erfolgt, 
so dass der lokale Wasserhaushalt verbessert wurde. Im Westpark hat der Versiegelungs-
grad durch die Parkgestaltung abgenommen. Das auf den versiegelten Flächen anfallende 
Niederschlagswasser kann auf den angrenzenden Flächen versickern und verbleibt somit 
im Gebiet. Die positiven Wirkungen auf das Schutzgut Wasser sind auch auf den  Berei-
chen der planfestgestellten Flächen entstanden, die als Park gestaltet und hergestellt wur-
den. 

Neben den quantitativen Auswirkungen der Planung auf den Wasserhaushalt sind die qua-
litativen zu betrachten. Durch die Parkgestaltung und den damit verbundenen Bodenaus-
tausch von belastetem Boden, wurde die Umweltsituation im Bereich der unversiegelten 
Flächen verbessert.  

Durch den Bebauungsplan gibt es bau-, anlage- und betriebsbedingt keine erheblichen 
Auswirkungen bezogen auf das Schutzgut Wasser und den heutigen Zustand. Der Bebau-
ungsplan VI-140a setzt das Plangebiet überwiegend als Öffentliche Parkanlage und als 
Maßnahmenfläche für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB fest. Damit werden die Aus-
gleichsflächen des Potsdamer Platzes/Leipziger Platzes und der Baufelder um das Gleis-
dreieck planungsrechtlich gesichert. Das Wäldchen wird als öffentliche naturnahe Parkan-
lage und die Ersatzmaßnahmen für die ICE Strecke Berlin-Hannover werden als öffentliche 
Parkanlage gesichert. Die Kleingärten werden planungsrechtlich gesichert. Die Flächen, die 
als Bahnflächen gewidmet sind, wurden teilweise auch als Parkanlage hergestellt. Grund-
lage bildet der Dienstbarkeitsvertrag zum Westpark zwischen dem Land Berlin und der 
Deutschen Bahn. Sollte hier aufgrund von Bahnplanungen eine Veränderung erfolgen, sind 
die Beeinträchtigungen Gegenstand eines separaten Planverfahrens.  

2.3.1.5 Schutzgut Klima / Luft 

Die Entwicklung des Parks und die Umsetzung der Ausgleichsflächen haben zu einer Auf-
wertung gegenüber dem Bestand zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Plan-
feststellung bezogen auf das lokale Klima geführt. Durch die umfangreichen Entsiegelun-
gen verdunstet mehr Niederschlagswasser, was dazu führt, dass Verdunstungskühle ent-
steht. Durch die Planung erfolgt auch im Westpark eine Verbesserung, weil hier der Anteil 
der Vegetation deutlich erhöht wurde. Diese Pflanzungen und Wiesen erhöhen die Ver-
dunstungsleistung und wirken sich klimatisch entlastend aus.  

Stadtklimatisch wirkt sich die Parkumsetzung und Umsetzung der Ausgleichsflächen eben-
falls positiv aus. Die Anlage eines Parks wurde in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
Potsdamer Platz/Leipziger Platz aus klimatologischer Sicht als sinnvoll beschrieben. Die 
negativen Wirkungen des Bauvorhabens Potsdamer Platz / Leipziger Platz auf das Klima 
sollten durch den Park am Gleisdreieck zumindest teilweise ausgeglichen werden. 

Die baubedingten Beeinträchtigungen z.B. Staubbildung und erhöhtes Verkehrsaufkommen 
führten nur zu einer zeitweisen bioklimatischen Belastung und sind daher nicht erheblich. 
Betriebsbedingte Auswirkungen der Parkumsetzung sind nicht zu erwarten. Der Park dient 
vor allem der Freiraumversorgung der angrenzenden Wohnbebauung und des Potsdamer / 
Leipziger Platzes und ist gut mit Öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, so dass keine we-
sentliche Erhöhung des Verkehrsaufkommens erfolgt.  

Durch den Bebauungsplan VI-140a werden bau-, anlage- und betriebsbedingt keine erheb-
lichen Auswirkungen bezogen auf das Schutzgut Klima/Luft und in Bezug auf den heutigen 
Zustand in 2015/2016 vorbereitet. Der Bebauungsplan VI-140a setzt das Plangebiet über-
wiegend als Öffentliche Parkanlage und als Maßnahmenfläche für Zuordnungen nach § 9 
Abs. 1a BauGB fest. Damit werden die Ausgleichsflächen des Potsdamer Platzes/Leipziger 
Platzes und der Baufelder um das Gleisdreieck planungsrechtlich gesichert. Das Wäldchen 
wird als öffentliche naturnahe Parkanlage und die Ersatzmaßnahmen für die ICE Strecke 
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Berlin-Hannover werden als öffentliche Parkanlage gesichert. Die Flächen, die als Bahnflä-
chen gewidmet sind, wurden teilweise auch als Parkanlage hergestellt. Grundlage bildet 
der Dienstbarkeitsvertrag zum Westpark zwischen der Deutschen Bahn und dem Land Ber-
lin. Sollte hier aufgrund von Bahnplanungen eine Veränderung erfolgen, sind die Beein-
trächtigungen Gegenstand eines separaten Planverfahrens. Die Kleingärten werden pla-
nungsrechtlich gesichert. 

2.3.1.6 Schutzgut Landschaft 

Die Entwicklung des Parks und die Umsetzung der Ausgleichsflächen haben zu einer Auf-
wertung gegenüber dem Bestand zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Plan-
feststellung bezogen auf das Landschaftsbild geführt, da die Charakteristik des Plangebie-
tes, die durch die Eisenbahnnutzung geprägt war, erhalten wird und Landschaftsbildschä-
den beseitigt werden. Die Qualität der Parkgestaltung wurde durch ein international besetz-
tes Wettbewerbsverfahren abgesichert. Die prägende Vegetation wurde überwiegend er-
halten. Das „Wäldchen“ wurde in die Planung integriert und behutsam erlebbar gemacht. 

Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild sind durch den Park 
nicht entstanden.  

Durch den Bebauungsplan gibt es bau-, anlage- und betriebsbedingt keine erheblichen 
Auswirkungen bezogen auf das Schutzgut Landschaft und den heutigen Zustand. Der Be-
bauungsplan VI-140a setzt das Plangebiet überwiegend als Öffentliche Parkanlage und als 
Maßnahmenfläche für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB fest. Damit werden die Aus-
gleichsflächen des Potsdamer Platzes/Leipziger Platzes und der Baufelder um das Gleis-
dreieck planungsrechtlich gesichert. Das Wäldchen wird als öffentliche naturnahe Parkan-
lage und die Ersatzmaßnahmen für die ICE Strecke Berlin-Hannover werden als öffentliche 
Parkanlage gesichert. Die Flächen, die als Bahnflächen gewidmet sind, wurden teilweise 
auch als Parkanlage hergestellt. Grundlage bildet der Dienstbarkeitsvertrag zum Westpark 
zwischen der Deutschen Bahn und dem Land Berlin. Sollte hier aufgrund von Bahnplanun-
gen eine Veränderung erfolgen, sind die Beeinträchtigungen Gegenstand eines separaten 
Planverfahrens. 

2.3.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die Entwicklung des Parks und die Umsetzung der Ausgleichsflächen haben zu einer Auf-
wertung gegenüber dem Bestand zum Zeitpunkt des Antrags auf Entlassung aus der Plan-
feststellung bezogen auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter geführt. Im 
Rahmen der Parkgestaltung erfolgten eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des 
Plangebietes sowie ein Umgang mit den verbliebenen Spuren und Strukturen der Bahnnut-
zung. Vor allem im Ostpark wurden Relikte der Eisenbahnvergangenheit in die Parkgestal-
tung integriert. Die denkmalgeschützten Yorckbrücken sichern in Teilen den Übergang in 
den Flaschenhals. 

Durch die Parkumsetzung findet eine stadtentwicklungspolitisch sinnvolle Wiedernutzung 
der brachliegenden Grundstücke statt. Anlagebedingt gibt es keine Beeinträchtigung von 
Sachgütern.  

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen der Kulturgüter und Sachgüter im Rahmen der 
Parkumsetzung z.B. durch Erschütterungen sind aufgrund des hohen Ausbaugrades der 
Straßen auszuschließen.  

Durch den Bebauungsplan VI-140a werden bau-, anlage- und betriebsbedingt keine erheb-
lichen Auswirkungen bezogen auf das Schutzgut Kulturgüter und Sachgüter und den heuti-
gen Zustand vorbereitet. Der Bebauungsplan sichert die Ausgleichsflächen des Potsdamer 
Platzes/Leipziger Platzes, der ICE Strecke Berlin-Hannover und der Baufelder. Sollte auf-
grund von Bahnplanungen eine Veränderung erfolgen, sind die Beeinträchtigungen Gegen-
stand eines separaten Planverfahrens. 

2.3.1.8 Wechselwirkungen 

Durch die Parkumsetzung sind Wechselwirkungen entstanden. Zum Beispiel führte die 
Entsiegelung von Böden im Ostpark zu einer Beeinträchtigung und einem Verlust der wert-
vollen Fugenvegetation. Die Öffnung des Parks für die Erholungsvorsorge erhöht die Stö-
rungsintensität für Tiere. Die einzelnen Beeinträchtigungen der Schutzgüter führten nicht zu 
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Effekten, die sich untereinander verstärken. Durch die Parkumsetzung sind daher keine er-
heblichen Beeinträchtigungen entstanden.  

Die Schutzgüter stehen untereinander in einem Wirkungszusammenhang. Durch den Be-
bauungsplan VI-140a entstehen keine erheblichen Wirkungen zwischen den Schutzgütern.  

2.3.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Der Bebauungsplan dient der planungsrechtlichen Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen 
für den Potsdamer Platz/Leipziger Platz und die ICE Strecke Berlin-Hannover sowie für 
einzelne Baugebiete. Die Umsetzung der Maßnahme beruhte bislang auf einzelnen separa-
ten Vertragswerken.  

Bei Nichtdurchführung der Planung würde der vertraglichen Regelung aus dem Vertrag 
zwischen dem Land Berlin und der damaligen Vivico nicht entsprochen werden, die die 
planungsrechtliche Sicherung der Maßnahmen aus dem Potsdamer Platz und Leipziger 
Platz vorsah. 

2.4 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sowie Ein-
griffsbeurteilung und Ausgleichsentscheidung gemäß § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a 
Abs. 3 BauGB 

Der Bebauungsplan VI-140a bereitet keine Eingriffe in Natur und Landschaft vor. Der Be-
bauungsplan dient der planungsrechtlichen Sicherung von Ausgleichsmaßnahmen. 

Die als öffentliche Parkanlage festgesetzten Grundstücke im Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplans - mit Ausnahme der öffentlichen Grünflächen in der Spitze des „Yorckdrei-
ecks“ und im Bereich des „Wäldchens“ (naturnahe öffentliche Parkanlage) - sowie die Flä-
che der Museumsbahn werden als Maßnahmenfläche für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a 
BauGB festgesetzt. Damit werden die Ausgleichsflächen des Potsdamer Platzes/Leipziger 
Platzes und der Baufelder um das Gleisdreieck planungsrechtlich gesichert. Diese Festset-
zung sichert die im Zuge der Parkrealisierung durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen. Die-
se kompensieren die durch die Bebauungspläne des Potsdamer Platzes/Leipziger Platzes, 
VI-140e VE („Möckernkiez“), VI-140fa VE („Yorckdreieck“) und VI-140h VE („Flottwellstraße 
Mitte“) vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft.  

Die Maßnahmen dienen der Schaffung eines großen innerstädtischen Parks in einer stark 
unterversorgten Wohngegend.  

Die Zuordnung erfolgt über verschiedene Vertragswerke, insbesondere über städtebauliche 
Verträge und Durchführungsverträge, die im Kapitel II 2.4.1.2 dargestellt sind.  

Der Bebauungsplan sichert auch die Ausgleichsflächen für die Eingriffe durch den Bau der 
Schnellbahnverbindung Berlin-Hannover der DB Netz AG, Planfeststellungsabschnitt 1A-
1E. 

2.4.1 Bauplanungsrechtlicher Ausgleich 

2.4.1.1 Ausgleichsmaßnahmen Potsdamer Platz/Leipziger Platz 

Der Park am Gleisdreieck ist im Wesentlichen die Kompensationsmaßnahme für den Ver-
lust der innerstädtischen Brachflächen am Potsdamer Platz/Leipziger Platz, für dessen Be-
bauung durch den einfachen Bebauungsplan II-B 5 und den sogenannten acht (qualifizier-
ten) Projektbebauungsplänen Baurecht geschaffen wurde. Die Entwicklung am Potsdamer 
Platz/Leipziger Platz erfolgte unter Inkaufnahme einer Verschlechterung der klimatischen 
Situation, die nach dem Krieg durch den klimatisch günstig wirkenden Großen Tiergarten in 
Zusammenwirken mit den Stadtbrachen entstanden war. Nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt konnten aufgrund des hohen Versieglungsgrades jedoch innerhalb des Geltungs-
bereichs kaum ausgeglichen werden. 

Im Eingriffsgutachten zu den Bebauungsplänen für den Potsdamer Platz/Leipziger Platz 
wurden erhebliche Eingriffe für den Naturhaushalt prognostiziert (agu 1993). Durch Bebau-
ung und Versiegelung wurden erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens erwartet. Auch 
durch hohe Grundwasserentnahmen und -absenkungen während der Bauzeit und eine Re-
duktion der Grundwasserneubildungsraten um 85% wurden erhebliche Beeinträchtigungen 
im Plangebiet und im Umfeld prognostiziert. Dieser Eingriff in den Wasserhaushalt wurde 
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aber gutachterlich als weniger schwerwiegend betrachtet, da dieser vor allem in der Bau-
phase erfolgte und durch ein Grundwassermonitoring in der Bauphase Schäden an der Ve-
getation vermieden werden sollten. Im Gutachten wird prognostiziert, dass es durch die 
Beseitigung der Vegetationsflächen und der offenen, nur schwach bewachsenen Böden zu 
einem Lebensraumverlust für seltene und gefährdete Arten käme. Am gravierendsten wur-
den die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima/Luft bewertet. Es wurde die 
Herausbildung eines Wärmeinselkerns befürchtet. Klimatisch entlastend wirkende Struktu-
ren würden durch die dichte Bebauung zu belastenden Strukturen gewandelt. Es wurden ir-
reversible Schäden der Luftaustauschverhältnisse prognostiziert. Für das Landschaftsbild 
wurden keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die Planung erwartet. Die Planung am 
Potsdamer Platz und die Wiedereingliederung dieser Fläche in das Stadtbild wurden gut-
achterlich als positiv bewertet.  

Bezogen auf den Gesamteingriff ergab sich folgende Gewichtung der Eingriffsintensität 
nach den folgenden Anteilen: 

Boden / Wasser 10% 

Flora / Fauna 35 % 

Klima / Luft 55 % 

Landschaftsbild 0% 

Das Landschaftsbild wird durch den Verlust einer historischen Erinnerungsfläche und durch 
die Behinderung der Wahrnehmung von landschaftsprägenden Elementen beeinträchtigt. 
Diese Beeinträchtigung wurde jedoch gutachterlich mit 0% bewertet, weil die Bewahrung 
des Landschaftsbilds in diesem (historischen) Stadtraum mit der Wiederbelebung eines in-
nerstädtischen Zentrums in seinem Stadtbild nicht vereinbar ist.  

Ziel des Parks am Gleisdreieck ist es die ökologische Funktion und die Erholungsfunktion 
miteinander zu verbinden. Dem Kompensationsansatz liegt eine schutzgutübergreifende 
Betrachtung zu Grunde (agu 1993): 

„Durch die Nähe des Gleisdreiecks zum Potsdamer Platz/Leipziger Platz ist ein räumlich 
und funktionaler Zusammenhang zum Ort des Eingriffs gegeben, so dass durch die Kom-
pensationsmaßnahme „Schaffung einer Parkanlage“ an diesem Standort die durch Bau-
maßnahmen im Geltungsbereich des B-Plans II-B 5 beeinträchtigten bzw. verlorengegan-
genen Naturhaushaltsfunktionen teilweise übernommen werden könnten.“ 

In dem Kompensationsgutachten (agu 1993) wurde bereits darauf hingewiesen, dass die 
vorhandenen Qualitäten bei der Planung von Kompensationsmaßnahmen zu berücksichti-
gen sind. Insbesondere einer Beeinträchtigung des Bestands durch die geplanten Kom-
pensationsmaßnahmen wäre vorzubeugen. Im Rahmen der Parkplanung und -umsetzung 
wurde eine Ökologische Beratung initiiert, die diesem Umstand Rechnung getragen hat 
(Markstein 2007/2010). 

Bei der Ausgleichsbetrachtung wurde berücksichtigt, dass die Schaffung einer Parkanlage 
auf dem Gleisdreieck erst nach Aufgabe des dort geplanten Baulogistikzentrums erfolgen 
kann. Bereits bei der Erstellung des Eingriffs- und Ausgleichsgutachtens wurde deutlich, 
dass die Flächen am Gleisdreieck durch andere Nutzungen begrenzt sind, zumal die wert-
volle Vegetation zu erhalten wäre und eher durchschnittliche Vegetation neu geschaffen 
werden würde. Durch die Integration der wertvollen Biotope würde aber eine große zu-
sammenhängende Biotopfläche geschaffen, die wiederum die Wertigkeit der bestehenden 
Biotope erhöhen würde. Durch die Schaffung einer Parkanlage auf dem Gleisdreieck und 
die damit einhergehende Erhöhung der klimawirksamen Vegetation würde sich auch die 
klimatisch ausgleichende Funktion des Gleisdreiecks insgesamt verbessern. Hier wurden 
positive Wirkungen auf die angrenzenden Wohngebiete gesehen. Die größte Aufwertung 
wurde aber der Entsiegelung bisher versiegelter Flächen und der positiven Wirkungen auf 
den Boden- und Wasserhaushalt beigemessen.  

Da das Kompensationspotential auf dem „Park am Gleisdreieck“ beschränkt war, wurden 
weitere qualitative Aufwertungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehörte die Aufwertung 
der erhaltenswerten Vegetation sowie die Herstellung von Grünverbindungen zu angren-
zenden Stadtbrachen und dem Potsdamer Güterbahnhof sowie in Richtung Schöneberger 
Südgelände. Fußgängerbrücken tragen bei einer dem Ort angepassten Gestaltung zur 
Aufwertung des Landschaftsbildes bei.  
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Nach Aussage des Gutachters sind durch einen Park auf dem Gleisdreieck mit einer Ge-
samtgröße von 19,3 ha – unter Einbeziehung eines unter Schutz stehenden Wäldchens – 
rund 40% des Eingriffs kompensierbar. Die Sicherung dieser Kompensationsmaßnahmen 
erfolgte durch städtebauliche Verträge mit den jeweiligen Investoren, dem Land Berlin und 
der Stiftung Naturschutz.  

Das Wäldchen nahm zum damaligen Zeitpunkt 3,3 ha ein, so dass 16 ha neue Grünfläche 
durch den Bebauungsplan VI-140a nachzuweisen sind. Auf der Fläche des ehemaligen 
Anhalter Güterbahnhofs sind 12 ha (östliche Parkfläche) und auf der Fläche des ehemali-
gen Potsdamer Güterbahnhofs (westliche Parkfläche)  4 ha nachzuweisen. 

Die folgende Aufstellung zeigt die Anteile der jeweiligen Bebauungspläne Potsdamer Platz / 
Leipziger Platz an den 16 ha Kompensationsmaßnahme Park am Gleisdreieck.  

 

Bebauungsplan  Anteile in %  Anteile in m²  
I-15a/b Leipziger Platz Nord 15,76 25.216 
I-16 Leipziger Platz Süd 15,10 24.160 
II-163 Lenné Dreieck 13,78 22.048 
II-164 Sony 14,16 22.656 
II-165 Daimler Benz 32,69 52.304 
II-166 A und T 7,45 11.920 
II-168 Erweiterung der Staatsbibliothek 1,06 1.696 
  100,00 160.000 

 

Das Bebauungsplanverfahren zum Bebauungsplan II-168 „Erweiterung der Staatsbiblio-
thek“ wurde eingestellt. Der vorgesehene Anteil von 1.696 m² muss daher nicht mehr zum 
Ausgleich bereitgehalten werden. Damit besteht ein Kompensationsüberschuss, der für an-
dere Eingriffe verwendet werden kann.  

Aufgrund der Vermessung des Plangebietes ist ein Nachweis der 12 ha Ausgleichsfläche 
auf der östlichen Parkfläche nicht möglich. Es besteht ein geringes Defizit von 196 m², das 
auf der westlichen Parkfläche nachgewiesen wird.  

 
Tab. 3: Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB BV Potsdamer-/ Leipziger Platz 

Parkflächen 
Fläche  
(in m²)  

Defizit  
(in m²) 

Ausgleichsfläche im Ostpark  128.531   
Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB  
BV Potsdamer-/Leipziger Platz Fläche a) Ostpark 119.804 -196 

Ausgleichsfläche im Westpark 64.319   
Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB  
BV Potsdamer-/Leipziger Platz Fläche b) Westpark 40.000   
BV Potsdamer-/Leipziger Platz - Ausgleich des Defizits  
auf Fläche a) Ostpark 196   

2.4.1.2 Ausgleichsmaßnahme Baufelder  

Für die Baufelder rund um den „Park am Gleisdreieck“ wurden im Rahmen der Eingriffser-
fassung und -bewertung festgestellt, dass auch unter Berücksichtigung von Vermeidungs-
maßnahmen erhebliche Eingriffe auf die Schutzgüter Boden, Pflanzen/Tiere und Land-
schaftsbild entstehen werden. Der Bebauungsplan VI-140h VE („Flottwellstraße Mitte“) be-
reitete zusätzlich Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser vor. Die Bebauungspläne 
VI-140e VE („Möckernkiez“) und VI-140fa VE („Yorckdreieck“) bereiteten zusätzlich Beein-
trächtigungen auf das Schutzgut Klima/Luft vor.  

Die Eingriffe konnten nicht (vollständig) im Geltungsbereich der entsprechenden Bebau-
ungspläne ausgeglichen werden, jedoch war durch die Nähe der Baufelder zum „Park am 
Gleisdreieck“ ein räumlicher und funktionaler Ausgleich möglich.  

In städtebaulichen Verträgen zwischen dem Land Berlin und den einzelnen Vorhabenträ-
gern wurde ein Ausgleich der Eingriffe im Park am Gleisdreieck vereinbart. Im Rahmenver-
trag zwischen Land Berlin und Vivico (heute CA Immo) wurde von Beginn an ein Teil der 
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zukünftigen Parkfläche als Sammelausgleichsfläche für Eingriffe aus den Baufeldern des 
Gleisdreiecks zur Verfügung gehalten. Durch den Rahmenvertrag besteht die Verpflichtung 
den Ausgleich der Baufelder in den Park am Gleisdreieck zu lenken, wobei der Nachweis 
der Flächen für den Potsdamer Platz/Leipziger Platz Priorität hat.  

Der Nachweis der erforderlichen Ausgleichsflächen erfolgt in der westlichen Parkfläche. 
Hier werden für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan VI-140e VE „Möckernkiez“ 8.823 
m² für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan VI-140h VE "Flottwellstraße Mitte" 519 m² 
und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan VI-140fa VE „Yorckdreieck“ 3.722 m² pla-
nungsrechtlich gesichert.  

 

Tab. 4: Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB zu vorhabenbezogenen Bebauungsplänen 

Parkflächen 
Fläche  
(in m²)  

Ausgleichsfläche im Westpark 64.319 
Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB  
vorhabenbezogener B-Plan VI-140e VE (Möckernkiez) 

 
8.823 

vorhabenbezogener B-Plan VI-140h VE (Flottwellstraße-Mitte) 519 

vorhabenbezogener B-Plan VI-140fa VE (Yorckdreieck) 3.722 

 

2.4.2 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Im Park am Gleisdreieck werden Ausgleichserfordernisse der Deutschen Bahn für die 
Bahnstrecke Berlin-Hannover gedeckt. Für den Planfeststellungsabschnitt 1A-1E sollten als 
Ausgleich für Beeinträchtigungen Baumpflanzungen, Strauchpflanzungen sowie Ansaaten 
mit krautiger Vegetation erfolgen. Diese Maßnahmen wurden im Park am Gleisdreieck um-
gesetzt. Der flächenhafte Nachweis erfolgt zum einen im Bereich des Schwechtenparks. 
Dieser weist eine Größe von 8.727 m² auf und liegt in der östlichen Parkfläche. Zum ande-
ren werden in der westlichen Parkfläche 11.000 m² der Ausgleichsfläche der Deutschen 
Bahn zugeordnet. Insgesamt umfasst die Ausgleichsfläche für den Bau der ICE-Trasse 
19.727 m². 

 
Tab. 5: Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Parkflächen 
Fläche  
(in m²)  

Ausgleichsfläche im Ostpark 128.531 
Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
BV Deutsche Bahn/Schwechtenpark 8.727 

Ausgleichsfläche im Westpark 64.319 
Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
BV Deutsche Bahn 

11.000 

 

2.4.3 Flächennachweis Ausgleichsflächen 

Die Flächenbedarfe an Ausgleichsflächen können in der östlichen und westlichen Parkflä-
che gedeckt werden. 

 
Tab. 6: Zusammenstellung der Ausgleichsflächen im Plangebiet 

Parkflächen 
Fläche  
(in m²)  

Ausgleichsfläche im Ostpark 128.531 
Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB  
BV Potsdamer-/Leipziger Platz Fläche a) Ostpark 119.804 
Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
BV Deutsche Bahn/Schwechtenpark 8.727 
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Ausgleichsfläche im Westpark 64.319 
Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB  
BV Potsdamer-/Leipziger Platz Fläche b) Westpark 40.000 
Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB  
BV Potsdamer-/Leipziger Platz - Ausgleich des Defizits  
auf Fläche a) Ostpark 196 
Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB  
vorhabenbezogener B-Plan VI-140e VE (Möckernkiez) 

 
8.823 

Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB  
vorhabenbezogener B-Plan VI-140h VE (Flottwellstraße-Mitte) 

519 

Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB vorhabenbezogener B-
Plan VI-140fa VE (Yorckdreieck) 

3.722 

Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
BV Deutsche Bahn 

11.000 

nicht belegte Fläche 59 

 

Durch die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens II-168 und die nicht beanspruchte 
Ausgleichsfläche von 1.696 m² sowie durch die im Westpark nicht belegt Fläche von 59 m² 
ergibt sich ein Kompensationsüberschuss von insgesamt 1.755 m².  

2.5 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Bei der Planung zum Park am Gleisdreieck handelt es sich um Sicherung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen. Für das Planungsgebiet wurden faunistische Fachgutachten erar-
beitet, die die Grundlage bildeten für die Ökologische Beratung im Rahmen der Parkpla-
nung. Hierbei wurde auch das Vorkommen von besonders und streng geschützten Arten 
festgestellt, z.B. das Vorkommen des Brachpiepers im Westpark. Die Überplanung des 
Brutreviers hätte planerisch bewältigt werden müssen im Rahmen der Parkplanung, wenn 
dieser zum Zeitpunkt der Umsetzung dort noch gebrütet hätte. Der Brachpieper konnte 
2007/2008 (Meffert 2014) jedoch bereits nicht mehr im Planungsgebiet festgestellt werden. 

Der Bebauungsplan VI-140a sichert die Ausgleichsflächen zum Potsdamer Platz/Leipziger 
Platz und der Baufelder sowie die Ersatzmaßnahmen der ICE Strecke Berlin-Hannover. 
Durch den Bebauungsplan werden keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG be-
rührt. 

2.6 Geplante Maßnahmen 

Im Folgenden werden die Maßnahmen zusammenfassend dargestellt, die bei der Bewer-
tung der Umweltauswirkungen berücksichtigt wurden. Sie wurden bei der Beurteilung der 
Erheblichkeit der Beeinträchtigungen berücksichtigt. 

2.6.1.1 Festsetzungen im Bebauungsplan 

Der Bebauungsplan sieht folgende Festsetzungen vor, die bei der Bewertung der Umwelt-
auswirkungen berücksichtigt wurden: 

• Festsetzung der Ausgleichsflächen aus dem Bauplanungsrecht als Öffentliche Park-
anlage und als Maßnahmenfläche für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB 

• Festsetzung der Ersatzmaßnahmen der ICE Strecke Berlin Hannover als Öffentliche 
Parkanlage 

• Festsetzung des Wäldchens als Öffentliche naturnahe Parkanlage 

 

2.6.1.2 Parkkonzept 

Schutzgut Mensch, Gesundheit des Menschen und Bevölkerung 

Erhöhung der bioklimatischen Wertigkeit im Westpark durch Vegetationspflanzungen  

Schutzgut Boden 

• Minderung der Versiegelung, von ursprünglich 6.500 m² auf 3.500 m² im Westpark 
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• Entsiegelung von 4,9 ha Flächen im Ostpark 

Schutzgut Wasser 

Entsiegelung von 4,9 ha Flächen im Ostpark und damit Erhöhung des Flächenanteils für 
den lokalen Wasserhaushalt 

Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Lebensraumfunktionen des Planungsgebietes 
durch 

- Schaffung neuer Gehölzstrukturen für die Avifauna, 

- Erhalt von Vegetationsinseln, 

- Verwendung gebietsheimischen Pflanz- und Saatgutes,  

- Reduzierung des Anteils neophytischer Gehölze, 

- Anlage von Wiesen, 

- Erhalt des „Wäldchens“, 

- Reduzierung des Wegekonzeptes im Bereich des „Wäldchens“,  

- Einzäunung von Teilen des „Wäldchens“ als Schutz vor Übernutzung und 
Beeinträchtigung, 

- Schaffung von Biotopverbundanschlüssen nach Süden (Richtung Yorckbrücken und 
Flaschenhals) sowie 

- Einbau von Holzbohlen, Aufbringen von Schotter zur Schaffung von Lebensräumen für 
Flora und Fauna.  

Schutzgut Klima/Luft 

Verbesserung der klimatischen Wirkung durch 

- Erhöhung des Vegetationsanteils sowie 

- Entsiegelung von 4,9 ha Flächen. 

Schutzgut Landschaft 

- Verwendung gebietstypischer Pflanzenarten 

- Behutsame Erschließung wertvoller Strukturen zur Verbesserung der 
Erholungseignung 

- Einbau von Holzbohlen, Aufbringen von Schotter und Herstellung von 
Wegeverbindungen im Bereich des Museumsgleises zur Vernetzung von Freiräumen, 
zur Aufwertung des Landschaftsbildes.  

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

- Aufnahme von Eisenbahnrelikten in die Parkplanung 

2.6.1.3 Fachrechtlicher Ausgleich nach Baumschutzverordnung (BaumschVO) 

Durch den Bebauungsplan VI-140a werden keine Eingriffe in geschützten Baumbestand 
vorbereitet. Der Bebauungsplan sichert den Park am Gleisdreieck. Der fachrechtliche Aus-
gleich nach Baumschutzverordnung wurde im Rahmen der Parkplanung behandelt. Die 
nach Baumschutzverordnung geschützten Bäume wurden erfasst. Im Parkkonzept wurden 
Neupflanzungen integriert. 

2.6.1.4 Vermeidung von Emissionen, Abfällen und Abwasser und Energieeffizienz 

Durch den Bebauungsplan VI-140a wird der Park am Gleisdreieck planungsrechtlich gesi-
chert. Durch die Planung entstehen keine Emissionen, Abfälle oder Abwasser.  
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2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

2.7.1 Standortalternativen  

Der Bebauungsplan VI-140a sichert die öffentliche Parkanlage „Park am Gleisdreieck“ und 
die Ausgleichsfläche für die Bebauung des Potsdamer Platzes / Leipziger Platzes und eini-
ger Baufelder um das Gleisdreieck sowie die Ersatzmaßnahmen der ICE Strecke Berlin-
Hannover. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Eingriffsort am Potsdamer Platz/Leipziger 
Platz und der funktionalen Eignung wurde diese Maßnahme gutachterlich vorgeschlagen. 
Alternative Flächen mit dieser Eignung, in dieser Größenordnung und im räumlichen Zu-
sammenhang zum Eingriffsort waren nicht vorhanden.  

Voraussetzung für die Umsetzung war die Entlassung aus der Planfeststellung. Zu diesem 
Zweck wurde mit der Deutschen Bahn AG / Bundeseisenbahnvermögen im März 1994 ein 
Notenwechsel über die Zurverfügungstellung der notwendigen Flächen, unter Einbeziehung 
des unter Schutz zu stellenden Wäldchens (ca. 3,3 ha) vollzogen. Ein am 28. September 
2005 unterzeichneter städtebaulicher Rahmenvertrag konkretisierte diese Maßnahmen. 
Damit lagen die formellen Voraussetzungen für eine Antragstellung der Deutschen Bahn 
zur Entlassung der Flächen aus der Planfeststellung vor.  

Im städtebaulichen Vertrag wurden auch die Bedingungen festgelegt für die Baufelder um 
das Gleisdreieck. Die Bebauung war in diesen Bereichen ursprünglich wesentlich dichter 
angestrebt. Die Baumassen wurden im Rahmen der weiteren Planungen reduziert.  

2.7.2 Konzeptalternativen 

Für die Parkplanung erfolgte ein landschaftsarchitektonischer Wettbewerb, aus dem 2006 
das Atelier Loidl als Sieger hervorging. Der Erhalt und die Integration der vorhandenen 
Spontanvegetation einschließlich ihrer Habitatfunktion war eine wichtige Planungsvorgabe. 
Damit sollte der Bedeutung des Geländes sowohl aus ökologischer als auch aus Sicht der 
Geschichte der Stadtnatur Rechnung getragen werden. 

Der Sachverständigenbeirat für Naturschutz und Landschaftspflege empfahl 2007 bei der 
Entwicklung des Parkgeländes als Erholungsraum naturschutzfachliche Qualitäten zu si-
chern und zu entwickeln. Bei der weiteren Entwicklung des Gleisdreiecks sollte darauf ge-
achtet werden, so heißt es in einem Beschluss, dass ausreichend große Teile schutzwürdi-
ger Biotope und Kleinstrukturen als Lebensraum seltener und gefährdeter Pflanzen- und 
Tierarten erhalten werden. Sofern dies mit den Nutzungsanforderungen verbunden werden 
kann, sollten Teilflächen so entwickelt werden, dass sie von solchen Arten und anderen ty-
pischen Arten Berliner Brachflächen als Lebensraum genutzt werden können. 

Im Rahmen der Umsetzung erfolgte eine enge Abstimmung mit dem Landschaftsarchitek-
ten, dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und Anwohnerinitiativen. 

Zur Integration naturschutzfachlicher Belange erfolgte eine ökologische Beratung. Im Rah-
men der ökologischen Beratung zur Umsetzung der Parkplanung wurden die vorliegenden 
Gutachten für Flora, Fauna und Biotope ausgewertet und Bereiche mit höherem Natur-
schutzwert ermittelt (Markstein 2010). Es wurden Hinweise zum naturschonenden Umgang 
mit dem Bestand im Rahmen der künftiger Nutzungen sowie Vorschläge zur Entwicklung 
des Gehölzbestandes und der Rasen- und Wiesenflächen gegeben.  

Im Zuge der Ökologischen Beratung wurde z.B. eine Reduzierung der Wege durch das 
„Wäldchen“ erreicht (Markstein 2007). Die ursprünglich vorgesehene Nord-Süd-
Durchwegung und die mittlere Ost-West-Verbindung wurden gestrichen. Teile des „Wäld-
chens“ wurden zum Schutz vor Störungen eingezäunt. Auch der Erhalt von 16 der 17 als 
erhaltenswert eingestuften Vegetationsinseln ist ein Ergebnis der Alternativenprüfung. Es 
wurde schotterreiches Substrat ausgebracht, so dass das als wertvoll angesehene warm-
trockene Mikroklima erhalten werden konnte. Es wurde Material vom Gleisdreieck verwen-
det, um die darin enthaltene Samenbank zu erhalten und ggf. umzulagern. 

Es wurde für die Wiesenbereiche anstelle der Einsaat von artenarmen Landschaftsrasen 
die Verwendung von artenreichen regionalen Saatgutmischungen vereinbart. Auch die 
Community Gardens, die ursprünglich in der Nähe des „Wäldchens“ geplant waren und dort 
zu Konflikten wie Eutrophierung geführt hätten, wurden in weniger empfindliche Bereiche 
verlegt. Im Westpark wurde eine Reduzierung der versiegelten Flächen für Spielbereiche 
von 6.500 m² auf 3.500 m² erreicht (Markstein 2010). 
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3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

3.1.1 Umweltprüfung 

Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplans auf die 
Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen werden im Rahmen der Umweltprüfung ermittelt, 
beschrieben und bewertet. Die Umweltprüfung ist zudem nicht auf die Betrachtung nachtei-
liger Umweltauswirkungen beschränkt, sondern bezieht auch positive Auswirkungen ein.  

Im Rahmen der verbal-argumentativen Untersuchungsmethode wird zunächst der gegen-
wärtige Zustand beschrieben. Hieraus werden die Empfindlichkeiten der jeweiligen Schutz-
güter gegenüber den zu erwartenden Veränderungen abgeschätzt. Auf der Grundlage der 
Darstellung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens werden außerdem die zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen und Wirkungen auf alle Schutzgüter aufgezeigt und zum Be-
stand und zur Empfindlichkeit in Relation gesetzt. Zusammenfassend werden dann Emp-
fehlungen zur Vermeidung, zur Minimierung sowie ggf. zum Ausgleich der festgestellten 
Umweltauswirkungen abgeleitet. 

Eine besondere Schwierigkeit bei der Umweltprüfung zum Bebauungsplan VI-140a bestand 
darin den Zeitpunkt zu wählen, der als Bestand zu Grunde zu legen ist. Das Gleisdreieck 
war in den vergangenen Jahren permanenten Veränderungen unterworfen. Diese haben in 
Teilbereichen durch die Baulogistiknutzung des Potsdamer Platzes und der Deutschen 
Bahn zu einer Entwertung durch Unterbauung und Vegetationsverlust geführt. Auf der an-
deren Seite waren zu diesem Zeitpunkt bereits Landschaftsbildschäden durch das Abräu-
men der Gewerbebetriebe beseitigt. Der Zeitpunkt 2006 zum Zeitpunkt des Antrags der 
Entlassung aus der Planfeststellung wurde als ein geeigneter Zeitpunkt für die Bestands-
darstellung bewertet, um so die Auswirkungen der Parkplanung auf die Umwelt beschrei-
ben und bewerten zu können. Hier fanden auch umfangreiche Untersuchungen zu dem 
Bestand an Tieren und Pflanzen statt, auf die dann Bezug genommen werden konnte. 

Für die schalltechnische Untersuchung wurde eine aktuelle Bewertung des Bestandes vor-
genommen. 

Bei der Prognose wurden zwei Betrachtungen angestellt. Zum einen wurden die Umwelt-
auswirkungen der Parkumsetzung näher beschrieben. Zum anderen wurden die Auswir-
kungen des Bebauungsplans benannt. Da der Park am Gleisdreieck bereits umgesetzt 
wurde, entstehen durch den Bebauungsplan selbst keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen, da dieser die Nutzung nur planungsrechtlich sichert. 

Grundlagen für die Umweltprüfung bilden weiterhin der Digitale Umweltatlas Berlin, Vor-
Ort-Begehung und Luftbildauswertungen. 

3.1.2 Erfassung der Avifauna und Fledermäuse 

Von Anfang Juni bis Mitte Juli 2006 wurden vier Begehungen des Untersuchungsgebietes 
durchgeführt (Scharon 2006). Dazu wurden alle Revier anzeigenden Merkmale, wie sin-
gende Männchen, Revierkämpfe, Paarungsverhalten und Balz, Altvögel mit Nistmaterial, 
Futter tragende Altvögel u. a., sowie Nester in Tageskarten eingetragen. Die Erfassung der 
Höhlenbrüter erfolgte vorwiegend durch das Verhören der bettelnden Jungvögel und der 
mit Futter die Höhlen anfliegenden Altvögel. Nachweise der Greif- und Krähenvögel erfolg-
ten durch die Suche von Nestern. Es wurden Tageskarten erstellt. Aus den Angaben der 
Tageskarten wurden Artkarten erstellt und bei der Auswertung für jede Vogelart die Reviere 
bzw. Brutpaare ermittelt.  

Die Methode der Revierkartierung wird zur Ermittlung der Siedlungsdichte von Brutvögeln 
am häufigsten angewandt. Die Ergebnisse können statistisch aufgearbeitet werden und 
somit eine Vergleichbarkeit mit ähnlichen Lebensräumen ermöglichen. Dabei ist zu beach-
ten, dass die festgestellten Reviere nicht unbedingt mit den tatsächlichen Brutrevieren 
übereinstimmen müssen, da auch unverpaarte Männchen mit erfasst werden. 

Eine Einschränkung erfährt die Untersuchung durch den späten Beginn. Viele Arten der 
Gehölzbestände beginnen bereits im März und April, so dass die Ergebnisse insbesondere 
für die Gehölzbestände und Stadtwälder evtl. nicht vollständig sind. Wegen der vollständi-
gen Belaubung der Gehölze konnte die Erfassung der Krähenvögel nur noch sehr einge-
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schränkt erfolgen. Die Erfassung der Finkenvögel war sehr problematisch, da diese zwi-
schen den einzelnen Singwarten z. T. sehr große Distanzen überwinden. 

Die Erfassung war trotz der genannten Einschränkungen als Grundlage für die Umweltprü-
fung geeignet. 

3.1.3 Erfassung Zauneidechsen 

Die Erfassung der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Reptilien erfolgte sechsmal im 
Juni und Juli 2006 (Scharon 2006). Folgende Nachweismethoden kamen zur Anwendung: 

1. Nachweis durch Beobachtung 

2. das Wenden von Steinen und anderen Unterschlupf- und Versteckmöglichkeiten 
etc. (unter diesen halten sich oft Reptilien auf) 

3. gezieltes Abgehen geeigneter Reptilienlebensräume und Ruheplätze 

Da das Gelände trotz der Unzugänglichkeit durch Zäune von Bürgern frequentiert und vor 
allem als Hundeauslaufgebiet genutzt wurde, waren regelmäßige Störungen vorhanden, 
die die Erfassung erschwerten. Ausgelegte Reptilienplatten waren nach kurzer Zeit ver-
schwunden! Am günstigsten gestaltete sich die Suche in den frühen Vormittagsstunden, 
wenn Reptilien zum Sonnenbaden an die Oberfläche kamen und wegen der geringeren 
Körpertemperatur eine herabgesetzte Fluchtdistanz hatten. Aber auch in den Vormittags-
stunden wurde kein Nachweis erbracht. 

Die Erfassung war trotz der genannten Einschränkungen als Grundlage für die Umweltprü-
fung geeignet. 

3.1.4 Erfassung Schmetterlinge 

Die Erfassung der vorkommenden Arten wurde durch Tagbeobachtungen, Nachtbeobach-
tungen an mobiler Leuchtanlage, Aufscheuchen, Ausbringen von Ködern sowie Raupensu-
che durchgeführt (Moeck 2006).  

Tagbegehungen erfolgten am: 19.5.2006, 11.6.2006, 20.6.2006, 3.7.2006, 3.8. 2006 und 
2.9. 2006 

Nachtbeobachtungen am Licht erfolgten am: 15.6.2006, 29.6.2006, 12.7.2006, 18.8.2006 
und 2.9.2006 

3.1.5 Erfassung Laufkäfer  

Zur Erfassung der am Boden aktiven Laufkäferfauna wurden im Planungsgebiet auf sieben 
Standorten Bodenfallenfänge und ergänzende Handaufsammlungen sowie auf weiteren 
Standorten ausschließlich Handfänge durchgeführt (Kielhorn 2006). 

Als Fangbehälter wurden pro Fläche jeweils 5 Plastikbecher (Öffnungsdurchmesser 6,5 cm, 
Höhe 9,5 cm) in Abständen von ca. 4 Metern bodeneben eingegraben und mit konservie-
render Fangflüssigkeit beschickt. Im 14-Tages-Rhythmus wurden die Fänge entnommen 
und die Fallen neu beschickt. 

Die Fallen wurden am 23.5.2006 installiert und bis zum 18.7.2006 fängig gehalten. Nach 
einer Fangpause im Juli/August wurden die Fallen am 29.8.2006 wieder befüllt und bis zum 
29.9.2006 in Betrieb gehalten. Damit lagen insgesamt Daten aus einem Fangzeitraum von 
12 Wochen vor. 

Der Untersuchungsansatz mit zwei getrennten Fangperioden und einer Dauer von 12 Wo-
chen orientierte sich an Empfehlungen zu Minimalprogrammen. Gegenüber einer Erfas-
sung der Fauna über eine gesamte Vegetationsperiode war mit deutlichen Einschränkun-
gen im Arteninventar zu rechnen.  

Durch Krähen und andere Tiere kam es besonders auf den offenen Standorten wiederholt 
zu Fangverlusten. Nachdem auf der Kiesfläche bei der zweiten Leerung nur noch eine Falle 
geleert werden konnte und bei der dritten Leerung alle Fallen herausgezogen waren, wurde 
der Standort vorläufig aufgegeben. Am 29.8.2006 wurden die Fallen in einem ruderalen 
Saum am Rand der Kiesfläche wieder eingegraben. Allerdings kam es auch hier zu Fang-
verlusten. Aufgrund der Zerstörung des Standorts 4 im Zuge von Bauarbeiten am 
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01.8.2006 musste die Fallenreihe für die zweite Fangperiode in eine wenige Meter entfern-
te Pionierflur versetzt werden. 

Die Ergebnisse waren dennoch für die Umweltprüfung aussagekräftig. 

3.1.6 Erfassung Heuschrecken 

Das Untersuchungsgebiet wurde dreimal im Zeitraum von Juni bis September 2006 aufge-
sucht (Saure 2006). Dabei wurden die Arten durch die Sichtfangmethode erfasst. Auch das 
Verhören von Heuschrecken kam zum Einsatz. Schließlich wurden die Beifänge aus Bo-
denfallen der Laufkäferuntersuchung ausgewertet. 

3.1.7 Erfassung Biotoptypen und floristische Erfassung sowie Baumbestand 

Die Erfassung der Biotoptypen sowie der Versiegelungsarten erfolgte 2004/2005. Die Kar-
tierung umfasste diejenigen Teilbereiche des ehemaligen Potsdamer und Anhalter Güter-
bahnhofs, welche nicht für eine Bebauung vorgesehen waren. Ebenso herausgenommen 
wurden die Flächen im Bereich des Museums für Verkehr und Technik (Planland 
2004/2005). 

Im Rahmen der Kartierung wurden die Biotoptypen flächenmäßig abgegrenzt und anhand 
der charakteristischen Pflanzenarten beschrieben. Die Kartierung erfolgte auf Grundlage 
der Berliner Biotoptypenliste. Die Bewertung erfolgte anhand der Bedeutung der Biotopty-
pen für den Arten- und Biotopschutz. 

Im Zeitraum Juli / August 2006 erfolgte eine Erfassung des floristischen Arteninventars im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes VI-140 unter besonderer Berücksichtigung der Vor-
kommen besonders geschützter sowie ggf. streng geschützter Pflanzenarten (Halfmann 
2006). 

Der vorhandene Baumbestand wurde von Oktober bis November 2006 durch das Büro 
Flechner & Brodt erfasst und bewertet. Dabei wurden die Baumart, der Stammumfang, das 
geschätzte Baumalter, die Vitalität und äußerlich erkennbare Schäden erhoben.  

3.1.8 Ökologische Beratung zur Umsetzung der Parkplanung 

Zur Integration ökologischer Belange erfolgte eine ökologische Beratung. Im Rahmen der 
ökologischen Beratung zur Umsetzung der Parkplanung wurden vorliegende Gutachten für 
Flora, Fauna und Biotope ausgewertet und Bereiche mit höherem Naturschutzwert ermittelt 
(Markstein 2010). Es wurden Hinweise zum naturschonenden Umgang mit dem Bestand im 
Rahmen der künftiger Nutzungen sowie Vorschläge zur Entwicklung des Gehölzbestandes 
und der Rasen- und Wiesenflächen gegeben.  

3.1.9 Schalltechnische Untersuchung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt, um die Verkehrslärmimmissionen, die auf die Besucher und Nutzer der Park-
anlage und der Dauerkleingärten einwirken, zu ermitteln und in der Abwägung berücksich-
tigen zu können (ALB, 2018). 

3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Die Gemeinden sind verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen, um insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete 
Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen (§ 4c BauGB). Die geplanten Maßnahmen zur Über-
wachung der erheblichen Umweltauswirkungen sind im Umweltbericht zu beschreiben (An-
lage 1 zum BauGB Nr. 3 b). 

Im Rahmen der Umweltprüfung für diesen Bebauungsplan wurde festgestellt, dass dessen 
Durchführung keine erheblichen Umweltauswirkungen nach sich ziehen wird. Dementspre-
chend ist es nicht erforderlich, Maßnahmen zur Überwachung zu planen. 
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4 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan VI-140a umfasst den überwiegenden Teil des Gleisdreiecks, das sich 
zwischen Schöneberger Ufer im Norden, Yorckstraße im Süden sowie Flottwellstraße und 
Dennewitzstraße im Westen und Möckernstraße im Osten erstreckt.  

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt eine Fläche von 37,8 ha. Dabei entfallen 12,8 ha 
auf den Ostpark, 6,4 ha auf den Westpark, 2,8 ha auf die Kleingartenanlagen und 11,7 ha 
auf Bahnflächen.  

Ziel des Bebauungsplans VI-140a ist es, die Ausgleichsflächen des Potsdamer Plat-
zes/Leipziger Platzes, der ICE Strecke Berlin-Hannover sowie eines Teils der Baufelder am 
Gleisdreieck auf dem Park am Gleisdreieck planungsrechtlich zu sichern. Die laut Verträ-
gen nachzuweisenden Flächen werden als Öffentliche Parkanlage festgesetzt. Die Flä-
chen, deren Bedarfe sich aus der Bauleitplanung ergeben, werden als Maßnahmenfläche 
für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB festgesetzt. Der Bebauungsplan sichert Klein-
gärten als private Dauerkleingärten. Die Bahnflächen, die das Gebiet in Plan-, Hoch- und 
Tieflage kreuzen, werden als Bahnflächen nachrichtlich übernommen. Hierzu gehört auch 
die Vorhaltetrasse der geplanten S-Bahnlinie S 21. 

Als Bestand werden der Zustand zum Zeitpunkt des Antrages auf Entlassung aus der Plan-
feststellung (2005/2006) sowie der heutige Zustand herangezogen. Im Rahmen der Um-
weltprüfung wurden die Auswirkungen der Planung beschrieben und bewertet. Dabei wur-
den neben dem Bebauungsplan auch die Auswirkungen der Parkumsetzung dargestellt.  

Durch die Umsetzung der Ausgleichsflächen und die Sicherung im Bebauungsplan werden 
Aufwertungen des Naturhaushalts, besonders in Bezug auf die Bodenfunktionen, den Was-
serhaushalt und die klimatische Belüftungsfunktion geschaffen. 

Die Flächen, die als Bahnflächen gewidmet sind, wurden z.T. auch als Parkanlage herge-
stellt. Grundlage bildet der Dienstbarkeitsvertrag zum Westpark zwischen der Deutschen 
Bahn und dem Land Berlin. Sollte hier aufgrund von Bahnplanungen eine Veränderung er-
folgen z.B. durch die S21, sind die Beeinträchtigungen Gegenstand eines separaten Plan-
verfahrens. 

Durch die Umsetzung des Parks wurden keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht. 
Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere kam es zwar zu Veränderungen. Kurz- bis mittelfris-
tig werden sich aber vergleichbar wertvolle Biotope wieder einstellen. Für die Schutzgüter 
Mensch, Gesundheit des Menschen und Bevölkerung, Boden, Wasser, Klima/Luft und 
Landschaftsbild ist von positiven Wirkungen auszugehen.  

Die Entwicklung des Parks ist stadtentwicklungspolitisches Ziel seit den 1990er Jahren. Im 
Rahmen der Planung erfolgt eine Reduktion der Randbebauung am Gleisdreieck. Zur In-
tegration naturschutzfachlicher Belange in die Parkplanung erfolgte eine ökologische Bera-
tung. Es wurden Hinweise zum naturschonenden Umgang mit dem Bestand sowie Vor-
schläge zur Entwicklung des Gehölzbestandes und der Rasen- und Wiesenflächen gege-
ben.  

Im Rahmen der Umweltprüfung für diesen Bebauungsplan wurde festgestellt, dass dessen 
Durchführung keine erheblichen Umweltauswirkungen nach sich ziehen wird. Dementspre-
chend ist es nicht erforderlich, Maßnahmen zur Überwachung zu planen. 
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III  Planinhalt und Abwägung 

1 Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 

Der Bebauungsplan VI-140a gewährleistet eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
und trägt dazu bei, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen und zu entwickeln und den Klimaschutz bzw. die Klimaanpassung 
im Rahmen der Stadtentwicklung zu fördern. 

Durch die Festsetzung von Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ 
und „öffentliche Parkanlage und Spielplätze“ werden Ausgleichsflächen in großem Umfang 
planungsrechtlich gesichert. Diese Flächen dienen dem Ausgleich von Eingriffen in Natur 
und Landschaft, die durch Bebauungspläne für den Potsdamer/Leipziger Platz und einzel-
ne an den Park angrenzende Baufelder (sogenannte Eingriffsbebauungspläne) sowie durch 
einzelne Planfeststellungsabschnitte der Fernbahnverbindung Hannover-Berlin vorbereitet 
wurden. Durch Zuordnungsfestsetzung auf der Grundlage von § 9 Abs. 1a BauGB werden 
bauplanungsrechtlich erforderliche Ausgleichsflächen den Eingriffsbebauungsplänen zuge-
ordnet.  

Durch Festsetzung der Flächen für die oben genannte Sammelausgleichsmaße als öffentli-
che Parkanlage wird der „Park am Gleisdreieck“ auch langfristig als wichtiger Baustein ei-
nes übergeordneten Freiraumverbunds mit bedeutender stadtklimatischer und ökologischer 
Funktion und mit besonderer Bedeutung als wohn- und siedlungsnaher Freizeit- und Erho-
lungsraum planungsrechtlich gesichert. Für eine Teilfläche, die Museumsbahn, setzt der 
Bebauungsplan zudem eine Ausgleichsmaßnahme auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB fest.  

Darüber hinaus sichert der Bebauungsplan die vorhandene Kleingartenanlage „Potsdamer 
Güterbahnhof“ im Südwesten des Plangebietes durch Festsetzung als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „private Dauerkleingärten.  

Der Bebauungsplan VI-140a umfasst neben dem „Park am Gleisdreieck“ und der Kleingar-
tenanlage auch planfestgestellte/gewidmete Bahnflächen und Denkmalbereiche, die nach-
richtlich übernommen werden. Angrenzende Straßenverkehrsflächen (mit Ausnahme der 
Dennewitz-, Flottwell- und Yorckstraße) werden bis zu deren Mitte als öffentliche Straßen-
verkehrsfläche festgesetzt. 

Zum Bebauungsplan wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt 
und in einem Umweltbericht bewertet. Dieser ist Kapitel II  zu entnehmen. 

Flächenbilanz

Grünfläche 252.726 m²

davon öffentliche Grünfläche 224.278 m²
davon Parkanlage 2.902 m²
davon Parkanlage und Spielplätze 185.033 m²
davon naturnahe Parkanlage 36.343 m²

davon private Grünfläche         Dauerkleingärten 28.448 m²

Fläche für Bahnanlagen 117.469 m²

Straßenverkehrsfläche davon  öffentlich 7.817 m²

Fläche für Zuordnungen gem. § 9 Abs. 1a BauGB (Ausgleichsfläche) 173.139 m²

davon öffentliche Parkanlage 167.683 m²

davon Bahnanlage 5.456 m²

Gesamtfläche des Geltungsbereichs 378.012 m²

 

2 Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans können aus dem Flächennutzungsplan (FNP), in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), der zuletzt am 11. 
Dezember 2018 (ABl. 2019 S. 8) geändert worden ist, entwickelt werden: 
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Der FNP enthält für den überwiegenden Bereich des Geltungsbereichs die Darstellung ei-
ner Grünfläche mit Lagesymbol „Parkanlage“, im Bereich des ehemaligen Potsdamer Gü-
terbahnhofs (Westpark) auch mit Lagesymbol „Sport“.  

Der Bebauungsplan VI-140a setzt den überwiegenden Bereich der im FNP dargestellten 
Grünfläche als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“, „öffentliche 
Parkanlage und Spielplätze“ bzw. „öffentliche naturnahe Parkanlage“ fest. Die vorhandene 
Kleingartenanlage wird als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „private Dauerkleingärten 
planungsrechtlich gesichert. Das Lagesymbol „Parkanlage“ definiert die überwiegende 
Zweckbestimmung der im FNP dargestellten Grünfläche. Dieser wird durch die Festsetzung 
umfangreicher Flächen als Parkanlage Rechnung getragen. Da die Festsetzung der Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung „private Dauerkleingärten“ nur für eine im Verhältnis zur 
festgesetzten Parkanlage untergeordnete Fläche erfolgt, ist diese gleichfalls aus dem FNP 
entwickelbar.  

Gemäß Entwicklungsgrundsatz Nr. 7 können aus der Darstellung Grünfläche mit Lagesym-
bol „Sport“ unter bestimmten Voraussetzungen mit dieser Zweckbestimmung im Einklang 
stehende bauliche Anlagen (ungedeckte Sportanlagen) im Bebauungsplan festgesetzt wer-
den. Das im FNP enthaltene Lagesymbol gibt dabei nicht den konkreten Standort einer sol-
chen Sportanlage vor. Die ursprünglich für den Bereich der Kleingärten vorgesehene 
Sportanlage wurde in das angrenzende Baufeld „Yorckdreieck“ verlagert und wird durch 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan VI-140fa VE planungsrechtlich gesichert. Aus 
diesem Grund besteht kein Erfordernis, eine Fläche für eine ungedeckte Sportanlage im 
Bebauungsplan VI-140a zu sichern.  

Im FNP werden vorhandene Bahnanlagen des Fern- und Regionalbahnverkehrs als Bahn-
fläche und vorhandene S- und U-Bahnlinien ober- bzw. unterirdisch verlaufend dargestellt: 
Dies sind die durch das Gleisdreieck verlaufenden Trassen der S-Bahnlinien S1 und S2 
sowie der U-Bahnlinien U1, U2 und U7 und deren Bahnhöfe. Des Weiteren beinhaltet der 
FNP die geplante Streckenführung mit Bahnhof der S-Bahnlinie S21.  

Die vorhandenen Bahnanlagen des Fern- und Regionalbahnverkehrs bzw. die S- und U-
Bahnlinien, die im FNP dargestellt sind, werden im Bebauungsplan als planfestgestellte 
Bahnanlage nachrichtlich übernommen.  

Für die Fläche des Technischen Museums enthält der FNP die Darstellung als Gemeinbe-
darfsfläche „Kultur“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ragt in diese Gemeinbe-
darfsfläche hinein und setzt an dieser Stelle Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentli-
che Parkanlage und Spielplätze“ fest. Da Funktion und Wertigkeit der Gemeinbedarfsfläche 
gewahrt bleiben und die entsprechenden Bereiche weniger als 3 ha umfassen, ist die Fest-
setzung aus dem FNP gemäß Entwicklungsgrundsatz Nr. 1 möglich.  

Im FNP wird darüber hinaus der Bereich des Ostparks westlich der Trasse der U7 als Flä-
che, die mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sein kann, gekennzeichnet. Diese Kenn-
zeichnung weist auf besondere Belange hin, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften zu 
beachten sind. Diese wurden bereits bei der Anlage des Parks berücksichtigt.  

Die Festsetzungen sind somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelbar. Dem Entwick-
lungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB wird damit entsprochen. 

3 Begründung der Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen und sonstigen Nutzung 

3.1.1 Grünfläche 

Der Bebauungsplan VI-140a setzt insgesamt 22,4 ha als Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „öffentliche Parkanlage“ fest. Dem unterschiedlichen Charakter einzelner Teilberei-
che des Parks folgend wird diese Zweckbestimmung ergänzt und konkretisiert.  

3.1.1.1 Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ und „öf-
fentliche Parkanlage und Spielplätze“ 

Bei einem Großteil des Parks handelt es sich um Ausgleichsflächen, die durch den Bebau-
ungsplan VI-140a gesichert werden sollen. Diese werden überwiegend als Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage und Spielplätze“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 
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BauGB festgesetzt. Für einzelne kleinere Grünflächen an Verkehrstrassen erfolgt die Fest-
setzung als „öffentliche Parkanlage“. Insgesamt wird eine Fläche von 18,8 ha als Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ bzw. „öffentliche Parkanlage und 
Spielplätze“ festgesetzt. 

Parkanlagen sind im Wesentlichen begrünte Flächen, die nach gartenbaulichen, ökologi-
schen und/oder ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet sind. Wege, Plätze, Brunnen, Sitz-
bänke usw. dienen der Nutzung und sind in der Parkanlage zulässig. Spielplätze umfassen 
neben Kinderspielplätzen auch andere Anlagen für Freizeit-, Spiel- und Bewegungsaktivitä-
ten. Die in die Parkanlage integrierten Anlagen für Spiel und Bewegung, wie z.B. Boule, 
Kletterwand, Skaterpool und multifunktionale Kleinfelder, sind nutzungsbezogen und ent-
sprechen der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage und Spielplätze“. Sie sind dort 
grundsätzlich zulässig. Gleiches gilt für die vorhandenen Kioske und Serviceeinrichtungen 
(Toilettenanlagen), die ebenfalls der Parknutzung dienen.  

Zur funktionalen Verbindung der Parkanlagen „Park am Gleisdreieck“ und „Tilla-Durieux-
Park“ ist eine Fußgängerbrücke über den Landwehrkanal in Planung. Bei dieser Brücke 
handelt es sich zum einen um eine Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in Natur und Land-
schaft, die in den Geltungsbereichen der Bebauungspläne für den Potsdamer 
Platz/Leipziger Platz vorbereitet wurden. Zum anderen ist die Brücke auch ausgleichende 
Maßnahme für die hohe städtebauliche Dichte, die durch diese Bebauungspläne festge-
setzt wurde. Ein entsprechendes Brückenbauwerk für Fuß- und ggf. auch Radverkehr, ein-
schließlich der erforderlichen Zugänge/Rampen, ist ebenfalls innerhalb der als öffentliche 
Parkanlage festgesetzten Flächen grundsätzlich zulässig.  

Wie bereits dargelegt, ist die festgesetzte Parkanlage größtenteils zugleich Sammelaus-
gleichsfläche für Eingriffe in Natur und Landschaft, die außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Bebauungsplans vorbereitet wurden und bereits erfolgt sind (näher dazu Kap. III 
3.2). Neben der Kompensation des „Eingriffs“ im naturschutzrechtlichen Sinne stellt die 
Parkanlage auf dem Gleisdreieck auch die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung von 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne des § 17 Abs. 2 BauNVO durch die 
planermöglichten hohen Nutzungsmaße in den Baugebieten am Rand des Gleisdreiecks 
und am Potsdamer/Leipziger Platz dar. Der Park ist auch in diesem Sinne eine Kompensa-
tionsmaßnahme, die aufgrund des räumlichen und funktionalen Zusammenhangs und der 
Größe und Lage des Geländes den nachteiligen Effekten der Verdichtung – insbesondere 
im Hinblick auf die klimatische Belastung der bestehenden Altbaugebiete südlich des 
Landwehrkanals – entgegenwirkt.   

Durch die Festsetzung als Parkanlage werden die im Geltungsbereich gelegenen Aus-
gleichsflächen mit ihren vielfältigen Funktionen langfristig gesichert. Sie sind Lebensraum 
für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und haben aufgrund der hohen Verdunstungsleis-
tung der Vegetation positive Effekte auf das Stadtklima. Auch für das lokale Klima ist das 
Areal von Bedeutung. Bodennahe Kaltluftströme sorgen für Luftaustausch und tragen zur 
Reduzierung der sommerlichen Wärmebelastung in der angrenzenden Bebauung bei. Die 
Parkanlage ist zugleich Naherholungsgebiet für die Bewohner und Beschäftigten der be-
nachbarten Quartiere und des Potsdamer/Leipziger Platzes. Mit ihren vielfältigen und gene-
rationsübergreifenden Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten trägt sie zur Wahrung gesun-
der Wohn- und Arbeitsverhältnisse bei und den Belangen von Sport, Freizeit und Erholung 
Rechnung. Neben den oben genannten Spiel- und Bewegungsflächen stehen der Öffent-
lichkeit für Freizeitaktivitäten zudem großflächige Wiesenflächen und ein gut ausgebautes 
Wegenetz, das z.B. für Inline-Skating, Nordic-Walking und Jogging genutzt werden kann, 
zur Verfügung. Liegewiesen und Ruhebereiche unterstützen die erholungsbezogene Frei-
raumnutzung. Für kleine und große Kinder wurden mehrere Spielplätze angelegt. 

Durch die Herstellung der Parkanlage als öffentliche Grünfläche konnten Bedarfe der an-
grenzenden Bezirke an wohnungs- und siedlungsnahem Grün verringert werden. Eine im 
Rahmen der Umweltprüfung erstellte Versorgungsanalyse zeigt für den seitens der zustän-
digen Senatsverwaltung gebildeten Einzugsbereich, dass alle angrenzenden Quartiere eine 
gute Versorgung mit wohnungsnahen Grünflächen (6m²/EW) aufweisen. Vor der Parkum-
setzung waren die an das Plangebiet angrenzenden Quartiere und in besonderem Maße 
die in Schöneberg gelegenen erheblich unterversorgt. Die Freiflächenversorgung der an-
grenzenden Bezirke wurde somit erheblich verbessert und unterstreicht die besondere Be-
deutung des Parks als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung.  
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Die Festsetzung des „Parks am Gleisdreieck“ als öffentliche Parkanlage entspricht gesamt-
städtischen Entwicklungszielen. Im übergeordneten Berliner Freiraumverbund bildet der 
Park einen wichtigen Bestandteil und verbindet den Großen Tiergarten, den Henriette-
Hertz-Park und den Tilla-Durieux-Park im Norden mit dem angrenzenden Flaschenhals und 
dem Schöneberger Südgelände.  

Überplanung von planfestgestellten Flächen 

In die als Parkanlage festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind räumliche Teilbereiche 
einbezogen, die durch eisenbahnrechtlich gewidmete bzw. planfestgestellte Bahnanlagen 
in Hoch- und Tieflage gequert werden. Dies sind Flächen oberhalb des Fernbahntunnels 
(im Norden des Westparks) und oberhalb der U-Bahnlinie 7 (im Ostpark) sowie Flächen un-
terhalb der Hochbahnviadukte der U-Bahnlinien 1 und 2. Die Festsetzung dieser Teilberei-
che als öffentliche Parkanlage ist möglich, da Nutzungskonflikte oder Einschränkungen für 
die durch Fachplanungsrecht gesicherten Anlagen oder Flächen hierdurch nicht entstehen. 
Die Umgebung bahntechnischer Anlagen sowie die Flächen über oder unter ihnen sind 
durch die kommunale Bauleitplanung überplanbar, wenn diese der inhaltlich bestehenden 
Zweckbestimmung als Bahnanlage nicht zuwider läuft, die Sicherheit und Funktionsfähig-
keit der Anlagen gesichert ist und die Zugänglichkeit der Anlagen zu Wartungs- und sonsti-
gen Arbeiten an den Anlagen durch die städtebauliche Nutzung nicht eingeschränkt wird. 
Die Flächen oberhalb des Fernbahntunnels wurden zudem im Plan zur Freistellung von 
Flächen von Bahnbetriebszwecken vom 02.04.2008, der das Ergebnis der Entbehrlich-
keitsprüfung und die Grundlage für das nachfolgende Entwidmungsverfahren darstellt, als 
bahnbetriebsnotwendige aber überplanbare Fläche dargestellt (s. Kap. I. 3.9). Bei der Be-
grünung der unterirdischen Bahnanlagen ist Anlage 5.1 der Präsidialverfügung zu entwid-
mungsrechtlichen Fragestellungen vom 01.09.2003 („Umgang mit gewidmeten Bahnflä-
chen“), herausgegeben vom Eisenbahnbundesamt, zu berücksichtigen. 

Zwei Teilflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans VI-140a wurden mit den 
Planänderungsgenehmigungen der landschaftspflegerischen Begleitpläne für die Planfest-
stellungsabschnitte 1A-1E der Schnellbahnverbindung Hannover-Berlin (PFA 1A-1C vom 
15.08.2008, PFA 1D vom 17.07.2008, PFA 1E vom 21.07.2008) als Ersatzmaßnahme fest-
gestellt. Hierbei handelt es sich um den so genannten Schwechtenpark im nordöstlichen 
Bereich des Ostparks sowie um eine Fläche im Westpark zwischen Lützow- und Pohlstra-
ße. Der Ausgleich sollte durch Baumpflanzungen, Strauchpflanzungen sowie Ansaaten mit 
krautiger Vegetation erbracht werden. Die Festsetzung von Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „öffentliche Parkanlage und Spielplätze“ ist mit diesen Maßnahmen vereinbar.  

Überplanung privater Flächen 

Eigentümerin der als öffentliche Grünfläche festgesetzten Flächen ist, bis auf das Flurstück 
3428 im Norden des Yorckdreiecks, das Land Berlin. Das Flurstück 3428 befindet sich in 
privatem Eigentum. Es dient als südlicher Zugang zum Westpark bzw. zur Kleingartenanla-
ge „Potsdamer Güterbahnhof“ und ist als öffentliche Grün- und Erholungsanlage mit der 
Zweckbestimmung „naturnahe Freifläche mit Spiel- und Bewegungsflächen" gewidmet 
(Amtsblatt Nr. 58 v. 30.12.2009, S. 2867). Auch nach Realisierung der Bahnlinie S21 soll 
die fußläufige Erschließung des Westparks und der Kleingartenanlage über dieses Flur-
stück führen. Aus diesen Gründen wird der Teil des Flurstücks 3428, der nicht eisenbahn-
rechtlich gewidmet ist und als Bahnanlage nachrichtlich übernommen wird, als öffentliche 
Parkanlage festgesetzt. Sind im Bebauungsplan private Flächen als öffentliche Grünfläche 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 festgesetzt, kann die Eigentümerin gemäß § 40 Abs. 2 BauGB ab 
Festsetzung des Bebauungsplans die Übernahme der Flächen verlangen (s. Kap. IV 2). 

Öffentliche Zugänglichkeit  

Für den Charakter einer Grünfläche als öffentliche Grünfläche ist maßgeblich, ob diese tat-
sächlich als der Allgemeinheit zugängliche Grünfläche gestaltet und genutzt wird. Dies ist 
insbesondere dann gewährleistet, wenn die öffentliche Grünfläche an eine öffentliche Ver-
kehrsfläche grenzt. Im Bebauungsplan VI-140a werden jedoch drei Flächen als öffentliche 
Grünfläche festgesetzt, die nicht unmittelbar an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegen. 
Dies ist zum einen die öffentliche Grünfläche, die an das private Baugrundstück mit Bau-
markt im „Yorckdreieck“ grenzt und an den übrigen Seiten von Bahnanlagen umfasst wird 
(Flurstück 3428). Zum anderen ist hiervon eine schmale öffentliche Grünfläche betroffen, 
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die zwischen dem privaten Grundstück mit Parkhaus (am Schöneberger Ufer) und plan-
festgestellter Fläche (im Bebauungsplan als Notzuwegung gekennzeichnet) liegt (Flurstü-
cke 3362 und 3363). Eine weitere öffentliche Grünfläche, die nicht an eine öffentliche Ver-
kehrsfläche grenzt, liegt im östlichen Parkteil, zwischen Museumsbahn und Geltungsbe-
reichsgrenze/Grundstücksgrenze des Deutschen Technikmuseums.  

Bei den betroffenen Flächen wird die öffentliche Zugänglichkeit auf andere Weise sicherge-
stellt:  

Die öffentliche Grünfläche in der Spitze des „Yorckdreiecks“ gehört zum Parkeingang, der 
von der Yorckstraße über die Stellplatzanlage östlich des Baumarktes führt. Über diese 
Grünfläche führt eine Wegeverbindung östlich entlang der Beachvolleyballanlage und über 
die gewidmeten Bahnflächen in den Westpark. Die öffentliche Zugänglichkeit der Grünflä-
che wurde durch die Eintragung einer Baulast auf dem angrenzenden Baugrundstück öf-
fentlich-rechtlich gesichert. Hierzu hat sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan VI-140fa VE verpflichtet. Die erforderlichen Flä-
chen werden überdies durch den in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan VI-140fa VE planungsrechtlich gesichert.  

Die öffentliche Zugänglichkeit für die an das Parkhaus angrenzende öffentliche Grünfläche 
wird über die Notzuwegung der Deutsche Bahn AG gewährleistet. Dies ist durch eine Nut-
zungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und der Eigentümerin der gewidmeten Flä-
che geregelt. 

Auch für die Fläche im Ostpark kann die öffentliche Zugänglichkeit sichergestellt werden. 
Die „Museumsbahn“ ist Eigentum des Landes Berlin und wurde in Abstimmung mit der zu-
ständigen Senatsverwaltung in die Parkanlage integriert (s. Kap. III 3.3).  

Erschließungsbeitragspflicht 

Als öffentliche Parkanlage festgesetzte Flächen können erschließungsbeitragspflichtige 
Parkflächen bzw. Grünanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB darstellen. Dieser 
Fall ist dann gegeben, wenn die Flächen zur Erschließung von Baugebieten notwendig 
sind. Wenn der festgesetzten Parkanlage jedoch vorrangig andere Funktionen zugewiesen 
werden und diese z.B. als Ausgleichsfläche für Eingriffe in Natur und Landschaft fungiert, 
handelt es sich nicht um eine erschließungsbeitragspflichtige Anlage.  

Bei den im Bebauungsplan VI-140a als öffentliche Parkanlage festgesetzten Flächen han-
delt es sich, wie oben bereits dargelegt, überwiegend um Ausgleichsflächen. Dies gilt so-
wohl für die Ausgleichsflächen für Eingriffe im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB, die durch Zu-
ordnungsfestsetzung den Eingriffsbebauungsplänen zugeordnet sind (s. Kap. III 3.2), als 
auch für Eingriffe im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes bzw. für Eingriffe der Planfest-
stellungsabschnitte 1A-1F der Schnellbahnverbindung Hannover-Berlin. Die Ausgleichs-
funktion ist dabei vorrangig, so dass diese Flächen keine Anlagen im Sinne des § 127 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB sind.  

Auch bei dem als öffentliche Parkanlage festgesetzten Teil des oben genannten Flurstücks 
3428 im Norden des Yorckdreiecks, der anders als die übrigen Flächen nicht dem Aus-
gleich von Eingriffen in Natur und Landschaft dient, handelt es sich nicht um eine erschlie-
ßungsbeitragspflichtige Parkanlage. Aufgrund der geringen Größe und der Lage zwischen 
Bahntrassen und Baumarkt kommt der Fläche keine Erschließungsfunktion im Sinne des 
§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB zu.  

3.1.1.2 Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche naturnahe Parkanlage“ 

Das „Wäldchen“ im östlichen Parkteil wird als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öf-
fentliche naturnahe Parkanlage“ festgesetzt. Die Fläche umfasst ca. 3,6 ha. 

Mit der Festsetzung einer öffentlichen naturnahen Parkanlage werden die vorhandenen na-
turnahen und großflächigen Gehölzbestände mit den vor- und eingelagerten Stauden- und 
Grasfluren (mit Trockenrasenbiotopen) sowie die artenreichen Wald- und Gehölzbestände 
mit der Stein-Weichsel gesichert. Diese sind für Pflanzen und Tiere, das Landschaftsbild 
und die landschaftsbezogene Erholung von besonderer Bedeutung. Der großflächige Ge-
hölzbestand setzt sich aus Birken-Stadtwald, Robinien-Stadtwald und Zitterpappel-
Stadtwald zusammen. Aus Sicht des Artenschutzes sind außerdem die kleinräumig wech-
selnden Vegetationsmosaike von Bedeutung. Neben Bereichen mit verschiedenen Vor-
waldtypen, Laubgebüschen, Trockenrasen, Wiesen und Staudenfluren finden sich auch 
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vegetationsfreie bzw. vegetationsarme Flächen. Auf etwas größeren Arealen haben sich 
ruderale Halbtrockenrasen und ruderale Rispengrasfluren angesiedelt.  

Die Fläche des „Wäldchens“ wurde der Öffentlichkeit durch ein grobmaschiges Wegenetz 
zugänglich gemacht und ist durch dieses in die restliche Parkanlage eingebunden. Dadurch 
wird dieser Landschaftsteil als Ort der naturnahen Erholung erlebbar. Ein Bereich ist einge-
zäunt, um eine ungestörte Entwicklung zu ermöglichen. Die Anlage von Wegen ist möglich, 
ohne dass es einer ausdrücklichen Festsetzung bedarf. 

Das „Wäldchen“ ist Teil des als öffentliche Grün- und Erholungsanlage gewidmeten Ost-
parks. Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 2 LWaldG gelten mit Bäumen bestockte Flächen in gewidme-
ten öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen nicht als Wald nach Landeswaldgesetz, so 
dass durch die Festsetzung als öffentliche naturnahe Parkanlage keine Waldumwandlung 
vorbereitet wird.  

Das als öffentliche naturnahe Parkanlage festgesetzte „Wäldchen“ steht in engem Zusam-
menhang mit der Sammelausgleichsmaßnahme im Gleisdreieck, durch die u.a. vorhaben- 
und planungsbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft am Potsdamer und Leipziger Platz 
kompensiert werden (s. Kap. III 3.2). Das im Zuge der Planungen für den Potsdamer und 
Leipziger Platz erstellte Eingriffsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass durch Herstellung 
eines Parks auf dem Gleisdreieck mit einer Gesamtgröße von 19,3 ha und – unter Einbe-
ziehung des unter Schutz stehenden „Wäldchens“ – rund 40% des Eingriffs kompensierbar 
sind. 

Das als öffentliche naturnahe Parkanlage festgesetzte Wäldchen ist keine erschließungs-
beitragspflichtige Anlage im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB, da es sich hierbei nicht 
um eine erstmalig hergestellte Parkanlage handelt. Vielmehr haben sich die artenreichen 
Gehölzstrukturen aufgrund des jahrzehntelangen Brachliegens der Flächen sukzessive 
entwickelt.   

3.1.1.3 Grünfläche mit der Zweckbestimmung „private Dauerkleingärten“ 

Die Kleingartenanlage „Potsdamer Güterbahnhof“ im Südwesten des Bebauungsplangebie-
tes soll planungsrechtlich gesichert werden. Diese ist durch das Hochbahnviadukt der U-
Bahnlinie 2 in zwei Teilbereiche gegliedert. Der nördliche Bereich wurde in Kooperation mit 
den ansässigen Kleingärtnern im Sinne des Leitbilds „Gärten im Garten“ in die Parkanlage 
integriert. Dieser Teil der Kleingartenanlage kann von der Öffentlichkeit durchquert werden 
(s. Kap. II 3.4). Zudem ist der neu entstandene Marktplatz für die Öffentlichkeit zugänglich 
und verbindendes Element zwischen dem Park, dem für Kinder erlebbaren „Naturraum“ 
und den Kleingartenparzellen. Der Charakter des südlichen Teils der Kleingartenanlage 
entspricht dem einer Kleingartenanlage, wie sie in Berlin an vielen Stellen anzutreffen ist.   

Die vorhandene Kleingartenanlage wird als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „private 
Dauerkleingärten“ festgesetzt. Zu beachten ist, dass die südlichste Parzelle der Anlage 
teilweise auf eisenbahnrechtlich gewidmeter Fläche liegt. Dieser Teil kann deshalb nicht 
durch Festsetzung einer privaten Grünfläche/Dauerkleingärten überlagert werden. Dauer-
kleingärten sind die in § 1 Bundeskleingartengesetz (BKleingG) bestimmten Kleingärten. 
Dies sind Gärten, die den Nutzern zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbe-
sondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Erho-
lung dienen. Zudem müssen sie in einer Anlage liegen, in der mehrere Einzelgärten mit 
gemeinschaftlichen Einrichtungen (z.B. Wege) zusammengefasst sind. 

Für diese gelten die Regelungen des Bundeskleingartengesetzes, die insbesondere Vor-
gaben hinsichtlich der zulässigen Größe von Gartenlauben beinhalten. So sind nach § 3 
Abs. 2 BKleingG nur Lauben in einfacher Ausführung mit höchstens 24 m² Grundfläche 
einschließlich überdachtem Freisitz zulässig. Ergänzende oder abweichende Festsetzun-
gen im Bebauungsplan sind nicht erforderlich. 

Der Entwurf des Bebauungsplans VI-140 sieht im Bereich der Kleingartenanlage die Fest-
setzung von öffentlicher Parkanlage und Sportplätzen vor. Von dieser Planung wurde, 
nachdem der benötigte Sportplatz auf das Dach des Baumarktes im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans VI-140fa VE verlagert werden konnte, zugunsten 
des Erhalts der Kleingartenanlage Abstand genommen.  
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3.1.1.4 Würdigung der immissionsschutzrechtlichen Situation 

Auf die Grünflächen einwirkende Immissionen 

Verkehrslärmimmissionen 

Das Plangebiet ist im Bestand stark durch Schienen- und Straßenverkehrslärm belastet. 
Die Hauptlärmquellen im nördlichen Teil des Westparks sind die oberirdisch verlaufenden 
U-Bahnlinien U1 und U2 mit dem U-Bahnhof Gleisdreieck, in dem sich die beiden Linien 
kreuzen. Im südlichen Bereich dominiert der Schienenverkehrslärm der Fernbahntrasse der 
Strecke Hauptbahnhof – Bahnhof Südkreuz, die südlich des Fernbahntunnels oberirdisch 
verläuft, sowie der S-Bahnlinien S1 und S2/S25. Auf die Randbereiche des Parks wirken 
darüber hinaus die Verkehrslärmimmissionen der stark befahrenen übergeordneten Stra-
ßen Schöneberger Ufer, Tempelhofer Ufer und Hallesches Ufer im Norden, der Möckern-
straße im Osten sowie der Yorckstraße im Süden ein.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt, um die Verkehrslärmimmissionen, die auf die Besucher und Nutzer der Park-
anlage und der Dauerkleingärten einwirken, zu ermitteln und in der Abwägung berücksich-
tigen zu können (ALB, 2018). 

Der Bebauungsplan VI-140a hat keine Auswirkungen hinsichtlich möglicher Verkehrsschal-
limmissionen auf die Umgebung außerhalb des Plangebiets, da aufgrund des Planungs-
ziels keine baulichen Veränderungen stattfinden und sich keine signifikanten Einflüsse auf 
die Straßen- und Schienenverkehrsmengen ergeben. Somit können die sonst in schall-
technischen Untersuchungen zu Bebauungsplänen üblichen Betrachtungen zum "Vorher- 
und Nachher-Zustand" entfallen. Die Verkehrslärmuntersuchung beschränkt sich daher auf 
die Darstellung verschiedener Prognosefälle. Dabei werden Planvorhaben in der Nachbar-
schaft, die durch den Bebauungsplan VI-140a zwar nicht berührt werden, sich jedoch auf 
die Geräuschimmissionssituation im Park am Gleisdreieck auswirken, berücksichtigt. In der 
schalltechnischen Untersuchung werden folgende Untersuchungsfälle betrachtet: 

"Prognosefall 1" – ohne S 21 und ohne Bebauungsplanentwurf VI-140ca (jetzt VI-140caa 
und VI-140cab/Bauvorhaben „Urbane Mitte “) 

- Vollständige Realisierung der durch die benachbarten Bebauungspläne ermöglich-
ten Bauvorhaben (außer Bauvorhaben „Urbane Mitte Ber-
lin“/Bebauungsplanentwurf VI-140ca) 

- Kfz-Verkehrszahlen des "Analyse-Nullfalls" (Bestandserhebung) zum Bebauungs-
planverfahren VI-140ca gemäß Verkehrsuntersuchung 

- Kfz-Verkehrszahlen des "Prognoseplanfalls" zum Bebauungsplan VI-140e VE ge-
mäß Verkehrsuntersuchung  

- Kfz-Verkehrszahlen des "Prognose-Mit-Falls" (Prognoseplanfall) zum Bebauungs-
plan 7-66 VE gemäß Verkehrsuntersuchung  

- Schienenverkehrszahlen Prognose 2025 für die Fernbahngleise und die U-Bahn-
Viadukte 

"Prognosefall 2" – ohne S 21 und mit Bebauungsplanentwurf VI-140ca (jetzt VI-140caa und 
VI-140cab/Bauvorhaben „Urbane Mitte Berlin“) 

- Vollständige Realisierung der durch die benachbarten Bebauungspläne ermöglich-
ten Bauvorhaben einschließlich dem Bauvorhaben „Urbane Mitte Ber-
lin“/Bebauungsplanentwurf VI-140ca  

- Kfz-Verkehrszahlen des "Analyse-Planfalls" (Prognosefall) zum Bebauungsplanver-
fahren VI-140ca gemäß Verkehrsuntersuchung 

- Übrige Kfz-Verkehrszahlen wie im Prognosefall 1 

- Schienenverkehrszahlen Prognose 2025 für die Fernbahngleise und die U-Bahn-
Viadukte 
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"Prognosefall 3" mit S 21 und mit Bebauungsplanentwurf VI-140ca (jetzt VI-140caa und VI-
140cab/Bauvorhaben „Urbane Mitte Berlin“) 

- Vollständige Realisierung der durch die benachbarten Bebauungspläne ermöglich-
ten Bauvorhaben einschließlich dem Bauvorhaben „Urbane Mitte Ber-
lin“/Bebauungsplanentwurf VI-140ca 

- Kfz-Verkehrszahlen des "Analyse-Planfalls" (Prognosefall) zum Bebauungsplanver-
fahren VI-140ca gemäß Verkehrsuntersuchung 

- Übrige Kfz-Verkehrszahlen wie im Prognosefall 1 

- Schienenverkehrszahlen Prognose 2025 für die Fernbahngleise und die U-Bahn-
Viadukte 

- Bau der Trassen für die S 21 und eines offenen Bahnhofs in der Urbanen Mitte 

- Prognoseverkehrszahlen für die geplante S 21 

Maßgeblicher Betrachtungsfall ist der Prognosefall 1, d.h. der Beurteilung der Verkehrs-
lärmsituation im Plangebiet werden die Berechnungsergebnisse des Prognosefalls 1 zu-
grunde gelegt. Die Prognosefälle 2 und 3 dienen lediglich als zusätzliche Information. 

In der schalltechnischen Untersuchung wurden folgende Schallquellen betrachtet: 

- Schienenverkehrslärm der Hochbahnstrecken der U-Bahnlinien U 1 und U 2, der 
Nord-Süd-Fernbahnstrecke sowie der S-Bahnlinien S 1 und S 2/S 25 

- Straßenverkehrslärm der Straßen Schöneberger Ufer, Tempelhofer Ufer, Halle-
sches Ufer, Reichpietschufer, Möckernstraße und Yorckstraße 

- Die Auswirkungen der Entwicklung im angrenzenden Bebauungsplangebiet VI-
140ca "Urbane Mitte Berlin" (Prognosefall 2 und 3) und der geplanten S 21 (Prog-
nosefall 3) auf die Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet wurden gesondert un-
tersucht. 

Grundlage für die Berechnungen zum Straßenverkehrslärm sind Verkehrsuntersuchungen, 
die im Rahmen der Bebauungsplanverfahren VI-140ca (jetzt VI-140caa und VI-140cab), VI-
140e VE und 7-66 VE für Bauvorhaben in der Umgebung erstellt wurden, sowie die Stra-
ßenverkehrszählung 2014 der Verkehrslenkung Berlin (sofern keine Prognosezahlen zur 
Verfügung standen).  

Den Berechnungen zum Schienenverkehrslärm wurden die Prognosewerte 2025 gemäß 
den Angaben der Deutschen Bahn, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
und der Berliner Verkehrsbetriebe zu Grunde gelegt.  

Grundlagen der auf Basis von 3D-Simulationen im Schallausbreitungsprogramm Sound-
PLAN durchgeführten Berechnungen bildeten zudem die außerhalb des Plangebiets derzeit 
vorhandene bzw. die planungsrechtlich mögliche Bebauung sowie die gemäß Architekten-
planung/Bebauungsplanentwurf VI-140ca für die Urbane Mitte Berlin vorgesehenen Ge-
bäude. 

Die Ergebnisse der Verkehrslärmberechnungen wurden als Schallimmissionspläne doku-
mentiert. Gemäß Verkehrslärmschutzrichtlinien wurden die Berechnungen mit der für Park- 
und Kleingartenanlagen maßgeblichen Berechnungshöhe von 2 m über Grund durchge-
führt. 

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen im Rahmen der städtebaulichen Planung erfolgt 
auf der Grundlage der DIN 18005-1 in Verbindung mit dem Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 und 
den dort genannten schalltechnischen Orientierungswerten. Für Parkanlagen und Kleingar-
tenanlagen gelten die schalltechnischen Orientierungswerte von 55 dB(A) tags und 
55 dB(A) nachts. Da für Parkanlagen und Kleingartenanlagen tagsüber und nachts diesel-
ben schalltechnischen Orientierungswerte gelten und nachts geringere Verkehrslärmim-
missionen verursacht werden, ist als maßgebliche Beurteilungszeit der Tag von 6.00 bis 
22.00 Uhr zu betrachten. Ein weiterer Grund hierfür ist, dass Parkanlagen und Kleingärten 
in der Regel nachts nicht genutzt werden. 

Die rechtlich anerkannten „Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung“ von 70 dB(A) tags 
und 60 dB(A) nachts beziehen sich auf das Wohnen und sind nicht für Bereiche, die nur 
dem vorübergehenden Aufenthalt dienen, anzuwenden.  

Mit dem Lärmminderungsplan Berlin 2008 wurden die von der Lärmwirkungsforschung als 
gesundheitsrelevant ermittelten Schwellenwerte von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts als 
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Zielwert beschlossen. In einem Planverfahren sind diese gemäß der Handreichung zur Be-
rücksichtigung der Umweltbelange in der räumlichen Planung/Lärmminderungsplanung 
Berlin (LK Argus 2013) in der Abwägung zu berücksichtigen.  

Der gesundheitsrelevante Schwellenwert von 65 dB(A) tags entspricht auch dem obersten 
Schwellenwert, bei dessen Überschreitung im Land Berlin – in Anlehnung an die Fluglärm-
Außenwohnbereichsentschädigungs-Verordnung (3. FlugLSV) – im Bebauungsplan Schall-
schutzmaßnahmen für die dem Wohnen unmittelbar zugeordneten Außenwohnbereiche 
festzusetzen sind.  

Hilfsweise kann zur Bestimmung der Grenze der schädlichen Umwelteinwirkung durch Ver-
kehrsgeräusche in Kleingartenanlagen der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 64 
dB(A) herangezogen werden.  

Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung 

Prognosefall 1 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass das Plangebiet durch 
Verkehrslärmimmissionen, die von den angrenzenden Straßen und den durchquerenden 
Trassen der U-Bahn, S-Bahn und Fernbahn verursacht werden, beeinträchtigt wird. Davon 
betroffen sind die Nutzer der Parkanlagen und der Kleingärten.  

Eine Unterschreitung bzw. Einhaltung des schalltechnischen Orientierungswerts (SOW) 
von 55 dB(A) tags ergibt sich auf den als öffentliche  Parkanlage  festgesetzten Flächen 
nur im nördlichen Bereich des Westparks zwischen dem „Parkhaus am Gleisdreieck“ und 
der Bebauung an der Flottwellstraße. In allen übrigen Bereichen liegt eine Überschreitung 
des oben genannten Orientierungswerts vor (vgl. Abb. 9). 

In weiten Bereichen des Ostparks, in denen sich die Parknutzer zur Erholung aufhalten, be-
tragen die ermittelten Beurteilungspegel weniger als 60 dB(A). Gleiches gilt für die über-
wiegenden Flächen mit hoher Aufenthaltsqualität des Westparks. Der schalltechnische Ori-
entierungswert für Parkanlagen von 55 dB(A) als erwünschter Zielwert wird somit in den 
genannten Bereichen um bis zu 5 dB(A) überschritten.  

Beurteilungspegel von 60-65 dB(A) wurden im Ostpark nahezu für die gesamte Fläche des 
als naturnahe öffentliche Parkanlage festgesetzten „Wäldchens“ und für den südlichen Be-
reich zwischen „Wäldchen“ und Baufeld „Möckernkiez“ ermittelt. Im Westpark weisen zwei 
der als öffentliche Parkanlage festgesetzten Bereiche Beurteilungspegel von 60-65 dB(A) 
auf. Dies sind eine Fläche zwischen Tunnelmund und dem nördlichen Teil der Kleingarten-
anlage sowie der südliche Zipfel zwischen der Vorhaltetrasse der Potsdamer Stammbahn 
und der südlichen Spitze der Kleingartenanlage.  

Auch in den Randbereichen der festgesetzten Parkanlage nahe des Schöneberger Ufers 
und des Tempelhofer Ufers, entlang der Möckernstraße und der Yorckstraße werden durch 
den Straßenverkehrslärm Beurteilungspegel von über 60 dB(A) erreicht.  
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Abb. 9: Prognosefall 1: Schallimmissionsplan tags für den Gesamtverkehrslärm in 2 m Höhe über 
Grund (in Farbe sind nur die Überschreitungen des SOW dargestellt)  

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung wird festgestellt, dass der aus der Recht-
sprechung resultierende – formal für Parkanlagen nicht geltende – „Schwellenwert der Ge-
sundheitsgefährdung“ tags von 70 dB(A) und auch der gesundheitsrelevante Schwellen-
wert der Lärmaktionsplanung Berlin von 65 dB(A) auf den als Parkanlage festgesetzten und 
der Erholung dienenden Bereichen weitgehend unterschritten werden.  

Ein besonderes Abwägungserfordernis ergibt sich jedoch für die Flächen, in denen die 
oben genannten Schwellenwerte überschritten werden. Dies sind im Ostpark die Parkflä-
chen zwischen Fernbahntrasse und „Wäldchen“ sowie entlang der Yorckstraße und der 
Möckernstraße. Im Westpark sind dies der als öffentliche Parkanlage festgesetzte Teil des 
Flurstücks 3428 zwischen Bahntrassen und Baumarkt sowie die unmittelbar an das Schö-
neberger Ufer angrenzenden Parkflächen.  

Am südwestlichen Rand des als Parkanlage festgesetzten Ostparks wird im Nahbereich 
der Fernbahntrasse innerhalb eines ca. 5 bis maximal 20 m breiten Streifens der von der 
Rechtsprechung anerkannte Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung überschritten. 
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Gleiches gilt für eine kleine als öffentliche Parkanlage festgesetzte Fläche nördlich der 
Yorckstraße, von der aus sowohl eine Treppenanlage als auch eine Rampe in den Ostpark 
führen. Innerhalb des belasteten Streifens befinden sich der Radweg "Berlin-Leipzig" sowie 
Böschungen und Begleitgrün ohne Aufenthaltsqualität. An diesen Bereich grenzt in östli-
cher Richtung ein Streifen von ca. 50 bis 60 m Breite an, der sich nach Süden zur Yorck-
straße hin aufweitet und Beurteilungspegel von 65-70 dB(A) aufweist. Der gesundheitsrele-
vante Schwellenwert von 65 dB(A) tags wird überschritten. In diesen Bereichen wurden da-
her im Rahmen der Konfliktbewältigung auf der Ebene des Vollzugs (von Norden nach Sü-
den aufgezählt) lärmunempfindliche Nutzungen wie Skateranlage, Streetballfelder und ein 
Kleinspielfeld Fußball, Schotterflächen mit Ruderalvegetation und der südliche Eingangsbe-
reich zum Park an der Yorckstraße untergebracht. Da dies aufgrund der öffentlichen Nut-
zung und Zuständigkeit im Genehmigungsverfahren regelbar ist, war eine weitere Untertei-
lung der öffentlichen Parkanlage in weitere Nutzungsarten im Bebauungsplan nicht erfor-
derlich.  

Gleiches gilt für den als öffentliche Parkanlage festgesetzten Teil des Flurstücks 3428. Die-
ser wird vor allem durch Schallimmissionen der nordöstlich verlaufenden S-Bahnlinie S 1 
belastet. Auf dieser Fläche verläuft ein Weg, der den Westpark mit den südlich der Yorck-
straße gelegenen Wohngebieten verbindet (vgl. Kap. III 3.1.1.1). Auch hier wurde bereits 
im Zuge des Genehmigungsverfahrens auf die Lärmbelastung reagiert. Die Böschungen 
beidseitig des Weges wurden so angelegt und bepflanzt, dass ein Aufenthalt nicht möglich 
ist.  

Bei den beiden von Verkehrsschallimmissionen betroffenen Flächen am Schöneberger Ufer 
mit Beurteilungspegeln von mehr als 65 dB(A) handelt es sich um zwei schmale Grünstrei-
fen im Übergang der Parkanlage zum öffentlichen Straßenraum, beidseitig des planfestge-
stellten Rettungsplatzes. Diese Flächen sind aufgrund ihrer exponierten Lage und Gestal-
tung nicht für einen Aufenthalt vorgesehen. Gleiches gilt für die Parkflächen entlang der 
Möckernstraße, die im Mittel auf einem ca. 2,50 m höheren Niveau als die Möckernstraße 
liegen. Hier folgen auf eine Stützmauer ein schmaler abschüssiger Grünstreifen und ein 
breiter Weg. Hohe Verkehrslärmimmissionen bis ca. 68 dB(A) treten auf dem Weg und dem 
Grünstreifen auf, die beide nicht für einen Aufenthalt vorgesehen sind.  

Im Ergebnis der Verkehrslärmberechnungen wird auf der gesamten Fläche der als private 
Dauerkleingärten  festgesetzten Kleingartenanlage tagsüber der schalltechnische Orientie-
rungswert für Kleingartenanlagen von 55 dB(A) überschritten. In dem Teilbereich nördlich 
des Hochbahnviadukts der U-Bahnlinie U2 variieren die Beurteilungspegel von ca. 57-
59 dB(A). Im südlichen Teilbereich reicht die Spanne von 58 dB(A) bis zu 67 dB(A) an der 
südlichen Spitze. Wie orientierende Schallpegelmessungen im Rahmen der schalltechni-
schen Untersuchung im Bestand gezeigt haben, liegt die tatsächliche Verkehrslärmsituation 
deutlich unterhalb des rechnerisch ermittelten Pegels. Durch die Messung an der südlichs-
ten Kleingartenparzelle, die bereits auf planfestgestellter Fläche liegt, wurde lediglich ein 
Mittelungspegel von LAeq = 63 dB(A) bestimmt. Dies wird im Gutachten damit begründet, 
dass die tatsächliche Geschwindigkeit der S-Bahnzüge in diesem Streckenabschnitt erheb-
lich geringer ausfällt als nach der maßgeblichen Berechnungsvorschrift Schall 03 rechne-
risch anzusetzen ist. Daraus ist abzuleiten, dass auch die tatsächlich vorherrschenden 
Schallpegel innerhalb der als private Dauerkleingärten festgesetzten Fläche geringer sind. 
Gutachterlich wird bestätigt, dass in den Kleingärten ein Beurteilungspegel von 65 dB(A) 
nicht überschritten wird. Auch der hilfsweise aus der Verkehrslärmschutzrichtlinie abgeleite-
te Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) für Kleingartenanlagen wird nicht erreicht. 

Prognosefall 2 

Das Vorhaben „Urbane Mitte Berlin" sieht die Errichtung von 7 Hochhäusern vor und beein-
flusst örtlich in unterschiedlichem Maße die Verkehrslärmimmissionen im Park am Gleis-
dreieck. Das durch das Vorhaben induzierte Kfz-Verkehrsaufkommen ist dabei im Vergleich 
zu Pegeländerungen, die durch Abschirmung oder Reflexion an den geplanten Baukörpern  
entstehen, nur von untergeordneter Bedeutung. 

Im Vergleich zum Prognosefall 1 nehmen im nördlichen Teil des Westparks die Flächen mit 
Unterschreitung des schalltechnischen Orientierungswertes von 55 dB(A) geringfügig zu. 
Grundsätzlich wird sich durch die Baukörper des Bauvorhabens eine leichte Verringerung 
der Verkehrslärmimmissionen im Park ergeben, die auf die Abschirmung insbesondere des 
Schienenverkehrslärms der U-Bahnviadukte und des U-Bahnhofs Gleisdreieck zurückzu-
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führen ist. Eine Erhöhung der Beurteilungspegel durch zusätzliche Reflexionen ist nicht 
festzustellen. 

Prognosefall 3 

Sofern es zur Realisierung der geplanten S-Bahnlinie S 21 kommt, wird der Schienenver-
kehrslärm insbesondere im Westpark erheblich zunehmen. Bei der Interpretation der Be-
rechnungsergebnisse ist allerdings zu beachten, dass die Prognose der durch die S 21 
verursachten Schienenverkehrslärmemissionen und -immissionen auf groben Vorplanun-
gen zur Trassenführung aus den 1990er Jahren und auf Vorgaben der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt zu den Taktfrequenzen beruht.    

Aktive Lärmschutzmaßnahmen an der Trasse wurden daher nicht berücksichtigt. Der ge-
naue Verlauf, die Höhenlagen, die Brückenbauarten, die Geschwindigkeiten etc. stehen 
zudem auch noch nicht fest. 

Die Fläche im nördlichen Teil des Westparks mit Unterschreitung des schalltechnischen 
Orientierungswerts tags von 55 dB(A) für Parkanlagen verringert sich im Vergleich zu den 
Prognosefällen 1 und 2 (jeweils ohne S 21) deutlich. Südlich des Hochbahnviadukts existie-
ren im Westpark praktisch keine Bereiche mehr mit Beurteilungspegeln unter 60 dB(A). Die 
künftige Trasse der S 21 führt auf als öffentliche Parkanlage festgesetzten Flächen im süd-
lichen Teil des Westparks voraussichtlich zu Pegeln über 70 dB(A).  

Im Ostpark verbreitern sich die Streifen entlang der Fernbahntrasse mit Beurteilungspegeln 
über 70 dB(A) bzw. über 65 dB(A). Die Fläche mit Beurteilungspegeln unter 60 dB(A) ver-
ringert sich deutlich. 

Die eisenbahnrechtlich gewidmeten Vorhalteflächen für die S 21 werden nachrichtlich im 
Bebauungsplan übernommen. Die Ermittlung der Auswirkungen und die Bewältigung der 
sich neu ergebenen Lärmkonflikte sind jedoch nicht Gegenstand dieses Bebauungsplans, 
sondern müssen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erfolgen. 

Prüfung potentieller Maßnahmen zur Minimierung der Lärmsituation  

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung ist zusammenfassend festzustellen, dass 
im überwiegenden Teil der Parkanlage der ermittelte Beurteilungspegel zwar weniger als 
60 dB(A) beträgt, in einzelnen Teilbereichen entlang von Schienen- und Straßenver-
kehrstrassen jedoch auch deutlich höhere Beurteilungspegel erreicht und damit die Orien-
tierungswerte überschritten werden. Auch auf der Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„private Dauerkleingärten“ werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 
tagsüber z.T. deutlich überschritten. 

Wird durch einen Bebauungsplan ein lärmbelasteter Standort mit einer lärmsensiblen Nut-
zung überplant, sind im Rahmen der Abwägung Maßnahmen zur Lösung oder Minimierung 
der Lärmsituation zu prüfen. Dabei ist folgende Prüfkaskade maßgeblich:  

1. Trennungsgrundsatz 

2. Aktive und städtebauliche Maßnahmen 

3. Passive Maßnahmen 

Trennungsgrundsatz 

Gemäß § 50 BImSchG ist es eine zentrale Aufgabe der räumlichen Planung, Flächen ei-
nander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf schutzbedürftige Gebiete 
so weit wie möglich vermieden werden. Der Trennungsgrundsatz würde im Bebauungspl-
angebiet die räumliche Trennung zwischen den Verkehrswegen mit hohen Lärmemissionen 
und der Parkanlage bzw. der Kleingartenanlage erfordern, und zwar derart, dass der schall-
technische Orientierungswert von 55 dB(A) tags und nachts eingehalten wird.  

Da aufgrund der Vielzahl an das Plangebiet durchquerenden Schienenverkehrstrassen 
auch in den inneren Bereichen der als öffentliche Parkanlage  festgesetzte Flächen (mit 
Ausnahme einer Teilfläche im nördlichen Westpark) die oben genannten Orientierungswer-
te überschritten werden, ist ein Abrücken der Parkanlage von den Verkehrstrassen bzw. ei-
ne räumliche Trennung von Verkehrswegen und Parkanlage zur Einhaltung der Orientie-
rungswerte nicht möglich. Zur Einhaltung der Orientierungswerte müsste die als Parkanla-
ge festgesetzte Fläche drastisch verkleinert werden. Diese Lösung scheidet aus folgenden 
Gründen aus: 
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Bei dem „Park am Gleisdreieck“ handelt es sich um eine urbane Parklandschaft im inner-
städtischen Bereich, die durch bestehende Straßen und Schienenverkehrstrassen vorbe-
lastet ist. Es handelt sich bei dieser um eine Ausgleichsmaßnahme, die sowohl Eingriffe in 
Natur und Landschaft als auch die hohe bauliche Dichte im Umfeld kompensieren soll (s. 
Kap. III 3.1.1.1). Die Parkanlage hat sowohl für das Stadtklima und den lokalen Luftaus-
tausch als auch für die wohnortnahe Erholung herausragende Bedeutung. Die Festsetzung 
als öffentliche Parkanlage ist trotz der Lärmbelastung erforderlich, um zum einen die stadt-
klimatische Wirksamkeit der Nord-Süd-gerichteten Freiraumachse bzw. die kaltluftbilden-
den Vegetationsflächen und zum anderen die öffentliche Zugänglichkeit der Flächen als 
Naherholungsgebiet zu erhalten und zu sichern. Aus diesen Gründen kommt die Verkleine-
rung der festgesetzten Parkanlage im Ergebnis der Abwägung nicht in Betracht.  

Die schalltechnischen Orientierungswerte zu Beiblatt 1 der DIN 18005 stellen zudem aus 
Sicht des Schallschutzes im Städtebau erwünschte Zielwerte dar. Sie dienen aber lediglich 
als Anhalt, so dass von ihnen auch abgewichen werden kann, sofern keine Gesundheitsge-
fährdung die Nutzung ausschließt. Der überwiegende Teil der Parkanlage weist tagsüber 
Beurteilungspegel von weniger als 60 dB(A) auf, einzelne Teilbereiche u.a. das als natur-
nahe Parkanlage festgesetzte „Wäldchen“ auch Beurteilungspegel zwischen 60-65 dB(A). 
Der (formal hier nicht geltende) „Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung" tags von 
70 dB(A) und auch der gesundheitsrelevante Schwellenwert der Lärmaktionsplanung von 
65 dB(A) werden somit weitgehend unterschritten.  

Im Nahbereich der Verkehrstrassen werden allerdings Beurteilungspegel erreicht, durch die 
die genannten Schwellenwerte überschritten werden. Dieser Konflikt ist jedoch auf der 
nachfolgenden Ebene des Vollzugs der Planung bzw. der Genehmigungsplanung zu be-
wältigen. So wurden auf diesen Flächen im Rahmen der Konfliktbewältigung entweder 
lärmunempfindliche Nutzungen wie Wege, Böschungen und Begleitgrün und keine zum 
Aufenthalt und zur Erholung bestimmten Flächen der Parkanlage vorgesehen. Oder es 
handelt sich um Bereiche der Parkanlage, in denen im Sinne einer Bündelung verschiede-
ner Lärmquellen geräuschintensive Nutzungen für die aktive Freizeitgestaltung wie Skater-
anlage, Streetballfelder und ein Kleinspielfeld Fußball untergebracht sind. Deren Nutzer 
rechnen bei Aufsuchen dieser Anlagen deshalb kaum damit, einen ruhig gelegenen Teil der 
Parkanlage vorzufinden.  

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
gewährleisten, diese soll vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Die 
funktionale Nutzungsmischung, d.h. die kleinräumige Mischung der städtischen Grundfunk-
tionen Wohnen, Arbeiten, Sich-Erholen (Freizeit) und Sich-Bewegen (Verkehr), leistet einen 
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Nutzungsmischung soll die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass Verkehr vermindert sowie Energie und Flächen eingespart 
werden. Freizeitverkehr nimmt einen hohen Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen ein. 
Die Ergebnisse des Systems repräsentativer Verkehrserhebungen (SrV) 2013 für Berlin 
zeigen, dass der Anteil der freizeitbezogenen Wege in Berlin rund 29 % beträgt. 27 % der 
mit dem motorisierten Individualverkehr zurückgelegten Wege steht in Zusammenhang mit 
Freizeitaktivitäten. Die Parkanlage kann mit ihren vielfältigen Erholungs- und Freizeitange-
boten in räumlicher Nähe zu bestehenden Wohn- und Arbeitsgebieten deshalb zur gesamt-
städtischen Strategie einer Verkehrsvermeidung und -verringerung beitragen. Davon profi-
tieren andere schutzbedürftige Nutzungen im Stadtgebiet. Durch den Bebauungsplan sel-
ber werden kein zusätzliches Verkehrsaufkommen und damit auch keine zusätzlichen Ver-
kehrslärmimmissionen erzeugt. Durch die Anlage des Parks konnte zudem das zuvor be-
stehende Versorgungsdefizit an öffentlichen Grünflächen bzw. an Flächen für die Naherho-
lung erheblich gemindert werden.  

In die Abwägung einzustellen sind auch übergeordnete, gesamtstädtische Planungsziele: 
Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm/Programmplan Erholung und Freiraum-
nutzungen stellen die Flächen des Parks als Grünfläche/Parkanlage dar. Diesen Zielen 
trägt der Bebauungsplan durch Festsetzung von Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öf-
fentliche Parkanlage“ Rechnung.  

Aus diesem Gründen ist im Ergebnis der Abwägung die Festsetzung von Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage und Spielplätze“ an diesem Standort ver-
tretbar. 

Auch eine Verlagerung oder Verkleinerung der als private Dauerkleingärten  festgesetzten 
Kleingartenanlage scheidet in Abwägung mit anderen Belangen aus: Der schalltechnische 
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Orientierungswert für Kleingartenanlagen von tags 55 dB(A) wird im Ergebnis der Verkehrs-
lärmberechnungen in der gesamten Kleingartenanlage überschritten. Ein Abrücken der An-
lage von den emittierenden Schienentrassen zur Einhaltung des oben genannten Orientie-
rungswerts ist somit nicht möglich. Geeignete Ersatzstandorte in vergleichbar zentraler La-
ge im Stadtgebiet stehen nicht zur Verfügung, so dass der Wegfall einzelner Kleingarten-
parzellen bzw. der gesamten Kleingartenanlage nicht kompensiert werden könnte. Eine 
planungsrechtliche Sicherung der Kleingartenanlage ist dennoch vertretbar, da im Ergebnis 
der schalltechnischen Untersuchung festgestellt wurde, dass die tatsächliche Lärmbelas-
tung in der gesamten Kleingartenanlage noch unterhalb der gesundheitsrelevanten Schwel-
le der Lärmminderungsplanung Berlin von 65 dB(A) liegt. Auch der hilfsweise aus der Ver-
kehrslärmschutzrichtlinie abgeleitete Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) für Kleingartenan-
lagen wird nicht erreicht. Es ist deshalb davon auszugehen, dass innerhalb der Anlage kei-
ne schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden. Zu-
dem ist im überwiegenden Bereich eine ungestörte Kommunikation über kurze Distanzen 
mit normaler, allenfalls leicht angehobener Sprechlautstärke gewährleistet. Für eine akzep-
table Aufenthaltsqualität im Freien ist die Möglichkeit einer ungestörten Kommunikation ein 
wichtiges Kriterium. Den Schwellenwert, bis zu dem ungestörte Kommunikation unter den 
oben genannten Voraussetzungen möglich ist, sieht die Rechtsprechung bei einem äquiva-
lenten Dauerschallpegel von 62 dB(A) außen. Im überwiegenden Bereich der Anlage liegen 
die tatsächlichen Geräuschpegel unterhalb von 62 dB(A). Der Anspruch auf Schutz des 
Nachtschlafs, der zum Beispiel in Wohngebieten zu beachten ist, entfällt in Kleingärten. 
Wohnen ist dort nicht zulässig. Schutzwürdig ist hingegen auch die Erholungsfunktion der 
Kleingärten, die auch Bestandteil der gesetzlichen Begriffsbestimmung des § 1 Abs. 1 Nr. 1 
BKleingG ist (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 19.3.2015 – 2 A 4.15). 

In die Abwägung ist zudem einzustellen, dass die Kleingartenanlage bereits seit mehreren 
Jahrzehnten besteht und deren Pächtern die Vorbelastung bekannt ist. Kleingartenanlagen 
im innerstädtischen Bereich ermöglichen ihren Pächtern wohnungsnahe Erholung und 
Freizeitgestaltung bei ausreichend Privatsphäre in einem stark durchgrünten Umfeld. Damit 
können sie auch einen Beitrag zur Reduzierung des Freizeitverkehrs im Sinne der gesamt-
städtischen Strategie einer Verkehrsvermeidung und -verringerung leisten. Zudem ist die 
Kleingartenanlage in Verbindung mit den vegetationsbestandenen Freiflächen der öffentli-
chen Parkanlage auf dem Gelände des ehemaligen Gleisdreiecks sowohl für das Stadtkli-
ma als auch für das lokale Klima von Bedeutung.  

Im Ergebnis der Abwägung ist die Sicherung der Kleingartenanlage durch Festsetzung als 
private Dauerkleingärten städtebaulich vertretbar. 

Aktive und städtebauliche Maßnahmen 

Sind ausreichende Abstände zwischen Schallquelle und schutzbedürftiger Nutzung nicht 
realisierbar, müssen aktive Schallschutzmaßnahmen und städtebauliche Lösungen geprüft 
werden. Diese können zu einer Verbesserung der Lärmsituation führen. Aus diesem Grund 
sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens VI-140a prinzipielle Möglichkeiten für 
aktive Lärmschutzmaßnahmen entlang bzw. an den Verkehrswegen zu prüfen. Städtebau-
liche Lärmschutzmaßnahmen kommen im Plangebiet nicht in Frage, da keine Gebäude er-
richtet werden. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen sind solche, die die Emissionen entweder unmittelbar (an 
der Quelle des Schalls) oder mittelbar (auf dem Ausbreitungsweg, jedoch noch in mittelba-
rer Nähe zur Schallquelle) mindern. Grundsätzlich kommen dabei folgende Maßnahmen in 
Betracht. Dies sind: 

- Maßnahmen direkt an den Gleisen der Schienenwege (z.B. Schienenstegdämpfer), 

- Lärmschutzwände/-wälle entlang der angrenzenden Straßen- und Schienenwege 

- lärmmindernde Fahrbahnoberflächen an den angrenzenden Straßen  

Geschwindigkeitsbeschränkungen und andere straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen 
(z.B. Durchfahrverbote für Lkw) zählen dabei nicht zu den nach § 41 BImSchG gebotenen 
aktiven Lärmschutzmaßnahmen. Sie können auch nicht Gegenstand von Festsetzungen im 
Bebauungsplan sein.  

Wirksam gegen den Schienenlärm der S-Bahn und Eisenbahn sind aktive Schutzmaß-
nahmen direkt an den Gleisen  (z.B. Schienenstegdämpfer, Schienenstegabschirmung, 
Hochgeschwindigkeitsschleifen). Gemäß der schalltechnischen Untersuchung wären bei 
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Realisierung der oben genannten Maßnahmen direkt an allen Gleisen der S-Bahn und der 
Fernbahn folgende Minderungsbeiträge zu erwarten: 

‒ Schienenstegdämpfer (SSD): 2 dB 

‒ Schienenstegabsorber (SSA): 3 dB 

‒ Hochgeschwindigkeitsschleifen (High Speed Grinding – HSG): 3 dB 

Da es sich bei den Schienenwegen um bestehende planfestgestellte Anlagen handelt, kön-
nen im Bebauungsplan keine darauf bezogenen Festsetzungen zum aktiven Lärmschutz 
getroffen werden.  
Auch Lärmschutzwände oder –wälle  entlang der Schienenwege und Straßen stellen eine 
effektive Schallschutzmaßnahme dar. Für deren Wirksamkeit ist von Bedeutung, dass die 
Anlage möglichst in Nähe der Lärmquelle angeordnet wird.  

Lärmschutzwände oder -wälle entlang der Straßen zum Schutz der öffentlichen Parkan-
lage  vor Straßenverkehrslärm sollen aus städtebaulich-gestalterischen Gründen nicht er-
richtet werden. Planungsziel für das jahrelang brachgelegene Gleisdreieck war, das Areal 
gestalterisch und funktional in die bestehende Stadtstruktur zu integrieren. Lärmschutz-
wände und -wälle würden dieses Ziel konterkarieren und eine Zäsur bewirken. Hinzu 
kommt, dass Teile des Plangebietes sich aufgrund der Höhenlage ohnehin schon über ihre 
Umgebung erheben. Es zeigt sich anhand der Entwurfsplanung für die Parkanlage „Park 
am Gleisdreieck“ außerdem, dass durch die Parkgestaltung auf die vorhandenen Lärmquel-
len reagiert werden kann. So bieten die Übergangsbereiche hin zu den Straßen keine at-
traktiv gestalteten Aufenthaltsbereiche an. Vielmehr umfassen sie Wege, Böschungen und 
Begleitgrün, so dass die vor Lärmbelastung zu schützenden Parkbesucher diese Bereiche 
nur kurzzeitig passieren.  

Zum Schutz vor Schienenverkehrslärm müssen Lärmschutzwände und/oder -wälle – um 
eine angemessene Wirkung entfalten zu können – möglichst nah an der Quelle, d.h. nahe 
der Gleiskörper errichtet werden. Die Entscheidung über die Errichtung von Lärmschutz-
bauwerken auf eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen an planfestgestellten Strecken trifft 
das Eisenbahn-Bundesamt. Eine Verpflichtung zur Realisierung aktiver Lärmschutzmaß-
nahmen besteht selbst bei einer wesentlichen Änderung der Bahntrassen nicht, da Parkan-
lagen nicht unter die zu schützende „Nachbarschaft“ im Sinne des § 3 BImSchG fallen.  

Insofern besteht nur die Möglichkeit, Lärmschutzwände oder -wälle zum Schutz vor Schie-
nenverkehrslärm am Rand der festgesetzten Parkanlage festzusetzen.   

Wesentliche Lärmquelle für den Westpark stellen die Trassen des Fernbahnverkehrs dar. 
Die Festsetzung bzw. Herstellung einer Schallschutzwand am östlichen Rand der festge-
setzten Parkanlage müsste aufgrund der relativ großen Entfernung zu deren Trasse über 
eine Höhe von mindestens 3 m verfügen und auf einer Länge von mindestens 450 m er-
richtet werden. Selbst die geringste Entfernung beträgt noch ca. 52 m, gemessen vom öst-
lichen Rand der festgesetzten Parkanlage zum westlichen Rand der Tunnelzufahrt. Eine 
Lärmschutzwand dieser Größe würde durch ihre abriegelnde Wirkung die Ausgleichsfunkti-
on der Parkanlage, v.a. deren klimatisch ausgleichende Funktion für die verdichteten 
Wohngebiete im Umfeld, deutlich mindern. Aus dem zum Bebauungsplan VI-140h für das 
Baufeld „Flottwellstraße Mitte“ erstellten Fachbeitrag zum Stadtklima geht deutlich hervor, 
dass das Areal des Gleisdreiecks aufgrund seiner Lage eine wichtige lokale Funktion für 
den Luftaustausch und damit zur Reduzierung der sommerlichen Wärmebelastung in der 
angrenzenden Bebauung leistet (GEO-NET, 2011). Das für die Untersuchung modellierte 
nächtliche Windfeld zeigt Kaltluftströme zwischen West- und Ostpark in 2 m über Grund, 
die für den Luftaustausch von Bedeutung sind. Eine Beeinflussung des bodennahen nächt-
lichen Kaltluftströmungsfeldes während sommerlicher Hochdruckwetterlagen ist durch die 
Hinderniswirkung einer Lärmschutzwand anzunehmen. Gleiches gilt auch für einen Lärm-
schutzwall. Der klimatischen Ausgleichsfunktion wird eine höhere Bedeutung beigemessen 
als der Lärmbelastung. 

Eine Lärmschutzwand zum Schutz vor Schallimmissionen der Fernbahn führe zudem dazu, 
dass der tatsächlich realisierte Westpark, der in zentralen Bereichen auf eisenbahnrechtlich 
gewidmeten Flächen liegt (s. Kap. I 3.9), in zwei voneinander abgeschirmte Bereiche unter-
teilt würde. Ein solch massives Bauwerk entspricht nicht der städtebaulichen Intention einer 
offen gestalteten, weitläufigen Parklandschaft und wäre aufgrund der in diesen Bereichen 
ermittelten Beurteilungspegel unterhalb der gesundheitsrelevanten Schwelle unverhältnis-
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mäßig. Aus den genannten Gründen wird im Bebauungsplan keine Lärmschutzwand bzw. 
kein Lärmschutzwall festgesetzt. 

Unverhältnismäßig wäre auch eine Lärmschutzwand am Rand des als öffentliche Parkan-
lage festgesetzten Teil des Flurstücks 3428 – zum Schutz vor Schallimmissionen der nord-
östlich verlaufenden S-Bahnlinie S 1 –, da der Konflikt auf der nachfolgenden Ebene des 
Vollzugs durch kostengünstigere Maßnahmen bewältigt werden kann. Über diese Fläche 
führt ein Weg, der den Westpark mit den südlich der Yorckstraße gelegenen Wohngebieten 
verbindet. Die Böschungen beidseitig des Weges wurden im Rahmen der Konfliktbewälti-
gung so angelegt und bepflanzt, dass ein Aufenthalt nicht möglich ist.  

In dem am stärksten belasteten Bereich des Ostparks könnte eine Lärmschutzwand am 
westlichen Rand der Parkanlage in wirksamer Nähe zur Fernbahntrasse festgesetzt wer-
den. Da das Gelände der Bahntrasse jedoch von Süden nach Norden ansteigt und auf Hö-
he der Skateranlage ca. 2 m oberhalb des angrenzenden Parks liegt, müsste die Lärm-
schutzwand im dem Bereich mit dem höchsten Niveauunterschied eine Höhe von mindes-
tens 5 m aufweisen. Durch eine Lärmschutzwand mit mindestens 3 bis 5 m Höhe würde in 
Verbindung mit der erforderlichen Länge von ca. 400 m der oben genannte Luftaustausch 
zwischen Ost- und Westpark durch Beeinträchtigung der bodennahen Kaltluftströme und 
damit die klimatische Ausgleichsfunktion der Parkanlage gemindert werden. Auch ist fest-
zustellen, dass im Zuge der Parkplanung bereits auf die Fernbahntrasse reagiert wurde 
und verschiedene Lärmquellen gebündelt wurden. So sind in dem Bereich zwischen 
Bahntrasse und Wäldchen, der Beurteilungspegel von 65-70 dB(A) aufweist, Anlagen un-
tergebracht, die selber lärmunempfindlich sind und mit deren Nutzung teils erhebliche Ge-
räuschemissionen einhergehen. Hierbei handelt es sich um eine Skateranlage, Streetball-
felder und ein Kleinspielfeld Fußball. Südlich von diesen Anlagen befindet sich zudem eine 
Schotterfläche mit Ruderalvegetation, die nicht zum Aufenthalt bestimmt ist. In dem von 
Lärmimmissionen am stärksten betroffenen Randbereich des Ostparks mit Beurteilungspe-
geln auch oberhalb von 70 dB(A) befinden sich der südliche Parkeingangsbereich an der 
Yorckstraße, der Radweg „Berlin-Leipzig“ sowie Böschungen und Begleitgrün ohne Aufent-
haltsqualität. Aufgrund der auf Ebene der Parkplanung erfolgten Konfliktbewältigung wird 
von der Festsetzung einer Schallschutzwand bzw. eines Schallschutzwalls aus den ge-
nannten Gründen Abstand genommen. 

Zum Schutz vor dem Schienenverkehrslärm der bestehenden U-Bahnlinien 1 und 2, die in 
Hochlage das Plangebiet queren, würden sich Lärmschutzwände direkt auf den U-
Bahnviadukten lärmmindernd auswirken. Gegen diese Maßnahmen sprechen denkmal-
schutzrechtliche Bedenken. Zudem besteht für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) keine 
Veranlassung, derart teure Maßnahmen an planfestgestellten Anlagen durchzuführen. Da 
es sich bei den Viadukten um faktisch planfestgestellte Anlagen handelt, können im Be-
bauungsplan auch keine darauf bezogenen Festsetzungen zum aktiven Lärmschutz getrof-
fen werden. Aktive Lärmschutzmaßnahmen könnten deshalb nur in einem größeren Ab-
stand auf den als öffentliche Parkanlage ausgewiesenen Flächen festgesetzt werden. 
Durch die Querung der U-Bahntrassen in Hochlage, würde die für eine schallmindernde 
Wirkung erforderliche Höhe dieser Lärmschutzanlagen jedoch Konflikte mit der klimati-
schen Funktion der Parkanlage, dem Stadtbild und womöglich auch mit dem Denkmal-
schutz hervorrufen.   

Die Berechnungsergebnisse für den südlichen Teil der als private Dauerkleingärten  fest-
gesetzten Kleingartenanlage weisen nahezu flächendeckend Beurteilungspegel von 60-
65 dB(A) und im südlichsten Zipfel punktuell auch Schallpegel bis 67 dB(A) auf. Gutachter-
lich wird jedoch bestätigt, dass in den Kleingärten tatsächlich ein Beurteilungspegel von 
64 dB(A) nicht überschritten wird. Die Lärmbelastung in dem am stärksten belasteten Be-
reich ist auf die S-Bahnlinie S1 zurückzuführen. Eine Schallschutzwand oder auch ein 
Schallschutzwall am östlichen Rand der festgesetzten Kleingartenanlage müsste jedoch 
aufgrund der relativ großen Entfernung zur S-Bahntrasse (ca. 25-140 m) über eine Min-
desthöhe von 3 m verfügen, um schallmindernde Wirkung zu entfalten. Auch wäre eine sol-
che Anlage bis auf Höhe der Tunneleinfahrt der S-Bahntrasse S1 erforderlich, so dass de-
ren Länge mindestens 250 m betragen müsste. Übergeordnete Ziele für das Plangebiet 
würden durch solch massive Anlagen konterkariert. Dies betrifft neben der Zielstellung des 
Landschaftsprogramms, Kleingärten in die Freiflächen- und Stadtstruktur einzubinden (s. 
Kap. II 1.2.3.4), auch die städtebaulich-gestalterischen Anforderungen an die Entwicklung 
der Parkanlage auf dem Gelände des ehemaligen Gleisdreiecks (z.B. der Erhalt von Blick-
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beziehungen und die Anlage eines offenen, weitläufigen Stadtparks). Dem oben genannten 
klimaökologischen Fachbeitrag ist zudem zu entnehmen, dass bodennahe Kaltluft von Os-
ten kommend über die Fläche der Kleingartenanlage in den westlich angrenzenden Sied-
lungsbereich strömt und dort für aus bioklimatischer Sicht wichtige Luftaustauschprozesse 
sorgt. Sowohl eine Schallschutzwand als auch ein Schallschutzwall würden den Luftaus-
tausch behindern und die ausgleichende Funktion der Grünanlagen insgesamt mindern. 
Der Flächenbedarf eines Schallschutzwalls würde auch zwangsläufig den Wegfall von 
Kleingartenparzellen bedeuten, der aufgrund fehlender Standortalternativen nicht kompen-
siert werden könnte. Da im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung innerhalb der 
festgesetzten Kleingartenanlage keine schädlichen Umwelteinwirkungen festzustellen sind 
und die Erholungsfunktion der Kleingartenanlage nicht beeinträchtigt wird, erfolgt in Abwä-
gung mit den oben genannten Belangen keine Festsetzung einer Schallschutzwand bzw. 
eines Schallschutzwalls im Bebauungsplan. 

Eine weitere Schallschutzmaßnahme, die direkt an der Lärmquelle ansetzen würde, wäre 
die angrenzenden Straßen mit einer lärmmindernden Fahrbahnoberfläche  „nachzurüs-
ten“. In Berlin existieren bereits mehrere Versuchsstrecken, auf denen Erfahrungen mit 
lärmmindernden Fahrbahnbelägen auf Stadtstraßen gesammelt werden sollen. Die ersten 
Ergebnisse sind positiv einzuschätzen. Jedoch fehlen ausreichende Erfahrungen zur akus-
tischen Langzeitwirksamkeit, zur Langzeitstabilität, zu Verkehrssicherheitsaspekten und zu 
den mit der Pflege und Wartung verbundenen Kosten. Zudem fehlt für die formale Berech-
nung der Schallemissionen gemäß RLS-90 die Grundlage für Straßen mit Geschwindigkei-
ten unter 60 km/h. Eine rechnerische Berücksichtigung eines entsprechenden (negativen) 
Korrekturwerts für die Fahrbahnoberfläche DStrO ist gemäß RLS-90 jedoch beschränkt auf 
Außerortsstraßen mit zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von vzul > 60 km/h.  

Sinnvoll wäre die lärmmindernde Fahrbahnoberfläche als Maßnahme auf Teilstrecken der 
Möckernstraße. Die Festsetzung bestimmter Fahrbahnbeläge im Bebauungsplan ist jedoch 
mangels Rechtsgrundlage nicht möglich.  

Passive Maßnahmen  

Passive Maßnahmen zielen darauf ab, die Höhe der Geräuschimmissionen am oder im 
schutzbedürftigen Objekt zu verringern bzw. Innenpegel zu erreichen, die gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewährleisten. Die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen 
kommt deshalb für die Parkanlage und die Kleingartenanlage nicht in Betracht.  

Fazit  

Eine Minderung von Geräuschimmissionen auf den als Park- und Kleingartenanlage fest-
gesetzten Flächen durch ein Abrücken von den Verkehrstrassen, durch Verkleinerung oder 
Verlagerung der Flächen oder durch aktive, städtebauliche und passive Maßnahmen ist 
nicht möglich bzw. kommt in Abwägung mit anderen Belangen nicht in Betracht. Im Ergeb-
nis ist festzustellen, dass die Festsetzung von Grünflächen mit den unterschiedlichen 
Zweckbestimmungen „öffentliche Parkanlage“, „öffentliche Parkanlage und Spielplätze“, 
„öffentliche naturnahe Parkanlage“ und „private Dauerkleingärten“ trotz Lärmbelastung 
städtebaulich erforderlich und vertretbar ist.  

Gewerbelärmimmissionen 

Im Umfeld der Parkanlage, aber außerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans, 
sind gewerbliche Betriebe und Anlagen vorhanden. Dies sind im Norden des Plangebietes 
insbesondere die Veranstaltungsstätte „The Station“ und das Parkhaus am Schöneberger 
Ufer. Diese Anlagen fallen in den Anwendungsbereich der TA Lärm. Das bedeutet, dass 
die Betriebe und Anlagen im Regelfall so betrieben werden müssen, dass die Anforderun-
gen der TA Lärm eingehalten werden. Der zum Park orientierte Teil des Parkhauses soll 
rückgebaut und durch Wohnnutzung ergänzt werden. Für dieses Vorhaben liegt eine 
rechtskräftige Baugenehmigung vor. Aufgrund der geringeren Entfernung der genehmigten 
Wohnnutzung zu den o. g. Anlagen ist davon auszugehen, dass diese auch mit der weiter 
entfernten Parkanlage vereinbar sind. Gleiches gilt im Prinzip auch für gewerbliche Nut-
zungen an Flottwellstraße und Yorckstraße, da diese bereits auf vorhandene, näher gele-
gene Wohnbebauung Rücksicht nehmen müssen.  
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Von den Grünflächen ausgehende Immissionen 

Die Nutzung der öffentlichen Parkanlage und der darin zulässigen Anlagen geht mit vielfäl-
tigen Geräuschen einher. Diese können auf die vorhandene oder geplante Bebauung im 
Umfeld einwirken. Geräuschimmissionen sind insbesondere durch die Nutzung von Anla-
gen und Flächen für Spiel und Bewegung zu erwarten. Diese sind innerhalb der Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage und Spielplätze“ grundsätzlich zulässig.  

Im Rahmen der vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren für die an die Parkanlage 
heranrückende Wohnbebauung entlang der Flottwellstraße und Dennewitzstraße bzw. auf 
dem Baufeld „Möckernkiez“ wurden schalltechnische Untersuchungen durchgeführt (ALB, 
2012b und 2012c, Wölfel 2014). Im Ergebnis wurde festgestellt, dass diese neuen Wohn-
quartiere mit der öffentlichen Parkanlage bzw. dem durch Nutzung der öffentlichen Parkan-
lage verursachten „Freizeitlärm“ vereinbar sind.  

Die Parkanlage eröffnet zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitnutzung. Es gibt sowohl Be-
reiche für Spiel und Bewegung als auch Areale der Ruhe und Entspannung. Neben den 
verschiedenen im Park möglichen Spiel- und Bewegungsflächen ist für die aktive Freizeit-
gestaltung wie das Spazieren gehen, Radfahren, Jogging, Walking sowie Inline-Skating ein 
gut ausgebautes Wegenetz angelegt worden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Freiflä-
chen, die diverse Freizeitaktivitäten ermöglichen. Diese Arten der Parknutzung sind oftmals 
mit Geräuschen verbunden. Sowohl die Vielfalt der möglichen geräuscherzeugenden Akti-
vitäten als auch die Vielzahl der möglichen Orte der Schallentstehung sind hoch. Mit Ge-
räuschimmissionen in den angrenzenden Baugebieten ist zu rechnen. Dabei wird die Art, 
Dauer und Häufigkeit dieser Immissionen durch das Verhalten der Parknutzer 
(mit)bestimmt wird. Es ist nicht davon auszugehen, dass bei ordnungsgemäßer Nutzung 
der Parkanlage die Nachbarschaft in unzumutbarer Weise belästigt wird. So ist es gemäß 
§ 6 Abs.1 Grünanlagengesetz (GrünanlG) untersagt, Lärm zu verursachen, der andere An-
lagenbesucher unzumutbar stört. Für den Schutz der angrenzenden Wohnbebauung sind 
die Regelungen der §§ 3, 4 und 5 des Landes-Immissionsschutzgesetzes (LImSchG Bln) 
maßgeblich. Diese regeln den Schutz der Nachtruhe, den Schutz der Sonn- und Feiertags-
ruhe sowie den Schutz vor erheblichen Störungen durch Tonwiedergabegeräte und Musik-
instrumenten. Verhaltensbedingten Geräuscheinwirkungen, die zu Belästigungen der 
Nachbarschaft führen (z.B. Lärm durch die Nutzung von Tonwiedergabegeräten), kann 
nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens, sondern nur ordnungsrechtlich begeg-
net werden. Dazu bilden § 6 Abs. 4 GrünanlG bzw. § 15 LImSchG Bln die rechtliche Grund-
lage.  

Im „Park am Gleisdreieck“ sind für unterschiedliche Altersgruppen an verschiedenen 
Standorten Anlagen und Flächen für Spiel-, Bewegungs- und Freizeitaktivitäten umgesetzt 
worden. Sie tragen dazu bei, das bestehende Defizit an Spiel- und Bewegungsmöglichkei-
ten in den angrenzenden Bezirken abzubauen. Sie sind innerhalb der“ als öffentliche Park-
anlage und Spielplätze“ festgesetzten Grünfläche grundsätzlich zulässig – werden pla-
nungsrechtlich aber nicht verbindlich zugeordnet. 

Kinderspielplätze befinden sich im Westpark östlich des Baufeldes „Flottwellstraße Mitte“ 
und am Eingang Kurfürstenstraße. Im Ostpark wurden nahe der Möckernstraße der Spiel-
platz „Kinderzimmer“ und der Spielplatz "Stangenwald" errichtet. Diese Anlagen ergänzen 
die vorhandene und geplante Wohnnutzung in der Umgebung des Gleisdreiecks. Kinder-
spielplätze sind gemäß § 22 Abs. 1a BImschG privilegiert, d.h. Geräuscheinwirkungen, die 
von Kinderspielplätzen hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen. Sie gelten grundsätzlich als sozialadäquat und sind damit zumutbar und von 
der Nachbarschaft zu dulden. Dies gilt gleichfalls für weitere Kinderspielplätze, die inner-
halb der Grünflächen mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage und Spielplätze“ 
zulässig sind. 

Neben den Kinderspielplätzen wurden sowohl im Ostpark als auch im Westpark Spiel- und 
Bewegungsangebote, die sich an Menschen in Jugend- und Erwachsenalter richten, reali-
siert. Diese sind z.T. als Freizeitanlage im Sinne von Nr. 6 Abs. 1c der Ausführungsvor-
schriften zum Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (AV LImSchG) einzustufen. Es han-
delt sich hierbei nicht um Sportanlagen im Sinne der 18. BImSchV. Als Freizeitanlage sind 
z.B. Bolzplätze, Skateboardanlagen oder ähnlich genutzte Plätze zu betrachten. Gemäß 
Nr. 6 Abs. 5 AV LImSchG ist die Benutzung dieser Anlagen außerhalb der Ruhe- und 
Nachtzeiten regelmäßig sozialadäquat, wenn sichergestellt ist, dass sie dem Stand der 
Technik gemäß § 22 Abs. 1 BImSchG entsprechen. Bei der Standortwahl und der Errich-
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tung soll die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Freizeitzeitlärm-Richtlinie außerhalb 
der Ruhezeiten angestrebt werden.  

Die im Park vorhandenen Freizeitanlagen entsprechen den genannten immissionsschutz-
rechtlichen Anforderungen und sind mit den benachbarten Wohnquartieren vereinbar. Dies 
wurde für die Anlagen im Westpark gutachterlich bestätigt: 

Im Bereich des Hochbahnviaduktes der U-Bahnlinie 1 wurden eine Fläche für Zahlenspiele, 
Boulebahnen, Streetballflächen, Spielflächen aus Tartan, eine Kletterwand und ein Reck-
parcour hergestellt. Eine gutachterliche Einschätzung der durch diese Anlagen hervorgeru-
fenen Schallimmissionen auf die Baufelder östlich der Flottwellstraße erfolgte im Rahmen 
der Bebauungsplanverfahren „Flottwellstraße Mitte“ VI-140 h VE (ALB, 2012b) und „Flott-
wellstraße Süd“ VI-140g VE (Wölfel, 2014). Negative Effekte auf die Wohnnutzungen wur-
den weitgehend ausgeschlossen. Zwar beträgt der geringste Abstand zwischen Spielfläche 
und Wohnbebauung 30-40 m, durch die Verwendung von schallschluckenden Belägen und 
die Auswahl der Spielgeräte und Einrichtungen konnten tagsüber Immissionen bei sachge-
rechter Nutzung jedoch als unerheblich eingestuft werden. Eine mögliche nächtliche Nut-
zung wurde nahezu ausgeschlossen.  

Auch bei denen als Freizeitanlage einzustufenden Anlagen im Ostpark ist davon auszuge-
hen, dass sie den oben genannten immissionsschutzrechtlichen Anforderungen entspre-
chen: Zwischen Fernbahntrasse und dem als öffentliche naturnahe Parkanlage festgesetz-
ten „Wäldchen“ wurden ein Skaterpool, ein Kleinfeld Fußball und zwei Streetballfelder an-
gelegt. Deren Nutzung geht mit teils intensiven Geräuschen einher. Aus diesem Grund 
wurde der Standort dieser Anlagen so gewählt, dass einerseits die Geräuschemissionen 
der Freizeitanlagen mit dem Schienenverkehrslärm gebündelt werden und andererseits ein 
ausreichend großer Abstand zu bestehenden und geplanten Gebäuden besteht. Der Ab-
stand zur heranrückenden Wohnbebauung im „Möckernkiez“ beträgt mindestens 250 m. 
Der Abstand zum bestehenden Baumarkt im „Yorckdreieck“ ist mit ca. 100 m geringer, die-
ses Grundstück wird jedoch durch den Bahndamm der Fern- und Regionalbahn vor her-
überdringendem Freizeitlärm geschützt. Mit unzumutbaren bzw. unzulässigen Immissionen 
ist deshalb in den angrenzenden Baufeldern „Yorckdreieck“ und „Möckernkiez“ nicht zu 
rechnen.  

Sofern neue, als Freizeitanlage einzustufende Angebote im Park am Gleisdreieck errichtet 
werden sollen, ist im Rahmen der Genehmigung sicherzustellen, dass auch diese den im-
missionsschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere dem Stand der Technik, entspre-
chen.  

3.1.2 Öffentliche Straßenverkehrsfläche 

Die im Geltungsbereich bis zur Straßenmitte liegenden Straßen Schöneberger Ufer, Tem-
pelhofer Ufer und Möckernstraße werden als Straßenverkehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
11 BauGB gesichert. Der Berliner Systematik folgend soll die planungsrechtliche Sicherung 
der außerhalb des Plangebietes liegenden Straßenhälfte durch angrenzende Bebauungs-
pläne erfolgen. Durch Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien werden die Straßenver-
kehrsflächen von den Grünflächen und Bahnanlagen abgegrenzt. 

Eine Ausnahme bildet die Yorckstraße, deren an den Geltungsbereich angrenzender Stra-
ßenabschnitt vollständig im Bezirk Tempelhof-Schöneberg liegt. Dieser Abschnitt wird des-
halb in Bebauungsplangebiete südlich der Yorckstraße einbezogen (s. Kap. I 3.8).  

Für die Einteilung der Straßenverkehrsfläche besteht im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens kein planungsrechtlicher Regelungsbedarf. Da in der Planunterlage der Bestand 
dargestellt ist, wird zur Klarstellung die textliche Festsetzung aufgenommen, dass die Ein-
teilung der Straßenverkehrsfläche nicht Gegenstand der Festsetzung ist. Diese Aufgabe 
obliegt der zuständigen Behörde. Zudem werden durch den Verzicht auf entsprechende 
Festsetzungen spätere Änderungen der Einteilung der Straßenverkehrsfläche aufgrund ge-
änderter Bedürfnisse des Verkehrs erleichtert.  

Der Park ist fußläufig oder per Rad von allen angrenzenden Quartieren gut erreichbar und 
sehr gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden. Aufgrund dieser insgesamt sehr 
guten Erschließungssituation und des Fehlens einer überörtlichen Attraktion/eines Allein-
stellungsmerkmals ist davon auszugehen, dass der Anteil derer, die den Park mit dem ei-
genen PKW aufsuchen, sehr gering ist. Der Park ist zudem so weitläufig, dass sich der An-
teil des motorisierten Besucherverkehrs auf mehrere Parkeingänge und damit auch im 
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Straßennetz verteilt. Im Übrigen sichert der Bebauungsplan VI-140a den Bestand, so dass 
durch ihn keine zusätzlichen Verkehre erzeugt werden. 

Textliche Festsetzung Nr. 1 

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. 

3.2 Fläche für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB 

Bei einem Großteil der als öffentliche Parkanlage festgesetzten Grundstücke sowie bei der 
in die Parkanlage integrierten Fläche der Museumsbahn handelt es sich um Ausgleichsflä-
chen für Eingriffe im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB, die im Geltungsbereich anderer Be-
bauungspläne vorbereitet wurden und durch die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Durch Aufstellung des Be-
bauungsplans VI-140a selber werden keine Eingriffe vorbereitet (s. Kap. II 2.4).  

Diese planungsrechtlich erforderlichen Ausgleichsflächen werden durch die Festsetzung 
von Flächen für Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB den Eingriffsbebauungsplänen zu-
geordnet. Dies sind die Bebauungspläne für den Potsdamer Platz und Leipziger Platz (I-
15a/b, I-16, II-163, I-164, I-165 und I-166) sowie für drei der im Gleisdreieck gelegenen 
Baufelder (VI-140e VE („Möckernkiez“), VI-140fa VE („Yorckdreieck“) und VI-140h VE 
(„Flottwellstraße Mitte“)). 

Im Eingriffsgutachten zu den Bebauungsplänen für den Potsdamer Platz/Leipziger Platz 
wurden erhebliche Eingriffe für den Naturhaushalt prognostiziert (agu 1993). Durch Bebau-
ung und Versiegelung wurden erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens erwartet. Auch 
durch hohe Grundwasserentnahmen und -absenkungen während der Bauzeit und eine Re-
duktion der Grundwasserneubildungsraten um 85% wurden erhebliche Beeinträchtigungen 
im Plangebiet und im Umfeld prognostiziert. Dieser Eingriff in den Wasserhaushalt wurde 
aber gutachterlich als weniger schwerwiegend betrachtet, da dieser vor allem in der Bau-
phase erfolgte und durch ein Grundwassermonitoring in der Bauphase Schäden an der Ve-
getation vermieden werden sollten. Im Gutachten wird prognostiziert, dass es durch die 
Beseitigung der Vegetationsflächen und der offenen, nur schwach bewachsenen Böden zu 
einem Lebensraumverlust für seltene und gefährdete Arten käme. Am Gravierendsten wur-
den die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima/Luft bewertet. Es wurde die 
Herausbildung eines Wärmeinselkerns befürchtet. Klimatisch entlastend wirkende Struktu-
ren würden durch die dichte Bebauung zu belastenden Strukturen gewandelt. Es wurden ir-
reversible Schäden der Luftaustauschverhältnisse prognostiziert. Für das Landschaftsbild 
wurden keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die Planung erwartet. Die Planung am 
Potsdamer Platz und die Wiedereingliederung dieser Fläche in das Stadtbild wurden gut-
achterlich als positiv bewertet.  

Da im Geltungsbereich der Bebauungspläne des Potsdamer Platzes / Leipziger Platzes 
neben der gezielten Versickerung von Regenwasser und den geplanten Grün- und Freiflä-
chen keine weiteren Möglichkeiten zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen be-
standen, waren planexterne Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Diese umfassten 
zum einen eine ökologische Aufwertung in den angrenzenden Stadtquartieren. Zum ande-
ren sollte aber der überwiegende Ausgleich durch die Neuanlage eines Parks am Gleis-
dreieck sichergestellt werden. 

Durch die Nähe des Gleisdreiecks zum Potsdamer Platz/Leipziger Platz war ein räumlich 
funktionaler Zusammenhang zum Ort des Eingriffs gegeben. Bei der Ausgleichsbetrach-
tung wurde berücksichtigt, dass die Schaffung einer Parkanlage auf dem Gleisdreieck erst 
nach Aufgabe des dort geplanten Baulogistikzentrums erfolgen kann. Bereits bei der Erstel-
lung des Eingriffs- und Ausgleichsgutachtens wurde deutlich, dass die Flächen am Gleis-
dreieck durch andere Nutzungen begrenzt sind, zumal die wertvolle Vegetation zu erhalten 
wäre und eher durchschnittliche Vegetation neu geschaffen werden würde. Durch die In-
tegration der wertvollen Biotope würde aber eine große zusammenhängende Biotopfläche 
geschaffen, die wiederum die Wertigkeit der bestehenden Biotope erhöhen würde. Durch 
die Schaffung einer Parkanlage auf dem Gleisdreieck und die damit einhergehende Erhö-
hung der klimawirksamen Vegetation würde sich auch die klimatisch ausgleichende Funkti-
on des Gleisdreiecks insgesamt verbessern. Hier wurden positive Wirkungen auf die an-
grenzenden Wohngebiete gesehen. Die größte Aufwertung wurde aber der Entsiegelung 
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bisher versiegelter Flächen und der positiven Wirkungen auf den Boden- und Wasserhaus-
halt beigemessen.  

Da das Kompensationspotential auf dem „Park am Gleisdreieck“ beschränkt war, wurden 
weitere qualitative Aufwertungsmaßnahmen vorgesehen. Hierzu gehörte die Aufwertung 
der erhaltenswerten Vegetation sowie die Herstellung von Grünverbindungen zu angren-
zenden Stadtbrachen und dem Potsdamer Güterbahnhof sowie in Richtung Schöneberger 
Südgelände. Fußgängerbrücken tragen bei einer dem Ort angepassten Gestaltung zur 
Aufwertung des Landschaftsbildes bei.  

Für die Baufelder rund um den „Park am Gleisdreieck“ wurden im Rahmen der Eingriffser-
fassung und –bewertung festgestellt, dass auch unter Berücksichtigung von Vermeidungs-
maßnahmen erhebliche Eingriffe auf die Schutzgüter Boden, Pflanzen/Tiere und Land-
schaftsbild entstehen werden. Der Bebauungsplan VI-140h VE („Flottwellstraße Mitte“) be-
reitete zusätzlich Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser vor. Die vorhabenbezoge-
nen Bebauungspläne VI-140e VE („Möckernkiez)“ und VI-140fa VE („Yorckdreieck“) berei-
teten zusätzlich Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Klima/Luft vor.  

Die Eingriffe konnten nicht (vollständig) im Geltungsbereich der entsprechenden Bebau-
ungspläne ausgeglichen werden, jedoch war durch die Nähe der Baufelder zum „Park am 
Gleisdreieck“ ein räumlicher und funktionaler Ausgleich möglich.  

Insgesamt werden den oben genannten Eingriffsbebauungsplänen durch diesen Bebau-
ungsplan 17,3 ha Ausgleichsfläche zugeordnet.  

Davon sollten gemäß städtebaulichem Rahmenvertrag (s. Kap. I 4.3) insgesamt 16 ha den 
Bebauungsplänen I-15a/b, I-16, II-163, I-164, I-165, I-166 und II-168 am Potsdamer 
Platz/Leipziger Platz zugeordnet werden. Die Anteile der durch diese Bebauungspläne er-
möglichten Vorhaben an dieser Ausgleichsmaßnahme sind in der folgenden Aufstellung 
nachvollziehbar dargestellt:  

Bebauungsplan  Anteile in %  Anteile in m²  
I-15a/b Leipziger Platz Nord 15,76 25.216 
I-16 Leipziger Platz Süd 15,10 24.160 
II-163 Lenné Dreieck 13,78 22.048 
II-164 Sony 14,16 22.656 
II-165 Daimler Benz 32,69 52.304 
II-166 A und T 7,45 11.920 
II-168 Erweiterung der Staatsbibliothek 1,06 1.696 
  100,00 160.000 

 

Das Bebauungsplanverfahren zum Bebauungsplan II-168 „Erweiterung der Staatsbiblio-
thek“ wurde eingestellt. Der vorgesehene Anteil von 1.696 m² muss daher nicht mehr zum 
Ausgleich bereitgehalten werden. Außerdem ist eine Fläche im Westpark von 59 m² nicht 
belegt, so dass ein Kompensationsüberschuss von insgesamt 1.755 m² besteht. Dieser 
kann für andere Eingriffe verwendet werden. 

Die festgesetzte Parkanlage umfasst auch Ausgleichsflächen, die durch die landschafts-
pflegerischen Begleitpläne für die Planfeststellungsabschnitte 1A-1E der Schnellbahnver-
bindung Hannover-Berlin festgestellt wurden (s. Kap. III 3.1.1). Diese Flächen sind zwar 
Bestandteil der Sammelausgleichsmaßnahme, der Ausgleich erfolgt aber auf der Grundla-
ge des Bundesnaturschutzgesetzes. Die Flurstücke 3294, 3351, 3357 (tlw.), 3358, 3359 
(tlw.), 3360, 3365, 3362 (tlw.) 3363 und 3364 (tlw.) sind deshalb von der Zuordnungsfest-
setzung auf der Grundlage des Baugesetzbuchs ausgenommen. 

Das als naturnahe öffentliche Parkanlage festgesetzte „Wäldchen“ sowie der als öffentliche 
Parkanlage festgesetzte Teil des Flurstücks 3428 in der Spitze des „Yorckdreiecks“ wer-
den, da es sich hierbei nicht um Ausgleichsflächen handelt, nicht als Flächen für Zuord-
nungen nach § 9 Abs. 1a BauGB festgesetzt. 

Im Folgenden sind die einzelnen Maßnahmen, die Bestandteil der Sammelausgleichsmaß-
nahme sind, dargestellt: 

- umfängliche Entsiegelungsmaßnahmen zur Wiederherstellung von Bodenfunktio-
nen und zur Verbesserung des lokalen Wasserhaushalts, 

- Anpflanzen von Gehölzen und Sträuchern unter Verwendung von gebietsheimi-
schen Pflanzen zur Verbesserung der Lebensraumfunktion für Tiere, 



84 

- Erhalt und Aufwertung wertvoller Vegetationsstrukturen durch Herausnahme neo-
phytischer Gehölze, 

- Anlage von Wiesen unter Verwendung gebietsheimischen Saatgutes zur Verbesse-
rung der Lebensraumfunktion, 

- Schaffung von Biotopverbundanschlüssen nach Süden (Richtung Yorckbrücken 
und Flaschenhals),  

- Behutsame Erschließung wertvoller Strukturen zur Verbesserung der Erholungs-
eignung, 

- Aufnahme von Eisenbahnrelikten in die Parkplanung zur Aufwertung des Land-
schaftsbildes, 

- Einbau von Holzbohlen, Aufbringen von Schotter und Herstellung von Wegeverbin-
dungen im Bereich des Museumsgleises zur Vernetzung von Freiräumen, zur Auf-
wertung des Landschaftsbildes und zur Schaffung von Lebensräumen für Flora und 
Fauna.  

Wie im Umweltbericht dargestellt, haben die dargestellten Maßnahmen bzw. hat die Her-
stellung der Parkanlage positive Auswirkungen auf das Stadtklima als auch auf das lokale 
Klima, insbesondere aufgrund der höheren Verdunstungsleistung durch Entsiegelung und 
Erhöhung der Vegetationsanteile (s. Kap. II 2.3.1.5).   

Im Rahmen der Bebauungsplanverfahren für die einzelnen Baufelder am Rand des Gleis-
dreiecks ist sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigung der Ausgleichsfunktion der Park-
anlage durch die geplante Bebauung erfolgt. Dies gilt vor allem hinsichtlich der klimatisch 
ausgleichenden Funktion der Parkanlage für die Wohngebiete im Umfeld.   

Der Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft durch Herstellung des Parks am Gleis-
dreieck wurde durch den Abschluss städtebaulicher Verträge zwischen dem Land Berlin 
und den einzelnen Investoren am Potsdamer und Leipziger Platz, die im Zuge der oben 
genannten Bebauungsplanverfahren abgeschlossen wurden, vereinbart und wird durch die 
Festsetzung den Eingriffsbebauungsplänen zugordnet. Gleiches gilt für die mit den Vorha-
benträgern der Bauvorhaben in den Baufeldern „Möckernkiez“, „Yorckdreieck“ und „Flott-
wellstraße Mitte“ im Rahmen der oben genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplanver-
fahren abgeschlossenen Durchführungsverträge. Vor diesem Hintergrund ist die Zuordnung 
der Ausgleichsflächen auch im Zusammenhang mit der Endabrechnung der in den städte-
baulichen Verträgen vereinbarten Kostenbeteiligungen erforderlich. 

Ferner wurde zwischen dem Land Berlin und der DB Netz AG die Durchführung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen im Gleisdreieck auf Kosten der DB Netz AG vertraglich 
vereinbart. Die gesamte Maßnahme zum Ausgleich wird somit durch städtebauliche Ver-
träge bzw. Durchführungsverträge sowie mit Geldmitteln der DB Netz AG gesichert und re-
finanziert.  

3.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft als Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB 

Für die Flächen der „Museumsbahn“, die als Flächen für Zuordnungen nach § 9 Abs.1a 
BauGB festgesetzt sind (s. Kap. II 3.2), werden durch textliche Festsetzung konkrete Aus-
gleichsmaßnahmen definiert. Dies ist erforderlich, da es sich bei diesen Flächen um eisen-
bahnrechtlich gewidmete Flächen, die aber zugleich Bestandteil der Sammelausgleichs-
maßnahme bzw. –fläche sind, handelt. Diese Überlagerung von Fachplanung und Bauleit-
planung ist möglich, weil hierdurch keine Nutzungskonflikte oder Einschränkungen für die 
„Museumsbahn“ entstehen. Durch die festgesetzten Maßnahmen bleiben die Sicherheit 
und Funktionsfähigkeit der Anlage sowie deren Zugänglichkeit zu Wartungs- und sonstigen 
Arbeiten gesichert. Die zuständige Fachbehörde der Senatsverwaltung hat dieser Vorge-
hensweise zugestimmt und erklärt, dass die Festsetzung im Bebauungsplan der Zweckbe-
stimmung als Bahnanlage nicht entgegensteht. 

Ein wesentliches Ziel der Gesamtgestaltung der Parkanlage war es, den Charakter der 
ehemaligen Bahnfläche sichtbar zu lassen. Zugleich sollten typische Arten von Trocken-
standorten gefördert werden. Dies zeigt sich u. a. auch in der linearen Wegegestaltung und 
der Verwendung von bahntypischen Materialen, wie z.B. Schotter. Da das Museumsgleis 
ein prägendes Element für den Erhalt des Bahncharakters ist und deshalb in die Gesamt-
gestaltung integriert wurde, ist die planungsrechtliche Sicherung der mit ihr verbundenen 
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Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Auf diese Weise ist z.B. der Austausch der eingebau-
ten Holzschwellen durch Betonschwellen unzulässig. 

Die Gleiszufahrtsbrücke, die mit ihrem nördlichen Ende in den Geltungsbereich hineinragt, 
sowie  der dazugehörige Wartungs- und Sicherheitsstreifen in einer Tiefe von 5 m werden 
von der Festsetzung nicht erfasst.  

Textliche Festsetzung Nr. 2: 

Innerhalb der Fläche „Museumsbahn“ sind zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft für typische Arten von Trockenstandorten und zur Aufwertung 
des Landschaftsbildes als Ausgleich im Sinne von § 1a Abs. 3 des Baugesetzbuchs fol-
gende Maßnahmen durchzuführen: 

- Verwendung von Holzschwellen 

- Einbau von Schotter 

- Bau von Bahnübergängen zur Vernetzung von Freiräumen 

- Erhalt der Fläche der „Museumsbahn“ als Gestaltungselement des Landschaftsbildes. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

3.4 Gehrechte 

Der nördliche Teil der Kleingartenanlage „Potsdamer Güterbahnhof“ im Südwesten des 
Bebauungsplangebietes VI-140a wurde im Zuge der Parkplanung und –umsetzung und in 
Kooperation mit den ansässigen Kleingärtnern im Sinne des Leitbilds „Gärten im Garten“ in 
die Parkanlage integriert. Dieser Teil der Kleingartenanlage kann von der Öffentlichkeit in 
Ost-West- und Nord-Süd-Richtung durchquert werden. Für die Erreichbarkeit des Parks 
aus den westlich angrenzenden Altbauquartieren ist besonders ein Weg von Bedeutung. 
Dieser führt von der Blumenthalstraße kommend durch den Nelly-Sachs-Park und zwi-
schen den Gebäuden Dennewitzstraße 27-29 und Dennewitzstraße 30-31 Park hindurch zu 
einer Treppenanlage innerhalb einer kleinen öffentlichen Grünanlage, die bereits Teil des 
„Parks am Gleisdreieck“ ist. Über diese Treppe gelangen die Besucher in die Kleingarten-
anlage und können über öffentlich zugängliche Wege den Westpark erreichen. Die erfor-
derlichen Flächen dieser Blockdurchquerung, die durch das angrenzende Wohngebiet 
führt, werden durch den Bebauungsplan XI-101x planungsrechtlich gesichert. Im Bebau-
ungsplan VI-140a wird der weiterführende Abschnitt durch die private Kleingartenanlage als 
mit einem Gehrecht für die Allgemeinheit zu belastende Fläche mit einer Breite von 2 m 
zeichnerisch festgesetzt. Durch die Festsetzung wird die langfristige Freihaltung der Geh-
wegflächen gesichert, für den Vollzug des Gehrechts bedarf es der dinglichen Sicherung.  

Die übrigen Wege innerhalb der Kleingartenanlage dienen vorrangig der inneren Erschlie-
ßung bzw. der funktionalen Erschließung der privat genutzten Kleingartenparzellen. Ein 
städtebauliches Erfordernis dieses engmaschige Wegenetz für die Allgemeinheit langfristig 
planungsrechtlich zu sichern und im Gegenzug den Handlungsspielraum für eine mögliche 
Neuordnung der Parzellen einzuschränken, besteht nicht. Dem Land Berlin als Eigentüme-
rin der Flächen obliegt es auch weiterhin, der Öffentlichkeit die Nutzung der Wege zu ge-
währen.  

Textliche Festsetzung Nr. 3 

Die Fläche a ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

3.5 Geltungsbereich 

Die Grenze des Geltungsbereichs verläuft entlang bestehender Grundstücksgrenzen.  

Dies führt im Norden des Ostparks dazu, dass das Gebäude eines ehemaligen Stellwerks, 
das sich über 2 Grundstücke mit unterschiedlichen Eigentümerinnen erstreckt, nicht voll-
ständig im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegt. Der überwiegende Teil des Ge-
bäudes wird zwar vom Geltungsbereich erfasst und liegt innerhalb der als öffentliche Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage und Spielplätze“ festgesetzten 
Fläche. Der nördliche Gebäudeteil ragt jedoch über die Grundstücksgrenze hinaus und 
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überbaut das nördlich angrenzende Nachbargrundstück, das im Geltungsbereich des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplans VI-140cab („Urbane Mitte“) liegt. Das Stellwerks-
gebäude wurde in die Parkgestaltung einbezogen ist und wird als Kiosk und für das Büro 
des Parkmanagers genutzt. Es unterliegt dem Bestandsschutz.  

3.6 Außerkraftsetzung förmlich festgestellter Straßen- und Baufluchtlinien 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind förmlich festgestellten Straßen- und Bau-
fluchtlinien vorhanden. Diese werden durch Festsetzung Nr. 4 außer Kraft gesetzt. Mit die-
ser Regelung wird die Rechtseindeutigkeit der Festsetzungen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans klargestellt, da grundsätzlich der allgemeine Rechtssatz gilt, dass die späte-
re Norm die frühere verdrängt.  

Textliche Festsetzung Nr. 4 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und bau-
rechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

3.7 Kennzeichnungen 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befinden sich keine gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 
zu kennzeichnenden Flächen. 

3.8 Nachrichtliche Übernahmen  

3.8.1 Denkmalschutz 

Die folgenden in die Denkmalliste Berlin (Stand 15. Mai 2001, ABI. Nr. 29 vom 14. Juni 
2001, und in der jeweils fortgeschriebenen Fassung, Stand 12. Oktober 2018), eingetrage-
nen Denkmale sind im Geltungsbereich nachrichtlich übernommen: 

- Teile der Hochbahnanlage (ehemalige Stammbahn) zwischen Oberbaumbrücke 
und Dennewitzstraße bzw. Köthener Brücke (heute Teil der U 1) und zwischen 
Reichpietschufer und Bezirksgrenze Schöneberg (heute Teil der U 2) mit stillgeleg-
ter Gleisschleife am Gleisdreieck, Hochbahn-Viadukt, 1896-1902 von Siemens & 
Halske (Ingenieur Heinrich Schwieger), Umbau 1912-13 (Denkmalbereich, Nr. 
0903110) sowie 

- Widerlager/Widerlagermauerwerk der Yorckbrücken, 1883-1932 u. a. von Franz 
Schwechten, Heinrich Seidel, (Baudenkmale, Nr. 09066749). 

Das Plangebiet wird im Bereich des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofs sehr stark von 
den Hochbahnviadukten der U-Bahnlinien 1 und 2, die Bestandteil des oben genannten 
Denkmalbereichs bzw. der Gesamtanlage sind, geprägt. Durch den Bebauungsplan, der 
Ausgleichsflächen in großem Umfang durch Festsetzung als öffentliche Parkanlage sowie 
die vorhandene Kleingartenanlage durch Festsetzung als private Dauerkleingärten sichert, 
werden die Eigenart und das Erscheinungsbild dieses Denkmalbereichs in keiner Weise 
(z.B. durch heranrückende Bebauung) beeinträchtigt. Die Hochbahnen erscheinen vielmehr 
als integraler Bestandteil der urbanen Parklandschaft. Gleiches gilt für die als Baudenkmal 
geschützten Widerlager der Yorckbrücken, die von der ehemaligen Bahnnutzung zeugen.  

Die Widerlager mitsamt Widerlagermauerwerk, die innerhalb der eisenbahnrechtlich ge-
widmeten Bahnflächen liegen, sind für das Verständnis der städtebaulichen Planung bzw. 
die Nachvollziehbarkeit der Festsetzungen nicht erforderlich und werden deshalb nicht 
nachrichtlich übernommen.  

3.8.2 Bahnanlagen 

3.8.2.1 Fern- und Regionalbahn sowie S-Bahn 

Auf Antrag der Deutsche Bahn AG wurden im Jahr 2008 die gewidmeten Bahnflächen im 
Areal Gleisdreieck einer Entbehrlichkeitsprüfung unterzogen. Im Ergebnis wurden mit Frei-
stellungsbescheid des Eisenbahnbundesamtes (EBA) vom 09.07.2008 umfangreich Flä-
chen von Bahnbetriebszwecken freigestellt (s. Kap. I 3.9). Die Deutsche Bahn AG hatte 
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sich bereits im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans VI-140 im Rahmen der Behör-
denbeteiligung zu den betriebsnotwendigen und zu den zukünftig nicht mehr betriebsnot-
wendigen Flächen geäußert. 

Betriebsnotwendige Flächen sind weiterhin als Bahnflächen gewidmet und unterliegen 
demnach dem Fachplanungsvorbehalt. Im Plangebiet liegen solche gewidmeten Bahnflä-
chen. Dabei handelt es sich vor allem um die Trassen von Fern-/Regional- und S-Bahn, die 
Flächenkorridore für die geplante S21 und die ggf. geplante Reaktivierung der Potsdamer 
Stammbahn, den Hubschrauberlandeplatz am Schöneberger Ufer sowie um die in den Gel-
tungsbereich hineinreichenden Brückenkonstruktionen der Yorckbrücken mitsamt der Wie-
derlager und der Wiederlagermauerwerke. Die gewidmeten Bahnflächen werden als 
„Bahnanlage“ in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen und sind, sofern für die 
Nachvollziehbarkeit der Festsetzungen erforderlich, in der Planzeichnung näher bezeichnet 
(z.B. „Notzuwegung“ oder „Museumsbahn“). 

Bei der auf den eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen im Bereich der Gleisinseln betrie-
benen Beachvolleyballanlage handelt es sich um eine temporäre Nutzung. Im Rahmen ei-
ner Inanspruchnahme dieser Flächen für den Bau der S-Bahnlinie 21 ist davon auszuge-
hen, dass die Anlage verlagert oder geschlossen werden muss. 

3.8.2.2 U-Bahn 

Für die U-Bahntrassen ist von einer faktischen Widmung/Planfeststellung der betriebsnot-
wendigen Flächen nach dem Preußischen Kleinbahngesetz auszugehen. 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans VI-140 wurden von 
den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) Unterlagen zu den betriebsnotwendigen Flächen der 
BVG zur Verfügung gestellt. Im Wesentlichen sind dies die aufgeständerten Trassen ein-
schließlich der Stützen der Hochbahnlinien U1 und U2 sowie die unterirdisch verlaufende 
Trasse der U-Bahnlinie 7. Diese wurden in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. 

Die Zugänglichkeit der U-Bahnbauwerke einschließlich der beidseitig verlaufenden Rand-
streifen (technologische Streifen), z.B. zur Instandsetzung der U-Bahnviadukte oder zu de-
ren ggf. erforderlichen Abriss und Neubau, ist aufgrund des Gesetzes über die Bahneinhei-
ten (Gesetz vom 19. August 1895 i.d.F. vom 8. Juli 1902) in Verbindung mit der Feststel-
lung dieser Flächen als Bahneinheit sichergestellt. Zusätzliche Festsetzungen im Bebau-
ungsplan sind nicht erforderlich. 

3.8.2.3 Museumsbahn 

Die Flächen der „Museumsbahn“ im Ostpark sind Eigentum des Landes Berlin und werden 
aufgrund ihrer eisenbahnrechtlichen Widmung in den Bebauungsplan nachrichtlich über-
nommen. Zudem wird die Fläche der „Museumsbahn“ als Fläche für Zuordnungen nach § 9 
Abs. 1a BauGB festgesetzt. Ergänzend werden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 
BauGB festgesetzt (näher dazu Kap. III 3.3). 

Das nördliche Ende der Gleiszufahrtsbrücke (Brücke 21) zum Deutschen Technikmuseum 
Berlin wird ebenfalls nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Die seitlich verlau-
fenden Wartungs- und Sicherheitsstreifen in einer Tiefe von 5 m liegen innerhalb der als 
„öffentliche Parkanlage und Spielplätze“ festgesetzten Flächen. Die betroffenen Flächen 
befinden sich im Eigentum des Landes Berlin, das der für die Brücke zuständigen Senats-
verwaltung die erforderliche Inanspruchnahme der Flächen zu Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten im öffentlichen Interesse gewährleistet. Darüber hinaus ist die Zugänglichkeit 
für Bauwerksprüfung und –unterhaltungsarbeiten, die Aufgrabemöglichkeit hinter den Brü-
ckenenden, das Bau- sowie das Pflanzverbot für mehrjährige Pflanzen innerhalb des 5 m-
Wartungsstreifens hinter und neben der Brücke zu gewährleisten. Gleiches gilt für die in 
Planung befindlichen Brücken 10, 11, 14 und 17. 

4 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gem. § 1 Abs. 7 BauGB 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die abwä-
gungsrelevanten Belange werden nach Kenntnis der Anregungen, Bedenken und Einwen-
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dungen, die bei der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht 
werden, ergänzt.  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans wurden insbesondere folgende öffentlichen und 
privaten Belange berücksichtigt: 

Öffentliche Belange 

- Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sowie des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Bo-
den 

- Belange von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen 

- Belange von Sport, Freizeit und Erholung 

- Belange der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung 

- Belange der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes  

- Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

- Belange der Immissionsschutzes 

- Belange des Verkehrs 

Private Belange 

- Wunsch nach größtmöglicher Wohnruhe 

- Befürchtung steigender Miet- und Kaufpreise von Immobilien aufgrund verbesserter 
Lagegunst 

- Wunsch nach Erhalt und Sicherung der vorhandenen Kleingartenanlage zur Ei-
genversorgung und Erholung 

 

Der Bebauungsplan VI-140a berücksichtigt in besonderer Weise Belange des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege. Durch Festsetzung als öffentliche Parkanlage werden lang-
fristig Flächen für den Ausgleich von planungsbedingten Eingriffen, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen, 
planungsrechtlich gesichert. Auf diese Weise werden die stadtklimatisch und -ökologische 
Bedeutung der Flächen und deren herausragende Erholungsfunktion, die durch die Herstel-
lung des Parks als Sammelausgleichsmaßnahme erzielt wurde, bewahrt. Sie sind Lebens-
raum für zahlreiche Tiere und Pflanzen und somit für den Erhalt der biologischen Vielfalt 
von Bedeutung. Aufgrund der hohen Verdunstungsleistung der Vegetation haben die Flä-
chen positive Effekte auf das Stadtklima. Bodennahe Kaltluftströme sorgen zudem für den 
lokalen Luftaustausch und die Belüftung der angrenzenden Siedlungsbereiche. Eine alter-
native Bebauung der Ausgleichsflächen ist durch die Festsetzung als öffentliche Parkanla-
ge künftig ausgeschlossen. Im Land Berlin dringend benötigter Wohnraum wurde bzw. wird 
in den angrenzenden Quartieren konzentriert – zugunsten der Freihaltung großer zusam-
menhängender Flächen für die Naherholung.  

Darüber hinaus dient der Bebauungsplan VI-140a dazu, den überwiegenden Teil der im 
Geltungsbereich gelegenen Ausgleichflächen in einer Größenordnung von insgesamt 
17,3 ha den Bebauungsplänen, in deren Geltungsbereich Eingriffe in Natur und Landschaft 
vorbereitet wurden, zuzuordnen.  

Neben der Sicherung und Zuordnung von Ausgleichsflächen berücksichtigt der Bebau-
ungsplan auch weitere Belange des Umweltschutzes. Die positiven Auswirkungen auf Tie-
re, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen wurden 
dezidiert im Rahmen der Umweltprüfung ermittelt und im Umweltbericht (s. Kap. II) darge-
legt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass durch die Umsetzung der Sammelausgleichs-
maßnahme keine erheblichen Umweltauswirkungen verursacht wurden. Für das Schutzgut 
Pflanzen und Tiere kam es zu Veränderungen, kurz- bis mittelfristig werden sich aber ver-
gleichbar wertvolle Biotope einstellen. Für die Schutzgüter Mensch, Gesundheit des Men-
schen und der Bevölkerung, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild ist von positi-
ven Wirkungen auszugehen.   

Wege, Plätze und Spielplätze dürfen nur einen untergeordneten Teil der Grünflächen in 
Anspruch nehmen, so dass die festgesetzten Grünanlagen überwiegend unversiegelt blei-
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ben. Den Belangen des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden wird 
hiermit Rechnung getragen. 

Durch die Festsetzung als öffentliche Parkanlage wird, wie dargelegt, auch die Erholungs-
funktion des zentral gelegenen Parks gesichert. Dieser stellt einen Ausgleich zu den dich-
ten, kompakten Stadtquartieren in unmittelbarer Nachbarschaft und am Potsda-
mer/Leipziger Platz dar. Somit leistet der Bebauungsplan einen wichtigen Beitrag zur Wah-
rung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Hiervon profitieren sowohl die Bewohner als 
auch die Beschäftigten in den umliegenden Quartieren und des Potsdamer/Leipziger Plat-
zes. Die als öffentliche Parkanlage festgesetzte Grünfläche dient der Bevölkerung zur Er-
holung und Freizeitgestaltung und ist auch zur Ausübung bestimmter informeller Sportarten 
wie Jogging, Walking, Inline-Skating u.ä. geeignet. Wenn auch die Qualität und der Aus-
stattungsstandard der Anlage nicht Gegenstand des Bebauungsplans sein können, so wer-
den doch zumindest die Flächen der Parkanlage langfristig durch den Bebauungsplan ge-
sichert. Durch die langfristige Sicherung der vorhandenen Parkanlage wird darüber hinaus 
sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Bevölkerung entsprochen. Die Festsetzung als 
öffentliche Grünfläche gewährleistet, dass die Flächen allen sozialen und kulturellen Bevöl-
kerungsgruppen zugänglich sind. Sie bieten Raum für soziale Kontakte, Kommunikation 
und interkulturellen Austausch und dieses nicht nur im Rahmen von initiierten Projekten wie 
dem interkulturellen Garten „Rosenduft“ im Ostpark. Durch die innerhalb der Parkanlage 
zulässigen Spielplätze, Spiel- und Bewegungsflächen sowie Anlagen für informellen Sport 
(z.B. Skaterpool, Tischtennis, Kletterwand, Fußball-Kleinfeld) wird das Bedürfnis der Bevöl-
kerung nach vielfältigen Freizeitangeboten, insbesondere für Kinder und Jugendliche, er-
füllt. Der Bebauungsplan berücksichtigt auf diese Weise altersspezifische kulturelle und so-
ziale Belange der Bevölkerung. Auch die Kleingartenanlage, die im Bebauungsplan gesi-
chert wird, kann ein Ort sozialen und kulturellen Austauschs sein.  

Der Bebauungsplan berücksichtigt zudem den unterschiedlichen Charakter und Nutzungs-
zweck der Grünflächen. Dies schlägt sich durch die Festsetzung von Grünflächen mit un-
terschiedlicher Zweckbestimmung („öffentliche Parkanlage“, „öffentliche Parkanlage und 
Spielplätze“, „öffentliche naturnahe Parkanlage“, „private Dauerkleingarten“) nieder.  

Als wichtiger öffentlicher Belang wurde darüber hinaus das bestehende Orts- und Land-
schaftsbild im Bebauungsplan berücksichtigt. Dieses wird durch die Festsetzung des 
„Parks am Gleisdreieck“ als öffentliche Parkanlage gesichert. Bauliche Nutzungen (v.a. 
Gebäude), die nicht dem Nutzungszweck einer Parkanlage entsprechen, sind unzulässig. 
Auf diese Weise bleiben wichtige Sichtbeziehungen z.B. zum Potsdamer Platz erhalten.  

Auch Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege werden durch den Bebau-
ungsplan VI-140a berücksichtigt. Die im Plangebiet vorhandenen Denkmale werden, soweit 
sie für das Verständnis der städtebaulichen Planung erforderlich sind, nachrichtlich über-
nommen. Durch den Bebauungsplan, der die Sicherung von Ausgleichsflächen durch Fest-
setzung als öffentliche Parkanlage und der vorhandenen Kleingartenanlage durch Festset-
zung als private Dauerkleingärten zum Gegenstand hat, werden die Eigenart und das Er-
scheinungsbild der Denkmale in keiner Weise (z.B. durch heranrückende Bebauung) beein-
trächtigt. Vor allem die markanten Hochbahnviadukte der U-Bahnlinien 1 und 2 erscheinen 
vielmehr als integraler Bestandteil einer urbanen Parklandschaft. Auch die in unmittelbarer 
Umgebung vorhandenen Denkmale, die wie die Yorckbrücken und der Kopfbau des ehe-
maligen Anhalter Güterbahnhofs Bestandteil der historischen Bahnnutzung sind, prägen die 
Parkanlage und erinnern an die frühere Nutzung. Die getroffenen Festsetzungen beeinflus-
sen weder deren „Lesbarkeit“ als historische Zeugnisse noch beeinträchtigen sie vorhan-
dene Blickbeziehungen.  

Ein anderer abwägungsrelevanter öffentlicher Belang betrifft den Immissionsschutz. Im 
Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die Verkehrslärmimmissionen, die 
tagsüber auf die Besucher und Nutzer der Park- und Kleingartenanlage einwirken, ermittelt. 
Im Ergebnis wird festgestellt, dass die maßgeblichen schalltechnischen Orientierungswerte 
nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 zwar nahezu flächendeckend überschritten werden, in den 
gesamten, der Erholung dienenden Parkbereichen mit Aufenthaltsqualität und in der Klein-
gartenanlage jedoch Beurteilungspegel von weniger als 65 dB(A) erreicht werden (s. Kap. 
III 3.1.1.4). Mögliche Maßnahmen zur Schallreduzierung bzw. zur Einhaltung des maßgeb-
lichen Orientierungswerts von 55 dB(A) tags wurden geprüft. Eine Minderung von Geräu-
schimmissionen in den als Park- und Kleingartenanlage festgesetzten Flächen durch ein 
Abrücken von den Verkehrstrassen, durch Verkleinerung oder Verlagerung der Flächen 
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oder durch aktive, städtebauliche und passive Maßnahmen ist jedoch nicht möglich bzw. 
kommt in Abwägung mit anderen öffentlichen und privaten Belangen nicht in Betracht. Im 
Ergebnis ist festzustellen, dass die Festsetzung von Grünflächen mit den unterschiedlichen 
Zweckbestimmungen „öffentliche Parkanlage“, „öffentliche Parkanlage und Spielplätze“, 
„öffentliche naturnahe Parkanlage“ und „private Dauerkleingärten“ trotz Lärmbelastung 
städtebaulich vertretbar ist.  

Durch die Nutzung der Parkanlage mit ihren Spiel- und Bewegungsangeboten selber kön-
nen in den umliegenden Wohngebieten Geräuschimmissionen auftreten und zu Störungen 
und Belästigungen führen. Da unzumutbare Immissionen bei ordnungsgemäßer Nutzung 
nicht zu erwarten bzw. Geräusche von Kindern als sozialadäquat hinzunehmen sind, blei-
ben gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld gewahrt. Den öffentlichen Belan-
gen von Sport, Freizeit und Erholung wird in der Abwägung gegenüber dem privaten Be-
lang nach größtmöglicher Wohnruhe deshalb ein höheres Gewicht beigemessen. Zudem 
ergänzen die in den Park integrierten Spielplätze und Freizeitanlagen die vorhandene 
Wohnnutzung. Insbesondere profitieren hiervon Familien mit Kindern und Jugendlichen, die 
die Angebote unentgeltlich nutzen können. Dieser Aspekt ist ebenfalls in die Abwägung 
einzustellen. 

Der Bebauungsplan berücksichtigt auch verkehrliche Belange. Der „Park am Gleisdreieck“ 
ist sehr gut durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erschlossen (s. Kap. I. 2.5) 
und auch zu Fuß oder per Rad sehr gut erreichbar. Durch ein gut ausgebautes Wegenetz 
werden sowohl die beiden Parkteile als auch die angrenzenden Quartiere miteinander ver-
knüpft. Fuß- und Radwege sind grundsätzlicher innerhalb öffentlicher Grünflächen zulässig.  

Es ist davon auszugehen, dass der Park größtenteils von Bewohnern und Beschäftigten 
aus den umliegenden Quartieren aufgesucht wird und nur wenige Parkbesucher mit dem 
eigenen PKW anreisen. Der Anteil des durch die Parknutzung verursachten Kfz-
Verkehrsaufkommens am gesamten Verkehrsaufkommen ist vor diesem Hintergrund als 
äußerst gering einzuschätzen. Zudem wird die Fläche des Parks am Gleisdreieck von meh-
reren Straßen erschlossen, so dass sich das Verkehrsaufkommen im vorhandenen Stra-
ßennetz verteilt. Stellplatzanlagen für die Parkbesucher sind deshalb nicht vorgesehen und 
planungsrechtlich zu sichern. Dies entspricht auch der gesamtstädtischen Strategie einer 
auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten Stadtentwicklung.  

Der Bebauungsplan übernimmt nachrichtlich eisenbahnrechtlich gewidmete Flächen. Ins-
besondere sind dies auch Flächen, die für die Realisierung der S-Bahnlinie 21 und die 
Potsdamer Stammbahn vorgehalten werden sollen. Bei einer – wenn auch langfristig ge-
planten Realisierung – könnte das Netz des ÖPNV eine sinnvolle Ergänzung erfahren und 
die Erreichbarkeit der Parkanlage weiter verbessern.    

Es ist anzunehmen, dass Grundstückseigentümer und Vermieter in der Umgebung von der 
Herstellung der Parkanlage profitiert haben. Durch die Nähe zum Park sind vermutlich die 
Attraktivität der Grundstücke und somit letztlich auch der Grundstückswert gestiegen. Dem 
stehen vermutlich eine Steigerung von Immobilienpreisen und der ortsüblichen Mieten ge-
genüber. Der Bebauungsplan an sich, der die vorhandene Parkanlage sichert, hat auf diese 
Entwicklung keinen Einfluss.  

Der Bebauungsplan berücksichtigt die privaten Interessen der Kleingärtenpächter am Er-
halt der vorhandenen Kleingartenanlage. Diese ermöglicht die wohnungsnahe Erholung 
und Freizeitgestaltung bei ausreichend Privatsphäre in einem stark durchgrünten Umfeld. 
Zugleich ist sie in Verbindung mit der Parkanlage für das lokale Klima bzw. den Luftaus-
tausch mit den angrenzenden Siedlungsbereichen von Bedeutung. Trotz Vorbelastung mit 
Schienenverkehrslärmimmissionen wird sie aus diesen Gründen planungsrechtlich gesi-
chert.  
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IV  Auswirkungen der Planung 

1 Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Durch den Bebauungsplan VI-140a werden im Gleisdreieck Ausgleichsflächen in einer 
Größenordnung von ca. 19,3 ha sowie das mit diesen in räumlichem Zusammenhang ste-
hende „Wäldchen“ durch Festsetzung als öffentliche Parkanlage gesichert. Insgesamt wer-
den 22,4 ha öffentliche Parkanlage festgesetzt. Für den Menschen sind besonders die bi-
oklimatische Funktion dieser Flächen und deren Bedeutung für die Naherholung von Be-
lang. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird deshalb dem Bedürfnis nach 
hochwertigen Grün- und Erholungsflächen in der Nähe von Wohn- und Arbeitsgebieten so-
wie günstigen bioklimatischen Verhältnissen Rechnung getragen. Innerhalb der Parkanlage 
sind vielfältige und generationsübergreifende Angebote für die wohnortnahe Erholung und 
die aktive Freizeitgestaltung zulässig, so dass auch langfristig die Auswirkungen sowohl auf 
die Lebensverhältnisse der Anwohner als auch auf die Beschäftigten in der Umgebung po-
sitiv sein werden. Durch den Bebauungsplan bleibt die öffentliche Zugänglichkeit der Flä-
chen gewährleistet.  

Neben den Ausgleichsflächen wird auch die Kleingartenanlage planungsrechtlich in ihrem 
Fortbestand gesichert. Hierdurch wird insbesondere für Bewohner der umliegenden, dicht 
besiedelten Gebiete die Möglichkeit aufrecht erhalten, in räumlicher Nähe einen Garten zur 
Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und zur Erholung zu pachten. 
In Verbindung mit der Parkanlage wirkt sich auch die Kleingartenanlage positiv auf das Bio-
klima der benachbarten Bewohnerschaft aus.  

Negative Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten sind nicht zu erwarten.  

2 Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- bzw. Investitionsplanung 

Bei dem Bebauungsplan VI-140a handelt es sich um einen Ausgleichsbebauungsplan. In 
diesem werden Ausgleichsflächen in einer Größe von insgesamt 19,3 ha planungs- und 
vorhabenbedingen Eingriffen im Geltungsbereich anderer Bebauungspläne sowie in einzel-
nen Planfeststellungsabschnitten der Fernbahnverbindung Berlin-Hannover zugeordnet. 
Dies sind 

- die Bebauungspläne I-15a, I-15b, I-16, II-163, I-164, I-165 und I-166 (am Pots-
damer/Leipziger Platz), 

- die vorhabenbezogenen Bebauungspläne VI-140h VE, VI-140e VE und VI-140fa 
VE (im Gleisdreieck) sowie 

- die  Planfeststellungsabschnitte 1A-1E der Schnellbahnverbindung Berlin-Hanno-
ver. 

Der Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft durch Herstellung des Parks am Gleis-
dreieck wurde durch den Abschluss städtebaulicher Verträge zwischen dem Land Berlin 
und den einzelnen Investoren am Potsdamer und Leipziger Platz, die im Zuge der oben 
genannten Bebauungsplanverfahren abgeschlossen wurden, vereinbart und den jeweiligen 
Eingriffsbebauungsplänen zugordnet. Gleiches gilt für die mit den Vorhabenträgern der 
Bauvorhaben am Gleisdreieck im Rahmen der vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfah-
ren abgeschlossenen Durchführungsverträge. Ferner wurde zwischen dem Land Berlin und 
der DB Netz AG die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Gleisdreieck 
auf Kosten der DB Netz AG vertraglich vereinbart. Die gesamte im Bebauungsplan festge-
setzte Parkanlage wird somit durch städtebauliche Verträge bzw. Durchführungsverträge 
sowie mit Geldmitteln der DB Netz AG gesichert und refinanziert. Die Grundstücke für die-
se Ausgleichsmaßnahme wurden dem Land Berlin übertragen (s. Kap. I 4.3). Eigentümerin 
der als öffentliche Grünfläche festgesetzten Flächen ist deshalb, bis auf ein einzelnes Flur-
stück im Bereich der Gleisinseln (Flurstück 3428), das Land Berlin.  

Das Flurstück 3428 befindet sich in privatem Eigentum. Sind im Bebauungsplan private 
Flächen als öffentliche Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15) festgesetzt, kann die Eigentümerin 
gemäß § 40 Abs. 2 BauGB ab Festsetzung des Bebauungsplans die Übernahme der Flä-
chen verlangen. Von einem Sachverständigen wurde deshalb eine Wertermittlung durchge-
führt. Demnach könnten Grunderwerbskosten bis zu einer Höhe von 52.500 € anfallen. 
Diese Summe ist in die Haushaltsplanung des Landes Berlin einzustellen. 
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Weitere Auswirkungen des Bebauungsplans VI-140a auf den Haushalt und die Finanz- 
bzw. Investitionsplanung des Landes Berlin sind nicht zu erwarten.  

3 Auswirkungen auf die Verkehrssituation 

Der Bebauungsplan VI-140a sichert die Ausgleichsmaßnahme „Park am Gleisdreieck“ und 
die vorhandene  Kleingartenanlage „Potsdamer Güterbahnhof“. Bauliche Veränderungen, 
die ein zusätzliches Verkehrsaufkommen induzieren könnten, sind durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplans nicht zu erwarten. 

Der Bebauungsplan VI-140a hat aus diesen Gründen keine Auswirkungen auf den Ver-
kehrsablauf im bestehenden Verkehrsnetz sowie auf die Leistungsfähigkeit der angrenzen-
den Knotenpunkte. 

4 Auswirkungen auf die Kultur und den Denkmalschutz 

Die Denkmale der Denkmalliste Berlin, die sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
befinden und für das Verständnis der städtebaulichen Planung erforderlich sind, werden 
nachrichtlich übernommen. Die Eigenart und das Erscheinungsbild der Denkmale werden 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans in keiner Weise (z.B. durch heranrückende 
Bebauung) beeinträchtigt. Die Denkmale erscheinen vielmehr als integraler Bestandteil ei-
ner urbanen Parklandschaft.  

In der unmittelbaren Umgebung vorhandene Denkmale, wie z.B. der U-Bahnhof Gleisdrei-
eck und die Yorckbrücken, erinnern gleichfalls an die Historie des Gleisdreiecks und verlei-
hen der Parkanlage einen ehrwürdigen Rahmen. Der denkmalgeschützte Kopfbau des 
ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs, der vom Deutschen Technikmuseum Berlin (DTMB) 
genutzt wird, prägt den nordöstlichen Zugang zum Schwechtenpark bzw. Ostpark. Durch 
Festsetzung umfangreicher Grünflächen wird die Lesbarkeit dieser historischen Zeugnisse 
nicht beeinflusst. Auch bleiben vorhandene Blickbeziehungen zu den Denkmalen, die stadt-
räumlichen gestalterischen Bezug über den Geltungsbereich hinweg haben (z.B. der Kirch-
turm des Baudenkmals Martin-Luther-Kirche am Dennewitzplatz) erhalten.  

Der Bebauungsplan VI-140a hat aus diesen Gründen positive Auswirkungen auf die Kultur 
und den Denkmalschutz. 

5 Städtebauliche Auswirkungen  

Der Bebauungsplan VI-140a sichert Flächen für eine Sammelausgleichsmaßnahme, die 
Eingriffe in Natur und Landschaft und die hohe bauliche Dichte in den angrenzenden Sied-
lungsbereichen durch Herstellung einer Parkanlage kompensiert. Durch Umsetzung der 
Maßnahme wurden zentrale Bereiche des Gleisdreiecks, die jahrzehntelang brachlagen 
und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, wieder in das städtische Gefüge integriert. 
Die vielfältigen Funktionen der Parkanlage und die positiven Auswirkungen auf die Umwelt 
werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans gesichert. Besondere Bedeutung 
hat die Parkanlage für das städtische und lokale Klima sowie die wohnortnahe Versorgung 
mit Grün- und Erholungsflächen. Insgesamt werden durch den Bebauungsplan 22,4 ha öf-
fentliche Parkanlage festgesetzt und eine großflächige, innerstädtische Grünanlage mit An-
lagen für Spiel-, Bewegungs- und Freizeitaktivitäten für die Bevölkerung gesichert. Eine 
Bebauung dieser Flächen ist durch den Bebauungsplan ausgeschlossen. Das bestehende 
Orts- und Landschaftsbild bleibt erhalten. Die Parkanlage ist Bindeglied zwischen den Be-
zirken Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg und Mitte und wichtiger Bestand-
teil eines übergeordneten Freiraumverbunds. Ein neu angelegtes Wegenetz sorgt für die 
räumlich-funktionale Einbindung des Areals.   

Der Bebauungsplan VI-140a hat aus diesen Gründen positive städtebauliche Auswirkun-
gen. 
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V  Verfahren 

1 Aufstellungs- und Änderungsbeschluss – VI-140 

Das Bebauungsplanverfahren VI-140 wurde am 10. Januar 1994 mit dem Aufstellungsbe-
schluss des damaligen Bezirksamtes Kreuzberg eingeleitet. Die frühzeitige Bürgerbeteili-
gung fand in der Zeit vom 02. Juni bis 04. Juli 1994 statt. Die Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange erfolgte im Juni und Juli 1999. Im Rahmen dieser Beteiligung erhob die 
Deutsche Bahn AG erhebliche Einwände auf Grundlage einer Vereinbarung von 1994 zwi-
schen dem Land Berlin und der Deutsche Bahn AG zur zukünftigen Nutzung des Gleisdrei-
ecks, so dass das Verfahren ausgesetzt werden musste. Am 25.04.2006 hat das Bezirk-
samt Friedrichshain – Kreuzberg beschlossen, den Geltungsbereich und Titel des Bebau-
ungsplans VI-140 zu ändern (Nr. II/1022/06). Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hat 
am 09.05.2006 die Aufstellung des Bebauungsplans VI-140 beschlossen. 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans VI-140 wurde gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB im Amtsblatt für Berlin Nr. 24 vom 19.05. 2006 auf Seite 1767 bekannt gegeben. 

Im BGBl. Nr. 32 vom 1.6.2017 wurde das “Gesetz zur Anpassung des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz und anderer Vorschriften an europa- u. völkerrechtliche Vorgaben“ 
vom 29.05.2017 bekanntgemacht. Durch Artikel 6 dieses Gesetzes wurde insbesondere 
das Baugesetzbuch (BauGB) geändert. Aktuell gilt das BauGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298).  

Gemäß Überleitungsvorschrift des § 245c BauGB können Verfahren, die förmlich vor dem 
13. Mai 2017 eingeleitet worden sind, nur dann nach den vor dem 13 .Mai 2017 geltenden 
Rechtsvorschriften abgeschlossen werden, wenn die frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 S. 1 vor dem 16. Mai 2017 ein-
geleitet worden ist.   

Da die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 S. 1 zu diesem maßgeblichen Zeitpunkt bereits im bisherigen Bebauungs-
planverfahren VI-140 durchgeführt war (s. Kap. V.3), wird dieses Bebauungsplanverfahren 
nach den vor dem 13.Mai 2017 geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen. 

2 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ‒ VI-140 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens VI-140 wurde die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für 
die Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung öffentlich unterrichtet. Dies erfolgte sowohl im Rahmen der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung in der Zeit vom 06.06. bis 30.06.2006, bei der sich die betroffenen und 
interessierten Bürger über Ziele und Zwecke der Planung informieren konnten und Mitar-
beiter der Fachbereiche für Auskünfte zur Verfügung standen, als auch im Rahmen einer 
öffentlichen Informationsveranstaltung am 23.06.2006. 

Die Bürger äußerten sich zu folgenden Themen: 

- Verfahren/Rahmenvertrag und Notenwechsel  

- Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan u.a. Baufeld „Möckernkiez“ 

- Städtebauliche Einbindung/Art und Maß der Nutzung 

- Abgrenzung der Untersuchungsräume 

- Bedeutung des Gleisdreiecks auf das Stadtklima 

- Fauna und Flora 

- Lärm/Immissionen  

- Eingriff/Ausgleich  

- Sicherung der Durchwegung und Wegeverbindungen  

- Straßen und S-Bahn S 21 

- Gestaltung der Parkanlage  

- Sportflächen kontra Kleingartenanlage 

- Denkmalpflege und Spurensicherung 
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Im Ergebnis hat die Abwägung der Stellungnahmen zu keiner weiteren über das Abwä-
gungsergebnis der frühzeitigen Behördenbeteiligung, die parallel durchgeführt wurde, hin-
ausgehenden Änderung geführt. 

3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ‒ VI-140 

Nach § 4 Abs. 1 BauGB ist eine frühzeitige Behördenbeteiligung durchzuführen und die für 
die entsprechenden Fachbelange zuständigen Behörden sind zur Äußerung im Hinblick auf 
den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufzufordern. Im 
Rahmen des Bebauungsplans VI-140 für das Gleisdreieck wurde die frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit 
vom 24.05.2006 bis zum 05.07.2006 durchgeführt. Die Ergebnisse des Beteiligungsverfah-
rens sind bei der Fortsetzung des Bebauungsplans VI-140a berücksichtigt worden. 

4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB ‒ VI-140 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB erfolgte in der Zeit vom 07.03.2007 bis 18.04.2007.  

Insgesamt sind 48 Stellungnahmen beim BA Friedrichshain-Kreuzberg eingegangen, 7 da-
von verspätet. Die Stellungnahme der Dt. Bahn Service Immobilien Gesellschaft mbH ging 
nach der Bitte um Fristverlängerung am 15.05.2007 ein. 

Von den Behörden und sonstigen Trägern hatten 14 keine Hinweise und Bedenken bzw. 
waren von der Planung nicht berührt. 

Nur ein Teil der Stellungnahmen bezieht sich auf den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans VI-140a. Dabei sind die vorgebrachten Hinweise und  Anregungen zum Teil aufgrund 
geänderter Entwicklungsvorstellungen zwischenzeitlich als überholt anzusehen (z.B. hin-
sichtlich ungedeckter und gedeckter Sportanlage), werden aber der Vollständigkeit halber 
im Folgenden mit dargestellt. Relevante Stellungnahmen gingen zu folgenden Themen ein:  

Planfestgestellte Flächen / Bahnanlagen 

Nachrichtliche Übernahme der Bahnanlagen 

Sowohl die Deutsche Bahn Services Immobiliengesellschaft mbH als auch die Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) fordern die vollständige Kennzeichnung der Bahnanlagen, auch 
der unterirdischen. Die Deutsche Bahn Services Immobiliengesellschaft mbH fordert dar-
über hinaus  die Beschränkung der Bebauung und der Begrünung entsprechend der Präsi-
dialverfügung des Eisenbahnbundesamt (EBA) in die Planunterlagen aufzunehmen und 
darzustellen. Von Seiten der BVG sind die Beschränkungen in der Stellungnahme darge-
stellt.  

Abwägung:  

Die Planzeichnung stellte bisher nur die Nullebene dar. Die Bahnanlagen wurden nachricht-
lich nach den von den Trägern zur Verfügung gestellten Unterlagen übernommen. Dies 
sind die Ergebnisse der Prüfung der Dt. Bahn AG zu den betriebsnotwendigen und zu den 
zukünftigen nicht betriebsnotwendigen Bereichen, Stand August 2006, die nun nach dem 
Stand Juni 2007 aktualisiert wurden und die Angaben der BVG, die in einer Anlage zur  
Stellungnahme zur Verfügung gestellt wurde.  

Zum Verständnis des Bebauungsplanes werden die verschiedenen Ebenen, welche pla-
nungsrechtlich relevant sind und aus denen sich Einschränkungen für die Planung ergeben 
können, in Nebenzeichnungen dargestellt. 

Auf die Einhaltung von Sicherheitsstreifen, die Beschränkungen der Bebauung und Begrü-
nung wird in der Begründung Kap. II. 6.8 „Nachrichtliche Übernahme“ hingewiesen. 

Die Anregungen führten zu Änderungen in der Planzeichnung und der Begründung. 
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Entwidmung von Bahnbetriebszwecken 

Das Eisenbahnbundesamt (EBA) stimmt dem Bebauungsplan nur unter Vorbehalt zu und 
macht darauf aufmerksam, dass der Plan für die Teile, die oberirdische wie unterirdische 
Betriebsanlagen überplanen, erst dann in Kraft treten kann, wenn der Freistellungsbe-
scheid für die entsprechenden Bahnanlagen bestandskräftig geworden ist. 

Abwägung: 

Der Bebauungsplan berücksichtigt die bereits vorliegenden Ergebnisse der Prüfung der Dt. 
Bahn AG zu den betriebsnotwendigen und zu den zukünftigen nicht betriebsnotwendigen 
Bereichen. Der Bebauungsplan wird in Teilbebauungsplänen fortgeführt. Die Vorausset-
zung für deren Festsetzung ist dann die Freistellung der Flächen. 

Die Anregungen führten zu keinen Änderungen und hatten keine Auswirkungen auf Planin-
halte. 

S-Bahntrasse 21 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden wurde der Umgang mit der geplanten S-Bahn 21 
im Bereich des Gleisdreiecks geklärt. Es besteht von Seiten der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung VII B die Forderung, die Vorhaltefläche im Bebauungsplan darzustellen. 
Diese könne laut Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Abteilung VII B  als Grünfläche 
zwischengenutzt werden.  

Abwägung: 

Die Vorbehaltsfläche für die S 21 wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Abteilung VII B als Handskizze im B-Planentwurf von Januar 2007 nachgereicht. Es werden 
dabei keine Höhenlagen der Trasse angegeben. Im Juli 2007 wurde ein Lageplan M 1:100 
mit der Trassenführung der S 21 und der Potsdamer Stammbahn von der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung Abteilung VII B zur Verfügung gestellt. 

Die Vorhaltefläche für die Trassenführung der S 21 wird in der Planzeichnung als in Aus-
sicht genommene S-Bahntrasse dargestellt. Die Vorhaltefläche kann laut Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung Abteilung VII B  als Grünfläche zwischengenutzt werden. 

Die Anregungen führten zu einer Änderung der Planzeichnung und der Begründung. 

Sportflächen  

Sportflächenbedarf 

Von Seiten des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg, Sportförderung wird darauf hinge-
wiesen, dass auch der dringende Bedarf an gedeckten Sportanlagen in der Begründung 
(Kap. III. 5. „Auswirkung auf die soziale Infrastruktur“) zu nennen sei. Es wird dabei auf die 
aktuellen Bedarfszahlen verwiesen.  

Abwägung: 

In dem genannten Kapitel geht es um die Auswirkung des vorliegenden Gesamtplanes, der 
je nach Erfordernis in Teilbebauungsplänen weitergeführt wird. Da zum jetzigen Zeitpunkt 
kein konkreter Entwurf für die gedeckten und ungedeckten Sportanlagen vorliegt, weist der 
Gesamtplan zunächst nur Sportflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 aus. Auf den dringenden 
Bedarf an gedeckten Sportanlagen ist in Kapitel II. 6.1.5 „Öffentliche Grünfläche“ hingewie-
sen. In Kap. III. 5. der Begründung erfolgt ein Verweis darauf.  

Die Bedarfszahlen der Sportanlagenstatistik 2004 der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Sport zu den gedeckten und ungedeckten Sportanlagen werden in Kap. II. 6.1.5 
für alle 3 Bezirke dargestellt. 

Die Anregungen führten zu einer Änderung der Begründung, aber zu keiner Änderung der 
Planinhalte. 
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Ausweisung der Sportfläche 

In der Planzeichnung ist die bisherige Zweckbestimmung „ungedeckte Sportflächen“ der öf-
fentlichen Parkanlage südlich der U-Bahnlinie dargestellt. Dadurch könne nach Auffassung 
des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg, Sportförderung der fälschliche Eindruck ent-
stehen, dass nur die Fläche südlich der U-Bahnlinie für Sport vorgesehen sei. Es wird eine 
deutliche Darstellung der 4,1 ha  großen Sportfläche gefordert. 

Abwägung: 

Zurzeit liegt kein konkreter Entwurf für die ungedeckten Sportflächen vor. In den öffentli-
chen Grünanlagen bedürfen Sportplätze und Spielplätze keiner gesonderten Festsetzung 
im Bebauungsplan. Um den angestrebten Charakter zu verdeutlichen, sind die Spiel- und 
Sportplätze als Zweckbestimmung aufgenommen worden. Der Bebauungsplan macht je-
doch keine Aussage zur Gestaltung der öffentlichen Park-anlage und zur Abgrenzung ein-
zelner Nutzungen. Dies ist Gegenstand der Ausführungsplanung. Die 4,1 ha sind in der 
Begründung unter Kap. II. 6.1.5 genannt und als solche auch im Städtebaulichen Vertrag 
Anlage 4 „Abgrenzung der Nutzungsgebiete“ dargestellt. Die Hauptzeichnung des B-Planes 
stellt die 0-Ebene dar, in dieser ist die öffentliche Parkanlage durchgängig und nicht durch 
die Bahnanlage begrenzt. 

Die Anregungen führten zu keinen Änderungen und hatten keine Auswirkungen auf Planin-
halte.  

Planungsrechtliche Sicherung einer Sporthalle 

Um die Verortung einer Sporthalle in der Nachbarschaft der ungedeckten Sportanlage zu 
sichern, hält es die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport für geboten, die 
Zweckbestimmung in „Öffentliche Parkanlage und Sportanlagen" zu ändern. Daraus resul-
tiere dann eine entsprechende FNP-Änderung.  

Abwägung 

Zurzeit liegt weder ein konkreter Entwurf für die ungedeckten Sportflächen noch für eine 
gedeckte Sportfläche vor. Für eine  Ausweisung von Sportanlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB ist eine genaue Abgrenzung erforderlich. Diese Ausweisung würde zwar auch die 
Zulässigkeit von baulichen Anlagen (wie Kassenhäuschen, Sanitär- und Umkleideräume, 
Gerätegebäude), aber nicht die Zulässigkeit einer Sporthalle beinhalten. Diese muss als 
Gemeinbedarfsfläche verortet werden. Die bisherigen Ausweisungen ermöglichen im Sinne 
des § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB die Zulässigkeit von Sportplätzen. Aus diesem Grund wird die 
Zweckbestimmung künftig geändert und analog zur gesetzlichen Grundlage durch „Öffentli-
che Parkanlagen und Sportplätze“ bestimmt.  

Der Bebauungsplanentwurf VI-140 bildet die Grundlage für weitere Bebauungspläne zur 
Entwicklung von Teilflächen des Gesamtareals am Gleisdreieck. Er dient vor allem der 
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen des Potsdamer Platzes durch die Festsetzung öf-
fentlicher Grünflächen sowie durch die Festlegung der zukünftigen Baufelder. 

Nach Erarbeitung der konkreten Konzeption für die gedeckte Sportanlage und die unge-
deckte Sportanlage ist die Sicherung der planungsrechtlichen Voraussetzung in einem 
Teilbebauungsplan erforderlich. Darauf wird in der Begründung in Kap. II. 6.1.5 „öffentliche 
Grünflächen und III. 5. „Auswirkung auf die soziale Infrastruktur“ hingewiesen. 

In diesem Rahmen muss dann auch die entsprechende FNP-Änderung erfolgen. 

Die Anregungen führten zu einer Änderung der Planzeichnung und der Begründung. 

Erschließung der Sportfläche 

Von Seiten des Bezirks Tempelhof-Schöneberg wird darauf hingewiesen, dass derzeit kei-
ne gesicherte Erschließung aus dem Ortsteil Schöneberg vorliegt. Von der Kurfürstenstra-
ße aus ist zwar über die private Grundstücksfläche der WIR Wohnungsbaugesellschaft ein 
Geh- und Radfahrrecht (Bebauungsplan XI-101) gesichert. Es fehlt jedoch zusätzlich ein 
Fahrrecht für Pflegefahrzeuge und die möglich KFZ-Erschließung der Sportfläche. Eine Er-
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schließung der Sportflächen für Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge u. a. über das 
Grundstück Bülowstraße 69 wird aufgrund des Generalzugs und der räumlichen Enge von 
Seiten des Stadtplanungsamtes ausgeschlossen. Die Sportfläche muss künftig so er-
schlossen werden, dass ein möglicher KfZ-Verkehr nicht den öffentlichen Park beeinträch-
tigt. (BA Friedrichshain-Kreuzberg, FB Naturschutz und Grünflächen) 

Abwägung: 

Die Erschließung der Sportfläche ist über die Pohlstraße und die öffentliche Parkfläche 
möglich. Eine Prüfung von Erschließungsvarianten und deren Auswirkungen muss im 
Rahmen der Ausführungsplanung oder erforderlichenfalls im Rahmen des Teilbebauungs-
planes erfolgen. Eine Erschließung über die Kurfürstenstraße und den B-Plan XI-101x kann 
nur über private Grundstücke und in Abstimmung mit der WIR erfolgen. 

Die Anregungen führten zu keinen Änderungen und hatten keine Auswirkungen auf Planin-
halte.  

Geh– und Fahrradrechte und andere Fahrrechte 

Sicherung von Radwegen   

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (VII B) geht grundsätzlich davon aus, dass zur 
Führung geplanter Radverkehrsverbindungen entsprechend dem Berliner Fahradrouten-
netz (z.B. Radfernweg Berlin - Leipzig; Fahrradnebenrouten) sowie für den örtlichen Rad-
verkehr durch die geplanten Baufelder westlich der Flottwellstraße und durch die geplante 
öffentliche Parkanlage ausreichend breite, für den Radverkehr freigegebene Wege berück-
sichtigt werden. 

Abwägung: 

Die Gestaltung der Grünfläche ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, son-
dern der Ausführungsplanung für den Park. Die Geh- und Radfahrrechte ermöglichen es, 
Wege in ausreichender Breite vorzusehen.  

Die Anregungen führten zu keinen Änderungen und hatten keine Auswirkungen auf Planin-
halte. 

Fahrrecht für Rettungs- und Parkpflegefahrzeuge 

Die Flächen mit Geh- und Radfahrrechten sollen zusätzlich mit einem Fahrrecht für Ret-
tungsfahrzeuge und Parkpflegefahrzeuge belastet werden (Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung XOI, BA Friedrichshain-Kreuzberg, FB Naturschutz und Grünflächen). 

Abwägung: 

Eine Ausweisung des Fahrrechtes für Rettungsfahrzeuge und Parkpflegefahrzeuge ist nicht 
erforderlich. Es besteht kein städtebauliches Regelungserfordernis. Die Festlegung ist Auf-
gabe der Ausführungsplanung. Die Geh- und Radfahrrechte haben eine ausreichende Brei-
te.  

Die Anregungen führten zu keinen Änderungen und hatten keine Auswirkungen auf Planin-
halte. 

Ost-Westverbindung/Generalzug 

Von Seiten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung XOI wird für den Generalzug eine 
Widmung nach dem Berliner Straßengesetz für erforderlich gehalten. Dies sei Vorausset-
zung, dass die Bahn die Brücken dulden muss. 

Abwägung: 

Eine Widmung des Generalzuges als Straßenverkehrsfläche ist nicht erforderlich. Es ist 
nicht beabsichtigt, die Planfeststellung durch den Bebauungsplan i.S. des § 20 Berliner 
Straßengesetz zu ersetzen. Die planfestgestellten Bahnflächen sind nach den Ergebnissen 



98 

der Prüfung der Deutschen. Bahn AG zu den betriebsnotwendigen und zu den zukünftigen 
nicht betriebsnotwendigen Bereichen nachrichtlich übernommen. Es soll lediglich die recht-
liche Voraussetzung für die  Überquerung der Bahnanlagen ermöglicht werden. Die Her-
stellung der Parkanlage Gleisdreieck ist überwiegend eine Ausgleichsmaßnahme für die 
Entwicklung des Potsdamer und Leipziger Platzes. Die Gestaltung des Parks und die Her-
stellung einer Ost-Westverbindung, hier der des Generalzuges waren bereits Gegenstand 
des mehrstufigen landschaftsplanerischen Ideen- und Realisierungswettbewerbes. 

Die Deutsche. Bahn hat sich in ihrer Stellungnahme nicht gegen die Geh- und Radfahrrech-
te, die die rechtliche Grundlage  für die Brückenbauwerke schaffen, ausgesprochen. 

Die Anregungen führten zu keinen Änderungen und hatten keine Auswirkungen auf Planin-
halte. 

Sicherung des erforderlichen Lichtraumprofils bei Brücken 

Das Geh- und Radfahrrecht über die Brücken soll nicht nur das Lichtraumprofil der beste-
henden Bahnanlagen berücksichtigen, sondern auch das erforderliche Lichtraumprofil einer 
elektrifizierten Stammbahn. (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung IB) 

Abwägung: 

Die TF Nr. 5 wird geändert und das Wort „bestehende“ gestrichen  - „…..unter Freihaltung 
des erforderlichen Lichtraumprofils der Bahnanlage zu belasten.“ 

Die Anregungen führten zur Änderung der Planzeichnung (textliche Festsetzung) und der 
Begründung 

Querung der Museumsbahn 

Von Seiten des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg, FB Stadtplanung wird eine Prüfung 
weiterer zusätzlicher Querungen der Museumsbahn angeregt.  

Abwägung: 

Weitere Überquerungsmöglichkeiten der Museumsbahn müssen im Zuge der Ausführungs-
planung in Abstimmung mit dem Nutzungskonzept des Technikmuseums und den daraus 
resultierenden Sicherheitsanforderungen geprüft werden.  

Die Anregungen führten zu keinen Änderungen und hatten keine Auswirkungen auf Planin-
halte. 

Zugänglichkeit des Parks von Süden 

Die Zugänglichkeit des Parks von Süden im Bereich der Yorckstraße wird für dringend er-
forderlich gehalten. (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung I E, Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg, Fachbereich Naturschutz und Grünflächen und Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg, Amt für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz) 

Abwägung: 

Die Zugänglichkeit der Parkanlage ist langfristig über die Yorckbrücken möglich. Eine direk-
te Anbindung an die Yorckstraße ist temporär bis zur Realisierung der S 21 auch westlich 
zwischen Bahnflächen und dem Baufeld Yorckdreieck möglich. Dies ist Gegenstand der 
Ausführungsplanung. Die Gestaltung der Parkanlage ist nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanes. Dies wird in der Begründung Kap. II. 6.4 „Geh- Fahr- und Leitungsrechte er-
gänzt. 

Die Anregungen führten zu einer Änderung der Begründung, hatten jedoch keine Auswir-
kungen auf Planinhalte. 

Denkmalpflege 

Von Seiten des Landesdenkmalamtes werden umfangreiche Hinweise zu den denkmalge-
schützten Gesamtanlagen und Einzeldenkmalen sowie zu Bodendenkmalen gegeben. Es 
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besteht die Forderung diese Bestandteile der Baudenkmale und Denkmalbereiche eng mit 
Baulinien zu umfahren und die Kulturgüter klar zu kennzeichnen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Yorckstraße, die Yorckbrücken und der S-Bahnhof 
Yorckstraße noch nicht als Baudenkmal gemäß Planzeichenverordnung mit einem „D im 
Quadrat“ gekennzeichnet sind. 

Abwägung: 

Die Begründung wurde entsprechend ergänzt und die Planzeichnung hinsichtlich der 
Yorckbrücken in einer Nebenzeichnung korrigiert.  

Da es sich bei den Denkmälern nicht um eine Festsetzung, sondern um eine nachrichtliche 
Übernahme handelt, ist eine flächenhafte Kenntlichmachung bei Einzeldenkmalen nicht er-
forderlich (vgl. Handbuch zur verbindlichen Bauleitplanung Berlin Pkt. 9.3).  

Die Gesamtanlage, von denen sich jeweils Teile im Geltungsbereich befinden ist entspre-
chend gekennzeichnet. 

Die Anregungen führten zu einer Änderung der Planzeichnung (nachrichtliche Übernahme) 
und der Begründung, hatten jedoch keine Auswirkungen auf Planinhalte. 

Haushaltsplanung  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Finanzierung der Brückenbauwerke für den General-
zug zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist, da aus dem Volumen des städte-
baulichen Vertrages Potsdamer Platz/Leipziger Platz  in der ersten Phase nur die 19,3 ha 
große Grünanlage sowie die Brücke über den Landwehrkanal finanziert werden kann. (Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung II A) 

Bezüglich der noch nicht geklärten Kostenpunkte (Herstellung und Unterhaltung der Sport-
anlage/eventuelle Entschädigungsforderungen der Eigentümer aufgrund der Geh- und 
Radfahrrechte) wird davon ausgegangen, dass der Bebauungsplan mit den zuständigen 
Haushaltbereichen der betroffenen Bezirke abgestimmt ist und durch die Festsetzungen, 
den Abschluss von Verträgen und die Realisierung von Baumaßnahmen keine finanziellen 
Verpflichtungen eingegangen werden, die zu nicht geplanten Belastungen für den Haushalt 
Berlins führen. (Senatsverwaltung für Finanzen I D) 

Abwägung: 

Das Kap. III. 8. „Auswirkung auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung“ wird ergänzt 
um den Hinweis, dass die Finanzierung der Brückenbauwerke für den Generalzug nicht 
gesichert und dies im Rahmen der Ausführungsplanung zu klären ist. 

Die Ausweisung von wettkampfgerechten Sportanlagen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes wurde in einer gemeinsamen Erklärung der Bezirksstadträtinnen der Bezirke 
Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg im Mai 2006 ausdrücklich be-
grüßt. Es ist beabsichtigt, die Maßnahmen in die bezirkliche Investitionsplanung, voraus-
sichtlich ab 2013 aufzunehmen.  

Die Ausweisungen des Bebauungsplanes beruhen auf den Planungen der Bezirke. Es ist 
zur Zeit nicht beabsichtigt, den Bebauungsplan für den gesamten Geltungsbereich festzu-
setzen. Es werden Teilbebauungspläne für die einzelnen Baufelder und bei Erfordernis 
auch für die Sportflächen weitergeführt. Die Festsetzung kann erst mit Bereitstellung der fi-
nanziellen Mittel erfolgen. 

Entschädigungsforderungen aufgrund von Geh- und Radfahrrechten sind nicht zu erwarten, 
da die rechtliche Voraussetzung für die Verbindung der westlichen und östlichen Parkanla-
ge geschaffen wird und die Brücken so gestaltet sein müssen, dass die Bahnnutzung nicht 
eingeschränkt wird. Das Gemeinbedarfsgrundstück befindet sich im Eigentum des Landes 
Berlin. Das Leitungsrecht im Sondergebiet stellt lediglich eine Bestandssicherung dar. Bei 
Erfordernis von Geh- Fahr- und Leitungsrechten durch die Baufelder werden gemäß Städ-
tebaulichem Rahmenvertrag § 6 „Erschließung der Baufelder und des Parks“ Regelungen 
hierzu in den jeweiligen städtebaulichen Verträgen getroffen. Die Begründung Kap. III. 8. 
„Auswirkung auf den Haushaltsplan…“ wird ergänzt. 
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Die Anregungen führten zu einer Änderung der Begründung, hatten jedoch keine Auswir-
kungen auf Planinhalte. 

Ergebnis der Abwägung 

Im Ergebnis der Abwägung sind neben redaktionellen Änderungen/Ergänzungen der Plan-
unterlagen auch Änderungen und Ergänzungen der Begründung und der Planzeichnung er-
folgt. Die Auswertung und Abwägung der Ergebnisse wurde am 11.12.2007 durch das Be-
zirksamt Friedrichshain-Kreuzberg beschlossen.  

Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens sind bei der Fortsetzung des Bebauungsplans 
VI-140a berücksichtigt worden.  

5 Teilungsbeschluss 

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat am 29. Juni 2010 die Teilung des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplanes VI-140 und die Weiterführung des Teilbebauungsplans VI-
140a für den „Park am Gleisdreieck“ beschlossen. Der Beschluss zur Teilung wurde gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB im Amtsblatt für Berlin Nr. 46 vom 12.11.2010 auf Seite 1857 bekannt 
gegeben. 

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hat am 28. September 2010 die Teilung des Be-
bauungsplanes VI-140 beschlossen. 

6 Mitteilung der Planungsabsicht ‒ VI-140a 

Mit Schreiben vom 01.12.2015 wurden die zuständige Abteilung der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt sowie die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-
Brandenburg (GL) gemäß § 5 AGBauGB über die Absicht informiert, den Bebauungsplan 
VI-140a fortzuführen.  

Es wurden keine Bedenken oder Widersprüche zu den Zielen der Raumordnung gemäß 
den Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms (LEPro) 2007 und des Landesent-
wicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP B-B) sowie zu den dringenden Gesamtinteressen 
Berlins geäußert.  

Der Bebauungsplan berührt gemäß § 7 Abs. 1 AGBauGB dringende Gesamtinteressen 
Berlins. Dies sind überbezirkliche Verkehrsplanungen (Bahnanlagen des Fern- und Regio-
nalverkehrs und Anlagen der S- und U-Bahn sowie die übergeordneten Straßen Schöne-
berger Ufer und Tempelhofer Ufer und die örtliche Straßenverbindung/Ergänzungsstraße 
Möckernstraße) sowie überbezirkliche naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen.  

Die berührten dringenden Gesamtinteressen Berlins wurden im Bebauungsplan berück-
sichtigt. 

7 Beschluss über Fortführung des Bebauungsplanverfahrens VI-140a 

Am 03.05.2016 hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg die Fortführung des Bebau-
ungsplanverfahrens VI-140a, die Änderung des Geltungsbereichs sowie die Änderung des 
Titels beschlossen. Der Beschluss wurde am 22.06.2016 von der BVV Friedrichshain-
Kreuzberg zur Kenntnis genommen.  

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 21.08.2018 die 
Änderung des Geltungsbereichs beschlossen. Im Ergebnis obliegt die Bearbeitung des Be-
bauungsplanverfahrens Vl-140a nur noch dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Dies wur-
de im Amtsblatt Nr. 36 vom 07.09.2018 auf Seite 4972 bekannt gemacht. 

8 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ‒ VI-140a 

Von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung kann gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 BauGB ab-
gesehen werden, wenn die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer Grund-
lage erfolgt sind. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens VI-140 wurde die Öffentlichkeit bereits über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 
die für die Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen und die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung öffentlich unterrichtet (siehe Kap. V.2). 
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9 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ‒ VI-140a 

Nach § 4 Abs. 1 BauGB ist eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange durchzuführen und die für die entsprechenden Fachbelange zuständi-
gen Behörden sind zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung aufzufordern. Im Rahmen des Bebauungsplanes VI-140 für 
das gesamte Gleisdreieck wurde die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 24.05.2006 bis zum 
05.07.2006 durchgeführt (siehe Kap. V.3). Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB erfolgte in der Zeit vom 07.03.2007 bis 18.04.2007 (siehe Kap. V.4). Das Abwä-
gungsergebnis wurde am 11.12.2007 beschlossen.  

Die Ergebnisse der Beteiligungsverfahren sind bei der Fortsetzung des Bebauungsplanes 
VI-140a berücksichtigt worden.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens VI-140a wird davon ausgegangen, dass die 
oben genannten Beteiligungsverfahren den Anforderungen des § 4 Abs. 1 BauGB entspre-
chen und alle erforderlichen Informationen zur Bestimmung des Untersuchungsrahmens 
der Umweltprüfung diesen Verfahren entnommen werden können. Eine erneute Behörden-
beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB zur Bestimmung des Untersuchungsrahmens erfolgt 
deshalb nicht. 

10 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB ‒ VI-140a 

Mit Schreiben vom 10.04.2018 wurden 56 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
23.05.2018 gebeten. Die Bebauungsplanunterlagen einschließlich der schalltechnischen 
Untersuchung wurden zum Download bereitgestellt.  

2 Behörden baten um Fristverlängerung. Diese wurde bis einschließlich 01.06.2018 bzw. 
19.06.2018 gewährt. 

Bis zum Ende des Beteiligungszeitraums und der gewährten Fristverlängerungen gingen 
28 Schreiben von Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, ein. 12 Stel-
lungnahmen wurden verspätet eingereicht. 

In 31 Stellungnahmen wurden keine Bedenken geäußert bzw. nur Hinweise gegeben, die 
für den Planinhalt nicht von Belang sind. In 9 Stellungnahmen wurden planungsrelevante 
Hinweise, Anregungen und/oder Bedenken zur weiteren Planung getätigt, die eine Abwä-
gung erforderten. 

Abwägungsrelevante Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange wurden zu folgenden Themen vorgebracht und wie folgt abgewogen: 

Sicherung des technologischen Streifens beidseitig der U-Bahnlinien 1 und 2  

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)/Abt: Bautechnische Anlagen U-Bahn fordern in ihrer 
Stellungnahme, die technologischen Streifen beidseitig der U-Bahnlinien 1 und 2 in die 
Darstellungen der U-Bahnanlagen zu übernehmen. Dieser sei gemäß Feststellungsbe-
scheid der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom 27.08.2003 den betriebsnotwendi-
gen Flächen zuzurechnen. Darüber hinaus wird darum gebeten, die Tiefe der technologi-
schen Streifen auf jeweils 4 m zu erweitern, um künftig auch größere Instandhaltungsmaß-
nahmen durchführen zu können. 

Abwägung 

Bei den technologischen Streifen beidseitig der U-Bahnbauwerke handelt es sich nicht um 
planfestgestellte Anlagen. Eine nachrichtliche Übernahme in den Bebauungsplan VI-140a 
als Bahnanlage erfolgt deshalb nicht.  

Die Zugänglichkeit der technologischen Streifen durch die BVG (z.B. zur Instandsetzung 
der U-Bahnviadukte oder zu deren ggf. erforderlichen Abriss und Neubau) ist bereits auf-
grund des Gesetzes über die Bahneinheiten (Gesetz vom 19. August 1895 i.d.F. vom 8. Ju-
li 1902) in Verbindung mit der Feststellung dieser Flächen als Bahneinheit sichergestellt. 
Zusätzliche Festsetzungen im Bebauungsplan sind deshalb nicht erforderlich.  
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Dieser Sachverhalt wird in Kap. A III 3.8.2.2 der Begründung ergänzt. 

Die Anregungen führten zu einer redaktionellen Ergänzung der Begründung, aber zu keiner 
Änderung der Planinhalte. 

Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Von Seiten der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz II D (SenUVK IID) 
wird festgestellt, dass eine Beurteilung über die gesicherte Entwässerung des Plangebiets 
nicht möglich sei. In diesem Zusammenhang wird die Erstellung eines Entwässerungskon-
zepts für das Regenwasser unter Berücksichtigung der Einleitbegrenzungen gefordert. 
SenUVK II D und auch die Berliner Wasserbetriebe (BWB) weisen darauf hin, dass Nieder-
schlagswasser vorzugsweise vor Ort zu bewirtschaften ist. Dabei sollten Maßnahmen, die 
eine Annäherung an den natürlichen Wasserhaushalt erzielten (Maßnahmen zur Versicke-
rung und Verdunstung des Regenwassers), vorzugsweise zur Anwendung kommen. Nur 
wenn eine vollständige Bewirtschaftung im Plangebiet nicht möglich sei, dürfe unter Einhal-
tung der festgelegten maximalen Abwasserspende in die Kanalisation eingeleitet werden. 
Die Berliner Wasserbetriebe empfehlen, ausreichend große Flächen für die dezentrale Re-
genwasserbewirtschaftung unter Einbeziehung eines Fachplaners zu verorten und festzu-
setzen.  

Abwägung 

Im Zuge der Parkplanung wurde ein Entwässerungskonzept erstellt, dass die vollständige 
Versickerung des in der öffentlichen Parkanlage anfallenden Niederschlagswasser vor Ort 
vorsieht. Dies wurde im Zuge der Parkherstellung unter Beachtung der maßgeblichen Re-
gelwerke umgesetzt. Die Entwässerung des Niederschlagswassers ist somit durch Versi-
ckerung vor Ort gesichert. Dies wird in Kap. I 2.6.2 der Begründung ergänzt. 

Die planungsrechtliche Sicherung der Flächen, auf denen versickert wird, ist nicht erforder-
lich, da diese als Grünfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „öffentliche Parkanla-
ge“ festgesetzt werden. Eine weitergehende Versiegelung, die das Ziel der Niederschlags-
wasserversickerung konterkarieren würde, ist somit nicht zulässig. Zudem gilt das Versi-
ckerungsgebot gemäß § 36a Berliner Wassergesetz (BWG).  

Bei den planfestgestellten/eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen, die für Betriebszwecke 
genutzt werden, ist ebenfalls davon auszugehen, dass die Niederschlagswasserentwässe-
rung gesichert ist. Bei neuen Vorhaben im Bereich der planfestgestellten/eisenbahn-
rechtlich gewidmeten Flächen (z.B. die geplante S-Bahnlinie 21) ist die Entwässerung des 
Niederschlagswassers bzw. Erarbeitung eines Entwässerungskonzepts Gegenstand des 
jeweiligen Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahrens. 

Die Anregungen führten zu einer redaktionellen Ergänzung der Begründung, aber zu keiner 
Änderung der Planinhalte. 

Erschließung der öffentlichen Parkanlage 

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz III C führt aus, dass die südli-
che Erschließung des Westparks derzeit von der Yorckstraße aus entlang des Baumarktes 
über die gewidmeten Bahnflächen in den Westpark erfolge und verweist darauf, dass auch 
zukünftig – wenn die Bahnanlagen für die geplante S21 und die geplante Reaktivierung der 
Potsdamer Stammbahn in Anspruch genommen worden sind – der Westpark an die südli-
chen Wohngebiete angeschlossen sein solle. Es wird deshalb gefordert, analog zur textli-
chen Festsetzung Nr. 2 für die „Museumsbahn“ eine textliche Festsetzung Nr. 5 mit dem 
Unterpunkt „Herstellung von Wegeverbindungen zur Vernetzung von Freiräumen“ für die 
westliche Fläche „Bahnanlage“ aufzunehmen. Dies entspräche gesamtstädtischen Entwick-
lungszielen bzw. den Grundsätzen der Bauleitplanung  und würde auch künftig einen Zu-
gang zum übergeordneten Freiraumsystem von den südlichen Wohngebieten in den West-
park ermöglichen, aber auch eine Verknüpfung zwischen den südlich und westlich angren-
zenden Quartieren sowie zu den beiden Parkteilen schaffen. 

Abwägung 

In der Anlage zur Stellungnahme sind symbolhaft Wegeverbindungen von der Yorckstraße 
über die Gleisinseln in den nördlichen Westpark bzw. zur Kleingartenanlage dargestellt.   
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Die Herstellung von Wegeverbindungen, die die westliche Parkanlage mit den Wohngebie-
ten südlich der Yorckstraße verknüpft, ist für die verbesserte Erreichbarkeit der dort woh-
nenden/arbeitenden Menschen ein wichtiges städtebauliches Ziel. Die vorgeschlagenen 
Wegeverbindungen queren planfestgestellte bzw. eisenbahnrechtlich gewidmete Bahnan-
lagen, die z.T. für die geplante S-Bahnverbindung S 21 und die Potsdamer Stammbahn 
vorgehalten wurden. Eine textliche Festsetzung analog zur textlichen Festsetzung Nr. 2 ist 
für die angedachten Wege auf diesen planfestgestellten Flächen allerdings aufgrund unter-
schiedlicher Voraussetzungen nicht anwendbar: Die Maßnahme „Herstellung von Wege-
verbindungen zur Vernetzung von Freiräumen“ auf den Flächen der Museumsbahn ist – 
wie in Kap. A III 3.2 der Begründung dargelegt – Teil der Sammelausgleichsmaßnahme im 
Gleisdreieck und wird durch die textliche Festsetzung Nr. 2 planungsrechtlich gesichert. 
Anders verhält es sich mit den Bahnanlagen im Bereich der Gleisinseln, die für die S 21 
und die Potsdamer Stammbahn vorgehalten wurden und die nicht Teil der Sammelaus-
gleichsmaßnahme sind. Zur Sicherung von Wegebeziehungen kommt für diese Flächen 
nur die Festsetzung von mit einem Gehrecht für die Allgemeinheit zu belastenden Flächen 
in Betracht. Eine Überlagerung von Fachplanung und Bauleitplanung ist jedoch nur mög-
lich, wenn hierdurch keine Nutzungskonflikte oder Einschränkungen für die geplanten 
Bahnanlagen entstehen. Dies ist insbesondere mit der Deutsche Bahn AG abzustimmen. 
Erst im Zuge der jeweiligen Planfeststellungsverfahren können die angedachten Wegever-
bindungen in ihrem genauen Verlauf und insbesondere auch hinsichtlich der Trassenque-
rung (Über- oder Unterquerung) konkretisiert werden. Aus diesen Gründen soll die Siche-
rung von Wegeverbindungen außerhalb des Bebauungsplanverfahrens erfolgen. Diese 
Vorgehensweise wurde von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
IIIC mit Schreiben vom 08.06.2018 bestätigt. 

Die Anregungen führten zu keinen Änderungen und hatten keine Auswirkungen auf Planin-
halte. 

Maßnahmen zum Ausgleich auf den Flächen der Museumsbahn 

Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 2 

Die Landeseisenbahnbehörde Berlin bittet, Begrifflichkeiten in der  textlichen Festsetzung 
Nr. 2 zu ändern und z.B. den „Einbau von Holzbohlen“ durch „Verwendung von Holz-
schwellen“ zu ersetzen.  

Abwägung  

Die textliche Festsetzung Nr. 2 wird entsprechend der in der Stellungnahme vorgeschlage-
nen Begrifflichkeiten geändert. Die Änderungen haben keine Auswirkung auf den Bebau-
ungsplaninhalt. 

Die Anregungen führten zu einer redaktionellen Änderung der  textlichen Festsetzungen, 
aber zu keiner Änderung der Planinhalte. 

Aufhebung der textlichen Festsetzung Nr. 2 

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, V OI (SenUVK V OI) fordert 
die textliche Festsetzung Nr. 2 aufzuheben und die darin genannten Maßnahmen nur als 
Empfehlung für die Bahnstrecke mit Ausnahme der Brücke zu formulieren. Eine Festset-
zung für die Gleiszufahrtsbrücke einschließlich des 5 m tiefen Wartungs- und Sicherheits-
streifen sei seitens der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz  V OI nicht 
zustimmungsfähig, da die festgesetzten Maßnahmen zum Ausgleich den technischen Vor-
schriften für den Brücken- und Ingenieurbau entgegenstünden und sich ein unzulässiger 
Konflikt ergäbe. 

Abwägung  

Die Museumsbahn ist Teil der Sammelausgleichsmaßnahme im  „Park am Gleisdreieck“. 
Bereits im Zuge der Parkplanung fanden Abstimmungen mit der für die Museumsbahn zu-
ständigen Senatsverwaltung (jetzt Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz  
IVE) statt, um die Bahntrasse in die Parkanlage zu integrieren. Die Trasse der Museums-
bahn wurde bereits derart angelegt wie es die textliche Festsetzung Nr. 2 vorsieht, d.h. die 
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festgesetzten Maßnahmen wie die Verwendung von Holzschwellen oder die Herstellung 
von Bahnübergängen wurden bereits umgesetzt.  

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens VI-140a hat die für die Museumsbahn zuständige 
SenUVK IV E der textlichen Festsetzung Nr. 2 zugestimmt. Auch wurden im Rahmen der 
Behördenbeteiligung keine Bedenken gegen die festgesetzte Ausgleichsmaßnahme geäu-
ßert (s. Stellungnahme lfd. Nr. 38). 

Es besteht somit keine Veranlassung, die textliche Festsetzung aufzuheben. Deren An-
wendungsbereich wird jedoch um die Flächen der mit ihrem nördlichen Ende im Geltungs-
bereich gelegenen Gleiszufahrtsbrücke und des Wartungs- und Sicherheitsstreifens redu-
ziert, um einem Konflikt zwischen Bebauungsplan und den geltenden technischen Vor-
schriften für den Brücken- und Ingenieurbau zu vermeiden. Dies erfolgt durch Änderung der 
Planzeichnung: Zum einen wird die betroffene Fläche nicht mehr als Museumsbahn be-
zeichnet, sondern als Gleiszufahrtsbrücke kenntlich gemacht, so dass die textliche Festset-
zung Nr. 2 keine Anwendung findet. Zum anderen wird die Gleiszufahrtsbrücke nicht  mehr 
innerhalb der Fläche für Zuordnungen gemäß § 9 Abs. 1a BauGB liegen. In diesem Zu-
sammenhang ist auch die Flächenbilanz zu ändern. 

Die Anregungen führten zu einer Änderung der Planzeichnung und der Begründung. 

Ausgleichsmaßnahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans VI-140faVE 

Das Stadtentwicklungsamt des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg führt aus, dass der  
vorhabenbezogene Bebauungsplan Vl-140fa VE für den Baumarkt im Yorckdreieck be-
zirksübergreifend aufgestellt wird. Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 189.000 € seien im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Vl-140a umzusetzen. Das Stadtentwicklungsamt 
weist darauf hin, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und Rechtsprüfung zum 
Bebauungsplan Vl-140faVE bemängelt wurde, dass mehr Gelder für Eingriffs-
/Ausgleichsmaßnahmen auf den Geltungsbereich des Bebauungsplan Vl-140a umgesetzt 
werden sollten, als flächenmäßig möglich sei. Als Plangeber fordert das Bezirksamt Tem-
pelhof-Schöneberg deshalb darzulegen, wie und wo die gemäß dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Vl-140faVE erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 189.000 € 
(gemäß § 9 des Durchführungsvertrages vom 7. März 2013), im Plangebiet Vl-140a umge-
setzt werden sollen bzw. bereits wurden. Ein Ausgleich in nachrichtlich übernommenem 
Bahngelände könne nicht als Ausgleich akzeptiert werden. Der Hinweis unter A II 2.4 sei zu 
allgemein gehalten. 

Abwägung 

Der Bebauungsplan Vl-140fa VE ermöglichte eine Neuversiegelung von 5.732 m². Diese 
Versiegelung ist auszugleichen, da sie zu erheblichen Beeinträchtigungen von Boden, 
Pflanzen und Tieren sowie von Klima/Luft führt.  

Im Geltungsbereich Vl-140fa VE wurden Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von 
Eingriffen in Natur und Landschaft festgesetzt. Es handelte sich um eine extensive Begrü-
nung des Dachs des Baukörpers (4.020 m²). Diese Flächen wurden zu 50 % auf die aus-
gleichspflichtige Versiegelung angerechnet, da sie naturhaushaltswirksame Flächen dar-
stellen. Insbesondere für das Schutzgut Klima/Luft, Wasser und Pflanzen und Tiere können 
so Eingriffe gemindert werden. Abzüglich der Minderungsmaßnahmen ergibt sich eine aus-
gleichpflichtige Versiegelung für den Bebauungsplan Vl-140faVE von 3.722 m². 

In der Begründung zum Bebauungsplan VI-140a ist kein monetärer Nachweis, sondern ein 
flächenmäßiger Nachweis erbracht. Dieser belegt, dass keine Doppelbelegung von Flächen 
zum Ausgleich erfolgt. Dabei wurden die als Bahnflächen gewidmeten Flächen (mit Aus-
nahme der Museumsbahn, für die der Bebauungsplan VI-140a Maßnahmen zum Ausgleich 
festsetzt) nicht betrachtet, da diese nicht als Ausgleichsfläche festgesetzt werden. 

Die Anregungen führten zu keinen Änderungen und hatten keine Auswirkungen auf Planin-
halte. 
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Übernahmeverlangen für ein als öffentliche Parkanlage festgesetztes Privatflurstück 

Der Finanzservice des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg weist darauf hin, dass es 
durch das als öffentliche Parkanlage festgesetzte und in privatem Eigentum befindliche 
Flurstück 3428 (im Norden des Baufelds Yorckdreieck) zu Folgekosten kommen könnte. 

Abwägung 

Das Flurstück 3428 (ehemals Teil des Flurstücks 3271) – im Norden des so genannten 
Yorckdreiecks  – dient als südlicher Zugang zum Westpark bzw. zur Kleingartenanlage 
„Potsdamer Güterbahnhof“ und ist als öffentliche Grün- und Erholungsanlage mit der 
Zweckbestimmung „naturnahe Freifläche mit Spiel- und Bewegungsflächen" gewidmet 
(Amtsblatt Nr. 58 v. 30.12.2009, S. 2867). Auch nach Realisierung der Bahnlinie S21 soll 
die fußläufige Er-schließung des Westparks und der Kleingartenanlage über dieses Flur-
stück führen. Aus diesen Gründen wird der Teil des Flurstücks 3428, der nicht eisenbahn-
rechtlich gewidmet ist und als Bahnanlage nachrichtlich übernommen wird, als öffentliche 
Parkanlage fest-gesetzt.  

Das Flurstück 3428 befindet sich in privatem Eigentum. Sind im Bebauungsplan private 
Flächen als öffentliche Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15) festgesetzt, kann die Eigentümerin 
gemäß § 40 Abs. 2 BauGB ab Festsetzung des Bebauungsplans die Übernahme der Flä-
chen verlangen.  

Das Flurstück ist nicht Gegenstand der Ziffer 7.6 des städtebaulichen Rahmenvertrages 
aus dem Jahr 2005, wonach Berlin verpflichtet ist, das Eigentum an den Flächen in den 
Gleisinseln unentgeltlich zu übernehmen, sofern diese nicht durch Planfeststellungsbe-
schluss der Bahn eigentumsrechtlich zugewiesen werden. 

Aus diesem Grund ist das Flurstück 3428 auf Verlangen der Eigentümerin vom Land Berlin 
zu erwerben. Im oben genannten Rahmenvertrag wird es dem Baufeld Yorckdreieck zuge-
ordnet und als § 34er-Gebiet (innerhalb eines in Zusammenhang bebauten Orts-teils) ein-
gestuft. Es hat eine Größe von 874 m². Nur eine Teilfläche mit einer Größe von ca. 525 m² 
wird als öffentliche Grünfläche festgesetzt, der übrige Teil ist, wie oben dargelegt, eisen-
bahnrechtlich gewidmet Die Kosten für diese Einzelparzelle wurden von einem Sachver-
ständigen auf 30-100 €/m² geschätzt.  

Bezogen auf den als öffentliche Parkanlage festgesetzten Flurstücksteil könnten hier Kos-
ten in Höhe von 52.500 m² entstehen. Selbst wenn das Flurstück aufgrund der tatsächlich 
vorhandenen städtebaulichen Situation als Außenbereich gemäß § 35 BauGB eingestuft 
würde, führe dies nach Sachverständigeneinschätzung zu keinem anderen Ergebnis bei 
der Wertermittlung. Maßgeblich ist, dass es sich bei dem Flurstück durch die oben genann-
te Widmung um eine öffentliche Grün- und Erholungsanlage mit der Zweckbestimmung 
„naturnahe Freifläche mit Spiel- und Bewegungsflächen“ handelt.  

Die möglichen Grunderwerbskosten in einer Höhe von 52.500 € sind in die Haushaltspla-
nung einzustellen. Dieser Sachverhalt wird in Kap. A III 3.1.1.1 und IV 2 der Begründung 
ergänzt. 

Im Übrigen ist das Flurstück 3428 nicht Bestandteil der Sammelausgleichsmaßnahme zur 
Herstellung der Parkanlage, so dass für dieses auch keine Zuordnungsfestsetzung gemäß 
§ 9 Abs. 1a BauGB erfolgt. 

Die Anregungen führten zu einer redaktionellen Änderung und Ergänzung der Begründung, 
aber zu keiner Änderung der Planinhalte. 

Geräuschimmissionen außerhalb des Plangebiets durch die Nutzung von Freizeitan-
lagen im Plangebiet 

Das Umwelt und Naturschutzamt des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg stellt fest, 
dass die Schalltechnischen Untersuchung zu den Emissionen / Immissionen der Spielplät-
ze und Freizeitanlagen keine Angaben enthält Es weist darauf hin, dass sich im Westpark 
großflächige Freizeitanlagen mit einer Vielzahl an frei zugänglichen Nutzungsmöglichkeiten 
befinden und in unmittelbarer Nähe schützenswerte Nutzungen (Wohnen, Hotel) vorhanden 
sind bzw. geplant seien. Die Freizeitanlagen würden nicht nur durch Kinder (deren Geräu-
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sche grundsätzlich sozialadäquat und damit hinzunehmen sind), sondern auch durch Ju-
gendliche und Erwachsene genutzt.  

Aus diesem Grund käme es zu Geräuscheinwirkungen der Freizeitanlagen im Westpark auf 
die angrenzenden Immissionsorte. Anders als in den Bebauungsplanunterlagen dargelegt 
würde es tagsüber in den Ruhezeiten und nachts zu erheblichen Belästigungen kommen. 
In Folge könne den Aussagen in der Begründung, wonach der Freizeitlärm mit den neuen 
Wohnquartieren im Bereich des Westparks vereinbar ist, nicht zugestimmt werden. 

Diese Einschätzung wird auf die rechnerische Beurteilung der Freizeitanlagen durch die  
Fa. Wölfel im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan VI-140g 
VE gestützt. Diese könne als Orientierung dienen.  

Zudem sei in der Begründung angeführt, dass bei der Standortwahl und Errichtung der 
Freizeitanlagen die Einhaltung der Immissionswerte nach der Freizeitlärm-Richtlinie außer-
halb der Ruhezeiten angestrebt werden soll. Hierzu sei festzuhalten, dass die Anlagen be-
reits errichtet sind, ohne dass hier bei der Standortwahl und der Auswahl der einzelnen An-
lagen eine Prüfung der Einhaltung der Werte bekannt ist. Eine Beteiligung des Umwelt und 
Naturschutzamtes ist bei der Planung der Freizeitanlagen nicht erfolgt. 

Als Beleg für die bestehende Konfliktlage verweist das Umwelt- und Naturschutzamt auf ei-
ne Beschwerde der Anwohnerschaft der Flottwellstraße 19-23 (über 40 Unterzeichner). 
Beispielhaft werden nächtliche Geräuschbeeinträchtigungen durch Nutzung der Basketball-
körbe, Springen mit den Skateboards auf der Skaterfläche – beide Einrichtungen befinden 
sich nahe von Wohnungen – beklagt. 

Dieser Konflikt sei im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens VI-140a einer Lösung zuzu-
führen. In Frage kämen kontrollierte Nutzungsbeschränkungen der Anlagen. 

Aufgrund unmittelbar an dem Plangebiet angrenzenden schützenswerten Nutzungen wer-
den ferner zum Teil erhebliche Beeinträchtigungen durch Geräusche der Parknutzer erwar-
tet. Dies insbesondere durch Partys mit/ohne Musik. Entsprechende Beeinträchtigungen 
werden auch in o.a. Beschwerde beklagt. 

Das Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (GrünAnlG) greife 
aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzamts zudem – entgegen den Angaben in der Be-
gründung – nicht zum Schutz der außerhalb des Parks befindlichen Immissionsorte. Das 
GrünAnlG ziele lediglich auf unzumutbare Störungen anderer Besucher der öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlage ab. 

Abwägung 

Gegenstand der schalltechnischen Untersuchung ist die Ermittlung von  Verkehrslärmim-
missionen innerhalb des Bebauungsplangebietes. Die Vereinbarkeit der heranrückenden 
Wohnbebauung mit den im Bestand vorhandenen Freizeitanlagen wurde bereits im Rah-
men der vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren VI-140g VE und VI-140 h VE gut-
achterlich bestätigt. Insofern ist kein erneuter Untersuchungsbedarf gegeben.  

In beiden Verfahren wurde nach Abstimmung mit der Obersten Immissionsschutzbehörde 
(SenStadtUm, Abt. IX C 34) festgestellt, dass bei bestimmungsgemäßer Nutzung der Frei-
zeitanlagen im Westpark tagsüber von einer Einhaltung des entsprechenden Immissions-
richtwertes auszugehen ist. Die vorhandenen Freizeitanlagen wurden bei sachgemäßer 
Nutzung nicht als „laut“ und eine mögliche nächtliche Nutzung wurde als absolute Ausnah-
me eingestuft.  

Weiterhin wird ausgeführt, dass  für die Freizeitanlagen die Bestimmungen des Grünanla-
gengesetzes (GrünanlG) gelten. Danach ist die Bezirksverwaltung in der Lage, nächtliche 
Nutzungen, die gegen das GrünanlG verstoßen, zu untersagen und gegen verhaltensbe-
dingte Geräuscheinwirkungen aus der Parkanlage ordnungsrechtlich vorzugehen. 

Die Aussagen in der Stellungnahme beziehen sich auf Berechnungsergebnisse in der ur-
sprünglichen Fassung des Berichts L0298/002-2 vom 24.09.2013 der Fa. Wölfel, der zur 
Beurteilung des Freizeitlärms für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan VI-140g erstellt 
wurde. Dieser Teil des Gutachtens wurde jedoch nach Abstimmung mit der Obersten Im-
missionsschutzbehörde durch die ergänzende Stellungnahme vom 09.09.2014 vollständig 
ersetzt und ist aus diesem Grund nicht als Beurteilungsgrundlage heranzuziehen.    
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Der in der Stellungnahme erwähnte Konflikt zwischen der Bewohnerschaft der an den Park 
herangerückten Wohnbebauung und den vorhandenen Freizeitanlagen im Westpark soll 
während der Ruhe- und Nachtzeiten auftreten. Eine Bewältigung dieses vermeintlichen 
Konflikts ist aus folgenden Gründen nicht im Bebauungsplan VI-140a möglich: 

- Die im Westpark vorhandenen Freizeitanlagen genießen Bestandsschutz. Festsetzun-
gen zur Lärmminderung kämen jedoch nur bei der Errichtung neuer Freizeitanlagen 
oder bei Änderung einer vorhandenen Freizeitanlage zum Tragen. Unvermeidbare 
schädliche Umwelteinwirkungen sind gemäß Ziffer 2 der Freizeitlärm-Richtlinie auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. Die Beachtung dieser Pflicht kann durch Anordnungen 
gemäß § 24 BImschG und § 12 LImSchG durchgesetzt werden. Für die vorhandenen 
Freizeitanlagen kommen insbesondere zeitliche Beschränkungen in Betracht. Deren 
Einhaltung ist durch regelmäßige Kontrolle sicherzustellen. Im Bebauungsplan können 
zeitliche Beschränkungen aufgrund fehlender Rechtsgrundlage nicht festgesetzt wer-
den. 

- Durch menschliches Verhalten hervorgerufene Geräuschereignisse (z.B. Partys, Mu-
sikspielen) sind nicht dem Anlagenbetrieb zuzurechnen, sondern sind als verhaltens-
bedingter Lärm zu beurteilen. Verhaltensbezogene Maßnahmen können aufgrund feh-
lender Rechtsgrundlage nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden. Verhaltensbe-
dingten Störungen und Beeinträchtigungen durch Parkbesucher ist nur auf ordnungs-
rechtlichem Wege zu begegnen. Für den Schutz der angrenzenden Wohnbebauung 
sind die Regelungen der §§ 3, 4 und 5 des Landes-Immissionsschutzgesetzes maß-
geblich. Diese haben den Schutz der Nachtruhe, den Schutz der Sonn- und Feiertags-
ruhe sowie den Schutz vor erheblichen Störungen durch Tonwiedergabegeräte und 
Musikinstrumente zum Gegenstand.  

Die Aussagen in der Begründung beziehen sich auf die Neuplanung von Freizeitanlagen 
und stellen klar, dass durch die Standortwahl und die Herstellung von neuen Freizeitanla-
gen entsprechend dem Stand der Technik sichergestellt werden kann, dass die in der Frei-
zeitlärm-Richtlinie verankerten Immissionsgrenzwerte in den benachbarten Wohngebieten 
eingehalten werden. Neue Freizeitanlagen sind derzeit allerdings nicht in Planung. 

Der Westpark mit seinen vielfältigen Freizeitangeboten wurde im Frühjahr 2013 fertigge-
stellt. Die Errichtung des Wohngebäudes Flottwellstraße 19-23 erfolgte zu einem späteren 
Zeitpunkt. Es ist davon auszugehen, dass die Bewohnerschaft ihre Wohnungen in Kenntnis 
der vorhandenen intensiv genutzten Parkanlage bezogen hat.  

Ob und in welcher Höhe die Immissionsgrenzwerte der Freizeitlärm-Richtlinie für Wohnge-
biete tatsächlich durch die Nutzung der vorhandenen Freizeitanlagen überschritten werden, 
ist durch die zuständige Behörde zu prüfen. Wie bereits dargelegt, sind nachträgliche An-
ordnungen, z.B. zeitliche Nutzungsbeschränkungen, möglich. Gemäß § 6 Abs. 4 GrünanlG 
kann die Bezirksverwaltung zudem „für Anlagen oder Anlagenteile […] die Benutzung durch 
Gebote oder Verbote regeln“. 

Durch  menschliches Verhalten hervorgerufene Geräuschereignisse (z.B. Partys, Musik-
spielen) sind, wie oben dargelegt, nicht dem Anlagenbetrieb zuzurechnen, sondern sind als 
verhaltensbedingter Lärm zu beurteilen. Verhaltensbedingten Störungen und Beeinträchti-
gungen durch Parkbesucher ist nur auf ordnungsrechtlichem Wege zu begegnen. Richtig 
ist, dass das GrünAnlG nicht die Anwohner, sondern lediglich andere Parkbenutzer vor un-
zumutbaren verhaltensbezogenen Beeinträchtigungen schützt. Für den Schutz der angren-
zenden Wohnbebauung sind die Regelungen der §§ 3, 4 und 5 des Landes-
Immissionsschutzgesetzes maßgeblich. Diese regeln den Schutz der Nachtruhe, den 
Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe sowie den Schutz vor erheblichen Störungen durch 
Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumenten. Dies wird in der Begründung ergänzt.  

Die Anregungen führten zu einer redaktionellen Ergänzung der Begründung, aber zu keiner 
Änderung der Planinhalte. 

Ergebnis der Abwägung 

Im Ergebnis der Abwägung sind neben redaktionellen Änderungen/Ergänzungen der Plan-
unterlagen auch Änderungen und Ergänzungen der Begründung, der textlichen Festset-
zungen, der Planzeichnung und der Plangrundlage erfolgt.  
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Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens werden bei der Fortsetzung des Bebauungs-
plans VI-140a berücksichtigt.  

 

Zeitgleich zur Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden der Berliner Landes-
arbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V., die Träger privater Belange ist, durch die Untere Na-
turschutzbehörde die Bebauungsplanunterlagen mit der Bitte um Stellungnahme zuge-
sandt. Diese hat mit Schreiben vom 14. Juni 2018 Stellung genommen. Darin wird in vollem 
Umfang Bezug genommen auf die Stellungnahme vom 30.6.2006 zum B-Plan VI-140. Im 
Ergebnis der Abwägung sind keine Ergänzungen/Änderungen in den Bebauungsplanunter-
lagen erforderlich.  

 

In Vorbereitung der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde eine vorgezogene Prüfung der Bebau-
ungsplanunterlagen bei der für die Fachaufsicht über Bebauungspläne zuständigen Se-
natsverwaltung (SenStadtWohn IIC) beantragt. Im Ergebnis der vorgezogenen Rechtsprü-
fung wurde neben redaktionellen Änderungen und Ergänzungen der Begründung und der 
Planzeichnung die räumliche Abgrenzung der festgesetzten Flächen für Zuordnungen ge-
mäß § 9 Abs.1a BauGB geändert. 

11 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB – VI-140a 
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B.  Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).  

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB)  in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBI. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 
2017 (GVBl.S.664) geändert worden ist. 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG)  vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S.2542), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 15. September 2017 (BGBl. I S.3434) geändert worden ist. 
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Anhang 

1 Textliche Festsetzungen 

1. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

2. Innerhalb der Fläche „Museumsbahn“ sind zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft für typische Arten von Trockenstandorten 
und zur Aufwertung des Landschaftsbildes als Ausgleich im Sinne von § 1a Abs. 3 
des Baugesetzbuchs folgende Maßnahmen durchzuführen: 

- Verwendung von Holzschwellen 

- Einbau von Schotter 

- Bau von Bahnübergängen zur Vernetzung von Freiräumen 

- Erhalt der Fläche der „Museumsbahn“ als Gestaltungselement des Land-
schaftsbildes. 

3. Die Fläche a ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

4. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen 
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 
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Nur Einzel-und Doppelhäuser zulässig

0.4

100 m2

500 m²

GR

GF

Geschoßflächenzahl

Geschoßfläche

Grundfläche

Grundflächenzahl

Sonstiges Sondergebiet

Sondergebiet (Erholung)

Industriegebiet

Gewerbegebiet

Kerngebiet

Mischgebiet

Dorfgebiet

Besonderes Wohngebiet

Allgemeines Wohngebiet

Reines Wohngebiet

Kleinsiedlungsgebiet

WOCHENENDHAUSGEBIET

UNIVERSITÄT

SO

GI

GE

MK

MI

MD

WB

WA

WR

WS

Wohnungen

Beschränkung der Zahl der

WR

2Wo

als Höchstmaß

als Mindest- und Höchstmaß

als Höchstmaß

als Mindest- und Höchstmaß

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

(§ 23 Abs.3 Satz 3 BauNVO)

(§ 23 Abs.2 Satz 1 BauNVO)

(§ 23 Abs.3 Satz 1 BauNVO)

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

(§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB)

z.B.

HOTEL

GAnl

GTGa 1

TGa 1

Ga 3 St

GGa 1

GSt

Ga 1

St

Besonderer Nutzungszweck von Flächen

Gemeinschaftsanlagen

Gemeinschaftstiefgaragen

Tiefgaragen

Garagengebäude mit Dachstellplätzen

Gemeinschaftsgaragen

Gemeinschaftsstellplätze

Garagen

Stellplätze

Umgrenzung der Flächen für

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Naturdenkmal

Wasserfläche

Wasserschutzgebiete (Grundwassergewinnung)

Bahnanlage

Umgrenzung der Flächen für den Luftverkehr

Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt

LB

L

N

GW

D

ND
..

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich

mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind

Straßenbahn

Gebäude

Stellplatz

Garage

Tiefgarage

Kinderspielplatz

Industriebahn (in Aussicht genommen)

Brücke

Tiefstraße

Hochstraße

St

Ga 1

K

TGa

Sonstige Festsetzungen

Nachrichtliche Übernahmen

Eintragungen als Vorschlag

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

z.B.

z.B.

Planunterlage

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

Immissionsschutzgesetzes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen

Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9

Abs. 1a Baugesetzbuch

(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Arkade

belastende FlächenMit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

Wirtschafts-, Industriegebäude

oder Garage

Parkhaus

Landesgrenze (Bundesland)

Bezirksgrenze

Ortsteilgrenze

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

mit Geschosszahl und Durchfahrt

Gewässer

Brücke

Unterirdisches Bauwerk

Laubbaum, Nadelbaum

Geländehöhe, Straßenhöhe

z.B.

in Meterm über NHN

Bordkante

Mauer, Stützmauer

Teich

60, Flur 10

Wohn- oder öffentliches Gebäude

GF400m² bis 500m²

0.7

0.70.5 bis

(§  2 BauNVO)

(§  3 BauNVO)

(§  4 BauNVO)

(§  4a BauNVO)

(§  5 BauNVO)

(§  6 BauNVO)

(§  7 BauNVO)

(§  8 BauNVO)

(§  9 BauNVO)

(§ BauNVO)10

(§ BauNVO)11

96

9

SträuchernBäumen

Erhaltung von

und für die Erhaltung

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen

SträuchernBäumen

Anpflanzen von

G
T

TrafostationGasdruckregler

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

ÖFFENTLICHE PARKANLAGE

Bereich ohne Ein-und Ausfahrt

Bereich ohne Ausfahrt

Bereich ohne Einfahrt

Straßenbegrenzungslinie

z.B.

Private Verkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Straßenverkehrsfläche

JUGENDFREIZEITHEIM

OK

FH

TH

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt

Traufhöhe

Firsthöhe

Oberkante

3.0

4000 m ³BM

Baumassenzahl

Baumasse

als Höchstmaß

als Mindest- und Höchstmaß

zwingend

OK

OK

PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN

Hochspannungsleitung

sonstigen Bepflanzungen sonstigen Bepflanzungen

Flächen für Wald

Flächen für die Landwirtschaft

Anpflanzungen, Bindungen für Bepflanzungen, Schutz und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Öffentliche und Private Grünflächen

sowie für Ablagerungen

für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

Verkehrsflächen

Flächen für den Gemeinbedarf

Flächen für Sport- und Spielanlagen

Wasserfläche

Oberirdische Hauptversorgungsleitungen

Straßenseite

12.4m über Gehweg

53.5m über NHN

124.5m über NHN
z.B.

z.B.

z.B.

124.5m über NHN

116.0m bis 124.5m über NHN

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

Straßenseite

Straßenseite

Flächen für Versorgungsanlagen,

FUSSGÄNGERBEREICH

z.B.

UMSPANNWERK

öffentliche Parkfläche

z.B.z.B.

z.B.

z.B.

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur

Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen

Höhenlage bei Festsetzungen (in Meter über NHN)

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Umgrenzung von Flächen für

Sichtfläche

Geschützter Landschaftsbereich

D

Gesamtanlage (Ensemble), die dem

Denkmalschutz unterliegt

Erhaltungsbereich

unterirdisch gewidmete Bahnanlage

E

(z.B. Tiefgarage)

mit Geschosszahl

V

- II

z.B.

,

35,4

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer, Flurnummer

Grundstücksnummer

,z.B.

z.B. 49A

,

z.B. 35,4

Festsetzungen

Straßenbegrenzungslinie

Baulinie, Baugrenze

Naturdenkmal (Laub-,Nadelbaum) N.D.
N.D. ,

Schornstein

Zaun, Hecke

,

,

z.B.

Zeichenerklärung

Baudenkmal B.D.

Ein-und Ausfahrtsbereich

SO

Zugrunde gelegt sind die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung vom 21. Novem- 

ber 2017 (BGBl. I S. 3786) und die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -

PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

schmale Flächen

1. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

2. Innerhalb der Fläche "Museumsbahn" sind zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft für typische Arten von Trockenstandorten und zur Aufwertung des

Landschaftsbildes als Ausgleich im Sinne von § 1a Abs. 3 des Baugesetzbuchs folgende

Maßnahmen durchzuführen:

- Verwendung von Holzschwellen

- Einbau von Schotter

- Bau von Bahnübergängen zur Vernetzung von Freiräumen

- Erhalt der Fläche der "Museumsbahn" als Gestaltungselement des Landschaftsbildes

3. Die Fläche a ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.

4. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und

baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs

bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

Textliche Festsetzungen

Übersichtskarte  1:10000

Die vermessungstechnische und liegenschaftsrechtliche

Richtigkeit wird bescheinigt:

Berlin, den

Anschluss Blatt 2

Nebenzeichnung 1

für eine Teilfläche des Geländes zwischen Schöneberger Ufer, U-Bahn-Anlage,

Luckenwalder Straße, Tempelhofer  Ufer, Möckernstraße, Yorckstraße,

Bezirksgrenze zum Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Dennewitzstraße und

Flottwellstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg

"Park am Gleisdreieck"

AutoCAD SHX Text
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26.4
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